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5. Jahrgang           Sonntag, 06.01.2008             Amtliche Bekanntmachungen Nr. 1


BEKANNTMACHUNG


der 1. Sitzung des Gemeinderates Plötzky
am 16.01.2008


Sitzungsbeginn 19:30 Uhr
Sitzungsort Bürgerraum


Albert-Schweitzer-Str. 6
39245 Plötzky


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-


schlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffent-


lichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 001/2008


Wahl eines Vertreters und eines Stellvertreters für die
Gemeinde Plötzky in die Verbandsversammlung des
Zweckverbandes „Stadt-Umland-Verband Magdeburg“


Nichtöffentlicher Teil
7. Beratung zur Änderung des Verwaltervertrages mit der


NE-GmbH
8. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
9. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ge-


meinde; Anfragen der Ratsmitglieder


Schmeißer
Bürgermeister


BEKANNTMACHUNG


der 22. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses
am 17.01.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Fortführung der Tierpatenschaft des Kultur- und


Schulausschusses
7. Vorlagen-Nummer: 0427/2008


Mietordnung für die Überlassung von Räumen der So-
ziokulturellen Zentren der Stadt Schönebeck (Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0428/2008
Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des
Stadtrates Schönebeck (Elbe - 4. Änderung des Be-
schlusses Nr. 0002/2004 vom 08.07.2004
hier: Betriebsausschuss Kur- und Gesundheitsverwal-
tung


9. Vorlagen-Nummer: 0429/2008
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des
Stadtrates Schönebeck (Elbe) - 8. Änderung des Be-
schlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004
hier: Kultur- und Schulausschuss


10. Vorlagen-Nummer: 0430/2008
Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe)


11. Vorlagen-Nummer: 0431/2008
Wahl eines Vertreters und eines Stellvertreters für die
Stadt Schönebeck (Elbe) in die Verbandsversammlung
des Zweckverbandes „Stadt-Umland-Verband Magde-
burg“


12. Vorlagen-Nummer: 0440/2008
Aufhebung des Beschlusses Nr. 0372/2007 vom
20.09.2007


13. Vorlagen-Nummer: 0441/2008
Aufhebung der Schulbezirke der Schönebecker Sekun-
darschulen für die Anfangsklasse 5 ab dem Schuljahr
2008/09


14. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
15. Informationen der Verwaltung
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem In-


halt


Haase
Oberbürgermeister 


BEKANNTMACHUNG


der 23. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsaus-
schusses am 15.01.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0417/2007


Freigabe der Haushaltsmittel für die Konzepterarbei-
tung und B-Plan-Änderung - Wohngebiet „Am Streit-
feld“


7. Vorlagen-Nummer: 0427/2008
Mietordnung für die Überlassung von Räumen der So-
ziokulturellen Zentren der Stadt Schönebeck (Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0428/2008
Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des
Stadtrates Schönebeck (Elbe) - 4. Änderung des Be-
schlusses Nr. 0002/2004 vom 08.07.2004
hier: Betriebsausschuss Kur- und Gesundheitsverwal-
tung


9. Vorlagen-Nummer: 0429/2008
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des
Stadtrates Schönebeck (Elbe) - 8. Änderung des Be-
schlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004
hier: Kultur- und Schulausschuss


10. Vorlagen-Nummer: 0430/2008
Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe)


11. Vorlagen-Nummer: 0431/2008
Wahl eines Vertreters und eines Stellvertreters für die
Stadt Schönebeck (Elbe) in die Verbandsversammlung
des Zweckverbandes „Stadt-Umland-Verband Magde-
burg“


12. Vorlagen-Nummer: 0432/2008
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr.
50 „An der Güstener Bahn“


13. Vorlagen-Nummer: 0440/2008
Aufhebung des Beschlusses Nr. 0372/2007 vom


20.09.2007
14. Vorlagen-Nummer: 0441/2008


Aufhebung der Schulbezirke der Schönebecker Sekun-
darschulen für die Anfangsklasse 5 ab dem Schuljahr
2008/09


15. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
16. Informationen der Verwaltung
17. Vorlagen-Nummer: 0433/2008


Abberufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) aus dem Ehren-
beamtenverhältnis


18. Vorlagen-Nummer: 0434/2008
Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten


19. Vorlagen-Nummer: 0435/2008
Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten


20. Vorlagen-Nummer: 0436/2008
Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten


21. Vorlagen-Nummer: 0437/2008
Verkauf des Grundstückes Martinstraße 1  


22. Vorlagen-Nummer: 0438/2008
Verkauf eines Baugrundstückes


23. Vorlagen-Nummer: 0439/2008
Verkauf einer Grundstücksfläche am Elbtor


24. Vorlagen-Nummer: 0442/2008
Ankauf einer Grundstücksfläche für den städtischen
Bauhof


25. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem In-
halt


Haase
Oberbürgermeister 


BEKANNTMACHUNG


der 25. Sitzung des Jugend-, Frauen- und 
Sozialausschusses am 16.01.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0427/2008


Mietordnung für die Überlassung von Räumen der So-
ziokulturellen Zentren der Stadt Schönebeck (Elbe)


7. Vorlagen-Nummer: 0430/2008
Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0440/2008
Aufhebung des Beschlusses Nr. 0372/2007 vom
20.09.2007


9. Vorlagen-Nummer: 0441/2008
Aufhebung der Schulbezirke der Schönebecker Sekun-
darschulen für die Anfangsklasse 5 ab dem Schuljahr
2008/09


10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem In-


halt


Haase
Oberbürgermeister 


BEKANNTMACHUNG


der 27. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und Umwelt-
ausschusses am 14.01.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Berichterstattung zu den wiederkehrenden Unterhal-


tungsmaßnahmen und zum Abflussverhalten im Bereich
des Vorfluters Randelgraben


7. Information und Diskussion zum Thema „Barrierefreies
Bauen“


8. Vorlagen-Nummer: 0417/2007
Freigabe der Haushaltsmittel für die Konzepterarbei-
tung und B-Plan-Änderung - Wohngebiet „Am Streit-
feld“


9. Quartierskonzept Schönebeck - Mitte/2
10. Vorlagen-Nummer: 0432/2008


Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr.
50 „An der Güstener Bahn“


11. Vorbesprechung zur Anliegerversammlung Verkehrsbe-
ruhigung Salzer Straße


12. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
13. Information der Verwaltung 


– Mittelverwendung für Grundstückserwerb im Sanie-
rungsgebiet


14. Stand der Verfahrensschritte zum Grundstücksmanage-
ment im Sanierungsgebiet


15. Vorlagen-Nummer: 0437/2008
Verkauf des Grundstückes Martinstraße 1  


16. Vorlagen-Nummer: 0438/2008
Verkauf eines Baugrundstückes


17. Vorlagen-Nummer: 0439/2008
Verkauf einer Grundstücksfläche am Elbtor


18. Vorlagen-Nummer: 0442/2008
Ankauf einer Grundstücksfläche für den städtischen
Bauhof


19. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem In-
halt


Haase
Oberbürgermeister 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und
Präsentation,  Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-An-
zeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann ge-
gen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.








5. Jahrgang           Sonntag, 13.01.2008             Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 2


BEKANNTMACHUNG
der 1. Sitzung des Gemeinderates Ranies am


22.01.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Gemeindebüro


Dorfstraße 1
39221 Ranies


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung


und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte


Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten


nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 001/2008-RA


Wahl eines Vertreters und eines Stellvertreters
für die Gemeinde Ranies in die Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes „Stadt-Um-
land-Verband Magdeburg“


Nichtöffentlicher Teil
7. Themenvorschläge zur Behandlung im Ge-


meinderat
8. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten


der Gemeinde; Anfragen der Ratsmitglieder


Maser
Bürgermeister


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky


Beschluss Nr. 020/2007
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 108 der Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO
LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006
(GVBl. LSA     Nr. 32 S. 522), die Jahresrechnung
für das Haushaltsjahr 2006 und erteilt gleichzeitig
dem Bürgermeister für den Vollzug der Haushalts-
führung 2006 die Entlastung.


Schmeißer
Bürgermeister


Bekanntmachung der Jahresrechnung 2006 der
Gemeinde Plötzky


Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom
14.01.2008 bis 15.02.2008 zur Einsichtnahme im Ge-
meindebüro Plötzky, Salzstraße 11, sowie in der
Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe), Kämmerei,
Rathaus, Markt 1, Zimmer 105, während der
Sprechzeiten öffentlich aus.
Auskünfte zur Jahresrechnung 2006 erteilt die
Kämmerei der Stadt Schönebeck (Elbe).


Schmeißer
Bürgermeister


Bekanntmachung der 23. Sitzung 
des Wirtschaftsausschusses am 21.01.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte


Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0417/2007


Freigabe der Haushaltsmittel für die Konzep-
terarbeitung und 
B-Plan-Änderung - Wohngebiet „Am Streit-
feld“


6. Vorlagen-Nummer: 0428/2008
Zusammensetzung der beschließenden  Aus-
schüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) - 4.
Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004 vom
08.07.2004
hier: Betriebsausschuss Kur- und Gesundheits-
verwaltung


7. Vorlagen-Nummer: 0431/2008
Wahl eines Vertreters und eines Stellvertreters
für die Stadt Schönebeck (Elbe) in die Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes
„Stadt-Umland-Verband Magdeburg“


8. Vorlagen-Nummer: 0432/2008
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebau-
ungsplan Nr. 50 
„An der Güstener Bahn“


9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem
Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Vorlagen-Nummer: 0437/2008


Verkauf des Grundstückes Martinstraße 1  
11. Vorlagen-Nummer: 0442/2008


Ankauf einer Grundstücksfläche für den städti-
schen Bauhof


12. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentli-
chem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 31. Sitzung 
des Hauptausschusses am 28.01.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, 


Kleiner Sitzungssaal
Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte


Sitzung
5. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten


nichtöffentlichen Sitzung
6. Vorlagen-Nummer: 0417/2007


Freigabe der Haushaltsmittel für die Konzept-
erarbeitung und B-Plan-Änderung - Wohnge-
biet „Am Streitfeld“


7. Vorlagen-Nummer: 0427/2008
Mietordnung für die Überlassung von Räumen
der Soziokulturellen Zentren der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0428/2008
Zusammensetzung der beschließenden  Aus-
schüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe - 4.
Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004 vom
08.07.2004
hier: Betriebsausschuss Kur- und Gesundheits-
verwaltung


9. Vorlagen-Nummer: 0429/2008
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse
des Stadtrates Schönebeck (Elbe) - 8. Ände-
rung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom
08.07.2004
hier: Kultur- und Schulausschuss


10. Vorlagen-Nummer: 0430/2008
Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


11. Vorlagen-Nummer: 0431/2008
Wahl eines Vertreters und eines Stellvertreters
für die Stadt Schönebeck (Elbe) in die Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes
„Stadt-Umland-Verband Magdeburg“


12. Vorlagen-Nummer: 0432/2008
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebau-
ungsplan Nr. 50 „An der Güstener Bahn“


13. Vorlagen-Nummer: 0440/2008
Aufhebung des Beschlusses Nr. 0372/2007 vom
20.09.2007


14. Vorlagen-Nummer: 0441/2008
Aufhebung der Schulbezirke der Schönebecker
Sekundarschulen für die Anfangsklasse 5 ab
dem Schuljahr 2008/09


15. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem
Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
16. Vorlagen-Nummer: 0433/2008


Abberufung eines Funktionsträgers der Frei-
willigen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (El-
be) aus dem Ehrenbeamtenverhältnis


17. Vorlagen-Nummer: 0434/2008
Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe)
zum Ehrenbeamten


18. Vorlagen-Nummer: 0435/2008
Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe)
zum Ehrenbeamten


19. Vorlagen-Nummer: 0436/2008
Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe)
zum Ehrenbeamten


20. Vorlagen-Nummer: 0437/2008
Verkauf des Grundstückes Martinstraße 1  


21. Vorlagen-Nummer: 0438/2008
Verkauf eines Baugrundstückes


22. Vorlagen-Nummer: 0439/2008
Verkauf einer Grundstücksfläche am Elbtor


23. Vorlagen-Nummer: 0442/2008
Ankauf einer Grundstücksfläche für den städti-
schen Bauhof


24. Vorlagen-Nummer: 0443/2008
Teilerlass der Gewerbesteuer 1993


25. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentli-
chem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für
Presse und Präsentation,  Markt 1,   39218 Schöne-
beck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am
Mittwoch und Sonntag und kann gegen die
Versandkosten beim Verlag abonniert werden.


Größe 3sp./390 mm
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Hinweise zur Einschulung 2009


Das Schulverwaltungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe)
gibt hiermit die Schulbezirke der Schönebecker Grund-
schulen bekannt. Wir möchten die Eltern bitten, die An-
meldung ihres Kindes im Sekretariat der betreffenden
Grundschule ihres Schulbezirkes vorzunehmen. 
Die Erziehungsberechtigten der schulpflichtig werden-
den Kinder werden dazu schriftlich von der aufnehmen-
den Grundschule eingeladen. Schulpflichtig sind alle Kin-
der, die bis zum 30.06.2009 das sechste Lebensjahr vollen-
den. Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde des Kin-
des oder das Familienstammbuch vorzulegen. Das anzu-
meldende Kind ist von den Erziehungsberechtigten per-
sönlich vorzustellen. 


Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1                 Grundschulen


Schulbezirk der Grundschule „Dr. Salvador Allende“
W.-Hellge-Straße 77
Am Malzmühlenfeld, Am Stadtfeld, Erich-Weinert-
Straße, Franz-Vollbring-Straße, Garbsener Straße, Gu-
stav-Zenker-Straße, H.-Rau-Straße, Joh.-R.-Becher-
Straße 54 - 88, Karl-Jänecke-Straße, Otto-Kohle-Straße,
Stadionstraße, Welsleber Straße 22 - 45, 50, Wilhelm-
Hellge-Straße (ungerade Hausnummern 1 bis 205; gerade
Hausnummern 2 - 206), Willi-Sonnenberg-Straße


Schulbezirk der Grundschule „Käthe Kollwitz“ St.-Jako-
bi-Straße 3-4
Am Glindeschen Weg, Am Holländer, Am Markt, Ba-
derstraße, Barbarastraße, Barbyer Straße, Barbyer Tor,
Bauhofstraße, Bodengasse, Böttcherstraße, Breiteweg,
Broihansgasse, Brückenaufgang, Burgstraße, Buschweg,
Cokturhof, Dammweg, Elbstraße, Elbtor, Elbweg, Ernst-
Thälmann-Straße, Felgeleber Straße, Friedrich-Engels-
Straße, Geschw.-Scholl-Straße 1-40, 136-158, Graben-
straße, Grundweg, Heinitzhof, Hermannstraße, Hoher
Weg, Karl-Marx-Straße, Maxim-Gorki-Straße, Müller-
straße, Neue Gasse, Petersstraße, Republikstraße, R.-
Breitscheid-Straße, Salinenkolonie, Salzer Straße, Salz-
tor, Schornsteinfegerstraße,  St.-Jakobi-Straße, Stein-
straße, Streckenweg, Thimannstraße, Tischlerstraße,
Worth, Zimmererstraße,


Schulbezirk  der Grundschule „K. Liebknecht“ Pestaloz-
zistraße 1
Alt Frohse, Am Hummelberg, Am Sandkuhlenfeld, Am
Stremsgraben, An der Blumenberger Bahn, An der Ei-
senbahn, An der Käuzchenkuhle, Annastraße, Bahnhof-
straße, Bertolt-Brecht-Straße, Bullenwiesenweg, Burg-
wall, Dorotheenstraße, Dr.-M.-Luther-Straße, Freiligra-
thstraße, Friedhofsweg, Geschw.-Scholl-Straße 41 - 130,
Goethestraße, Großer Steinklump, Helenenstraße, Her-
derstraße, Hohendorfer Straße 1, 3, Joh..-R.-Becher-
Straße (ungerade Hausnummern 1 - 69, gerade Haus-
nummern 2 - 52 d), Karl-Liebknecht-Straße, Kleiner
Steinklump, Körnerstraße, Krausestraße, Krummer El-
lenbogen, Kuckucksweg, Lessingstraße, Magazinstraße,
Magdeburger Straße 261,263, Magdeburger Straße 199,
201, 203, 205, 206, 219, 221, 238, 240, 241, 242, 244, 245,
245 d, 246, 247 a, 247 b, 250, 253, 254, 255, 257, Marga-
retenstraße, Paulstraße, Pestalozzistraße, Rosa-Luxem-
burg-Straße, Reuterplatz, Schillerstraße, Straße der Ju-
gend, Trappensteig, Valentin-Feldmann-Straße, Wall-
straße, Welsleber Straße 1 - 21, 52 - 64, Wilhelm-Hellge-
Straße (ungerade Hausnummern 227 - 339, gerade Haus-
nummern 212 - 332)


Schulbezirk der Grundschule „Am Lerchenfeld“ Berli-
ner Straße 8 a
Adolfstraße, Albrechtstraße, Alt Felgeleben, Am Anger,
Am Gänsewinkel, Am Randel, Am Röhrenstieg, Am
Streitfeld, An der Füllkuhle, An der Güstener Bahn, An
der Seilerbahn, An der Steiermärker Straße, Bahnhof
Felgeleben, Ballenstedter Straße, Bangestraße, Berliner
Straße, Birkenweg, Blankenburger Straße, Blumen-
straße, Clara-Zetkin-Straße, Dr.-W.-Külz-Straße, Ernst-
straße, Feldstraße, Fliederstraße, Folkewitzer Straße,
Friedrichstraße, Gartenstraße, Gnadauer Straße, Grase-
weg, Heckenweg, Heinrich-Hertz-Straße, Heinrich-
straße, Hermann-Kasten-Straße, Hüttenroder Straße, Il-
senburger Straße, Im Lerchenfeld, Innsbrucker Straße,
Jahnstraße, Joachimstraße, Johannisstraße, Karl-
Jänecke-Platz, Kärntener Straße, Karlstraße, Köthener
Straße, Kurze Straße, Lange Straße, Leutenberger
Straße, Liebensteiner Straße, Martinstraße, Meisenstieg,
Moskauer Straße, Otto-Hahn-Straße, Otto-Kresse-
Straße, Pappelstraße, Paul-Illhardt-Straße, Prager
Straße, Quedlinburger Straße, Querstraße, Richard-
straße, Rübeländer Straße, Sachsenlandstraße, Salzbur-
ger Straße, Schulstraße, Schwarzer Weg, Siedlerstraße,
Staßfurter Straße, Steiermärker Straße, Warschauer
Straße, Wasserwerk Felgeleben, Wernigeröder Straße,
Wiener Platz


Schulbezirk der Grundschule „Ludwig Schneider“ Kirch-
straße 22
Ahornstraße, Akazienstraße, Alleestraße, Am Alten
Stadtbad, Am Efeueck, Am Finkenherd, Am Gradier-
werk, Am Grünen Stein, Am Gutjahr, Am Solgraben,
An der Arche, Asternweg, August-Bebel-Straße,
Bäckerstraße, Badepark, Baumhauer Straße, Blauer
Hof, Blauer Steinweg, Boeltzigstraße, Bornstraße,
Brunnenstraße, Buchsbaumweg, Calbesche Straße,
Chausseestraße, Dahlienweg, Dammstraße, Dr.-Loh-
meyer-Straße, Dr.-Tolberg-Straße,  Edelmannstraße,
Eggersdorfer Straße, E.-Weißbach-Straße, Elmener
Straße, Eschenstraße, Esebeckstraße, Esterhuser
Straße, Geyerstraße, Görtzker Straße, Gretnitzer
Straße, H.-Heine-Straße, Holunderweg, Idastraße,
Immermannstraße, Jakobstraße, Kantorstieg, Kastani-
enweg, Kirchstraße, Krokusweg, Kunstanger, Leipzi-
ger Straße, Lilienweg, Lindenstraße, Luisenstraße,
Magdeburger Straße 1 - 176, Margeritenweg, Mittel-
straße, Mühlenstraße, Narzissenweg, Nelkenweg,
Parkstraße, Pfännerstraße, Pfuehlstraße, Rathaus-
straße, Reitbahnstraße, Resedaweg, Ritterstraße, Ro-
senweg, Rosmarinstraße, Rüsternstraße, Schadeleber
Straße, Schäferhof, Scheunenstraße, Schneidewind-
straße, Schützenweg, Sieboldstraße, Sorgestraße,
Tränkestraße, Triftweg, Tulpenweg, Turnierstraße,
Wacholderweg, Wasserstraße, Welchhausenstraße,
Winckelmannstraße, Wüstenhoffstraße. 


Hinweise zur Einschulung 2009
Die Gemeinde Plötzky bittet die Eltern der schul-
pflichtig werdenden Kinder aus den Gemeinden Pret-
zien, Plötzky und Ranies sowie aus den Ortsteilen
Grünewalde und Elbenau, ihr Kind in der Grundschu-
le Plötzky, Schulstraße 7, anzumelden. Alle schul-
pflichtig werdenden Kinder werden über die Erzie-
hungsberechtigten schriftlich eingeladen. Schulpflich-
tig sind alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2009 das sech-


ste Lebensjahr vollenden. Das schulpflichtig werdende
Kind ist persönlich in der Schule vorzustellen, das Fa-
milienstammbuch oder die Geburtsurkunde ist vorzu-
legen.


Schmeißer
Bürgermeister


Bekanntmachung der 24. Sitzung
des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses am
23.01.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sit-


zung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0417/2007


Freigabe der Haushaltsmittel für die Konzepterar-
beitung und B-Plan-Änderung - Wohngebiet „Am
Streitfeld“


7. Vorlagen-Nummer: 0427/2008
Mietordnung für die Überlassung von Räumen der
Soziokulturellen Zentren der Stadt Schönebeck (El-
be)


8. Vorlagen-Nummer: 0428/2008
Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse
des Stadtrates Schönebeck (Elbe) - 4. Änderung des
Beschlusses Nr. 0002/2004 vom 08.07.2004
hier: Betriebsausschuss Kur- und Gesundheitsver-
waltung


9. Vorlagen-Nummer: 0429/2008
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des
Stadtrates Schönebeck (Elbe) - 8. Änderung des Be-
schlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004
hier: Kultur- und Schulausschuss


10. Vorlagen-Nummer: 0430/2008
Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (El-
be)


11. Vorlagen-Nummer: 0431/2008
Wahl eines Vertreters und eines Stellvertreters für
die Stadt Schönebeck (Elbe) in die Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes „Stadt-Umland-
Verband Magdeburg“


12. Vorlagen-Nummer: 0432/2008
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan
Nr. 50 „An der Güstener Bahn“


13. Vorlagen-Nummer: 0440/2008
Aufhebung des Beschlusses Nr. 0372/2007 vom
20.09.2007


14. Vorlagen-Nummer: 0441/2008
Aufhebung der Schulbezirke der Schönebecker Se-
kundarschulen für die Anfangsklasse 5 ab dem Schul-
jahr 2008/09


15. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
16. Informationen der Verwaltung
17. Vorlagen-Nummer: 0433/2008


Abberufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) aus dem Eh-
renbeamtenverhältnis


18. Vorlagen-Nummer: 0434/2008
Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehren-
beamten


19. Vorlagen-Nummer: 0435/2008
Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehren-
beamten


20. Vorlagen-Nummer: 0436/2008
Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehren-
beamten


21. Vorlagen-Nummer: 0437/2008
Verkauf des Grundstückes Martinstraße 1  


22. Vorlagen-Nummer: 0438/2008
Verkauf eines Baugrundstückes


23. Vorlagen-Nummer: 0439/2008
Verkauf einer Grundstücksfläche am Elbtor


24. Vorlagen-Nummer: 0442/2008
Ankauf einer Grundstücksfläche für den städtischen
Bauhof


25. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem
Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Ersatzbekanntmachung der Stadt Schönebeck (Elbe)


Gemäß § 118 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) i.V. mit § 16 Abs. 1
der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) wird
darauf verwiesen, dass der Beteiligungsbericht
2007der Stadt Schönebeck (Elbe) während der Dienst-
stunden bei der Stabsstelle „Kommunale Beteiligun-
gen“ der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus, Markt 1,
nach Veröffentlichung 1 Monat eingesehen werden
kann.


Haase
Oberbürgermeister


N a c h r u f   


Am 13.01.2008 verstarb im Alter von 60 Jahren
unser langjähriger Mitarbeiter


Gerit Behm
Wir haben ihn als einen pflichtbewussten, enga-
gierten und hilfsbereiten Mitarbeiter schätzen ge-
lernt. 
Die Stadtverwaltung wird Herrn Behm in ehren-
der Erinnerung behalten.


Haase Reimer
Oberbürgermeister Personalratsvorsitzende


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse
und Präsentation,  Markt 1,   39218 Schönebeck. Der Ge-
neral-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonn-
tag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag
abonniert werden.








Bekanntmachung
über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen für die Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters am 24. Februar 2008


1. Zeit und Ort der Einsichtnahme 
Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters der Stadt Schöne-
beck (Elbe) am 24. Februar 2008 ist vom 4. Februar 2008 bis zum 9. Februar 2008 während der Dienst-
stunden


Montag, Dienstag, Donnerstag von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Mittwoch                      von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Freitag                       von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Samstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr


im Bürgerbüro, Friedrichstraße 117, einzusehen (§ 18 Abs. 2 KWG LSA); die Möglichkeit der Einsicht-
nahme endet am 9. Februar 2008 um 12:00 Uhr (§ 19 Abs. 1 KWG LSA). Das Wählerverzeichnis wird
im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Die/Der
Wahlberechtigte kann verlangen, dass in dem Wählerverzeichnis während der Möglichkeit der Einsicht-
nahme der Tag ihrer/seiner Geburt unkenntlich gemacht wird (§ 18 Abs. 4 KWO LSA). 


2. Berichtigung des Wählerverzeichnisses
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Frist der Einsicht-
nahme (vergl. Ziff. 1), spätestens am 9. Februar 2008, im Bürgerbüro, Friedrichstraße 117, schriftlich
oder durch Erklärung zur Niederschrift eine Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen. Wer ei-
nen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellt, hat die erforderlichen Beweismittel beizu-
bringen, sofern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind (§ 19 KWG LSA). 


3. Wahlbenachrichtigung
Wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält bis spätestens 30. Januar 2008 eine Wahlbenach-
richtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein,
muss zur Sicherung seines Wahlrechts das Wählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls während der
Frist zur Einsichtnahme einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. Wählen kann
nur die/der Wahlberechtigte, die/der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat
(§ 4 KWG LSA). Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in des-
sen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.


4. Wahlschein und Briefwahl
Wer einen Wahlschein der Stadt Schönebeck (Elbe) hat, kann an der Wahl der  Oberbürgermeisterin/des
Oberbürgermeisters in Schönebeck (Elbe) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk seines
Wahlbereichs oder durch Briefwahl teilnehmen (§ 4 Abs. 3 KWG LSA).
4.1. Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen


Wahlschein,
a) wenn sie/er sich am Wahltage während der Wahlzeit aus wichtigem Grund außerhalb ihres/seines


Wahlbezirkes aufhält,
b) wenn sie/er nach dem 35. Tage vor der Wahl ihre/seine Wohnung in einen anderen  Wahlbezirk ver-


legt,
c) wenn sie/er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen Alters, eines  körperlichen Ge-


brechens oder sonst seines körperlichen Zustandes wegen das Wahllokal nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann.


4.2. Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag
einen Wahlschein, 


 wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne ihr/sein Verschulden die Antragsfrist für die Berichtigung
des Wählerverzeichnisses versäumt hat.


 wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist entstanden ist.
4.3. Wahlscheine können bis Freitag, 22. Februar 2008, 18:00 Uhr, im Bürgerbüro, Friedrichstraße


117, mündlich oder schriftlich beantragt werden. Der Schriftform wird auch durch Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopie Genüge getan. Der Antrag kann auch elektronisch übermittelt wer-
den. Fernmündliche Anträge sind nicht zulässig (§ 24 KWO LSA). In den Fällen des § 22 Abs. 2
KWO LSA (vergl. Ziff. 4.2.) können Wahlscheine noch bis zum Wahltage (24. Februar 2008),
15:00 Uhr, bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus, Markt 1, Zimmer 203, beantragt werden.
Gleiches gilt, wenn die/der Wahlberechtigte schriftlich erklärt, wegen einer plötzlichen Erkrankung
das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen zu können.


4.4. Die/Der Antragsteller/in muss den Grund für die Ausstellung eines Wahlscheines glaubhaft ma-
chen. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 


An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen der Wahlschein und die Briefwahlunterla-
gen nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung (§ 24 Abs. 5 Satz 3) ausgehändigt werden, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die
Unterlagen der/dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich über-
bracht werden können. Wahlscheine werden ab dem 11. Februar 2008 erteilt. Verlorene oder nicht recht-
zeitig zugegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt.


5. Stichwahl/Wahlschein
Bei der Antragstellung auf einen Wahlschein für die Wahl am 24. Februar 2008 besteht für den Antrag-
steller die Möglichkeit für die eventuelle Stichwahl am 9. März 2008 gleichzeitig einen Wahlschein zu
beantragen. Der Wahlschein mit Briefwahlunterlagen für die Stichwahl (9. März 2008) wird dem Wähler
automatisch nach der Wahl am 24. Februar 2008 per Post zugestellt.


6. Briefwahlunterlagen 
Ergibt sich aus dem Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines nicht, dass die/der Wahlberechtigte vor ei-
nem Wahlvorstand wählen will, so erhält sie/er mit dem Wahlschein zugleich
a) einen Stimmzettel,
b) einen Wahlumschlag,
c) einen Wahlbriefumschlag,
d) Merkblatt zur Briefwahl.
Die/Der Wahlberechtigte kann diese Wahlunterlagen nachträglich bis spätestens am Wahltage (24. Fe-
bruar 2008), 15:00 Uhr, bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus, Markt 1, Zimmer 203, anfordern (§
25 Abs. 3 KWO LSA). 


Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in den verschlossenen Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem
Wahlschein so rechtzeitig an den Gemeindewahlleiter der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, versenden,
dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag (24. Februar 2008), bis 18:00 Uhr, eingeht. Die Wahl-
briefe werden im Bereich der Deutschen Bundespost als Standardbriefe ohne besondere Versendungs-
form unentgeltlich befördert. Sie können auch bei der auf den Wahlbriefen angegebenen Stelle abgege-
ben werden.


Schönebeck (Elbe), den 22.01.2008


Krüger
Wahlleiter der Stadt Schönebeck (Elbe)


Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters der Stadt Schönebeck (Elbe)


E I N L A D U N G
zur 1. Sitzung des Gemeindewahlausschusses am 05.02.2008


um 17:00 Uhr im Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


Tagesordnung
TOP 01 Bestellung des Schriftführers
TOP 02 Verpflichtung der Beisitzer
TOP 03 Terminplan


Auf die Beschlussfähigkeit entsprechend § 10 Absatz 3 KWG LSA weise ich hin.


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Krüger
Gemeindewahlleiter


Bekanntmachung der 23. Sitzung des Betriebsausschusses 
Kur- und Gesundheitsverwaltung am 21.02.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“


Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
7. Informationen der Verwaltung
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Wahlbekanntmachung der Gemeinde Ranies
über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 


und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 24. Februar 2008


1. Zeit und Ort der Einsichtnahme 
Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Gemeinde Ranies am
24. Februar 2008 ist vom 04. Februar bis zum 09. Februar 2008 während der Dienststunden


Montag, Dienstag, Donnerstag  von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Mittwoch                      von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Freitag                       von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Samstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr


im Bürgerbüro, Friedrichstraße 117, einzusehen (§ 18 Abs. 2 KWG LSA); die Möglichkeit der Einsicht-
nahme endet am 09. Februar 2008 um 12:00 Uhr (§ 19 Abs. 1 KWG LSA). Das Wählerverzeichnis wird
im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Die/Der
Wahlberechtigte kann verlangen, dass in dem Wählerverzeichnis während der Möglichkeit der Einsicht-
nahme der Tag ihrer/seiner Geburt unkenntlich gemacht wird (§ 18 Abs. 4 KWO LSA). 


2. Berichtigung des Wählerverzeichnisses
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Frist der Einsicht-
nahme (vergl. Ziff. 1), spätestens am 09. Februar 2008, im Bürgerbüro, Friedrichstraße 117, schriftlich
oder durch Erklärung zur Niederschrift eine Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen. Wer ei-
nen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellt, hat die erforderlichen Beweismittel beizu-
bringen, sofern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind (§ 19 KWG LSA). 


3. Wahlbenachrichtigung
Wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält bis spätestens 30. Januar 2008 eine Wahlbenach-
richtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein,
muss zur Sicherung seines Wahlrechts das Wählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls während der
Frist zur Einsichtnahme einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. Wählen kann
nur die/der Wahlberechtigte, die/der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat
(§ 4 KWG LSA). Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in des-
sen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.


4. Wahlschein und Briefwahl
Wer einen Wahlschein der Gemeinde Ranies hat, kann an der Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermei-
sters in Ranies durch Stimmabgabe im Wahlbezirk seines Wahlbereichs oder durch Briefwahl teilneh-
men (§ 4 Abs. 3 KWG LSA).
4.1. Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen


Wahlschein,
a) wenn sie/er sich am Wahltage während der Wahlzeit aus wichtigem Grund außerhalb ihres/seines


Wahlbezirkes aufhält,
b) wenn sie/er nach dem 35. Tage vor der Wahl ihre/seine Wohnung in einen anderen Wahlbezirk ver-


legt,
c) wenn sie/er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen Alters, eines körperlichen Ge-


brechens oder sonst seines körperlichen Zustandes wegen das Wahllokal nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann.


4.2. Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag
einen Wahlschein, 
wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne ihr/sein Verschulden die Antragsfrist für die Berichtigung
des Wählerverzeichnisses versäumt hat.
wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist entstanden ist.


4.3. Wahlscheine können bis Freitag, 22. Februar 2008, 18:00 Uhr, im Bürgerbüro, Friedrichstraße
117, mündlich oder schriftlich beantragt werden. Der Schriftform wird auch durch Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopie Genüge getan. Der Antrag kann auch elektronisch übermittelt wer-
den. Fernmündliche Anträge sind nicht zulässig (§ 24 KWO LSA).
In den Fällen des § 22 Abs. 2 KWO LSA (vergl. Ziff. 4.2.) können Wahlscheine noch bis zum Wahl-
tage (24. Februar 2008), 15:00 Uhr, bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus, Markt 1, Zimmer
203, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn die/der Wahlberechtigte schriftlich erklärt, wegen einer
plötzlichen Erkrankung das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten auf-
suchen zu können.


4.4. Die/Der Antragsteller/in muss den Grund für die Ausstellung eines Wahlscheines glaubhaft ma-
chen. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist (§ 24 Abs. 2 und 3 KWO LSA).


An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen der Wahlschein und die Briefwahlunterla-
gen nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung (§ 24 Abs. 5 Satz 3) ausgehändigt werden, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die
Unterlagen der/dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich über-
bracht werden können. Wahlscheine werden ab dem 11. Februar 2008 erteilt. Verlorene oder nicht recht-
zeitig zugegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt.


5. Stichwahl/Wahlschein
Bei der Antragstellung auf einen Wahlschein für die Wahl am 24. Februar 2008 besteht für den Antrag-
steller die Möglichkeit, für die eventuelle Stichwahl am 09. März 2008 gleichzeitig einen Wahlschein zu
beantragen. Der Wahlschein mit Briefwahlunterlagen für die Stichwahl (09. März 2008) wird dem
Wähler automatisch nach der Wahl am 24. Februar 2008 per Post zugestellt.


6. Briefwahlunterlagen 
Ergibt sich aus dem Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines nicht, dass die/der Wahlberechtigte vor ei-
nem Wahlvorstand wählen will, so erhält sie/er mit dem Wahlschein zugleich
a) einen Stimmzettel,
b) einen Wahlumschlag,
c) einen Wahlbriefumschlag,
d) ein Merkblatt zur Briefwahl.


Die/Der Wahlberechtigte kann diese Wahlunterlagen nachträglich bis spätestens am Wahltage (24. Fe-
bruar 2008), 15:00 Uhr, bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus, Markt 1, Zimmer 203, anfordern (§
25 Abs. 3 KWO LSA).  Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in den verschlossenen Wahlbrief mit den
Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an die/den Gemeindewahlleiter/in der Gemeinde Ra-
nies, Gemeindebüro, Dorfstr. 1, 39221 Ranies, versenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahl-
tag (24. Februar 2008), bis 18:00 Uhr, eingeht. Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Bun-
despost als Standardbriefe ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Sie können auch
bei der auf den Wahlbriefen angegebenen Stelle abgegeben werden.


Herrmann
Wahlleiterin der Gemeinde Ranies


Bekanntmachung der Gemeindewahlleiterin
der Gemeinde Ranies


E I N L A D U N G
zur 1. Sitzung des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde Ranies 


am 05.02.2008 um 18:30 Uhr im Gemeindebüro, Dorfstr. 1


Tagesordnung
TOP 01 Bestellung des Schriftführers
TOP 02 Verpflichtung der Beisitzer
TOP 03 Terminplan
Auf die Beschlussfähigkeit entsprechend § 10 Absatz 3 KWG LSA weise ich hin.


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Herrmann
Wahlleiterin der Gemeinde Ranies


Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters
der Gemeinde Pretzien


E I N L A D U N G
zur 1. Sitzung des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde Pretzien am 05.02.2008 


um 19:15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“, A.-Bebel-Str. 24


Tagesordnung
TOP 01 Bestellung des Schriftführers
TOP 02 Verpflichtung der Beisitzer
TOP 03 Terminplan
Auf die Beschlussfähigkeit entsprechend § 10 Absatz 3 KWG LSA weise ich hin.


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Thesenvitz
Wahlleiter der Gemeinde Pretzien


Wahlbekanntmachung der Gemeinde Plötzky
über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 


und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 24. Februar 2008


1. Zeit und Ort der Einsichtnahme 
Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Gemeinde Plötzky am
24. Februar 2008 ist vom 04. Februar bis zum 09. Februar 2008 während der Dienststunden


Montag, Dienstag, Donnerstag  von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Mittwoch                      von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Freitag                       von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Samstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr


im Bürgerbüro, Friedrichstraße 117, einzusehen (§ 18 Abs. 2 KWG LSA); die Möglichkeit der Einsicht-
nahme endet am 09. Februar 2008 um 12:00 Uhr (§ 19 Abs. 1 KWG LSA). Das Wählerverzeichnis wird
im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Die/Der
Wahlberechtigte kann verlangen, dass in dem Wählerverzeichnis während der Möglichkeit der Einsicht-
nahme der Tag ihrer/seiner Geburt unkenntlich gemacht wird (§ 18 Abs. 4 KWO LSA). 


2. Berichtigung des Wählerverzeichnisses
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Frist der Einsicht-
nahme (vergl. Ziff. 1), spätestens am 09. Februar 2008, im Bürgerbüro, Friedrichstraße 117, schriftlich
oder durch Erklärung zur Niederschrift eine Berichtigung des Wähler-verzeichnisses beantragen. Wer ei-
nen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellt, hat die erforderlichen Beweismittel beizu-
bringen, sofern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind (§ 19 KWG LSA). 


3. Wahlbenachrichtigung
Wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält bis spätestens 30. Januar 2008 eine Wahlbenach-
richtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein,
muss zur Sicherung seines Wahlrechts das Wählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls während der
Frist zur Einsichtnahme einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. Wählen kann
nur die/der Wahlberechtigte, die/der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat
(§ 4 KWG LSA). Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in des-
sen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.


4. Wahlschein und Briefwahl
Wer einen Wahlschein der Gemeinde Plötzky hat, kann an der Wahl der Bürgermeisterin/des Bürger-
meisters in Plötzky durch Stimmabgabe im Wahlbezirk seines Wahlbereichs oder durch Briefwahl teil-
nehmen (§ 4 Abs. 3 KWG LSA).
4.1. Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen


Wahlschein,
a) wenn sie/er sich am Wahltage während der Wahlzeit aus wichtigem Grund außerhalb ihres/seines


Wahlbezirkes aufhält,


b) wenn sie/er nach dem 35. Tage vor der Wahl ihre/seine Wohnung in einen anderen Wahlbezirk ver-
legt,


c) wenn sie/er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen Alters, eines körperlichen Ge-
brechens oder sonst seines körperlichen Zustandes wegen das Wahllokal nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann.


4.2. Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag
einen Wahlschein, 
wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne ihr/sein Verschulden die Antragsfrist für die Berichtigung
des Wählerverzeichnisses versäumt hat.
wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist entstanden ist.


4.3. Wahlscheine können bis Freitag, 22. Februar 2008, 18:00 Uhr, im Bürgerbüro, Friedrichstraße
117, mündlich oder schriftlich beantragt werden. Der Schriftform wird auch durch Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopie Genüge getan. Der Antrag kann auch elektronisch übermittelt wer-
den. Fernmündliche Anträge sind nicht zulässig (§ 24 KWO LSA).
In den Fällen des § 22 Abs. 2 KWO LSA (vergl. Ziff. 4.2.) können Wahlscheine noch bis zum Wahl-
tage (24. Februar 2008), 15:00 Uhr, bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus, Markt 1, Zimmer
203, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn die/der Wahlberechtigte schriftlich erklärt, wegen einer
plötzlichen Erkrankung das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten auf-
suchen zu können.


4.4. Die/Der Antragsteller/in muss den Grund für die Ausstellung eines Wahlscheines glaubhaft ma-
chen. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist (§ 24 Abs. 2 und 3 KWO LSA).


An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen der Wahlschein und die Briefwahlunterla-
gen nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung (§ 24 Abs. 5 Satz 3) ausgehändigt werden, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die
Unterlagen der/dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich über-
bracht werden können. Wahlscheine werden ab dem 11. Februar 2008 erteilt. Verlorene oder nicht recht-
zeitig zugegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt.


5. Stichwahl/Wahlschein
Bei der Antragstellung auf einen Wahlschein für die Wahl am 24. Februar 2008 besteht für den Antrag-
steller die Möglichkeit, für die eventuelle Stichwahl am 09. März 2008 gleichzeitig einen Wahlschein zu
beantragen. Der Wahlschein mit Briefwahlunterlagen für die Stichwahl (09. März 2008) wird dem
Wähler automatisch nach der Wahl am 24. Februar 2008 per Post zugestellt.


6. Briefwahlunterlagen 
Ergibt sich aus dem Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines nicht, dass die/der Wahlberechtigte vor ei-
nem Wahlvorstand wählen will, so erhält sie/er mit dem Wahlschein zugleich
a) einen Stimmzettel,
b) einen Wahlumschlag,
c) einen Wahlbriefumschlag,
d) ein Merkblatt zur Briefwahl.


Die/Der Wahlberechtigte kann diese Wahlunterlagen nachträglich bis spätestens am Wahltage (24. Fe-
bruar 2008), 15:00 Uhr, bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus, Markt 1, Zimmer 203, anfordern (§
25 Abs. 3 KWO LSA).  Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in den verschlossenen Wahlbrief mit den
Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an die/den Gemeindewahlleiter/in der Gemeinde Plötz-
ky, Gemeindebüro, Salzstraße 11, 39245 Plötzky, versenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am
Wahltag (24. Februar 2008), bis 18:00 Uhr, eingeht. Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen
Bundespost als Standardbriefe ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Sie können
auch bei der auf den Wahlbriefen angegebenen Stelle abgegeben werden.


Weigel
Wahlleiterin der Gemeinde Plötzky


Bekanntmachung der Gemeindewahlleiterin der Gemeinde Plötzky


E I N L A D U N G
zur 1. Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Plötzky 


am 05.02.2008 um 20:00 Uhr im Bürgerhaus A.-Schweitzer-Straße


Tagesordnung
TOP 01 Bestellung des Schriftführers
TOP 02 Verpflichtung der Beisitzer
TOP 03 Terminplan
Auf die Beschlussfähigkeit entsprechend § 10 Absatz 3 KWG LSA weise ich hin.


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Weigel
Wahlleiterin der Gemeinde Plötzky


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky


Beschluss Nr. 022/2007
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008.


Schmeißer
Bürgermeister


Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Plötzky für das Haushaltsjahr 2008


1. Haushaltssatzung
Aufgrund der §§ 92-94 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl.
LSA S. 568), zuletzt geändert durch Drittes Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung vom 07.11.2007
(GVBl. LSA Nr. 27/2007 S. 352), hat der Gemeinderat der Gemeinde Plötzky in der Sitzung am
12.12.2007 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:


§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird
im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 1.332.900,00 E
in der Ausgabe auf 1.332.900,00 E
und
im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 655.600,00 E
in der Ausgabe auf 655.600,00 E
festgesetzt.


§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.


§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 260.000 E festgesetzt.


§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 235 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 335 v.H.
2. Gewerbesteuer 300 v.H.


§ 6
Entsprechend des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt ist eine Nachtragssatzung zu
erlassen wenn
1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und


der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann (Er-
heblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v. H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),


2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen Haushaltsstellen in einem
Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müs-
sen (Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr als 1 v. H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haus-
haltsjahres),


3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitions-
förderungsmaßnahmen geleistet werden sollen (Erheblichkeitsgrenze: 3 v. H. des Vermögenshaus-
haltes).


Aufgrund des § 35 (1) GemHVO muss der Nachtragsplan alle erheblichen Änderungen der Einnahmen
und Ausgaben, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten (Erheblichkeitsgrenze: 1
v. T. je Haushaltsstelle).
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt),
• die aufgrund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen Umsetzungen zwischen den Unterab-


schnitten führen
• die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.


Plötzky, d. 13.12.2007 Schmeißer
Bürgermeister


2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3
Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 28.01.2008 bis 28.02.2008 zur Einsichtnah-
me im Rathaus der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zimmer 105 und im Gemeindebüro Plötzky, Salz-
str. 11 öffentlich aus.


Plötzky, d. 17.01.2008 Schmeißer
Bürgermeister
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BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Gemeinderates Pretzien


am 06.02.2008


Sitzungsbeginn: 20:30 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
August-Bebel-Straße 24
39245 Pretzien


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 002/2008-PR


Zulassung der Bewerber zur Bürgermeisterwahl am 24.02.2008 und einer eventuel-
len Stichwahl am 09.03.2008


Nichtöffentlicher Teil
7. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
8. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 


Anfragen der Ratsmitglieder


Harwig
Bürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Gemeinderates Ranies


am 06.02.2008


Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr


Sitzungsort: Gemeindebüro
Dorfstraße 1
39221 Ranies


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 002/2008-RA


Zulassung der Bewerber zur Bürgermeisterwahl am 24.02.2008 und einer eventuel-
len Stichwahl am 09.03.2008


Nichtöffentlicher Teil
7. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
8. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 


Anfragen der Ratsmitglieder


Maser
Bürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Gemeinderates Plötzky


am 06.02.2008


Sitzungsbeginn: 19:45 Uhr
Sitzungsort: Bürgerraum


Albert-Schweitzer-Straße 6
39245 Plötzky


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Zulassung der Bewerber zur Bürgermeisterwahl am 24.02.2008 und einer eventuel-


len Stichwahl am 09.03.2008


Nichtöffentlicher Teil
7. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
8. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 


Anfragen der Ratsmitglieder


Schmeißer
Bürgermeister


Wahlbekanntmachung der Gemeinde Pretzien
über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 


und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 24. Februar 2008


1. Zeit und Ort der Einsichtnahme 
Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Ge-
meinde Pretzien am 24. Februar 2008 ist vom 04. Februar bis zum 09. Februar 2008
während der Dienststunden
Montag, Dienstag, Donnerstag  von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Mittwoch                      von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Freitag                       von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Samstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
im Bürgerbüro, Friedrichstraße 117, einzusehen (§ 18 Abs. 2 KWG LSA); die Möglich-
keit der Einsichtnahme endet am 09. Februar 2008 um 12:00 Uhr (§ 19 Abs. 1 KWG
LSA). Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Die/Der Wahlberechtigte kann ver-
langen, dass in dem Wählerverzeichnis während der Möglichkeit der Einsichtnahme
der Tag ihrer/seiner Geburt unkenntlich gemacht wird (§ 18 Abs. 4 KWO LSA). 


2. Berichtigung des Wählerverzeichnisses
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der
Frist der Einsichtnahme (vergl. Ziff. 1), spätestens am 09. Februar 2008, im Bürger-
büro, Friedrichstraße 117, schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eine Be-
richtigung des Wählerverzeichnisses beantragen. Wer einen Antrag auf Berichtigung
des Wählerverzeichnisses stellt, hat die erforderlichen Beweismittel beizubringen, so-
fern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind (§ 19 KWG LSA). 


3. Wahlbenachrichtigung
Wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält bis spätestens 30. Januar 2008 eine
Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten hat, aber
glaubt wahlberechtigt zu sein, muss zur Sicherung seines Wahlrechts das Wählerver-
zeichnis einsehen und gegebenenfalls während der Frist zur Einsichtnahme einen An-
trag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. Wählen kann nur die/der Wahl-
berechtigte, die/der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein
hat (§ 4 KWG LSA). Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann nur in dem Wahl-
bezirk wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.


4. Wahlschein und Briefwahl
Wer einen Wahlschein der Gemeinde Pretzien hat, kann an der Wahl der Bürgermei-
sterin/ des Bürgermeisters in Pretzien durch Stimmabgabe im Wahlbezirk seines Wahl-
bereichs oder durch Briefwahl teilnehmen (§ 4 Abs. 3 KWG LSA).
4.1. Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält


auf Antrag einen Wahlschein, 
a)   wenn sie/er sich am Wahltage während der Wahlzeit aus wichtigem Grund außer-


halb ihres/seines Wahlbezirkes aufhält,
b)   wenn sie/er nach dem 35. Tage vor der Wahl ihre/seine Wohnung in einen anderen  


Wahlbezirk verlegt,


c)   wenn sie/er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen Alters, eines
körperlichen Gebrechens oder sonst seines körperlichen Zustandes wegen das
Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann.


4.2. Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, er-
hält auf Antrag einen Wahlschein, 


1.    wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne ihr/sein Verschulden die Antragsfrist für die   
Berichtigung des Wählerverzeichnisses versäumt hat,


2.    wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist  
entstanden ist.


4.3. Wahlscheine können bis Freitag, 22. Februar 2008, 18:00 Uhr, im Bürgerbüro, Frie-
drichstraße 117, mündlich oder schriftlich beantragt werden. Der Schriftform wird
auch durch Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopie Genüge getan. Der Antrag
kann auch elektronisch übermittelt werden. Fernmündliche Anträge sind nicht
zulässig (§ 24 KWO LSA).
In den Fällen des § 22 Abs. 2 KWO LSA (vergl. Ziff. 4.2.) können Wahlscheine
noch bis zum Wahltage (24. Februar 2008), 15:00 Uhr, bei der Stadt Schönebeck
(Elbe), Rathaus, Markt 1, Zimmer 203, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn
die/der Wahlberechtigte schriftlich erklärt, wegen einer plötzlichen Erkrankung
das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen zu
können.


4.4. Die/Der Antragsteller/in muss den Grund für die Ausstellung eines Wahlscheines
glaubhaft machen. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist (§ 24 Abs. 2
und 3 KWO LSA).


An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen der Wahlschein und die
Briefwahlunterlagen nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung (§ 24 Abs. 5 Satz 3)
ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen der/dem Wahlberech-
tigten nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich überbracht werden
können. Wahlscheine werden ab dem 11. Februar 2008 erteilt. Verlorene oder nicht
rechtzeitig zugegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt.


5. Stichwahl/Wahlschein
Bei der Antragstellung auf einen Wahlschein für die Wahl am 24. Februar 2008 besteht
für den Antragsteller die Möglichkeit, für die eventuelle Stichwahl am 09. März 2008
gleichzeitig einen Wahlschein zu beantragen. Der Wahlschein mit Briefwahlunterlagen
für die Stichwahl (09. März 2008) wird dem Wähler automatisch nach der Wahl am 24.
Februar 2008 per Post zugestellt.


6. Briefwahlunterlagen 
Ergibt sich aus dem Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines nicht, dass die/der Wahl-
berechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält sie/er mit dem Wahlschein
zugleich
a) einen Stimmzettel,
b) einen Wahlumschlag,
c) einen Wahlbriefumschlag,
d) ein Merkblatt zur Briefwahl.


Die/Der Wahlberechtigte kann diese Wahlunterlagen nachträglich bis spätestens am
Wahltage (24. Februar 2008), 15:00 Uhr, bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus,
Markt 1, Zimmer 203, anfordern (§ 25 Abs. 3 KWO LSA). Bei der Briefwahl muss
die/der Wähler/in den verschlossenen Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die/den Gemeindewahlleiter/in der Gemeinde Pretzien, Ge-
meindebüro, A.-Bebel-Str. 24, 39245 Pretzien, versenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltag (24. Februar 2008), bis 18:00 Uhr, eingeht. Die Wahlbriefe werden
im Bereich der Deutschen Bundespost als Standardbriefe ohne besondere Versen-
dungsform unentgeltlich befördert. Sie können auch bei der auf den Wahlbriefen ange-
gebenen Stelle abgegeben werden.


Thesenvitz
Wahlleiter
der Gemeinde Pretzien


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,   39218 Schö-
nebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchent-
lich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.


5. Jahrgang    Sonntag, 27.01.2008   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 4








5. Jahrgang    Sonntag, 03.02.2008   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 5


Öffentliche Ausschreibung nach VOB


Bauvorhaben: Ausbau der Dr.-Tolberg-Straße 2. BA/1.TA in Schönebeck(Elbe) – 
Ortsteil Bad Salzelmen


a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck(Elbe)
Markt 1, Tel. (03928) 710 424


b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
c) Art des Auftrages: Ausführung von Straßenbauarbeiten
d) Ort der Ausführung: Schönebeck(Elbe), Ortsteil Bad Salzelmen
e) Art und Umfang der Leistung: 1. 1.700 m2 bituminöse Fläche lösen


2. 3.400 m2 Unterbau lösen
3. 1.600 m3 Boden lösen
4. 400 m2 bewehrte Betonplatte,


d= 20 cm herstellen
5. 115 m3 Stabilisierung (0/63)
6. 760 m3 Frostschutzschicht (0/45)
7. 700 m3 Schottertragschicht (0/32)
8. 2.100 m2 Betonstabilisierung, 


d= 20 cm
9. 410 m Rinne, 2-reihig
10. 400 m Betonbord
11. 360 m2 Kleinpflaster
12. 1.350 m2 Betonsteinpflaster, d= 10 cm
13. 720 m2 Betonplatten (40/40/6)
14. 6 St. Beleuchtung


f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose
g) Zweck der Bauleistung: Umgestaltung
h) Frist für die Ausführung: 1.4.2008 bis 31.7.2008
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden können:


Stadt Schönebeck(Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt 
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck(Elbe), Tel. 03928 / 710 431
Termin von Anforderungen: ab sofort bis zum 22.2.2008
Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen.


j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
65,00 EUR (Diskette mit GAEB DA 81 einbegriffen) per Verrechnungsscheck 
oder Banküberweisung an die unter Pkt. a) genannte Stelle an:
Vergabenummer/Codierung: T 01/2008/620
Kontonummer: 370 102 240
BLZ, Geldinstitut:  800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
Kostenentgelt wird nicht erstattet.
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die Ein-
zahlung vorliegt.


k) Frist für das Einreichen der Angebote: 27.2.2008, 10.00 Uhr
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: 


Stadt Schönebeck(Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck(Elbe)
Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199


m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter oder ihre


Bevollmächtigten
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 27.2.2008, 10.00 Uhr


Kleiner Sitzungssaal, Schönebeck(Elbe), Markt 1 (Rathaus)
p) Sicherheiten:


Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme


q) Zahlungsbedingungen: 
Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und Ergänzenden Vertrags-
bedingungen;


r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: Keine besondere Rechtsform verlangt.
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:


* Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBL Nr. 38/2006 vom 18.09.2006 
* Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und


Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-Bescheinigung der
Eintragung in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungs-
stelle ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder
das Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden.


* Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in beglaubigter Kopie
vorzulegen:


mit dem Angebot  
- Handelsregisterauszug,
- Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
- Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,
und auf Verlangen 
- Auszug aus Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate),
- Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personenschaden, 
Vermögensschaden, sonstige Schäden).


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:  18.4.2008
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:


Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes.
v) sonstige Angaben:


* Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a)
* Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A:
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Bekanntgabe des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt
Referat Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, 


Umweltverträglichkeitsprüfung zur Einzelfallprüfung nach UVPG im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zum


Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk


Die Fa. Gummiwerke Schönebeck GmbH aus 39218 Schönebeck beantragte mit
Schreiben vom 15.12.2007 beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmi-
gung nach § 4 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und
den Betrieb einer Anlage zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk mit
einer Kapazität von 4 Tonnen je Tag in 39218 Schönebeck, Gemarkung: Schönebeck,
Flur: 1, Flurstück: 2699. Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung
nach § 3c UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist. Die
Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die Feststellung, dass eine UVP
unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG, ist die Ein-
schätzung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren betreffend die
Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf zu überprüfen, ob die
Vorprüfung entsprechend den Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und 
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist. Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde
liegen, können beim Landesverwaltungsamt, Referat Immissionsschutz, Chemikalien-
sicherheit, Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle/Saale, Dessauer
Str. 70, als der zuständigen Genehmigungsbehörde eingesehen werden.


B E K A N N T M A C H U N G
der 32. Sitzung des Hauptausschusses am 07.02.2008


Sitzungsbeginn: 16:00 Uhr
Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“


Badepark 4
39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bekanntgabe des Beschlusses aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Vorlagen-Nummer: 0444/2008


Zulassung der Bewerber/innen zur Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbür-
germeisters am 24.02.2008 und evtl. Stichwahl am 09.03.2008


7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ranies


Beschluss Nr. 024/2007
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl.
LSA Nr. 32  S. 522), die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2006 und erteilt gleich-
zeitig dem Bürgermeister für den Vollzug der Haushaltsführung 2006 die Entlastung.


Crackau
stellv. Bürgermeister


Bekanntmachung der Jahresrechnung 2006 der Gemeinde Ranies


Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 04.02.2008 bis 04.03.2008 zur Einsichtnahme
im Gemeindebüro während der Sprechzeiten sowie in der Stadtverwaltung Schönebeck
(Elbe), Kämmerei, Rathaus, Markt 1, Zimmer 105, öffentlich aus. Auskünfte zur Jah-
resrechnung 2006 erteilt die Kämmerei der Stadt Schönebeck (Elbe).


Maser
Bürgermeister 
Gemeinde Ranies


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien


Beschluss Nr. 027/2007 
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert durch Drittes
Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung vom 07.11.2007 (GVBl. LSA Nr. 27/2007
S. 352), die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2006 und erteilt gleichzeitig dem Bür-
germeister für den Vollzug der Haushaltsführung 2006 die Entlastung.


Thesenvitz
stellv. Bürgermeister


Bekanntmachung der Jahresrechnung 2006 der Gemeinde Pretzien
Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 04.02.2008 bis 04.03.2008 zur Einsichtnahme
im Gemeindebüro während der Sprechzeiten sowie in der Stadtverwaltung Schönebeck
(Elbe), Kämmerei, Rathaus, Markt 1, Zimmer 105, öffentlich aus. Auskünfte zur Jah-
resrechnung 2006 erteilt die Kämmerei der Stadt Schönebeck (Elbe).


Harwig
Bürgermeister
Gemeinde Pretzien


B E K A N N T M A C H U N G
der  30. Sitzung des Stadtrates am  07.02.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal


39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Vorlagen-Nummer: 0444/2008


Zulassung der Bewerber/innen zur Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbür-
germeisters am 24.02.2008 und evtl. Stichwahl am 09.03.2008


7. Vorlagen-Nummer: 0428/2008
Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck
(Elbe - 4. Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004 vom 08.07.2004
hier: Betriebsausschuss Kur- und Gesundheitsverwaltung


8. Vorlagen-Nummer: 0429/2008
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
- 8. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004
hier: Kultur- und Schulausschuss


9. Vorlagen-Nummer: 0431/2008
Wahl eines Vertreters und eines Stellvertreters für die Stadt Schönebeck (Elbe)
in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Stadt-Umland-Verband
Magdeburg“


10. Vorlagen-Nummer: 0417/2007
Freigabe der Haushaltsmittel für die Konzepterarbeitung und B-Plan-Änderung
- Wohngebiet „Am Streitfeld“


11. Vorlagen-Nummer: 0427/2008
Mietordnung für die Überlassung von Räumen der Soziokulturellen Zentren der
Stadt Schönebeck (Elbe)


12. Vorlagen-Nummer: 0430/2008


Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe)
13. Vorlagen-Nummer: 0432/2008


Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 50 „An der Güstener
Bahn“


14. Vorlagen-Nummer: 0440/2008
Aufhebung des Beschlusses Nr. 0372/2007 vom 20.09.2007


15. Vorlagen-Nummer: 0441/2008
Aufhebung der Schulbezirke der Schönebecker Sekundarschulen für die An-
fangsklasse 5 ab dem Schuljahr 2008/09


16. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
17. Vorlagen-Nummer: 0433/2008


Abberufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) aus dem Ehrenbeamtenverhältnis


18. Vorlagen-Nummer: 0434/2008
Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-
beck (Elbe) zum Ehrenbeamten


19. Vorlagen-Nummer: 0435/2008
Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-
beck (Elbe) zum Ehrenbeamten


20. Vorlagen-Nummer: 0436/2008
Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schöne-
beck (Elbe) zum Ehrenbeamten


21. Vorlagen-Nummer: 0437/2008
Verkauf des Grundstückes Martinstraße 1  


22. Vorlagen-Nummer: 0438/2008
Verkauf eines Baugrundstückes


23. Vorlagen-Nummer: 0439/2008
Verkauf einer Grundstücksfläche am Elbtor


24. Vorlagen-Nummer: 0442/2008
Ankauf einer Grundstücksfläche für den städtischen Bauhof


25. Informationen der Verwaltung
26. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Amtliche Bekanntmachung


Feststellungsbeschluss Flächennutzungsplan nach § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch und Ge-
nehmigung durch das Landesverwaltungsamt


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in der Sitzung am 12.07.2007 den
Flächennutzungsplan der Stadt Schönebeck (Elbe), bestehend aus der Planzeichnung,
der Begründung und dem Umweltbericht, in der Fassung vom 06.06.2007 beschlossen.
Der Flächen- nutzungsplan wurde durch die Landesverwaltung mit Bescheid vom
02.10.2007 (Aktenzeichen: 204-21101/SLK/305) mit Nebenbe-stimmungen genehmigt.
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) erklärte in der Sitzung am 13.12.2007 durch
Beschluss den Beitritt zu der im Genehmigungsbescheid erteilten Maßgabe. Der
Flächennutzungsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) wird mit dem Tag dieser Bekannt-
machung wirksam. 


Jedermann kann                                                                                                                           
- den Flächennutzungsplan,
- die Begründung mit Umweltbericht sowie  
- die zusammenfassende Erklärung über das Ergebnis des Gesamtverfahrens   


von diesem Tag ab im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt  Schönebeck
(Elbe), Breiteweg 12, während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Aus-
kunft verlangen. Die vorgenannten Unterlagen werden ab dem Tag dieser Bekanntma-
chung  auch in das Internet eingestellt und können unter der  Internetadresse
http:/www.schoenebeck-elbe.de. eingesehen werden.


Gemäß § 215 Abs.1 Baugesetzbuch werden eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis 3 Bau-
gesetzbuch beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2  Baugesetzbuch beachtliche Mängel des Ab-
wägungs-vorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218
Schönebeck (Elbe), geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen  (§ 215 Abs. 1 Baugesetzbuch).


Schönebeck (Elbe), 03.02.2008


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung


Der Gemeinderat der Gemeinde Plötzky hat in seiner Sitzung am 12.12.2007 die He-
besätze der Grundsteuer für das Jahr 2008 wie folgt festgesetzt:


Grundsteuer A 235 v.H.
Grundsteuer B 335 v.H.


Diese Hebesätze sind im Rahmen der Haushaltssatzung im Generalanzeiger dem
Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe), der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck
(Elbe) sowie der Gemeinden Plötzky, Pretzien und Ranies am 27.01.2008 öffentlich be-
kannt gemacht worden. Gegenüber dem Kalenderjahr 2007 sind die Hebesätze unver-
ändert geblieben. Daher wird auf die Erteilung von schriftlichen Grundsteuerbeschei-
den für das Kalenderjahr 2008 verzichtet. Für alle diejenigen Grundstücke, deren Be-
messungsgrundlagen (Steuermessbeträge) sich seit der letzten Festsetzung nicht geän-
dert haben, wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des
Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt 73, Teil I, S. 965) die Grund-
steuer für das Kalenderjahr 2008 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2007 veranlagten
Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer 2008 wird mit den in den zuletzt erteilten Grund-besitzabgabebe-
scheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. Au-
gust und 15. November fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer 2008
in einem Betrag am 01. Juli des Jahres fällig.
Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuer-bescheide für das Kalen-
derjahr 2008 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten. Sollten die
Grundsteuer-hebesätze geändert werden oder ändern sich die Steuer-messbeträge,
werden Änderungsbescheide erteilt. Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung
treten für die Steuer-pflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung
kann innerhalb von einer Frist von einem Monat, die mit Ablauf des Tages dieser Be-
kanntmachung zu laufen beginnt, durch schriftlichen Widerspruch oder mündlich zur
Niederschrift bei der Gemeinde Plötzky vertreten durch die Verwaltungsgemeinschaft
Schönebeck (Elbe), Steueramt, Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe), angefochten wer-
den.


Schönebeck (Elbe), den 03.02.2008


VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT SCHÖNEBECK (ELBE)
i.A. Warnke
- STEUERAMT -


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,   39218 Schö-
nebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchent-
lich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
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DAS GROSSE ANZEIGENBLATT


Sonderausgabe


Bekanntmachung
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 07.02.2008 folgende Wahlvorschläge für die Direktwahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters in der Stadt Schönebeck (Elbe) am
24.02.2008 zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.


Lfd. Familiennamen und Vornamen Beruf Tag der Anschrift
Nr. der Bewerberinnen und Bewerber Geburt (Hauptwohnung)
1. Czarnetta, Eckhard Elektrohandwerksmeister 01.11.1960 Akazienstraße 1, 39218 Schönebeck (Elbe)
2. Dirlich, Sabine Lehrerin 27.08.1954 Heinrich-Heine-Straße 9, 39218 Schönebeck (Elbe)
3. Haase, Hans-Jürgen Dipl.-Ing. f. Maschinenbau 19.05.1947 Pfuehlstraße 9, 39218 Schönebeck (Elbe)


Schönebeck (Elbe), den 08.02.2008


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky
Der Gemeinderat der Gemeinde Plötzky hat in seiner Sitzung am 06.02.2008 folgende Wahlvorschläge für die Direktwahl des Bürgermeisters in der Gemeinde Plötzky am 24.02.2008 zugelassen, die hiermit
bekannt gegeben werden.


Lfd. Familiennamen und Vornamen Beruf Tag der Anschrift
Nr. der Bewerber Geburt (Hauptwohnung)
1. Dreher, Wolfgang Elektromonteur 26.10.1955 Waldstraße 27, 39245 Plötzky
2. Schmeißer, Herbert Dipl.-Landwirt 13.10.1941 Karl-Marx-Straße 7, 39245 Plötzky


Plötzky, den 07.02.2008


Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien
Der Gemeinderat der Gemeinde Pretzien hat in seiner Sitzung am 06.02.2008 folgenden Wahlvorschlag für die Direktwahl des Bürgermeisters in der Gemeinde Pretzien am 24.02.2008 zugelassen, der hiermit
bekannt gegeben wird.


Lfd. Familienname und Vorname Beruf Tag der Anschrift
Nr. des Bewerbers Geburt (Hauptwohnung)
1. Harwig, Friedrich Rentner 01.06.1940 August-Bebel-Str. 3, 39245 Pretzien


Pretzien, den 07.02.2008


Bekanntmachung der Gemeinde Ranies
Der Gemeinderat der Gemeinde Ranies hat in seiner Sitzung am 06.02.2008 folgenden Wahlvorschlag für die Direktwahl des Bürgermeisters in der Gemeinde Ranies am 24.02.2008 zugelassen, der hiermit
bekannt gegeben wird.


Lfd. Familienname und Vorname Beruf Tag der Anschrift
Nr. des Bewerbers Geburt (Hauptwohnung)
1. Maser, Klaus Klempner-Installateur 16.10.1951 Dorfstraße 47a, 39221 Ranies


Ranies, den 07.02.2008


Maser
Bürgermeister


Bekanntmachungen 
der zugelassenen Bewerber/in für die Wahl des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin der Stadt Schönebeck (Elbe) 


sowie der zugelassenen Bewerber für die Bürgermeisterwahlen in Plötzky, Pretzien und Ranies am 24.02.2008


9. Februar 2008


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 Schönebeck


5. Jahrgang     Sonnabend, 09.02.2008     Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 6








5. Jahrgang        Sonntag, 10.02.2008         Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 7
Amtliche Bekanntmachung 


der Gemeinde Pretzien


Am 19.02.2008 um 19 Uhr findet im Dorfgemeinschafts-
haus „Alter Krug“, August-Bebel-Straße 24, 39245 Pretzi-
en, eine Informationsveranstaltung zur Vorstellung des zu-
gelassenen Bewerbers für die bevorstehende Bürgermei-
sterwahl statt.


Thesenvitz
Stellv. Bürgermeister


Amtliche Bekanntmachung
der Gemeinde Plötzky


Am 20.02.2008 um 19:30 Uhr findet im Bürgerhaus der Ge-
meinde Plötzky, A.-Schweitzer-Str. 6, eine Informations-
veranstaltung zur Vorstellung der zugelassenen Bewerber
für die bevorstehende Bürgermeisterwahl statt.


Schmeißer
Bürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 28. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und Umwelt-
ausschusses am 18.02.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal


Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Sachstand zur Bewerbung der Stadt Schönebeck (Elbe)


als IBA-Korrespondenzstadt
7. Sachstandsbericht zum Fortgang des Projektes Kauf-


haus Am Markt
8. Auswertung der Anliegerversammlung zur Verkehrs-


beruhigung Salzer Straße und Abstimmung über die
weitere Vorgehensweise


9. Auswertung des Treffens der Stadtverwaltung und des
Sanierungstreuhänders mit interessierten Bürgern am
31.01.2008


10. Vorschläge und Diskussion zu weiteren Ordnungsmaß-
nahmen im Sanierungsgebiet Altstadt Schönebeck (El-
be), insbesondere Straßenbau


11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
12. Informationen der Verwaltung
13. Diskussion und Meinungsbildung zu vorliegenden För-


deranträgen aus dem Bereich der privaten Wohnsub-
stanz


14. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem In-
halt


Haase
Oberbürgermeister 


Beschluss-Nummer: 0406/2007  


Wirtschaftsplan 2008 für den Eigenbetrieb Städtischer
Bauhof Schönebeck


Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2008 des Ei-
genbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck mit folgen-
den Grunddaten:


1.   Erfolgsplan
Die Aufwendungen und Erträge werden festgesetzt auf je
2.728.000 d.


Der Zuschuss der Stadt beträgt 0 d.


2.   Vermögensplan
Die Einnahmen und Ausgaben werden festgesetzt auf je
163.600 d.


3.   Kreditaufnahmen
Kredite für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.             


4.   Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


5.   Kassenkredit
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirt-
schaftsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  500.000
d festgesetzt.


6.   Stellenübersicht
Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes weist 50,113 Voll-
zeitstellen aus.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung


Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr
2008 des Städtischen Bauhofes der Stadt Schönebeck (El-
be) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der
Wirtschaftsplan 2008 des Städtischen Bauhofes liegt nach §
94 Abs. 3 GO LSA vom 11.02.2008 bis zum 19.02.2008 zu
den bekannten Dienstzeiten im Städtischen Bauhof,
Dammweg 22, öffentlich aus.


Schönebeck (Elbe), den 10.02.2008


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0412/2007  


Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes „SOLEPARK
Schönebeck/Bad Salzelmen“


Gemäß Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für
den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-
men“ vom 13.12.1999 § 4 beschließt der Stadtrat auf seiner
Sitzung am 13.12.2007 den Wirtschaftsplan 2008 mit fol-
genden Grunddaten:


1.   Erfolgsplan
Die Aufwendungen werden auf 5.130.800 Euro
und die Erträge werden auf 2.878.300 Euro festgesetzt.


Der Zuschuss der Stadt beträgt 1.456.100 Euro.


Die Deckung des Jahresfehlbetrages erfolgt durch die Ent-
nahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 796.400 Euro.


2.   Vermögensplan
Die Einnahmen und Ausgaben werden festgesetzt auf je
9.673.300 Euro. Darin enthalten sind 2.544.000 Euro Ein-
nahmen aus Fördermitteln für die Attrak-
tivitätssteigerungen des Gesundheits- und Erholungsbades
Solequell.


3.   Kreditaufnahmen
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird festgesetzt
auf 3.467.200 Euro.


4.   Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


5.   Kassenkredit
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirt-
schaftsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000
Euro festgesetzt.


6.   Stellenübersicht
Die Stellenübersicht wird mit 46,25 Stellen festgesetzt.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung
Der vorstehende Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes
„Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen“ wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Die Genehmigung ist am
29.01.2008 unter dem Aktenzeichen 151410-123-08 erteilt
worden. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Sole-
park Schönebeck/Bad Salzelmen“ liegt nach § 94 Abs. 3
GO LSA vom 11.02.2008 bis zum 19.02.2008 zu den be-
kannten Dienstzeiten zur Einsichtnahme im Solepark
Schönebeck/Bad Salzelmen, Sekretariat, Badepark 1, öf-
fentlich aus.


Schönebeck (Elbe), 10.02.2008


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0413/2007
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2008 der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat berät und beschließt die in der Anlage bei-
gefügte Hauhaltssatzung und den Haushaltsplan einsch-
ließlich der Bestandteile und Anlagen gemäß § 2 der Ver-
ordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haus-
haltsplanes der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt
(GemHVO) und den Beteiligungsbericht für das Haus-
haltsjahr 2008 der Stadt Schönebeck (Elbe). 


H a u s h a l t s s a t z u n g 
der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2008


und Bekanntmachung der Haushaltssatzung  


1.   Haushaltssatzung
Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl.
S. 568), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Än-
derung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006
(GVBl. Nr. 32  LSA S. 522) i.V.m. § 2 Gesetz zur Ein-
führung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rech-
nungswesens für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt
(NKHREG LSA) vom 22. März 2006 (GVBl. LSA S. 128),
hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) am
13.12.2007 folgende Haushaltssatzung und den Haushalts-
plan 2008 beraten und beschlossen:


§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird
im Verwaltungshaushalt 


in der Einnahme auf               49.569.800 d
in der Ausgabe auf         49.569.800 d


im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf               11.314.900 d
in der Ausgabe auf                 11.314.900 d


festgesetzt.


§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen werden nicht veranschlagt.             


§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird auf  9.961.000 d festgesetzt.


§ 4
Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite im Haushalts-
jahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 d


festgesetzt.


§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden
für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:                      


1.   Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe


(Grundsteuer A)  290 v.H.    
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  390 v.H.    


2.   Gewerbesteuer  350 v.H.


§ 6
Entsprechend dem § 95 Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt (GO LSA) ist eine Nachtragssatzung zu
erlassen, wenn


1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein
erheblicher Fehlbetrag entstehen wird (Erheblichkeits-
grenze: bei mehr als 3 v. H. des Gesamthaushaltsvolu-
mens des Haushaltsjahres), 


2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben
den einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis
zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erheb-
lichen Umfang geleistet werden müssen (Erheblichkeits-
grenze: im Einzelfall mehr als 1 v. H. des Gesamt-
haushaltsvolumens des Haushaltsjahres),


3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht
veranschlagte Investitionen oder Investitionsförde-
rungsmaßnahmen geleistet werden müssen (Erheblich-
keitsgrenze: 1 v. H. des Vermögenshaushaltes).


Ferner sind als nicht erheblich anzusehen Beträge (unbe-
grenzt),
– die auf Grund von Aufgabenverlagerungen zu haushalts-


neutralen Umsetzungen zwischen den Unterabschnitten
führen,


– die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.


Schönebeck (Elbe), den 10.02.2008                                           


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 11.02.2008 bis
19.02.2008 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 108, zu
den bekannten Dienstzeiten öffentlich aus.


Schönebeck (Elbe), den 10.02.2008                                           


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse
und Präsentation,  Markt 1,   39218 Schönebeck. Der Ge-
neral-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonn-
tag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abon-
niert werden.








Bekanntmachung
Briefwahlvorstände der Stadt Schönebeck (Elbe) 


für die Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters
am 24. Februar 2008 und für die eventuell stattfindende 


Stichwahl am 9. März 2008


Für die Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Kommunalwahl wurden entsprechend
§ 62 Abs. 4  Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) zwei
Briefwahlvorstände gebildet.  Vor diesen Briefwahlvorständen finden keine Wahlhand-
lungen statt.
Die Aufgabe der Briefwahlvorstände besteht darin, die zugeteilten Briefwahlunterlagen
zu prüfen und auszuzählen sowie das Ergebnis zu ermitteln. Für diesen Zweck wird am
Sonntag, dem 24. Februar 2008, um 17:00 Uhr bzw. am Sonntag, dem 09. März
2008, um 17:00 Uhr der Briefwahlvorstand 1 in das Rathaus, Markt 1, Zimmer 305,
und der Briefwahlvorstand 2 in das Stadthaus, Breiteweg 11, Beratungsraum 124,
einberufen. Die Briefwahlvorstände verhandeln und entscheiden in öffentlicher Sitzung.


Schönebeck (Elbe), den 28.01.2008


Krüger
Wahlleiter
der Stadt Schönebeck (Elbe)


Bekanntmachung
Am  24. Februar 2008 findet die Direktwahl


der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters statt.
Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.


Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist in 20 Wahlbezirke eingeteilt. In den Wahlbenachrich-
tigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 30. Januar 2008 zugestellt worden
sind, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem die wahlberech-
tigte Person zu wählen hat.
1. In der Stadt Schönebeck (Elbe) wird die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermei-


ster nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl von den Wahlberechtigten in freier,
allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahl gewählt. 


2. Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 


3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem für sie zuständigen Wahllokal wählen.
4. Auf Verlangen hat der Wähler sich auszuweisen. Aus diesem Grunde wird empfoh-


len, die Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis, Unionsbürger einen gülti-
gen Identitätsausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.


5. Bei der Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters 
- hat jede wahlberechtigte Person eine Stimme; 
- muss der Bewerber, dem die wahlberechtigte Person ihre Stimme geben will,
durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise eindeutig gekennzeichnet sein. 


6. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlbereich, für den der Wahl-
schein gilt, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen.


7. Wer durch Briefwahl wählen will, 
- muss sich von der Stadt Schönebeck (Elbe) die entsprechenden Briefwahlunterla-


gen (Wahlschein, Stimmzettel, Wahlumschlag, Wahlbriefumschlag, Merkblatt für
die Briefwahl) beschaffen und 


- diese in dem verschlossenen Wahlbriefumschlag so rechtzeitig an die jeweils dar-
auf angegebene Anschrift abgeben oder versenden, dass er spätestens am Wahlta-
ge bis 18:00 Uhr eingeht;


- kann die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben, wenn die Briefwahlunterlagen bei
der Stadt Schönebeck (Elbe) persönlich abgeholt werden; 


- wegen einer körperlichen Behinderung jedoch nicht in der Lage ist, die Briefwahl
persönlich zu vollziehen oder nicht lesen kann, kann sich der Hilfe einer Person
seines Vertrauens (Hilfsperson) bedienen; auf dem Wahlschein hat der Wähler
oder die Hilfsperson an Eides Statt zu versichern, dass die Stimmzettel persönlich
oder nach dem erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet worden sind; 


- sich in einem Krankenhaus, Altenheim, Altenwohnheim, Pflegeheim, Erholungs-
heim, in einer sozialtherapeutischen Anstalt oder Justizvollzugsanstalt oder in ei-
ner Gemeinschaftsunterkunft aufhält, muss Gelegenheit haben, die Stimmzettel
unbeobachtet zu kennzeichnen und in den entsprechenden Wahlumschlag zu le-
gen.


8. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jede wahlberechtigte Person hat Zutritt zum Wahllokal, soweit dies ohne Störung
des Wahlgeschäfts möglich ist.
Jede wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur einmal ausüben. 


9. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Wahlergebnis herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches bestraft. 


10. Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich das Wahllokal be-
findet, jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede
Unterschriftensammlung verboten. 


Wahl mit Stimmzetteln
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahllokal bereitliegen. 
Die amtlichen Stimmzettel enthalten die zugelassenen Bewerbungen zur  Wahl der Ober-
bürgermeisterin/des Oberbürgermeisters. 
Jede wahlberechtigte Person erhält beim Betreten des Wahllokals einen amtlichen
Stimmzettel.
Sie begibt sich mit dem Stimmzettel in die Wahlkabine. Dort kennzeichnet sie auf dem
Stimmzettel durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise zweifelsfrei, welcher Bewerberin
oder welchem Bewerber sie ihre Stimme gibt. 
Ein Stimmzettel ist ungültig, 


- wenn er nicht amtlich hergestellt ist. 
- wenn er mehr als eine Kennzeichnung enthält. 
- weil der Wille des Wählers aus der Art der Kennzeichnung nicht zweifelsfrei er-


kennbar ist. 
- wenn er einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 
- wenn er keine Kennzeichnung enthält. 


Schönebeck (Elbe), den 28.01.2008


Krüger
Wahlleiter
der Stadt Schönebeck (Elbe)


Bekanntmachung der Gemeindewahlleiterin 
der Gemeinde Ranies


E I N L A D U N G
zur 2. Sitzung des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde


Ranies am 24.02.2008 um 20:00 Uhr im 
Feuerwehrversammlungsraum, Dorfstr. 69a 


Tagesordnung
TOP 01 Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Direktwahl des


Bürgermeisters der Gemeinde Ranies vom 24. Februar 2008


Auf die Beschlussfähigkeit entsprechend § 10 Absatz 3 KWG LSA weise ich hin.


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Herrmann
Wahlleiterin
der Gemeinde Ranies


Wahlbekanntmachung der Gemeinde Ranies 
Am 24. Februar 2008 findet die Direktwahl


der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters statt.
Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.


Die Gemeinde Ranies ist in einen Wahlbezirk eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigun-
gen, die den Wahlberechtigten bis zum 30. Januar 2008 zugestellt worden sind, sind
der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem die wahlberechtigte Person
zu wählen hat.
1. In der Gemeinde Ranies wird die Bürgermeisterin/der Bürgermeister nach den


Grundsätzen der Mehrheitswahl von den Wahlberechtigten in freier, allgemeiner,
geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahl gewählt. 


2. Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 


3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem für sie zuständigen Wahllokal wählen.
4. Auf Verlangen hat der Wähler sich auszuweisen. Aus diesem Grunde wird empfoh-


len, die Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis, Unionsbürger: einen gülti-
gen Identitätsausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.


5. Bei der Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters  
- hat jede wahlberechtigte Person eine Stimme; 
- muss der Bewerber, dem die wahlberechtigte Person ihre Stimme geben will,
durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise eindeutig gekennzeichnet sein. 


6. Wer einen Wahlschein hat, kann 
an der Wahl im Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, 
a) durch Stimmabgabe in dem Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen.


7. Wer durch Briefwahl wählen will, 
- muss sich von der Stadt Schönebeck (Elbe) die entsprechenden Briefwahlunterla-


gen (Wahlschein, Stimmzettel, Wahlumschlag, Wahlbriefumschlag, Merkblatt für
die Briefwahl) beschaffen und 


- diese in dem verschlossenen Wahlbriefumschlag so rechtzeitig an die jeweils dar-
auf angegebene Anschrift abgeben oder versenden, dass er spätestens am Wahlta-
ge bis 18:00 Uhr eingeht;


- kann die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben, wenn die Briefwahlunterlagen bei
der Stadt Schönebeck (Elbe) persönlich abgeholt werden; 


- wegen einer körperlichen Behinderung jedoch nicht in der Lage ist, die Briefwahl
persönlich zu vollziehen oder nicht lesen kann, kann sich der Hilfe einer Person
seines Vertrauens (Hilfsperson) bedienen; auf dem Wahlschein hat der Wähler
oder die Hilfsperson an Eides Statt zu versichern, dass die Stimmzettel persönlich
oder nach dem erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet worden sind; 


- sich in einem Krankenhaus, Altenheim, Altenwohnheim, Pflegeheim, Erholungs-
heim, in einer sozialtherapeutischen Anstalt oder Justizvollzugsanstalt oder in ei-
ner Gemeinschaftsunterkunft aufhält, muss Gelegenheit haben, die Stimmzettel
unbeobachtet zu kennzeichnen und in den entsprechenden Wahlumschlag zu le-
gen.


8. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jede wahlberechtigte Person hat Zutritt zum Wahllokal, soweit dies ohne Störung
des Wahlgeschäfts möglich ist.
Jede wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur einmal ausüben. 


9. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Wahlergebnis herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches bestraft. 


10. Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich das Wahllokal be-
findet, jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede
Unterschriftensammlung verboten. 


Wahl mit Stimmzetteln
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahllokal bereitliegen. 
Die amtlichen Stimmzettel enthalten die zugelassenen Bewerbungen zur Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters. 
Jede wahlberechtigte Person erhält beim Betreten des Wahllokals einen amtlichen
Stimmzettel.
Sie begibt sich mit dem Stimmzettel in die Wahlkabine. Dort kennzeichnet sie auf dem
Stimmzettel durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise zweifelsfrei, welcher Bewerberin
oder welchem Bewerber sie ihre Stimme gibt. 
Ein Stimmzettel ist ungültig, 
- wenn er nicht amtlich hergestellt ist. 
- wenn er mehr als eine Kennzeichnung enthält. 
- weil der Wille des Wählers aus der Art der Kennzeichnung nicht zweifelsfrei er-


kennbar ist. 
- wenn er einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 
- wenn er keine Kennzeichnung enthält. 


Herrmann
Wahlleiterin
der Gemeinde Ranies


Bekanntmachung der Gemeindewahlleiterin der
Gemeinde Plötzky


E I N L A D U N G
zur 2. Sitzung des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde


Plötzky am 24.02.2008 um 21:00 Uhr im Bürgerhaus, 
A.-Schweitzer-Str. 6


Tagesordnung
TOP 01 Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Direktwahl des


Bürgermeisters der Gemeinde Plötzky vom 24. Februar 2008


Auf die Beschlussfähigkeit entsprechend § 10 Absatz 3 KWG LSA weise ich hin.


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Weigel
Wahlleiterin
der Gemeinde Plötzky


Wahlbekanntmachung der Gemeinde Plötzky
Am 24. Februar 2008 findet die Direktwahl


der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters statt.
Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.


Die Gemeinde Plötzky ist in einen Wahlbezirk eingeteilt. In den Wahlbenachrichti-
gungen, die den Wahlberechtigten bis zum 30. Januar 2008 zugestellt worden sind,
sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem die wahlberechtigte
Person zu wählen hat.
1. In der Gemeinde Plötzky wird die Bürgermeisterin/der Bürgermeister nach den


Grundsätzen der Mehrheitswahl von den Wahlberechtigten in freier, allgemeiner,
geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahl gewählt. 


2. Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 


3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem für sie zuständigen Wahllokal wählen.
4. Auf Verlangen hat der Wähler sich auszuweisen. Aus diesem Grunde wird empfoh-


len, die Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis, Unionsbürger: einen gülti-
gen Identitätsausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.


5. Bei der Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters  
- hat jede wahlberechtigte Person eine Stimme; 
- muss der Bewerber, dem die wahlberechtigte Person ihre Stimme geben will,
durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise eindeutig gekennzeichnet sein. 


6. Wer einen Wahlschein hat, kann 
an der Wahl im Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, 
a) durch Stimmabgabe in dem Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen.


7. Wer durch Briefwahl wählen will, 


- muss sich von der Stadt Schönebeck (Elbe) die entsprechenden Briefwahlunterla-
gen (Wahlschein, Stimmzettel, Wahlumschlag, Wahlbriefumschlag, Merkblatt für
die Briefwahl) beschaffen und 


- diese in dem verschlossenen Wahlbriefumschlag so rechtzeitig an die jeweils dar-
auf angegebene Anschrift abgeben oder versenden, dass er spätestens am Wahlta-
ge bis 18:00 Uhr eingeht;


- kann die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben, wenn die Briefwahlunterlagen bei
der Stadt Schönebeck (Elbe) persönlich abgeholt werden; 


- wegen einer körperlichen Behinderung jedoch nicht in der Lage ist, die Briefwahl
persönlich zu vollziehen oder nicht lesen kann, kann sich der Hilfe einer Person
seines Vertrauens (Hilfsperson) bedienen; auf dem Wahlschein hat der Wähler
oder die Hilfsperson an Eides Statt zu versichern, dass die Stimmzettel persönlich
oder nach dem erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet worden sind; 


- sich in einem Krankenhaus, Altenheim, Altenwohnheim, Pflegeheim, Erholungs-
heim, in einer sozialtherapeutischen Anstalt oder Justizvollzugsanstalt oder in ei-
ner Gemeinschaftsunterkunft aufhält, muss Gelegenheit haben, die Stimmzettel
unbeobachtet zu kennzeichnen und in den entsprechenden Wahlumschlag zu le-
gen.


8. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jede wahlberechtigte Person hat Zutritt zum Wahllokal, soweit dies ohne Störung
des Wahlgeschäfts möglich ist.
Jede wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur einmal ausüben. 


9. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Wahlergebnis herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches bestraft. 


10. Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich das Wahllokal be-
findet, jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede
Unterschriftensammlung verboten. 


Wahl mit Stimmzetteln
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahllokal bereitliegen. 
Die amtlichen Stimmzettel enthalten die zugelassenen Bewerbungen zur Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters. 
Jede wahlberechtigte Person erhält beim Betreten des Wahllokals einen amtlichen
Stimmzettel.
Sie begibt sich mit dem Stimmzettel in die Wahlkabine. Dort kennzeichnet sie auf dem
Stimmzettel durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise zweifelsfrei, welcher Bewerberin
oder welchem Bewerber sie ihre Stimme gibt. 
Ein Stimmzettel ist ungültig, 
- wenn er nicht amtlich hergestellt ist. 
- wenn er mehr als eine Kennzeichnung enthält. 
- weil der Wille des Wählers aus der Art der Kennzeichnung nicht zweifelsfrei er-


kennbar ist. 
- wenn er einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 
- wenn er keine Kennzeichnung enthält. 


Weigel
Wahlleiterin
der Gemeinde Plötzky


Wahlbekanntmachung der Gemeinde Pretzien
Am 24. Februar 2008 findet die Direktwahl


der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters statt.
Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.


Die Gemeinde Pretzien ist in einen Wahlbezirk eingeteilt. In den Wahlbenachrichti-
gungen, die den Wahlberechtigten bis zum 30. Januar 2008 zugestellt worden sind,
sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem die wahlberechtigte
Person zu wählen hat.
1. In der Gemeinde Pretzien wird die Bürgermeisterin/der Bürgermeister nach den


Grundsätzen der Mehrheitswahl von den Wahlberechtigten in freier, allgemeiner,
geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahl gewählt. 


2. Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 


3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem für sie zuständigen Wahllokal wählen.
4. Auf Verlangen hat der Wähler sich auszuweisen. Aus diesem Grunde wird empfoh-


len, die Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis, Unionsbürger: einen gülti-
gen Identitätsausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.


5. Bei der Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters  
- hat jede wahlberechtigte Person eine Stimme; 
- muss der Bewerber, dem die wahlberechtigte Person ihre Stimme geben will,
durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise eindeutig gekennzeichnet sein. 


6. Wer einen Wahlschein hat, kann 
an der Wahl im Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, 
a) durch Stimmabgabe in dem Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen.


7. Wer durch Briefwahl wählen will, 
- muss sich von  der Stadt Schönebeck (Elbe) die entsprechenden Briefwahlunter-


lagen (Wahlschein, Stimmzettel, Wahlumschlag, Wahlbriefumschlag, Merkblatt
für die Briefwahl) beschaffen und 


- diese in dem verschlossenen Wahlbriefumschlag so rechtzeitig an die jeweils dar-
auf angegebene Anschrift abgeben oder versenden, dass er spätestens am Wahlta-
ge bis 18:00 Uhr eingeht;


- kann die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben, wenn die Briefwahlunterlagen bei
der Stadt Schönebeck (Elbe) persönlich abgeholt werden; 


- wegen einer körperlichen Behinderung jedoch nicht in der Lage ist, die Briefwahl
persönlich zu vollziehen oder nicht lesen kann, kann sich der Hilfe einer Person
seines Vertrauens (Hilfsperson) bedienen; auf dem Wahlschein hat der Wähler
oder die Hilfsperson an Eides Statt zu versichern, dass die Stimmzettel persönlich
oder nach dem erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet worden sind; 


- sich in einem Krankenhaus, Altenheim, Altenwohnheim, Pflegeheim, Erholungs-
heim, in einer sozialtherapeutischen Anstalt oder Justizvollzugsanstalt oder in ei-
ner Gemeinschaftsunterkunft aufhält, muss Gelegenheit haben, die Stimmzettel
unbeobachtet zu kennzeichnen und in den entsprechenden Wahlumschlag zu le-
gen.


8. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jede wahlberechtigte Person hat Zutritt zum Wahllokal, soweit dies ohne Störung
des Wahlgeschäfts möglich ist.
Jede wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur einmal ausüben. 


9. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Wahlergebnis herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches bestraft. 


10. Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich das Wahllokal be-
findet, jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede
Unterschriftensammlung verboten. 


Wahl mit Stimmzetteln
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahllokal bereitliegen. 
Die amtlichen Stimmzettel enthalten die zugelassenen Bewerbungen zur Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters. 
Jede wahlberechtigte Person erhält beim Betreten des Wahllokals einen amtlichen
Stimmzettel.
Sie begibt sich mit dem Stimmzettel in die Wahlkabine. Dort kennzeichnet sie auf dem
Stimmzettel durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise zweifelsfrei, welcher Bewerberin
oder welchem Bewerber sie ihre Stimme gibt. 
Ein Stimmzettel ist ungültig, 
- wenn er nicht amtlich hergestellt ist. 
- wenn er mehr als eine Kennzeichnung enthält. 
- weil der Wille des Wählers aus der Art der Kennzeichnung nicht zweifelsfrei er-


kennbar ist. 
- wenn er einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 
- wenn er keine Kennzeichnung enthält. 


Thesenvitz
Wahlleiter
der Gemeinde Pretzien
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Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 07.02.2008
Beschluss-Nummer 0444/2008
Zulassung der Bewerber/innen zur Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbür-
germeisters am 24.02.2008 und evtl. Stichwahl am 09.03.2008
Der Stadtrat beschließt, die nachfolgend aufgeführten Bewerber/innen entsprechend § 30
Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m.
§ 59 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) zur Wahl
der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters zuzulassen:
- Herr Eckhard Czarnetta
- Frau Sabine Dirlich
- Herr Hans-Jürgen Haase
Die Bewerbungen sind nach § 30 Absatz 1 KWG LSA form- und fristgerecht eingereicht
worden. Für die eventuelle Stichwahl am 09.03.2008 sind die zwei Bewerber/innen mit
den meisten Stimmen aus der Hauptwahl automatisch zugelassen. 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0428/2008
Zusammensetzung der beschließenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (El-
be - 4. Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004 vom 08.07.2004 hier: Betriebsaus-
schuss Kur- und Gesundheitsverwaltung 
Der Stadtrat beschließt entsprechend der Sitzverteilung gemäß Beschluss Nr. 0002/2004
vom 08.07.2004 folgende Neubesetzung im Betriebsausschuss Kur- und Gesundheits-
verwaltung durch die SPD-Fraktion:
Betriebsausschuss Kur- und Gesundheitsverwaltung
Mitglied: Herr René Wölfer


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0429/2008
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) -
8. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 hier: Kultur- und
Schulausschuss
Der Stadtrat beschließt entsprechend der Sitzverteilung gemäß Beschluss Nr. 0003/2004
vom 08.07.2004 folgenden personellen Wechsel im Kultur- und Schulausschuss durch
die SPD-Fraktion:
Kultur- und Schulausschuss
Mitglied: Herr Frank Wedekind 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0431/2008
Wahl eines Vertreters und eines Stellvertreters für die Stadt Schönebeck (Elbe) in
die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Stadt-Umland-Verband Magde-
burg“
Der Stadtrat wählt als Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) in die Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes „Stadt-Umland-Verband Magdeburg“ gemäß Gesetz zur
Kommunalen Zusammenarbeit im Stadt-Umland-Bereich der kreisfreien Städte Halle
(Saale) und Magdeburg und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften
vom 17.10.2007


den Oberbürgermeister Hans-Jürgen Haase und als
Stellvertreter den Amtsleiter Michael Gremmes


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0417/2007
Freigabe der Haushaltsmittel für die Konzepterarbeitung und B-Plan-Änderung -
Wohngebiet „Am Streitfeld“
Der Stadtrat beschließt gemäß der mehrheitlichen Empfehlung des Stadtentwicklungs-,
Bau- und Umweltausschusses in seiner Sitzung am 08.10.2007 die Sperrung der Haus-
haltsmittel für die Konzepterarbeitung und B-Plan-Änderung „Wohngebiet - Am Streit-
feld“ aufzuheben.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0427/2008
Mietordnung für die Überlassung von Räumen der Soziokulturellen Zentren der
Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt, die Mietordnung für die Überlas-
sung von Räumen der Soziokulturellen Zentren der Stadt Schönebeck(Elbe), Beschluss-
Nr. 0577/2002 vom 07.02.2002, mit Wirkung zum 29.02.2008 außer Kraft zu setzen.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0430/2008
Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die in der Anlage aufgeführte Sport-
förderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe).


Haase
Oberbürgermeister


Anlage
Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck (Elbe)


Auf Grund des § 44 (3) Ziffer 6 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO
LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur
Änderung der Gemeindeordnung vom 07.11.2007 (GVBl. LSA, Nr. 27, S. 352), hat der
Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) folgende Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) beschlossen.


1. Allgemeine Grundsätze und Bewilligungsbestimmungen
1.1. Die Stadt Schönebeck (Elbe) kann die in ihrem Gebiet ansässigen Sportvereine,


sofern der Verein
- für jedermann offen und gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung in der je-


weils gültigen Fassung ist,
- im Vereinsregister des Amtsgerichtes Schönebeck eingetragen ist und seinen


Sitz in Schönebeck hat,
- Jugendarbeit leistet,
- Mitglied im Kreissportbund (KSB) und damit im Landessportbund Sachsen-


Anhalt angeschlossen ist 
u. a. durch die Gewährung von finanziellen Zuschüssen zur Förderung des
Sports nach Maßgabe nachfolgender Richtlinien unterstützen. Von der Voraus-
setzung der Jugendarbeit kann abgesehen werden bei Alten-, Versehrten-, Be-
hindertensportvereinen.


1.2. Ein Rechtsanspruch auf die in dieser Richtlinie festgelegten Zuschüsse, die nur
im Rahmen der jeweiligen Haushaltsmittel gewährt werden, besteht nicht.


1.3. Zuschüsse werden nur auf Antrag gewährt, soweit nachfolgend nicht, anderes
bestimmt ist. Anträge, die nach Beginn der Maßnahmen gestellt werden, bleiben
von einer Bezuschussung ausgeschlossen.


1.4. Die Eigenleistung des Antragstellers muss in angemessenem Verhältnis zu sei-
ner Finanzkraft und zum beantragten Zuschuss stehen. Der Verein muss nach-
weisen, dass er von seinen erwachsenen Mitgliedern einen angemessenen Mit-
gliedsbeitrag  erhebt. Soweit Zuschüsse Dritter (z. B. Bund, Land, LSB, KSB,
Salzlandkreis o. a.) zu erhalten sind, müssen diese beantragt werden. Dem An-
trag ist ein Finanzierungsplan beizufügen. 


1.5. Ein Zuschuss ist nur für den im Antrag bezeichneten Zweck zu verwenden. Eine
Änderung des Verwendungszwecks ist nur mit Zustimmung der Stadt Schöne-
beck (Elbe) zulässig, anderenfalls ist der Zuschuss zurückzuzahlen. Bleiben die
endgültigen Kosten unter der Summe des Voranschlages bzw. des Angebotes, so
wird der Zuschuss anteilmäßig gekürzt.


1.6. Sofern nichts anderes bestimmt wird, ist die Verwendung des Zuschusses durch
Vorlage eines detaillierten Verwendungsnachweises unter Beifügung von Ori-
ginalbelegen nachzuweisen. Der Termin hierfür wird vom Amt für Kultur und
Sport mitgeteilt. Wird der Verwendungszweck nach zweimaliger Erinnerung
nicht vorgelegt oder die Verzögerung nicht begründet, ist der Zuschuss an die
Stadt Schönebeck (Elbe) zurückzuzahlen. Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist be-
rechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung des Zuschusses durch Einsicht in die
Bücher und sonstigen Unterlagen sowie durch örtliche Besichtigungen nachzu-
prüfen. Der Zuschussempfänger ist zu jeder Auskunft hinsichtlich der Verwen-
dung des Zuschusses verpflichtet. Bei allen Zuschussarten sind der Empfang und
die ordnungsgemäße Verwendung des Zuschusses sofort nach Zahlungseingang
schriftlich zu bestätigen.


2. Zweckgebundene Sportförderung
2.1. Eigene und angepachtete Sportstätten


Zur Entlastung der Vereine, die eigene oder angepachtete Sportstätten besitzen
und unterhalten, wird im Rahmen der Haushaltsmittel der Stadt Schönebeck (El-
be) ein jährlicher Zuschuss gewährt.
In diesem Antrag ist zu bestätigen
- die zweckentsprechende Verwendung des im Vorjahr gezahlten Zuschusses,
- die Notwendigkeit der Zahlung,
- dass Rücklagen aus den Zuschüssen nicht gebildet wurden,
- dass Änderungen hinsichtlich der Plätze, der Nutzflächen usw. nicht vorge-


nommen wurden
2.1.1. Sachliche Voraussetzung


Voraussetzung für den Zuschuss ist, dass die Anlage
1. von einem Schönebecker Verein unterhalten wird,
2. in gutem Zustand und ohne Unfallgefahr sportlich nutzbar ist und den Erfor-


dernissen der jeweiligen Sportart entspricht,
3. wenn nicht voll ausgelastet, auch anderen Sportvereinen bei anteiliger Umla-


ge der Betriebskosten zur Verfügung gestellt wird.
Der Verein hat die Nutzung der Sportanlage für den Sportunterricht der Schulen
der Stadt Schönebeck (Elbe), wenn erforderlich, weiterhin zu sichern. 


2.2. Abschluss von Pacht- und Mietverträgen
Die Vereine erhalten durch die Stadt Schönebeck (Elbe) die Möglichkeit, städti-
sche Sportstätten zu mieten oder zu pachten, um eigenverantwortlich das Ver-
einsleben zu gestalten. Vermietet oder verpachtet werden kann an solche Verei-
ne, die schon seit Jahren das Hauptnutzungsrecht für diese Sportstätten haben.
Der Abschluss solcher Verträge bedeutet für die Stadt zum einen erhebliche fi-
nanzielle Einsparungen und zum anderen für die Vereine eine Erhöhung der Ei-
genverantwortung und eine Verbesserung des Vereinslebens. Die Laufzeit die-
ser Verträge soll mindestens 20 Jahre betragen. Die Höhe der Pacht oder Miete
für Sportanlagen betragen bei unbebauten Flächen 0,02 d/m2 und für bebaute
Flächen 0,06 d/m2 im Jahr. Die Vereine tragen die Verbrauchsausgaben (alle
laufenden öffentlichen und privaten Abgaben und Kosten), wie z.B. die Ausga-
ben für Strom, Heizung, Abwasser usw. Die Stadt Schönebeck (Elbe) gewährt
den Vereinen einen Zuschuss zu den Verbrauchsausgaben in Höhe von maximal
60% der jährlich anfallenden Kosten. Ausgeschlossen von dieser Bezuschus-
sung sind die kommerziell genutzten Bereiche, wie z. B. konzessionierte Gast-
stättenräume und Wohnungen. Dieser Zuschuss ist schriftlich bis zum 30.06.
des Jahres für das Folgejahr beim Amt für Kultur und Sport, unter Vorlage al-
ler Originalbelege, welche die Zahlungshöhe begründen, zu beantragen. Die
Abrechnung erfolgt nach Ziffer 1.6.


2.2.1. Zuschüsse zur Pflege und Unterhaltung 
Mit dem Abschluss eines Pacht-/Mietvertrages verpflichtet sich der Verein, die
gesamte Sportanlage ordnungsgemäß zu pflegen und zu unterhalten. Die Stadt
kann entsprechend des bestätigten Haushaltsplanes den Vereinen für die Pflege
der gepachteten/gemieteten Sportanlagen jährlich Zuschüsse gewähren. Glei-
ches gilt für Sportvereine, die Eigentümer solcher Anlagen sind oder diese lang-
fristig, mindesten 20 Jahre, gepachtet haben.


2.2.2 Höhe der Zuschüsse
Zuschüsse können bis zur Höhe der nachstehenden Beträge pro Jahr gewährt
werden.


2.2.2.1. Spielfelder
Rasenplatz mindestens 45 x 90 m 1280,00 d
Rasenplatz mindestens 20 x 40 m (Kleinfeldanlagen) 511,00 d
Großfeldplatz, Hartplatz u. ä. 767,00 d


2.2.2.2. Tennisanlagen
je Feld 256,00 d


2.2.2.3. Sportheim 
Umkleide- und Sanitärbereich je angefangene
10 m2 Nutzfläche 15,30 d


2.2.2.4. Leichtathletische Anlagen
400-m-Leichtathletik-Rundbahn 511,00 d
100-m-Laufbahn 256,00 d
Einzelanlagen,
z. B. Kugelstoßen, Weitsprung, Hochsprung usw. je 77,00 d


2.2.2.5. Bootshäuser
a) mit einer Nutzfläche bis 200 m2


ohne Außenanlagen 460,00 d
bis 200 m2


mit Außenanlagen 614,00 d
b) mit einer Nutzfläche von 200-400 m2


ohne Außenanlagen 614,00 d
von 200-400 m2


mit Außenanlage 767,00 d
c) mit einer Nutzfläche über 400 m2


ohne Außenanlagen 767,00 d
über 400 m2


mit Außenanlagen 920,00 d
Bootssteganlage (fest) 102,00 d
Bootssteganlage (beweglich) 204,50 d


2.2.2.6. Sporthallen
a) mit einer Nutzfläche bis ca. 400 m2


ohne Außenanlagen 665,00 d
bis ca. 400 m2


mit Außenanlagen 818,00 d
b) mit einer Nutzfläche über 400 m2


ohne Außenanlagen 1483,00 d
über 400 m2


mit Außenanlagen 1636,00 d
2.2.2.7. Reitanlagen


a) Pferdehaltung
nur bei Einsatz im Kinder- u. Jugendsport oder
Behindertensport zu mindestens 50% der Einsatzzeiten
je Tier 297,00 d
b) Reitgarten
Mindestmaß 50 m x 50 m 407,00 d
c) Reitplatz
ab 3000 m2 563,00 d


2.2.2.8. Schießsportanlagen
je 100-m-Stand 46,00 d
je 50-m-Stand 36,00 d
je 25-m-Stand 25,50 d
je Trab-Stand 767,00 d
je Skeet-Stand 767,00 d
je laufende Scheibe 767,00 d


2.2.2.9. Dieser Zuschuss ist schriftlich bis zum 30.06. des Jahres für das Folgejahr beim
Amt für Kultur und Sport zu beantragen. Bei neuen Anlagen erfolgt die Bezu-
schussung ab dem auf die Fertigstellung folgenden Haushaltsjahr. Erst- und Än-
derungsanträge sind mit Lage-, Bau- und Nutzungsplan einzureichen.


2.2.2.9. Die ordnungsgemäße Verwendung der ausgereichten Bezuschussung ist schrift-
lich zu bestätigen. Mindestens einmal jährlich erfolgt eine Begehung der Anlage
durch den Zuschussgeber zur Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der
Zuschussmittel. Wird festgestellt, dass die Anlagen nicht ordnungsgemäß ge-
wartet werden, muss der Verein Originalbelege nach Ziffer 1.6. dieser Richtlinie
vorlegen. Kann die ordnungsgemäße Verwendung nicht nachgewiesen werden,
ist der ausgereichte Zuschuss in voller Höhe zurückzuerstatten.


2.3. Bau von Sportstätten
Ersatz, Sanierung und Modernisierung von nicht mehr funktionsgerechten älte-
ren Sportstätten. Die Stadt kann im Rahmen ihres Haushaltsplanes zum Neubau
und zur Modernisierung von Sportanlagen, die an Vereine verpachtet, vermietet
oder Vereinseigentum sind, Zuschüsse gewähren.


2.3.1. Höhe und Voraussetzungen
Zu den Kosten der unter 2.3. aufgeführten Maßnahmen sowie der Errichtung von
Sportheimen und Sportanlagen kann ein Zuschuss bis zur Höhe von 30% der als
angemessen anerkannten Gesamtkosten gezahlt werden, wenn die Maßnahme
im allgemeinen öffentlichen Interesse liegt. Diese Regelung findet Anwendung,
sofern die Gesamtkosten für das Vorhaben bis zu 51.129,20 d betragen. Bau-
maßnahmen mit einem größeren Gesamtvolumen werden im Einzelfall ent-
schieden. Die zu bebauenden Grundstücke müssen Eigentum der Stadt Schöne-
beck (Elbe) oder des Vereins sein. Als Ausnahme können Pachtverträge mit ei-
ner Laufzeit von mindestens 30 Jahren anerkannt werden. Zuschaueranlagen
und Umzäunungen gelten als zu den Anlagen gehörig und werden nicht beson-
ders bezuschusst. Die Kosten für den Grunderwerb, für die Erschließung (außer-
halb des Grundstückes), für die Geschäftsräume, die als öffentliche Gaststätten
betrieben werden, für Wohnungen von Platzwarten und Hausmeistern, für Re-
klameflächen und die Anlage von Parkplätzen sind nicht zuschussfähig. Zu-
schüsse werden unter der Voraussetzung gewährt, dass die Sportstätten für den
vorgesehenen Zweck mindestens 30 Jahre erhalten bleiben. Die Anlagen müssen
bei Bedarf dem Schulsport zur Verfügung stehen. Entfällt eine der in Ziffern 1.1.
genannten Voraussetzungen innerhalb von 5 Jahren nach Bewilligung, hat der
Verein die gewährten Zuschüsse zurückzuzahlen, soweit nicht die bezuschus-
sten Investitionen der Stadt Schönebeck (Elbe) zugute kommen.


2.3.2. Beantragung
Die Gewährung eines Zuschusses setzt voraus, dass alle anderen Zuschussmög-
lichkeiten ausgeschöpft werden und der Verein sich an den Kosten des Vorha-
bens angemessen, d.h. mindestens 25%, beteiligt. Das Amt für Kultur und Sport
der Stadt Schönebeck (Elbe) ist unabhängig vom Baugenehmigungsverfahren
rechtzeitig bei der Planung einzuschalten. Nachträgliche Änderungen in der
Bauausführung bedürfen der Zustimmung der Stadt Schönebeck (Elbe). Maß-
nahmen, die einen Zuschuss von über 5.113,00 d begründen würden, sind
schriftlich bis zum 01.06. eines jeden Jahres für das folgende Jahr zu beantragen.
Der Zuschuss wird dann gesondert im Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (El-
be) ausgewiesen.
Zuschussanträge sind schriftlich unter Beifügung von
1. Baubeschreibung
2. Baugenehmigung oder Vorbescheid sowie Bauzeichnungen und die genaue


Berechnung der voraussichtlichen Kosten nach DIN
3. Finanzierungs- und Zeitplan
4. Mitgliederstand/Beitragshöhen
5. Nutzungskonzept
einzureichen.
Mit den Arbeiten ist innerhalb eines Jahres nach Bewilligung zu beginnen. Die
zügige Abwicklung muss gewährleistet sein.
Die Zahlung des Zuschusses erfolgt nach Baubeginn und Vorlage der Bauge-
nehmigung bis zur Höhe von 90%; die restlichen 10% werden nach Vorlage des
Verwendungsnachweises gezahlt. Bei Zuschüssen, die für 2 Haushaltsjahre vor-
gesehen sind, ist die erste Rate voll auszuzahlen. Im 2. Jahr sind die 10 % solan-
ge einzubehalten, bis der Verwendungsnachweis vorliegt. Mit der Baumaßnah-
me darf erst begonnen werden, wenn über den Zuschussantrag entschieden wur-
de. Nach Durchführung der Baumaßnahmen ist ein Verwendungsnachweis
gemäß Ziffer 1.6. dieser Richtlinien vorzulegen.


2.4. Zuschuss für Kinder- und Jugendarbeit
Die Stadt Schönebeck (Elbe) sichert durch Umsetzung der Sportstättenvergabe-
ordnung die zentrale Vergabe der Sporteinrichtungen und gibt dem Kinder- und
Jugendsport sowie den Behinderten den Vorrang bei der Vergabe. Die Sportver-
eine (siehe Ziffer 1.1. dieser Richtlinien) erhalten für ihre jugendlichen Mitglie-
der bis zum 18. Lebensjahr einen Zuschuss von maximal 11,10 d jährlich auf
Antrag. Berechnungsgrundlage ist die Mitgliedermeldung mit Stand vom 01.01.
des laufenden Jahres an den Landessportverband Sachsen-Anhalt. Damit soll
den Vereinen die Finanzierung des Übungsbetriebes ermöglicht werden. Es soll
auch abgegolten werden, dass die Vereine hier eine im öffentlichen Interesse lie-
gende Arbeit leisten. Der Betrag darf nur für Aufgaben der Jugendarbeit des
Vereins verwendet werden. Es erfolgt eine Abrechnung nach Ziffer 1.6. dieser
Richtlinie.


2.5. Zuschuss zum Kauf von Sportgeräten/Ausrüstung
Die Stadt Schönebeck (Elbe) gewährt den ansässigen Vereinen zur Beschaffung
von langlebigen Sportgeräten und Ausrüstungen, die zur Durchführung des
Sportbetriebes notwendig sind, einen Zuschuss bis zu 50% der als angemessen
anerkannten Kosten unter der Voraussetzung, dass alle Zuschussmöglichkeiten
ausgeschöpft werden und der Verein sich an den Kosten angemessen beteiligt.
Anträge auf Gewährung von Zuschüssen sind vor Anschaffung der Sportgeräte
mit mindestens 2 Kostenvoranschlägen beim Amt für Kultur und Sport einzurei-
chen. Der Aufwand für das einzelne Gerät muss mindestens 256,00 d betragen.
Erst nach Entscheid über den Zuschuss ist eine Anschaffung möglich. Spätestens
bis Ende des laufenden Jahres ist beim Amt für Kultur und Sport ein Verwen-
dungsnachweis gemäß Ziffer 1.6. dieser Richtlinie vorzulegen.


2.6. Zuschuss für Sportlehrkräfte
Sportvereine gemäß Ziffer 1.1. dieser Richtlinie können bei der Stadt Schöne-
beck (Elbe) Zuschüsse zur Vergütung nebenberuflich tätiger Sportlehrkräfte
oder Übungsleiter (Jugendleiter, Trainer oder Gleichberechtigte) beantragen.
Zuschüsse werden für die Arbeit im Kinder- und Jugendbereich und Behinder-
tensport gewährt.
Anträge auf Bezuschussung müssen enthalten:
- namentliche Aufstellung der Sportlehrkräfte/Übungsleiter,
- Nachweis Übungsleitervereinbarung/Lizenz
- Trainingshäufigkeit pro Woche,
- Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen oder Gruppenstärke
Weiterhin kann ein Zuschuss für Sportlehrkräfte in Maßnahmen des zweiten Ar-
beitsmarktes gewährt werden, die ausschließlich im Kinder- und Jugendsport
tätig sind. Hierbei sind die Anteile zuschussfähig, die der Verein als Träger der
Maßnahme aufzubringen hat. Dieser Zuschuss wird nur für das laufende Kalen-
derjahr gewährt. Der Verein erhält den zweckgebundenen Zuschuss durch eine
jährliche Zahlung. Daneben kann ein einmaliger Zuschuss bei Maßnahmen zur
Wiedereingliederung von Sportlehrkräften gewährt werden, die vom zweiten
Arbeitsmarkt in den ersten Arbeitsmarkt geführt werden. Eine Bezuschussung
erfolgt nur, wenn sich der Antrag stellende Verein, der Kreissportbund und der
Landessportbund bzw. der Landesfachverband an der Finanzierung angemes-
sen beteiligen. Hier werden nur solche Sportlehrkräfte bezuschusst, die aus-
schließlich im Kinder- und Jugendsport tätig sind. Abrechnung nach Ziffer 1.6.
dieser Richtlinie


2.7. Fahrkostenzuschuss
Bezuschusst werden durch die Stadt Schönebeck (Elbe) Fahrten zu Meister-
schaften (ab Landesmeisterschaft). Der Zuschuss erfolgt in Höhe von bis zu 25%
der Kosten, unter Vorlage der Kostenangebote. Abrechnung nach Ziffer 1.6. die-
ser Richtlinie


2.8. Sportveranstaltungen
Für die Durchführung von überregionalen Großveranstaltungen mit besonderer
Werbewirkung für die Stadt Schönebeck (Elbe) kann ein Zuschuss gewährt wer-
den. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach der Bedeutung und der Aus-
strahlungskraft der Veranstaltung für die Stadt Schönebeck (Elbe). Nach Veran-
staltungsabschluss ist ein Verwendungsnachweis gemäß Ziffer 1.6. dieser Richt-
linie vorzulegen.


2.9. Jubiläum und Zuwendungen an Vereine 
Die Stadt Schönebeck (Elbe) gewährt den Vereinen anlässlich ihrer Jubiläen auf
Antrag einen Zuschuss


bei   25-jährigem Vereinsjubiläum von 128,00 d
bei   50-jährigem Vereinsjubiläum von 256,00 d
bei   75-jährigem Vereinsjubiläum von 383,50 d
bei 100-jährigem Vereinsjubiläum von 511,00 d


Zu allen anderen Fällen wird gesondert beschlossen.
Der Zuschuss ist vor dem Jubiläum zu beantragen. Dem Antrag ist der Nachweis
über den Zeitpunkt der Gründung des Vereins beizufügen.


3. Inkrafttreten
3.1. Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01.03.2008 in Kraft.
3.2. Die Sportförderungslinie, Beschluss-Nr. 0546/2001 vom 07.12.2001, tritt außer


Kraft.


Haase
Oberbürgermeister







Beschluss-Nummer 0432/2008
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 50 „An der Güstener
Bahn“
Der Stadtrat stimmt dem beiliegenden Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 50 „An der Gü-
stener Bahn“ (bestehend aus der Planzeichnung, Teil A und den textlichen Festsetzun-
gen, Teil B) sowie der dazugehörigen Begründung zu und beschließt, dass diese Planun-
terlagen gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch für die Dauer eines Monats  öffentlich ausge-
legt werden sollen.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0440/2008
Aufhebung des Beschlusses Nr. 0372/2007 vom 20.09.2007
Der Stadtrat beschließt die Aufhebung des Beschlusses Nr. 0372/2007 vom 20.09.2007
„Aufhebung der Schulbezirke der Schönebecker Sekundarschulen ab dem Schuljahr
2008/09“.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0441/2008
Aufhebung der Schulbezirke der Schönebecker Sekundarschulen für die Anfangs-
klasse 5 ab dem Schuljahr 2008/09
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt, die Schulbezirke der Sekundar-
schulen der Stadt Schönebeck (Elbe) für die Anfangsklasse 5 ab dem Schuljahr 2008/09
aufzuheben. Der Beschluss Nr. 0977/2004 vom 25.05.2004 wird somit für die festgeleg-
ten Schulbezirke der Sekundarschulen aufgehoben. Die in diesem Beschluss aufgeführ-
ten Schulbezirke der Grundschulen haben weiterhin Bestand.


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung


Einladung zur 2. Sitzung des Wahlausschusses am 25.02.2008
um 13.00 Uhr im Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


agesordnung
TOP 01 Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Direktwahl des Oberbür-


germeisters der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 24. Februar 2008


Auf die Beschlussfähigkeit entsprechend § 10 Absatz 3 KWG LSA weise ich hin.


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Krüger
Gemeindewahlleiter


Amtliche Bekanntmachung


ffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs Nr. 50 „An der Güstener Bahn“
(gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch)


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 07.02.2008 dem Ent-
wurf des Bebauungsplanes Nr. 50 „An der Güstener Bahn“ (Bearbeitungsstand Dezem-
ber 2007) sowie der Begründung zum Bebauungsplan zugestimmt und deren öffentliche
Auslegung beschlossen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll für das zwischen
dem Schwarzen Weg, der Kleingartenanlage „Grüne Hoffnung III“ und den Anlagen der
Deutschen Bahn AG liegende Gebiet, in dem sich seit Jahren eine wohngebietst pische
Bebauung und Struktur entwickelt hat, der Bestand planungsrechtlich gesichert sowie
zur  Beseitigung des Erschließungsdefizits und zur Errichtung von Wohnbauten die pla-
nungsrechtliche Zulässigkeit geschaffen werden. 


Die Auslegung des Planentwurfs und der Begründung findet in der Zeit vom 27. Febru-
ar 2008 bis einschließlich 04. April 2008 im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt
der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 12, zu den Dienstzeiten


montags     von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
dienstags      von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
mittwochs     von 08:00 - 12:00 Uhr
donnerstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
freitags         von 08:00 - 12:00 Uhr


für jedermann zur Einsicht öffentlich statt.
Nach Einschätzung der Stadt Schönebeck (Elbe) sind die wesentlichen, bereits vorliegen-


den umweltbezogenen Informationen in der Begründung zum Bebauungsplan dargestellt.
Innerhalb der vorgenannten Auslegungsfrist können die Planunterlagen mit den Mitar-
beitern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes erörtert sowie Anregungen/Stel-
lungnahmen  schriftlich oder zur Niederschrift dort abgegeben werden. Nicht fristgerecht
abgegebene Anregungen/Stellungnahmen können gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch  bei der
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.
Die vorgenannten Planunterlagen sind im Zeitraum der öffentlichen Auslegung gemäß
§ 4a (4) Baugesetzbuch auch im Internet eingestellt und können unter der  Internetadresse:
http:/www.schoenebeck-elbe.de. eingesehen werden. Anregungen/Stellungnahmen kön-
nen auch per E-Mail an stadtplanungsamt schoenebeck-elbe.de. abgegeben werden.


Schönebeck (Elbe),  17.02.2008


Haase
Oberbürgermeister


Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 13.12.2007


Beschluss-Nummer 0408/2007
2. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof


Schönebeck
Der Stadtrat beschließt den 2. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes
Städtischer Bauhof Schönebeck mit folgenden Grunddaten:
1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2008 wird


 im Erfolgsplan im Aufwand auf 2.747.300 d
im Ertrag auf 2.747.300 d und


 im Vermögensplan auf 161.300 d festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag des Zuschusses durch die Stadt Schönebeck (Elbe), der zur Fi-


nanzierung des Eigenbetriebes für 2007 benötigt wird, beträgt: 0,00 d.
3. Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes wird mit 50,113 Vollzeitstellen bestätigt.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0411/2007
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes „SO EPARK Schöne-


beck/Bad Salzelmen“
Der Stadtrat beschließt den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes
SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen mit folgenden Grunddaten:
1. Im 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2007 wird nunmehr 


der Erfolgsplan  im Aufwand auf 4.962.200,00 Euro, 
im Ertrag auf 3.713.200,00 Euro sowie
der Vermögensplan  auf 3.122.500,00 Euro festgesetzt.


2. Der Gesamtbetrag des Zuschusses durch die Stadt Schönebeck, der zur Finanzierung
des Eigenbetriebes für 2007 benötigt wird, beträgt unverändert 1.249.000,00 Euro.


3. Der Stellenplan des Eigenbetriebes bleibt mit 45,25 Stellen unverändert.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 5.187.300 Euro.


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung
Der vorstehende 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007  des Eigenbetriebes „Solepark
Schönebeck/Bad Salzelmen“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Genehmi-
gung ist am 26.10.2007 unter dem Aktenzeichen 151402-15I.5 erteilt worden. Der 
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes „Solepark Schönebeck/Bad
Salzelmen“ liegt nach § 94 Abs. 3 GO LSA vom 18.02.2008 bis zum 26.02.2008 zu den
bekannten Dienstzeiten zur Einsichtnahme im Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen, 
Sekretariat, Badepark 1, öffentlich aus.


Schönebeck (Elbe), 17.02.2008


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung


Bauvorhaben: B246a Ortsumgehung Schönebeck, 3.Planungsabschnitt
hier: Baugrunderkundung/ Vermessung


Die Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt plant im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung den Neubau der Ortsumgehung Schö-
nebeck im Zuge der B246a.  Der 3. Planungsabschnitt umfasst hierbei den Neubau der
südlichen und nördlichen Vorlandbrücke und den Neubau der Strombrücke über die El-
be. Für die Planung sind Vorarbeiten in Form von Baugrunduntersuchungen und Ver-
messungen erforderlich.


Da die Arbeiten im Interesse der Allgemeinheit liegen, hat das Bundesfernstraßengesetz
(FStrG) die Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten verpflichtet, sie zu dulden
(§16a FStrG). Die Vorarbeiten werden in diesem Fall von Beauftragten der Straßenbau-
verwaltung durchgeführt.
Es handelt sich hierbei um die: Ingenieurgesellschaft für Baugrundbeurteilung und Grün-
dungsberatung mbH, Sauerbruchstraße 12, 14482 Potsdam


Im Auftrag Landesbetrieb Bau Niederlassung Mitte
Pöhlert Tessenowstraße 12, 39114 Magdeburg


Auszug aus dem Bundesfernstraßengesetz
§16a Vorarbeiten
(1) 1 Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zur Vorbereitung der Planung


und der Baudurchführung notwendige Vermessungen, Boden- und Grundwasserun-
tersuchungen einschließlich der vorübergehenden Anbringung von Markierungszei-
chen und sonstigen Vorarbeiten durch die Straßenbaubehörde oder von ihr Beauf-
tragte zu dulden. 2 Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung des Wohnungsinhabers
betreten werden. 3 Satz 2 gilt nicht für Arbeits-, Betriebs- oder Geschäftsräume
während der jeweiligen Arbeits-, Geschäfts- oder Aufenthaltszeiten.


(2) Die Absicht, solche Arbeiten auszuführen, ist dem Eigentümer oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten mindestens zwei Wochen vorher unmittelbar oder durch ortsübli-
che Bekanntmachung in den Gemeinden, in deren Bereich die Vorarbeiten durchzu-
führen sind, bekannt zu geben.


(3) 1 Entstehen durch eine Maßnahme nach Absatz 1 einem Eigentümer oder sonstigen
Nutzungsberechtigten unmittelbare Vermögensnachteile, so hat der Träger der
Straßenbaulast eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 2 Kommt eine
Einigung über die Geldentschädigung nicht zustande, so setzt die nach Landesrecht
zuständige Behörde auf Antrag der Straßenbaubehörde oder des Berechtigten die
Entschädigung fest. 3 Vor der Entscheidung sind die Beteiligten zu hören.


Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters 
der Gemeinde Pretzien


E I N A D U N G
zur 2. Sitzung des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde


Pretzien    am 24.02.2008 um 20:30 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“, A.-Bebel-Str. 24 


agesordnung
TOP 01 Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses der Direktwahl des


Bürgermeisters der Gemeinde Pretzien vom 24. Februar 2008


Auf die Beschlussfähigkeit entsprechend § 10 Absatz 3 KWG LSA weise ich hin.


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Thesenvitz
Wahlleiter
der Gemeinde Pretzien


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1, 39218
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint
wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abon-
niert werden.


5. Jahrgang Sonntag, 17.02.2008 Amtliche Bekanntmachungen Nr. 8








Öffentliche Bekanntmachung des Landesverwal-
tungsamtes gemäß § 11 Abs. 7 GKG LSA


Die Erste Sitzung der Verbandsversammlung des Stadt-Umland-
Verbandes Magdeburg findet am Mittwoch, dem 27. Februar 2008,
um 17.00 Uhr in der Olvenstedter Str. 1–2, 39108 Magdeburg, im
Landesverwaltungsamt, Raum 143, statt.  


Tagesordnung:
TOP 1 Begrüßung


Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Bestimmung der Protokollführer
Feststellung der Tagesordnung


TOP 2 Wahl des Vorsitzenden der Verbandsversammlung
TOP 3 Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden der Ver-


bandsversammlung
TOP 4 Wahl des Verbandsgeschäftsführers
TOP 5 Wahl des stellvertretenden Verbandsgeschäftsführers
TOP 6 Sonstiges
TOP 7 Schließung der Sitzung


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Prä-
sentation,  Markt 1,   39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit
dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich
am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten
beim Verlag abonniert werden.


5. Jahrgang   Mittwoch, 20.02.2008   Amtliche Bekanntmachungen Nr. 9








BEKANNTMACHUNG
der 23. Sitzung des Betriebsausschusses 


Kur- und Gesundheitsverwaltung
am 03.03.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Kunsthof Bad Salzelmen, 


Vortragsraum Schausiedehaus
Badepark 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
7. Informationen der Verwaltung
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 3. Sitzung des Gemeinderates Pretzien


am 06.03.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“


August-Bebel-Straße 24
39245 Pretzien


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschluss-


fähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen


Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Informationen zum Stand der Thematik Gemeindegebietsre-


form
7. Beratung zur Durchführung eines Dorffestes


Nichtöffentlicher Teil
8. Berichterstattung zum Prüfbericht der ELB-AUENE GmbH
9. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
10. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 


Anfragen der Ratsmitglieder


Hartwig
Bürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Prä-
sentation,  Markt 1,   39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit
dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich
am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten
beim Verlag abonniert werden.


5. Jahrgang   Sonntag, 24.02.2008   Amtliche Bekanntmachungen Nr. 10








Bekanntmachung
des endgültigen Wahlergebnisses 


der Bürgermeisterwahl


in der Gemeinde Plötzky am
(§ 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt - KWG LSA)


1. Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am das endgültige Wahlergebnis


im Wahlgebiet ermittelt und folgende Feststellung getroffen:


Zahl der Wahlberechtigten Zahl der Wählerinnen und Wähler


Zahl der gültigen Stimmzettel Zahl der ungültigen Stimmzettel 


2. Ergebnis der unmittelbaren Wahl des Bürgermeisters:


Die Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen Stimmen verteilen sich wie folgt:


Lfd. Nr. Familienname und Rufname Stimmenzahl
1. Dreher, Wolfgang 160
2. Schmeißer, Herbert 407 


Folgender Bewerber ist gewählt:


Schmeißer, Herbert


3. Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes
bei der für das Wahlgebiet zuständigen Wahlleiterin binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des
Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift ein-
legen.


Weigel
Wahlleiterin 
der Gemeinde Plötzky Plötzky, d. 25.02.2008


Bekanntmachung
des endgültigen Wahlergebnisses 


der Bürgermeisterwahl


in der Gemeinde Pretzien am
(§ 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt - KWG LSA)


1. Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am das endgültige Wahlergebnis


im Wahlgebiet  ermittelt und folgende Feststellung getroffen:


Zahl der Wahlberechtigten Zahl der Wählerinnen und Wähler


Zahl der gültigen Stimmzettel Zahl der ungültigen Stimmzettel 


2. Ergebnis der unmittelbaren Wahl des Bürgermeisters:


Für den Bewerber wurde folgende Stimmenzahl abgegeben:


Lfd. Nr. Familienname und Rufname Stimmenzahl
1. Harwig, Friedrich 325


Der Bewerber ist somit gewählt.


3. Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes
bei dem für das Wahlgebiet zuständigen Wahlleiter binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe
des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Nieder-
schrift einlegen.


Thesenvitz
Wahlleiter
der Gemeinde Pretzien Pretzien, d. 25.02.2008


Bekanntmachung
des endgültigen Wahlergebnisses 


der Bürgermeisterwahl


in der Gemeinde Ranies am
(§ 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt - KWG LSA)


1. Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am das endgültige Wahlergebnis


im Wahlgebiet ermittelt und folgende Feststellung getroffen:


Zahl der Wahlberechtigten Zahl der Wählerinnen und Wähler


Zahl der gültigen Stimmzettel Zahl der ungültigen Stimmzettel 


2. Ergebnis der unmittelbaren Wahl des Bürgermeisters:


Für den Bewerber wurde folgende Stimmenzahl abgegeben:


Lfd. Nr. Familienname und Rufname Stimmenzahl
1. Maser, Klaus 126


Der Bewerber ist somit gewählt.


3. Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes
bei der für das Wahlgebiet zuständigen Wahlleiterin binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des
Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift ein-
legen.


einlegen.


Herrmann
Wahlleiterin
der Gemeinde Ranies Ranies, d. 25.02.2008


Bekanntmachung
des endgültigen Wahlergebnisses 


der Oberbürgermeisterwahl


in der Stadt Schönebeck (Elbe) am  
(§ 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt - KWG LSA)


1. Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am das endgültige Wahlergebnis


im Wahlgebiet ermittelt und folgende Feststellung getroffen:


Zahl der Wahlberechtigten Zahl der Wählerinnen und Wähler


Zahl der gültigen Stimmzettel Zahl der ungültigen Stimmzettel 


2. Ergebnis der unmittelbaren Wahl des Oberbürgermeisters:


Die Zahlen der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen Stimmen verteilen
sich wie folgt:


Lfd. Nr. Familienname und Rufname Stimmenzahl
1. Czarnetta, Eckhard 898
2. Dirlich, Sabine 1.845
3. Haase, Hans-Jürgen 7.195


Folgender Bewerber ist gewählt:


Haase, Hans-Jürgen


3. Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes
bei dem für das Wahlgebiet zuständigen Wahlleiter binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des
Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift ein-
legen.


Krüger
Wahlleiter
der Stadt Schönebeck (Elbe) Schönebeck (Elbe), 25.02.2008


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1, 39218
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
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5. Jahrgang    Mittwoch, 27.02.2008   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 11


N a c h r u f   


Am 22.02.2008 verstarb im Alter von 43 Jahren
unsere langjährige Mitarbeiterin


Daniela Dieckmann
Wir haben sie als eine stets pflichtbewusste, 
engagierte und von allen geachtete Mitarbei-
terin schätzen gelernt. 


Ihr Tod stellt für uns einen großen Verlust dar. 


Die Stadtverwaltung wird  Frau Dieckmann in  
ehrender Erinnerung  behalten.


Haase                             Reimer
Oberbürgermeister       Personalratsvorsitzende








5. Jahrgang   Sonntag, 02.03.2008   Amtliche Bekanntmachungen Nr. 12


Amtliche Bekanntmachung


Ablauf von Grabstellen auf den 
Friedhöfen der Stadt Schönebeck 


(Elbe)


Das Nutzungsrecht an Grabstellen er-
lischt nach Ablauf folgender Fristen:
– Urnenreihenstellen 15 Jahre
– Reihengräber 25 Jahre
– Wahlgräber und Urnenwahlstellen
 30 Jahre
– Erb-Grabstellen 40 Jahre
nach dem Beisetzungstag.


Demnach verfallen 2008 die Nutzungs-
rechte an Grabstellen für nachstehend 
aufgeführte Bestattungsjahre:
– Urnenreihenstellen von 1993
– Reihengräber von 1983
– Wahlgräber und Urnenwahlstellen
 von 1978
– Erbgräber von 1968


Für Wahlgräber und Erbgräber sowie Ur-
nenwahlstellen kann eine Verlängerung 
durch Zahlung der entsprechenden Ge-
bühr beantragt werden. Eine Grabstellen-
aufgabe dieser Grabarten muss schriftlich 
erfolgen.


Grabsteine sind von den Angehörigen in-
nerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des 
Nutzungsrechtes zu entfernen, ansonsten 
beräumt die Friedhofsverwaltung auf 
Kosten des Grabnutzungsberechtigten. 
Eine Verwahrung des Steines erfolgt 
nicht. Für die Grabsteinberäumung ist 
bei der Friedhofsverwaltung eine kosten-
lose Bescheinigung einzuholen. Nutzer 
von Reihengräbern und Urnenreihenstel-
len werden vor der Beräumung der Grab-
stellen nach Ablauf der gesetzlichen Ru-
hefristen nicht mehr benachrichtigt.


Turnusmäßige Überprüfung der Stand-
festigkeit von Grabmalen
Im Rahmen der Verkehrssicherungs-
������� �	�� 
��� ���
���	���������� ��-
setzlich gehalten, jährlich die Grabmale 
auf Standfestigkeit zu überprüfen. Diese 
Kontrollen beginnen im Frühjahr auf al-
len Friedhöfen der Stadt Schönebeck. 
Grabstelleninhaber haben ihrer Überwa-
�����	����������������������
�����-
den an eigenen Grabsteinen zu beseiti-
gen. Sie haften, wenn durch einen 
umstürzenden Grabstein Schaden ent-
steht.


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 3. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 12.03.2008


Sitzungsbeginn:  19:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
  Albert-Schweitzer-Straße 6
  39245 Plötzky


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil: 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-


schlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. B ekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffent-


lichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 003/2008-PL
  Planung und Bau „Radweg B246a - Gommern bis Plötz-


ky - 1. Bauabschnitt“
7. Beratung zu Entsorgungsfragen im Naherholungsgebiet
8. Beratung zum Heimatfest 2008


Nichtöffentlicher Teil:
9. Beratung zu Personalangelegenheiten
10. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
11.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ge-


meinde; Anfragen der Ratsmitglieder


Schmeißer
Bürgermeister


Öffentliche Ausschreibung
für die Lieferung eines LF 10/6 nach DIN EN 1846 u. 


DIN 14530 Teil 5 nach VOL


1. Auftraggeber: Stadt Schönebeck (Elbe), 
  Sicherheits- und Ordnungsamt,
  Markt 1, 39218  Schönebeck (Elbe)
  Telefon: (03928) 710 390; Fax: 710 399


2.a.Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung VOL/A
   b.Vertragsform: Kaufvertrag


3.a. Ort der Lieferung: Schönebeck (Elbe), Sachsen-Anhalt
   b. Auftragsgegenstand:   1 Löschfahrzeug LF 10/6  


nach DIN EN 1846 u. DIN 14530 
Teil 5


   c. Unterteilung in Lose:    ja
  Los 1:    Fahrgestell
  Los 2:    Aufbau
  Los 3:    Beladung
   d.  Nebenangebote, Änderungsvorschläge: ja; besondere 


Anlage


4. Lieferzeitraum: Los 1:   II. Quartal 2008
  Los 2:   III. Quartal 2008
  Los 3:   IV. Quartal 2008


5.a.  Dienststelle, bei der die Ausschreibungsunterlagen an-
gefordert werden können:  Stadt Schönebeck (Elbe),  Si-


cherheits- und Ordnungsamt, 
Markt 1,  39218 Schönebeck


   b.  Termin, bis zu dem diese Unterlagen spätestens angefor-
dert werden können: 20.03.2008


6.a.  Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:  
Stadt Schönebeck (Elbe), Submissionsstelle Zi. 304, 
Markt 1, 39218 Schönebeck


   b.  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:   
Deutsch


7.a.  Bieter sind bei der Öffnung der Angebote nicht zugelas-
sen.


   b. Eröffnungstermin:  14.04.2008, 10.00 Uhr


8. Kautionen, Sicherheiten


9.  Zahlungsbedingungen:    Nach § 17 VOL/B und den be-
sonderen und zusätzlichen Ver-
tragsbedingungen


10.  Rechtsform für Bietergemeinschaften: keine besondere 
Rechtsform verlangt


11.  Mindestbedingungen:    Nach § 7 VOL/A ist zum Nach-
weis der unternehmensbezoge-
nen Fachkunde, Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit die 
Bescheinigung der Eintragung in 
das  Unternehmer-Lieferanten-
Verzeichnis der ABSt Sachsen-
Anhalt  vorzulegen.


12. Zuschlags- und Bindefrist: 13.05.2008


13. Zuschlagskriterien:  Der Zuschlag wird auf das unter Be-
rücksichtigung aller Umstände wirt-
schaftlichste Angebot erteilt.


    Ein gegenüber einem Mitbewerber 
verbindlich bestätigter früherer Lie-
fertermin/Herstellungszeitraum wird 
als wirtschaftlich vorteilhaft gewer-
tet und eingerechnet.


14.  Andere Auskünfte, sonstige Anlagen:  
  Der Bewerber unterliegt mit der Abgabe seines Angebo-


tes den Bestimmungen über nicht berücksichtigte Ange-
bote gemäß VOL/A §27.


15.  Vergabeüberwachungsausschuss: 
 Landesverwaltungsamt  LSA
 Willy-Lohmann-Str. 7   
 06114 Halle (Saale)


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 15. Sitzung des Betriebsausschusses Städtischer 


Bauhof am 12.03.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck
  Dammweg 22,
  39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. �����������������������������	��	����		�!""#
6.  Information zur Ausschreibung Kauf einer Spritzma-


schine zum Ausbringen von Straßenbaubindemitteln
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem In-


halt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und 
Präsentation,  Markt 1,   39218 Schönebeck. Der General-
Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt 
erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann 
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5. Jahrgang   Sonntag, 09.03.2008   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 13


Bekanntmachung


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck(Elbe) hat am 13.12.2007 die Hebesätze der 
Grundsteuer für das Jahr 2008 wie folgt festgesetzt:


Grundsteuer A 290 v.H.
Grundsteuer B 390 v.H.


Diese Hebesätze sind im Rahmen der Haushaltssatzung im Generalanzeiger dem 
Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe), der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck 
(Elbe) sowie der Gemeinden Plötzky, Pretzien und Ranies am 10.02.2008 öffentlich 
bekannt gemacht worden. Gegenüber dem Kalenderjahr 2007 sind die Hebesätze 
unverändert geblieben. Daher wird auf die Erteilung von schriftlichen Grundsteuer-
bescheiden für das Kalenderjahr 2008 verzichtet. Für alle diejenigen Grundstücke, 
deren Bemessungsgrundlagen (Steuermessbeträge) sich seit der letzten Festsetzung 
nicht geändert haben, wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt 73, Teil I, S. 
965) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2008 in der zuletzt für das Kalenderjahr 
2007 veranlagten Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer 2008 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundbesitzabgabebe-
scheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. 
August und 15. November fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des 
§ 28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer 
2008 in einem Betrag am 01. Juli des Jahres fällig.
Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuerbescheide für das Ka-
lenderjahr 2008 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten. Sollten 
die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die Steuermessbeträge, 
werden Änderungsbescheide erteilt. Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntma-
chung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. Die Steu-
erfestsetzung kann innerhalb von einer Frist von einem Monat, die mit Ablauf des 
Tages dieser Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch schriftlichen Widerspruch 
oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Schönebeck (Elbe), vertreten durch 
die Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe), Steueramt, Markt 1, 39218 Schö-
nebeck (Elbe), angefochten werden.


Schönebeck (Elbe), den 03.03.2008


VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT SCHÖNEBECK (ELBE)
i.A. Warnke
- STEUERAMT -


Öffentliche Ausschreibung
von Leistungen nach VOL/A


Vorhaben:     Lieferung - Bindemittelspritzmaschine 
zum Ausbringen aller kalten Straßenbaubindemittel 
wie Haftkleber, U 60K usw. ohne Gefahrenklasse


a) Auftraggeber:    Städtischer Bauhof Schönebeck
Dammweg 22,  39218 Schönebeck (Elbe)
Tel. :  0 39 28 / 44 13; Fax:  0 39 28 / 44 14 10


Ort der Angebotsabgabe: Stadt Schönebeck (Elbe)
Submissionsstelle, Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung


c) Art und Umfang
   der Leistung: Lieferung - Bindemittelspritzmaschine


zum Ausbringen aller kalten Straßenbaubindemittel
wie Haftkleber, U 60K usw. ohne Gefahrenklasse


   Ort der Anlieferung: Städtischer Bauhof Schönebeck
Dammweg 22,  39218 Schönebeck (Elbe)


d) Lose: keine Lose


e) Ausführungsfrist: Mai / Juni 2008


f) Unterlagen:   
  - Abgabe der Unterlagen durch: Städtischer Bauhof Schönebeck


Dammweg 22,  39218 Schönebeck (Elbe)
Vergabe-Nr. 120 / 01 / 2008


 - Abforderung der Unterlagen: bis spätestens 02.04.2008 bis 15.00 Uhr 


g) Stelle zur Einsichtnahme der Verdingungsunterlagen: wie unter f)


h) Entschädigung für
    Verdingungsunterlagen: Höhe des Kostenbeitrages: 7,50 Euro


Sparkasse Elbe-Saale          BLZ: 800 555 00
                Kto- Nr.: 35 102 9044


Cod. Zahlungsgrund: Vergabe-Nr. 120 / 01 / 2008
Die Unterlagen können nach Eingang des Kostenbeitra-


ges
abgeholt oder abgefordert werden. Rückzahlung erfolgt 
nicht.


i) Ablauf der Angebotsfrist: 03.04.2008   10.00 Uhr
    Abfassung der Angebote: in deutscher Sprache
    Eröffnung der Angebote: nicht öffentlich


l) Zahlungsbedingungen: nach § 15 VOL/B und zusätzliche Vertragsbedingungen


m) Nachweis der Eignung
     des Bieters:   Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Lei-


stungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben gemäß 
VOL/A zu machen.
Der Bieter hat eine Bescheinigung der Berufsgenossen-
schaft, Finanzamt, Krankenkassen und IHK vorzulegen 


n) Zuschlags- und Bindefrist: endet am:  05.05.2008


o) Sonstige Angaben: Der Bewerber unterliegt mit der Abgabe seines Ange-
botes auch den Bestimmungen über nicht berücksich-
tigte Angebote (§ 27 VOL/A).


Herrier
Betriebsleiter
Städtischer Bauhof Schönebeck


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,   
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.








5. Jahrgang   Sonntag, 16.03.2008   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 14


Bekanntmachung
der 3. Sitzung des Gemeinderates Ranies am 25.03.2008


Sitzungsbeginn:  19:30 Uhr


Sitzungsort: Gemeindebüro
Dorfstraße 1, 39221 Ranies


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 003/2008-RA


Gültigkeit der Bürgermeisterwahl
7. Vorlagen-Nummer: 006/2008-RA


Durchführung einer Bürgeranhörung zur Gebietsänderung


Nichtöffentlicher Teil
8. Vorlagen-Nummer: 004/2008-RA


Nachtrag zu den Beschlüssen Nr. 004/2006 und 013/2006
9. Vorlagen-Nummer: 005/2008-RA


Nachtrag zum Beschluss Nr. 013/2007
10. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
11. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde;
 Anfragen der Ratsmitglieder


Maser
Bürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.








BEKANNTMACHUNG
der 25. Sitzung des Finanz- und Rech-


nungsprüfungsausschusses am 
01.04.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
 Markt 1
 39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4.  Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sit-


zung
5. Informationen der Verwaltung
5.1. Informationen
5.2. Abarbeitungsstand Haushalt
6. Vorlagen-Nummer: 0445/2008
  Ausgleich der Gebührenunterdeckung im Bestat-


tungswesen der Stadt Schönebeck (Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0446/2008
  Erste Änderungssatzung zur Friedhofsgebühren-


satzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0454/2008
  Städtebaulicher Rahmenplan „Altstadt Schöne-


beck (Elbe)“ Endbericht 12/2007
9. Vorlagen-Nummer: 0455/2008
  Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum 


Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck (Elbe)
10. Vorlagen-Nummer: 0456/2008
  Außerplanmäßige Ausgabe der Stadt Schönebeck 


(Elbe)
11. Vorlagen-Nummer: 0460/2008
  Unterstützung für den Weiterbetrieb des Schiffs-


hebewerks
12.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
13. Informationen der Verwaltung
14. Vorlagen-Nummer: 0450/2008
 Verkauf eines Garagengrundstückes
15. Vorlagen-Nummer: 0451/2008
  Ankauf einer Ergänzungsfläche „Am Stadtfeld“
16. Vorlagen-Nummer: 0452/2008
  Verkauf des Grundstückes „Am Stadtfeld 1“
17. Vorlagen-Nummer: 0457/2008
 Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs
18. Vorlagen-Nummer: 0458/2008
  Verkauf von nicht öffentlich gewidmeten Erschlie-


ßungsflächen in Felgeleben
19. Vorlagen-Nummer: 0461/2008
  Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs - Versi-


cherungsangelegenheit
20.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem 


Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 33. Sitzung des  


Hauptausschusses am 08.04.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
 Markt 1
 39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4.  Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sit-


zung
5. Vorlagen-Nummer: 0445/2008
  Ausgleich der Gebührenunterdeckung im Bestat-


tungswesen der Stadt Schönebeck (Elbe)
6. Vorlagen-Nummer: 0446/2008
  Erste Änderungssatzung zur Friedhofsgebühren-


satzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0447/2008
  Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
8. Vorlagen-Nummer: 0453/2008
 Aufhebungsbeschluss
  Einleitungsbeschluss - 5. Änderung Flächennut-


zungsplan                                                       
 Beschluss-Nr. 0613/2002
9. Vorlagen-Nummer: 0454/2008
  Städtebaulicher Rahmenplan „Altstadt Schöne-


beck (Elbe)“ 
 Endbericht 12/2007
10. Vorlagen-Nummer: 0455/2008
  Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum 


Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck (Elbe)
11. Vorlagen-Nummer: 0456/2008
  Außerplanmäßige Ausgabe der Stadt Schönebeck 


(Elbe)
12. Vorlagen-Nummer: 0459/2008
 Vorschlagsliste Schöffen 
 Amtszeit 2009 - 2013
13. Vorlagen-Nummer: 0460/2008
  Unterstützung für den Weiterbetrieb des Schiffs-


hebewerks
14.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
15. Vorlagen-Nummer: 0448/2008
  Aufhebung des Beschlusses Nr. 0231/2006 vom 


15.05.2006
16. Vorlagen-Nummer: 0449/2008
  Änderung des Beschlusses Nr. 0379/2007 vom 


20.09.2007
17. Vorlagen-Nummer: 0450/2008
 Verkauf eines Garagengrundstückes
18. Vorlagen-Nummer: 0451/2008
  Ankauf einer Ergänzungsfläche „Am Stadtfeld“
19. Vorlagen-Nummer: 0452/2008
  Verkauf des Grundstückes „Am Stadtfeld 1“
20. Vorlagen-Nummer: 0457/2008
 Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs
21. Vorlagen-Nummer: 0458/2008
  Verkauf von nicht öffentlich gewidmeten Erschlie-


ßungsflächen in Felgeleben
22. Vorlagen-Nummer: 0461/2008
  Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs - Versi-


cherungsangelegenheit
23.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem 


Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 23. Sitzung des Kultur- und Schul-


ausschusses am 03.04.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
 Markt 1
 39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4.  Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sit-


zung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0447/2008
  Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
7. Vorlagen-Nummer: 0455/2008
  Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum 


Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck (Elbe)
  8. Vorlagen-Nummer: 0459/2008
 Vorschlagsliste Schöffen 
 Amtszeit 2009 - 2013
9. Vorlagen-Nummer: 0460/2008
  Unterstützung für den Weiterbetrieb des Schiffshe-


bewerks
10.  Erste Ergebnisse zum Aufnahmeverfahren an wei-


terführenden Schulen im Schuljahr 2008/2009
11.  Meinungsbildung zur Mittelverwendung der Kul-


turförderung im Jahr 2008
12.  Beratung zur Durchführung des Nikolausfestes im 


Jahr 2008
13.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
14. Informationen der Verwaltung
15. Vorlagen-Nummer: 0457/2008
 Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs
16. Vorlagen-Nummer: 0461/2008
  Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs - Versi-


cherungsangelegenheit
17.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem 


Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 29. Sitzung des Stadtentwick- 


lungs-, Bau- und Umweltausschusses 
am 31.03.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
 Markt 1
 39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4.  Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sit-


zung
5. Informationen der Verwaltung
6.  Bericht zum Stand der Vermarktung und Vorberei-


tung des Neubauvorhabens „Markt-Eck“
  Berichterstattung: Frau M. Drnec-Schmidt, Archi-


tektin
7.  Diskussion zu den vorliegenden Wettbewerbspro-


jekten „Barrierefreie Kommune“ und Abstimmung 
der weiteren Arbeitsschritte (Priorität, Planungs-
leistungen, Fördermittelabruf)


8. Vorlagen-Nummer: 0445/2008


  Ausgleich der Gebührenunterdeckung im Bestat-
tungswesen der Stadt Schönebeck (Elbe)


9. Vorlagen-Nummer: 0446/2008
  Erste Änderungssatzung zur Friedhofsgebühren-


satzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
10. Vorlagen-Nummer: 0453/2008
 Aufhebungsbeschluss
  Einleitungsbeschluss - 5. Änderung Flächennut-


zungsplan                                                      
  Beschluss- Nr. 0613/2002
11. Vorlagen-Nummer: 0454/2008
  Städtebaulicher Rahmenplan „Altstadt Schöne-


beck (Elbe)“ 
 Endbericht 12/2007
12. Vorlagen-Nummer: 0456/2008
  Außerplanmäßige Ausgabe der Stadt Schönebeck 


(Elbe)
13.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
14. Informationen der Verwaltung
15. Vorlagen-Nummer: 0448/2008
  Aufhebung des Beschlusses Nr. 0231/2006 vom 


15.05.2006
16. Vorlagen-Nummer: 0449/2008
  Änderung des Beschlusses Nr. 0379/2007 vom 


20.09.2007
17. Vorlagen-Nummer: 0450/2008
 Verkauf eines Garagengrundstückes
18. Vorlagen-Nummer: 0451/2008
 Ankauf einer Ergänzungsfläche „Am Stadtfeld“
19. Vorlagen-Nummer: 0452/2008
 Verkauf des Grundstückes „Am Stadtfeld 1“
20. Vorlagen-Nummer: 0457/2008
 Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs
21. Vorlagen-Nummer: 0458/2008
  Verkauf von nicht öffentlich gewidmeten Erschlie-


ßungsflächen in Felgeleben
22. Vorlagen-Nummer: 0461/2008
  Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs - Versi-


cherungsangelegenheit
23.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem 


Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 26. Sitzung des Jugend-, Frauen- 
und Sozialausschusses am 02.04.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort:  Verein Nestwärme e. V. (ehemalige 


Waldschule)
   Elbenauer Straße 16-18
   39218 Schönebeck (Elbe)


   TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4.  Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sit-


zung
5. Informationen der Verwaltung
6.  Entscheidungsvorschlag über die Gewährung von 


freiwilligen Zuwendungen zur 
  Förderung der Behinderten-, Familien- und Senio-


renbetreuung und -hilfe sowie der 
 offenen Kinder- und Jugendarbeit 2008
7.  Vorlagen-Nummer: 0445/2008
  Ausgleich der Gebührenunterdeckung im Bestat-


tungswesen der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0446/2008
  Erste Änderungsatzung zur Friedhofsgebührensat-


zung der Stadt Schönebeck (Elbe)
9. Vorlagen-Nummer: 0447/2008
 Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
10. Vorlagen-Nummer: 0454/2008
  Städtebaulicher Rahmenplan „Altstadt Schöne-


beck (Elbe)“ Endbericht 12/2007
11. Vorlagen-Nummer: 0455/2008
  Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum 


Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck (Elbe)
12. Vorlagen-Nummer: 0459/2008
 Vorschlagsliste Schöffen 
 Amtszeit 2009 - 2013
13. Vorlagen-Nummer: 0460/2008
  Unterstützung für den Weiterbetrieb des Schiffshe-


bewerks
14.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
15. Vorlagen-Nummer: 0457/2008
 Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs
16. Vorlagen-Nummer: 0461/2008
  Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs - Versi-


cherungsangelegenheit
17.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem 


Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsenta-
tion, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch 
und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert 
werden.


5. Jahrgang                                Mittwoch, 19.03.2008                            Amtliche Bekanntmachungen Nr. 15








W i d m u n g


Den Fahrgastraum des  Motorschiffes „Marco Polo“ erkläre ich ab dem 02. Mai 2008 
für das Standesamt der VGem Schönebeck (Elbe) als offi zielles Trauzimmer. Das MS 
„Marco Polo“ hat während der Trauungszeremonie fest verankert am  Schiffsanleger 
des Salzblumenplatzes in Schönebeck (Elbe) zu liegen und der Standesbeamte ist 
15 min vor und nach der Eheschließung für den vorgesehenen Eheschließungsraum 
Hausherr. Der Fahrgastraum muss die Bezeichnung Außenstelle des Standesamtes 
der VGem Schönebeck (Elbe) Trauzimmer eindeutig und sichtbar am Eingang des 
Fahrgastraumes führen.


Hans-Jürgen Haase
Oberbürgermeister


Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei 
der VGem Schönebeck (Elbe) - Der Oberbürgermeister - Markt 1, 39218 Schönebeck 
(Elbe), schriftlich oder mündlich zur Niederschrift eingelegt werden.


Veröffentlichungsanordnung
Die Bekanntmachung der Widmung der Außenstelle des Standesamtes der VGem 
Schönebeck (Elbe) - Trauzimmer - im Fahrgastraum des MS „Marco Polo“, Liegeplatz 
Salzblume in Schönebeck (Elbe), hat gemäß § 8 des Personenstandsgesetzes (PStG) 
in Verbindung mit § 187 Abs. 1 Satz 2 der Dienstanweisung (DA) und des Punktes 
61 VwV-PStR-LSA in Verbindung mit § 186 DA sowie der Hauptsatzung der VGem 
Schönebeck (Elbe) § 14 i.d.F. der 1. Änderung vom 26.03.2007 im Amtsblatt der VGem 
Schönebeck (Elbe), im Generalanzeiger, zu erfolgen. Hiermit ordne ich gemäß o.g. 
Satzung die Veröffentlichung an.


Schönebeck (Elbe), d. 19.03.2008
 


                              
Hans-Jürgen Haase  VGem Schönebeck (Elbe)
Oberbürgermeister                        Dienstsiegel 


B E K A N N T M A C H U N G


der 24. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 07.04.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort:  Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
                      Markt 1
                      39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0447/2008
 Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
7. Vorlagen-Nummer: 0453/2008
 Aufhebungsbeschluss
 Einleitungsbeschluss - 5. Änderung Flächennutzungsplan 
 Beschluss- Nr. 0613/2002
8. Vorlagen-Nummer: 0454/2008
 Städtebaulicher Rahmenplan „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ 
 Endbericht 12/2007
9. Vorlagen-Nummer: 0455/2008
 Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum 
 Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck (Elbe)
10. Vorlagen-Nummer: 0456/2008
 Außerplanmäßige Ausgabe der Stadt Schönebeck (Elbe)
11. Vorlagen-Nummer: 0460/2008
 Unterstützung für den Weiterbetrieb des Schiffshebewerks
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
13. Informationen der Verwaltung
14. Vorlagen-Nummer: 0448/2008
 Aufhebung des Beschlusses Nr. 0231/2006 vom 15.05.2006
15. Vorlagen-Nummer: 0449/2008
 Änderung des Beschlusses Nr. 0379/2007 vom 20.09.2007
16. Vorlagen-Nummer: 0457/2008
 Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs
17. Vorlagen-Nummer: 0461/2008
 Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs - Versicherungsangelegenheit
18. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


B E K A N N T M A C H U N G


der 5. Sitzung des Gemeinderates Pretzien am 03.04.2008


Sitzungsbeginn:  19:30 Uhr
Sitzungsort:   Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  August-Bebel-Straße 24
  39245 Pretzien


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 003/2008-PR
 Gültigkeit der Bürgermeisterwahl
7. Vorlagen-Nummer: 004/2008-PR
  Durchführung einer Bürgeranhörung bzw. eines Bürgerentscheides zur Gebietsän-


derung
8. Vorlagen-Nummer: 005/2008-PR
 Ausscheiden eines Mitgliedes aus dem Gemeinderat der Gemeinde Pretzien
 
Nichtöffentlicher Teil
9. Beratung zum Verwaltervertrag mit der NE GmbH
10. Beratung zu Pachtangelegenheiten
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde
 Anfragen der Ratsmitglieder


Harwig
Bürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,   
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.
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Anhörungsverfahren im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den 
geplanten Neubau der B 246 a, OU Schönebeck, 3. PA (von der L 51 bis 
zur B 246 a), in den Gemarkungen Schönebeck, Schönebeck-Grünewalde, 
Pömmelte, Plötzky, Pretzien; Landkreis Salzlandkreis


B e k a n n t m a c h u n g 
Durchführung des Erörterungstermines im Rahmen


des Anhörungsverfahrens


1. Der Erörterungstermin beginnt für Private, Träger öffentlicher Belange 
und Verbände am 17.04.2008 um 10.00 Uhr im großen Sitzungssaal der 
Stadt Schönebeck, Markt 1 in 39218 Schönebeck.
An dem vorgenannten Termin sollen die fristgerecht erhobenen Stellung-
nahmen und Einwendungen erörtert werden.


2. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
3. Neben dieser Bekanntmachung erfolgen gesonderte schriftliche Ladun-


gen.
4. Die Teilnahme am Termin ist jedem, dessen Belange durch das Bauvor-


haben berührt werden, freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevoll-
mächtigten ist möglich. Dieser hat seine Bevollmächtigung durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten der Anhö-
rungsbehörde zu geben.


5. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch 
ohne ihn verhandelt werden kann, dass verspätete Einwendungen unbe-
rücksichtigt bleiben und das Anhörungsverfahren mit Schluss der Ver-
handlung beendet ist.


6. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung 
dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungster-
min, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.


7. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbestel-
lung entstehende Kosten werden nicht erstattet.


8. Die Anhörungsbehörde fertigt von dem Erörterungstermin eine Nieder-
schrift. Die Träger öffentlicher Belange, Verbände und Vereine sowie die 
Einwender bzw. deren Vertreter, die am Erörterungstermin teilgenommen 
haben, können sich den sie betreffenden Teil aus der Niederschrift über-
senden lassen. Ein diesbezüglicher Antrag kann auch im Erörterungster-
min beim Verhandlungsleiter gestellt werden. 


                                                                


   
Haase
Leiter der Verwaltungsgemeinschaft
Schönebeck (Elbe)


BEKANNTMACHUNG
der 4. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 16.04.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
   Albert-Schweitzer-Straße 6, 39245 Plötzky


   T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 004/2008-PL


Durchführung einer Bürgeranhörung zur Gebietsänderung
7. Vorlagen-Nummer: 005/2008-PL 


Gültigkeit der Bürgermeisterwahl
8. Vorlagen-Nummer: 006/2008-PL 
   1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das 


Haushaltsjahr 2008
9. Informationen zum Jahresabschluss 2007
10. Zwischenbericht zu Entsorgungsfragen im Naherholungsgebiet
11. Berichterstattung zur Sanierung des Kanalnetzes im Zeitraum 2008-2011
12. Beratung zur Gestaltung des Ortsbildes


Nichtöffentlicher Teil
13. Beratung zum Verwaltervertrag mit der NE GmbH
14. Beratung zu Personalangelegenheiten
15. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
16. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 


Anfragen der Ratsmitglieder


Schmeißer
Bürgermeister
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B E K A N N T M A C H U N G
der 31. Sitzung des Stadtrates am 23.04.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
  39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sit-


zung
6.  Aussprache zu Grundwasserproblemen in der Stadt Schönebeck 


(Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0455/2008
  Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Oberbürgermeister 


der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0447/2008
 Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
9. Vorlagen-Nummer: 0459/2008
 Vorschlagsliste Schöffen 
 Amtszeit 2009 - 2013
10. Vorlagen-Nummer: 0445/2008
  Ausgleich der Gebührenunterdeckung im Bestattungswesen der 


Stadt Schönebeck (Elbe)
11. Vorlagen-Nummer: 0446/2008
   Erste Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt 


Schönebeck (Elbe)
12. Vorlagen-Nummer: 0453/2008
 Aufhebungsbeschluss
 Einleitungsbeschluss - 5. Änderung Flächennutzungsplan                                                       
 Beschluss- Nr. 0613/2002
13. Vorlagen-Nummer: 0456/2008
 Außerplanmäßige Ausgabe der Stadt Schönebeck (Elbe)
14. Vorlagen-Nummer: 0460/2008
 Unterstützung für den Weiterbetrieb des Schiffshebewerks
15. Information zu den Abwassergebühren
 BE: Herr Dannemann, Prokurist der AbS GmbH
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
17. Vorlagen-Nummer: 0448/2008
 Aufhebung des Beschlusses Nr. 0231/2006 vom 15.05.2006
18. Vorlagen-Nummer: 0449/2008
 Änderung des Beschlusses Nr. 0379/2007 vom 20.09.2007
19. Vorlagen-Nummer: 0450/2008
 Verkauf eines Garagengrundstückes
20. Vorlagen-Nummer: 0451/2008
 Ankauf einer Ergänzungsfläche „Am Stadtfeld“
21. Vorlagen-Nummer: 0452/2008
 Verkauf des Grundstückes „Am Stadtfeld 1“
22. Vorlagen-Nummer: 0457/2008
 Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs
23. Vorlagen-Nummer: 0458/2008
  Verkauf von nicht öffentlich gewidmeten Erschließungsflächen in 


Felgeleben
24. Vorlagen-Nummer: 0461/2008
  Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs - Versicherungsangelegen-


heit
25. Informationen der Verwaltung
26. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister
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B E K A N N T M A C H U N G
der 4. Sitzung des Gemeinderates Ranies am 29.04.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
 
Sitzungsort: Gemeindebüro
  Dorfstraße 1
  39221 Ranies


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähig-


keit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Feststellung der Tagesordnung
5.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sit-


zung
6. Einwohnerfragestunde
7. Informationen zur Jahresrechnung 2007


Nichtöffentlicher Teil 
8. Vorlagen-Nummer: 007/2008-RA
 Verkauf von Grundstücksflächen für den Deichbau
9. Vorlagen-Nummer: 008/2008-RA
 Tausch von Grundstücksflächen für den Deichbau
10. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
11.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 
 Anfragen der Ratsmitglieder


Maser
Bürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung zur vorläufigen Anordnung 
zum Flächenentzug für den Wegebau im Bodenordnungsverfahren 


Grünewalde – Feldlage, Verf. Nr. 0305 SBK 14 


Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außen-
stelle Wanzleben, hat mit Datum vom 11.04.2008 die vorläufige Anord-
nung zum Flächenentzug für den Wegebau im Bodenordnungsverfahren 
Grünewalde – Feldlage, Verf. Nr. 0305 SBK 14 erlassen. Die vorläufige 
Anordnung gilt mit dieser Veröffentlichung als bekannt gegeben und kann 
im Schaukasten der Stadt Schönebeck bzw. im Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstra-
ße 17-19, Zimmer A1.05, 39164 Wanzleben in den Dienststunden ab dem 
14.04.2008 eingesehen werden.


Wahlbekanntmachung der Gemeinde Pretzien


Entsprechend § 41 Abs. 1 Nr. 1 GO LSA scheidet Herr Dirk Grüning 
aus dem Gemeinderat der Gemeinde Pretzien aus. Gemäß § 41 Abs. 3 
GO LSA in Verbindung mit § 41 KWG LSA geht der Sitz auf den nächst 
festgestellten Bewerber über. Entsprechend § 47 Abs. 5 KWG LSA gebe 
ich hiermit öffentlich bekannt, dass auf Herrn Gundhelm Franke der Sitz 
im Gemeinderat übergegangen ist.


 
Thesenvitz
Gemeindewahlleiter
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BEKANNTMACHUNG
der 5. Sitzung des Gemeinderates Pretzien am 08.05.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  August-Bebel-Straße 24
  39245 Pretzien


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
  1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
  2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
  3. Feststellung der Tagesordnung
  4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
  5. Einwohnerfragestunde
  6.  Pflichtenbelehrung eines Mitgliedes des Gemeinderates nach § 32 der Gemeindeordnung für das Land 


Sachsen-Anhalt
  7. Vorlagen-Nummer: 006/2008-PR
  Befreiung von der Festsetzung der Baugrenze des Bebauungsplanes „Große Bruchwiese“
  8. Beratung zur Thematik Vergütung ehrenamtlicher Tätigkeiten


Nichtöffentlicher Teil
  9. Vorlagen-Nummer: 007/2008-PR


Verkauf einer Grundstücksfläche
10. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
11.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der Ratsmitglieder


Harwig
Bürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 25. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 05.05.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
  1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
  2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
  3. Feststellung der Tagesordnung
  4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
  5. Informationen der Verwaltung
  6. Vorlagen-Nummer: 0462/2008
  Ausbau der Straße „An der Seilerbahn“ in der Stadt Schönebeck (Elbe)
  7. Vorlagen-Nummer: 0463/2008
  Bewerbung der Stadt Schönebeck (Elbe) als IBA-Korrespondenzstandort
  8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
  9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 30. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschusses


am 07.05.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
  1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
  2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
  3. Feststellung der Tagesordnung
  4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
  5. Informationen der Verwaltung
  6. Vorlagen-Nummer: 0462/2008


Ausbau der Straße „An der Seilerbahn“ in der Stadt Schönebeck (Elbe)
  7. Vorlagen-Nummer: 0463/2008


Bewerbung der Stadt Schönebeck (Elbe) als IBA-Korrespondenzstandort
  8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
  9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Beschränkte Ausschreibung nach VOL/A
Bereitstellung und Instandhaltung eines digitalen Großflächenkopierers


a) Name und Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck (Elbe)
  Hauptamt
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)   
  Tel.: 0 39 28/7 10-1 32


b) Art der Vergabe:  Beschränkte Ausschreibung nach
  öffentlichem Teilnahmewettbewerb


c) Art der Leistung:  Miet- und Wartungsvertrag


Umfang der Leistung: Bereitstellung und Instandhaltung 
  eines digitalen Großflächenkopierers


Ort der Ausführung: Stadt Schönebeck (Elbe)
  Stadtplanungsamt


d) Unterteilung in Lose: keine Lose


Varianten:  Nebenangebote sind ausgeschlossen


e) Ausführungsfrist:  am 01.08.2008 Inbetriebnahme


f) Einsendefrist für die Teilnahmeanträge: 05.05.2008


g) Anschrift, an die die Teilnahmeanträge Stadt Schönebeck (Elbe)
zu richten sind:  Hauptamt, Zimmer 306


  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


h) Tag, an dem die Aufforderung zur
Angebotsabgabe spätestens abgesandt
sein muss:  14.05.2008


i) Mit dem Teilnahmeantrag vorzulegende
Unterlagen:  – Auszug aus dem Gewerbezentralregister, nicht älter als 


6 Monate
  – aktuell gültige steuerliche Unbedenklichkeitsbe-


scheinigung(en) des zuständigen Finanzamtes für Kör-
perschaftssteuer und Umsatzsteuer


  – Nachweis der Mitgliedschaft in einer für das Unter-
nehmen zuständigen Berufsgenossenschaft


  – Nachweis Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001, 
Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 oder gleich-
wertig


  – Referenzliste


k) Sonstige Angaben:  Der Bewerber unterliegt mit der Abgabe seines Ange-
botes den Bestimmungen über nicht berücksichtigte 
Angebote gemäß VOL/A § 27.


  Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausfüh-
rungen von Leistungen (VOL/B) werden Bestandteil 
des Vertrages.


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 26. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses am 08.05.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0463/2008


Bewerbung der Stadt Schönebeck (Elbe) als IBA-Korrespondenzstandort
6. Vorlagen-Nummer: 0462/2008


Ausbau der Straße „An der Seilerbahn“ in der Stadt Schönebeck (Elbe)
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung


Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Stadt Schönebeck (Elbe) für die Amtszeit vom 01.01.2009 
bis zum 31.12.2013 in den Schöffengerichten des Amtsgerichts Schönebeck und den Strafkammern 
des Landgerichts Magdeburg


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in der Sitzung am 23.04.2008 den Beschluss über die Vor-
schlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen für das Amtsgericht Schönebeck und das Landgericht 
Magdeburg gefasst. Die Vorschlagsliste wird gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der 
Zeit vom 05.05.2008 bis zum 13.05.2008 während der Dienstzeiten im Rechtsamt der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Grabenstraße 9, 3. Etage, zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.  Gegen die Vorschlagsli-
ste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche nach Schluss der Auslegung in der Zeit vom 14.5. bis 
21.5.2008 schriftlich oder zu Protokoll im Rechtsamt der Stadt Schönebeck (Elbe) während der Dienst-
zeiten Einspruch mit der Begründung erhoben werden, dass in die Liste Personen aufgenommen wurden, 
die nach §§ 32 bis 34 GVG (s. Anhang zu diesem Schreiben) nicht aufgenommen werden durften oder 
sollten.


Haase
Oberbürgermeister


Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 23.04.2008


Beschluss-Nummer 0445/2008
Ausgleich der Gebührenunterdeckung im Bestattungswesen der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat beschließt, die Unterdeckungen im Bereich Bestattungswesen der Jahre  2004 - 2006 nicht 
auszugleichen.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0446/2008
Erste Änderungsatzung zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat beschließt die nachfolgend aufgeführte Erste Satzung der Stadt Schönebeck  (Elbe) zur Än-
derung der Friedhofsgebührensatzung.


Haase
Oberbürgermeister


Erste Änderungsatzung zur Friedhofsgebührensatzung  der Stadt Schönebeck (Elbe)


Auf Grund der §§ 2, 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 5. 
Oktober 1993 (GVBl. LSA, S. 568), in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 4 und 5 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1996 (GVBl. 
LSA, S. 698) in Verbindung mit der Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 25.09.2003 hat 
der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 23.04.2008 folgende Satzung beschlossen:


Artikel 1
Änderung der Gebührenhöhe


Die Gebührenhöhe der in den §§ 4 bis 7 der Friedhofgebührensatzung vom 25.09.2003 genannten Gebüh-
ren ändert sich wie nachfolgend aufgeführt. 


1. Der § 4 Grabnutzungsgebühren erhält folgende neue Fassung:
„(1) Grabstättengebühren
 1.1. Grabstelle auf der Urnengemeinschaftsanlage (UGA) - 


  anonyme Beisetzung einschl. Bestattungs- und Unter-
  haltungsgebühr    541,46 


 1.2. Grabstelle auf der UGA bei Einzelbeisetzung im 
  Beisein der Angehörigen einschl. Bestattungs- und 
  Unterhaltungsgebühr    737,77


 1.3. Grab auf dem Gemeinschaftsgrabfeld für Sargbe- 
  stattungen (SGA) einschl. Bestattungs- und Unter-
  haltungsgebühr 1.768,03


 1.4. Urnenreihenstelle    576,83
 1.5. Urnenwahlstelle    877,29 
 1.6. Erd-Reihengrab 1.112,04 
 1.7. Kinder-Reihengrab    657,97 
 1.8. Erd-Wahlgrab, einstellig                                                               1.469,69 
 1.9. Erd-Wahlgrab, zweistellig                                                            2.067,58
 1.10. für jede weitere Erdwahlstelle 1.033,79 


 (2) Verlängerungsgebühr für Wahlgrabstätten pro Jahr
 2.1. Urnenwahlstellen    43,86 


       2.2. Erd-Wahlgräber, einstellig    48,99 
 2.3. Erd-Wahlgräber, zweistellig         68,92 
 2.4. jede weitere Erdwahlstelle          34,46 “


2. Der § 5 Bestattungs- und Benutzungsgebühren erhält folgende neue Fassung:
„(1) Bestattungsgebühr für eine Erdbestattung


  Die Gebühr beinhaltet folgende Leistungen: Vorbereiten 
  des Grabes und Schließen, Trägerleistungen, Blumen-
  transport und Beräumung, Formen des Grabes 505,33


 (2) Bestattungsgebühr für einen Kindersarg unter 1,30 m Länge,
  Leistungen wie Abs. 1    331,32


 (3) Trägergebühr bei einer Trauerfeier mit Abfahren des 
  Sarges     90,82 


 (4) Beisetzungsgebühr für eine Urne
  Leistungen wie in Abs. 1    175,01


 (5) Benutzung der Feierhalle einschl. Dekoration und Be-
  treuung der Trauerfeier    77,08


 (6) Zusatzgebühr für eine Trauerfeier an der UGA 31,08
 (7) Benutzung der Kühlzelle pro Tag   18,51
 (8) Aufbahren im Abschiedsraum   31,70 “


3. Der § 6 Gebühren für Ausgrabungen erhält folgende neue Fassung:
„(1) Ausgrabung einer Urne aus einer Urnenstelle 87,06
 (2) Ausgrabung jeder weiteren Urne aus derselben 


  Urnenstelle zum gleichen Zeitpunkt    43,53 
 (3) Ausgrabung einer Urne aus einem Erdgrab  102,47 
 (4) Ausgrabung jeder weiteren Urne aus demselben 


  Erdgrab zum gleichen Zeitpunkt   51,24 
 (5) Ausgrabung von Särgen und Gebeinen   525,19 “


4. Der § 7 Verwaltungsgebühren erhält folgende neue Fassung:
„(1) Für Gräberbuchauszüge, Beisetzungsbescheinigungen 


  (Nachweise der Bestattungsmöglichkeit), Um-
  schreibungen, Nachforschungsanträge und Zweit-


  schrift oder Nachfertigung einer Graburkunde 12,63
  Die Umschreibung eines Grabnutzungsrechtes auf den 
  überlebenden Ehegatten oder auf einen in den Friedhofs-
  akten eingetragenen Mitnutzungsberechtigten ist ge-
  bührenfrei.


 (2) Sondergenehmigung zum Befahren des Friedhofes für 
  die Dauer eines Jahres    12,63


 (3) Genehmigung für die Errichtung oder Veränderung 
  eines Grabmales einschl. Kontrolle der Standsicherheit 25,27


 (4) Zulassungsgebühr für Gewerbetreibende für 5 Jahre 50,54 
 (5) Erteilung einer Genehmigung zum gewerbsmäßigen 


  Fotografieren, jährlich    25,27
 (6) Sonstige Leistungen, die nicht in der Gebühren-


  satzung aufgeführt sind, werden in Höhe der tatsäch-
  lichen Aufwendungen berechnet, je Arbeitsstunde 25,27 “


Artikel 2
In-Kraft-Treten


Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 24.04.2008


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0447/2008
Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) wählt gemäß § 64 Abs. 1 Satz 1 GO LSA i.V.m.  § 14 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


Herrn Stadtverwaltungsdirektor Dieter Krüger


zum allgemeinen Vertreter des Oberbürgermeisters für den Verhinderungsfall ab dem 01.05.2008.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0453/2008
Aufhebungsbeschluss
Einleitungsbeschluss - 5. Änderung Flächennutzungsplan                                                       
Beschluss- Nr. 0613/2002
Der Stadtrat hebt den in der Stadtratssitzung am 21.03.2002 gefassten Einleitungsbeschluss  - 5. Änderung 
Flächennutzungsplan (Beschluss-Nr. 0613/2002) auf. 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0455/2008
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat beschließt entsprechend § 51 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt die Gültig-
keit der Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck (Elbe). Einwendungen gegen die Wahl liegen 
nicht vor. Die Wahl ist gültig.


Haase
Oberbürgermeister
Beschluss-Nummer 0456/2008
Außerplanmäßige Ausgabe der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe für den Ausbau der Nebenanlagen in der Querstraße 
in Schönebeck (Elbe).


Haase
Oberbürgermeister
Beschluss-Nummer 0459/2008
Vorschlagsliste Schöffen 
Amtszeit 2009 - 2013
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die Aufnahme der in der Anlage 1 genannten Bürge-
rinnen und Bürger in die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen des Amtsgerichtes Schönebeck und des 
Landgerichtes Magdeburg gemäß § 36 Gerichtsverfassungsgesetz.


Haase
Oberbürgermeister
Beschluss-Nummer 0460/2008
Unterstützung für den Weiterbetrieb des Schiffshebewerks 
1. Der Stadtrat bestätigt das regionale Interesse am Erhalt und Weiterbetrieb des Schiffshebewerks Mag-


deburg mit der Bereitschaft, das Schiffshebewerk im Rahmen eines  Gesamtkonzeptes der Kommunen 
und Landkreise im Einzugsbereich der Anlage mit  einem Beitrag zum Weiterbetrieb in Höhe von 
2.000  für die Jahre 2008 bis 2010 zu unterstützen.


2. Die Verwaltung wird beauftragt, mit hierzu bereiten Körperschaften eine Vereinbarung zu verhandeln.


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 34. Sitzung des Hauptausschusses am 26.05.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0462/2008


Ausbau der Straße „An der Seilerbahn“ in der Stadt Schönebeck (Elbe)
6. Vorlagen-Nummer: 0463/2008


Bewerbung der Stadt Schönebeck (Elbe) als IBA-Korrespondenzstandort
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 24. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses am 06.05.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr  
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


   T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0462/2008


Ausbau der Straße „An der Seilerbahn“ in der Stadt Schönebeck (Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0463/2008


Bewerbung der Stadt Schönebeck (Elbe) als IBA-Korrespondenzstandort
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
Nichtöffentlicher Teil
9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der 
General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und 
Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
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B E K A N N T M A C H U N G
der 24. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung  


am 29.05.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“
 Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5.  Vorlagen-Nummer: 0467/2008
 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes „SOLEPARK  
 Schönebeck/Bad Salzelmen“
6. Informationen zum Solequell
 - Bauablauf
 - Personaleinsatz
 - Marketing-Maßnahmen
7. Vorlagen-Nummer: 0469/2008
  Beschluss zu Öffnungszeiten und Eintrittspreise während der geplanten  


Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen des Gesundheits- und Erho-
lungsbades „Solequell Bad Salzelmen“ in 2008/2009


8. Vorlagen-Nummer: 0470/2008
  Zweite Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 


für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
11. Informationen der Verwaltung
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


 


Haase
Oberbürgermeister


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky


Beschluss-Nr.: 006/2008-PL
Der Gemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nach-
tragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008.


 
Schmeißer
Bürgermeister


Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung 
der Nachtragshaushaltssatzung


der Gemeinde Plötzky für das Haushaltsjahr 2008


1.  Nachtragshaushaltssatzung
Auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Be-
gleitgesetzes zur Gemeindegebietsreform vom 14.02.2008 (GVBl. LSA Nr. 3/2008 
S. 40), hat der Gemeinderat der Gemeinde Plötzky  in der Sitzung am 16.04.2008 
folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen: 


§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden


           und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- 
           planes einschließlich der Nachträge


                                             erhöht (+)                   vermindert ( - )
                                                  um                   um              gegenüber         nunmehr
                                                              bisher          festgesetzt 
                                                                                       auf


   
1.  im Verwaltungshaushalt
 die Einnahmen 45.800  0  1.332.900  1.378.700  


 die Ausgaben 62.300  -16.500  1.332.900   1.378.700  


2.  im Vermögenshaushalt
 die Einnahmen 482.300  -23.900  655.600   1.114.000  


 die Ausgaben 475.400   -17.000  655.600   1.114.000  


§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt.


§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird 
gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.


§ 5
Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.


§ 6
Entsprechend dem § 95 der Gemeindeordnung ist eine Nachtragssatzung zu er-
lassen, wenn


1.  sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbe-
trag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der 
Haushaltssatzung erreicht werden kann (Erheblichkeitsgrenze : bei mehr als  
3 v. H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres)


2.   bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen Haus-
haltsstellen in einem Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes 
erheblichen Umfang geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze: im Ein-
zelfall mehr als 1 v. H. des Gesamthaushaltsvolumens des Hauhaltsjahres)


3.   Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investiti-
onen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen (Erheb-
lichkeitsgrenze : 1 v. H. des Vermögenshaushaltes)


Aufgrund des § 35 (1) der GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle er-
heblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt seiner 
Aufstellung übersehbar sind, enthalten (Erheblichkeitsgrenze : 1v.T. je Haushalts-
stelle)
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen Beträge (unbegrenzt),
•  die aufgrund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen Umset-


zungen zwischen den Unterabschnitten führen
• die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.
                                                                          


Plötzky, den 06.05.2008 


Schmeißer
Bürgermeister
  
2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Nachtrags-
haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen- 
Anhalt vom 13.05.2008 bis 13.06.2008 zur Einsichtnahme im Rathaus Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, Zimmer 105, und im Gemeindebüro der Gemeinde Plötzky, Salz-
str. 11, öffentlich aus.


Plötzky, den 06.05.2008    


Schmeißer
Bürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 5. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 21.05.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
 Albert-Schweitzer-Straße 6, 39245 Plötzky


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung zur Niederschlagswasserentsorgung in der Gemeinde Plötzky
7. Beratung zur Gestaltung des Schulhofes
8. Informationen zum Stand der Vorbereitung des Heimatfestes
 
Nichtöffentlicher Teil
9. Vorlagen-Nummer: 007/2008-PL
 Personalangelegenheit - Einstellung einer Erzieherin
10. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
11. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 
 Anfragen der Ratsmitglieder


Schmeißer
Bürgermeister


5. Jahrgang   Sonntag, 11.05.2008   Amtliche Bekanntmachungen   Nr. 21








  


B E K A N N T M A C H U N G


der 32. Sitzung des Stadtrates am 27.05.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
                      Markt 1, 
                      39218 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5.2. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0463/2008
 Bewerbung der Stadt Schönebeck (Elbe) als IBA-Korrespondenzstandort
7. Vorlagen-Nummer: 0462/2008
 Ausbau der Straße „An der Seilerbahn“ in der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil 
9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Stadt Schönebeck (Elbe) Schönebeck (Elbe), 06.05.2008
            65/Schä


Öffentliche Ausschreibung
nach VOB


Bauvorhaben:  Doppelte Oberflächenbehandlung 2008 WG „Güstener Bahn“ in 
39218 Schönebeck


a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck(Elbe)
     Markt 1
     Tel. (03928) 710 431


b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung


c) Art des Auftrages: Ausführung von bituminösen Straßenbauarbeiten


d) Ort der Ausführung: Schönebeck(Elbe)


e) Art und Umfang der Leistung:  Straßenreparaturarbeiten, bituminöse Oberflä-
chenbehandlung unbefestigter Straßen: 


  doppelte Oberflächenbehandlung – 4.500 m², 
   einfache Oberflächenbehandlung – 750 m² 


f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose


g) Zweck der Bauleistung: Straßenreparatur


h) Frist für die Ausführung: 01.07.2008  bis  31.07.2008


i)  Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden 
können:    


 Stadt Schönebeck(Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt 
 Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe), Tel. 03928 / 710 431 und 710423
 Termin von Anforderungen:  ab sofort bis zum 06.06.2008
 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen.


j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
  25,00 EUR per Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die unter    


Pkt. a) genannte Stelle an:
 Vergabenummer:   T/VWH/07/2008
 Kontonummer:    370 102 240
 BLZ, Geldinstitut: 800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
 Kostenentgelt wird nicht erstattet.
  Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über 


die Einzahlung vorliegt.


k) Frist für das Einreichen der Angebote: 10.06.2008


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:  
 Stadt Schönebeck(Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck(Elbe)
 Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199


m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:  
 Bieter oder ihre Bevollmächtigten


o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 10.06.2008, 1000 Uhr
 Kleiner Sitzungssaal,
 Schönebeck(Elbe), Markt 1 (Rathaus)


p) Sicherheiten: 
 Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
 Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme


q) Zahlungsbedingungen: 
 Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und Ergänzenden  
 Vertragsbedingungen


r) Rechtsform für Bietergemeinschaften:  Keine besondere Rechtsform verlangt.


s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:
•  Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBl. Nr. 38/2006 vom 18.09.2006 
•   Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 


Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-Bescheinigung der 
Eintragung in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungs-
stelle ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder 
das Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden.


•   Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in beglaubigter Kopie 
vorzulegen:


   mit dem Angebot  
 - Handelsregisterauszug,
 - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
 - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
 - Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,
   und auf Verlangen 
 -  Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personenschaden,  


Vermögensschaden, sonstige Schäden).


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:   30.06.08


u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:  
    Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes.


vw) sonstige Angaben: 
•      Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a)
       Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: 


•     Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A:
      Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
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B E K A N N T M A C H U N G
der 16. Sitzung des Betriebsausschusses Städtischer Bauhof


am 28.05.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck
  Dammweg 22
  39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0483/2008
  1. Änderung der Stundenverrechnungssätze zum 01.06.2008 für den 


Städtischen Bauhof Schönebeck
6. Information zum 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 27. Sitzung des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses


am 04.06.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Feuerwehrgebäude
  Tischlerstraße 12
  39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen zur Freiwilligen Feuerwehr Tischlerstraße 12
6. Informationen der Verwaltung
7.  Entscheidungsvorschlag über die Gewährung von freiwilligen Zu-


wendungen zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der 
Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2008


8. Vorlagen-Nummer: 0468/2008
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2008 


der Stadt Schönebeck (Elbe)
9. Vorlagen-Nummer: 0482/2008
  6. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der 


Stadt Schönebeck (Elbe)
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
11. Vorlagen-Nummer: 0474/2008
  Beratung und Beschluss zum Zerlegungsmaßstab der Gewerbe-


steuer
12. Vorlagen-Nummer: 0479/2008
 Ankauf einer Grundstücksfläche auf der Salineinsel
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonn-
tag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
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B E K A N N T M A C H U N G


der 27. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses
am 03.06.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort:  Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
 Markt 1
 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
5.1. Informationen
5.2. Abarbeitungsstand Haushalt
6. Vorlagen-Nummer: 0467/2008
 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes 
 „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
7. Vorlagen-Nummer: 0468/2008
 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2008
 der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0470/2008
  Zweite Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck 


(Elbe)  für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-
men“


9. Vorlagen-Nummer: 0473/2008
 1. Änderung des Beschlusses Nr. 0313/2007 vom 15.02.2007
10. Vorlagen-Nummer: 0482/2008
  6. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der 


Stadt Schönebeck (Elbe)
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
12. Informationen der Verwaltung
13. Vorlagen-Nummer: 0464/2008
  Rücknahme der Entsendung des weiteren Angehörigen der Stadtver-


waltung  der Stadt Schönebeck (Elbe) aus dem Aufsichtsrat der Stadt-
werke Schönebeck GmbH (1. Änderung Beschluss-Nr. 0167/2005)


14. Vorlagen-Nummer: 0465/2008
  Entsendung eines weiteren Vertreters der Stadt Schönebeck (Elbe) in 


den  Aufsichtsrat der Stadtwerke Schönebeck GmbH (2. Änderung 
Beschluss-Nr. 0167/2005)


15. Vorlagen-Nummer: 0466/2008
 Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
16. Vorlagen-Nummer: 0471/2008
 Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister
17. Vorlagen-Nummer: 0472/2008
  Aufwandsentschädigung allgemeiner Vertreter des Oberbürger-


meisters
18. Vorlagen-Nummer: 0474/2008
  Beratung und Beschluss zum Zerlegungsmaßstab der Gewerbe-


steuer
19. Vorlagen-Nummer: 0475/2008
 Verkauf des Erbbaurechtes Pfännerstraße 25
20. Vorlagen-Nummer: 0476/2008
 Verkauf des Grundstückes Esebeckstraße 1
21. Vorlagen-Nummer: 0477/2008
  Verkauf einer Grundstücksfläche am Grundstück Dr.-Martin-Luther-


Str. 67-69
22. Vorlagen-Nummer: 0478/2008
 Änderung des Beschlusses Nr. 0404/2007 vom 13.12.2007
23. Vorlagen-Nummer: 0479/2008
 Ankauf einer Grundstücksfläche auf der Salineinsel
24. Vorlagen-Nummer: 0480/2008
 Ankauf einer Grundstücksfläche für die Verkehrserschließung
25. Vorlagen-Nummer: 0481/2008
 Ankauf einer öffentlichen Verkehrsfläche
26. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


B E K A N N T M A C H U N G


der 26. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 09.06.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
                     Markt 1
                     39218 Schönebeck (Elbe)
T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0467/2008
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes „SOLE-


PARK  Schönebeck/Bad Salzelmen“
7. Vorlagen-Nummer: 0468/2008
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2008 


der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0470/2008
  Zweite Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck 


(Elbe) für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-
men“


9. Vorlagen-Nummer: 0473/2008
 1. Änderung des Beschlusses Nr. 0313/2007 vom 15.02.2007
10. Vorlagen-Nummer: 0482/2008
  6. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der 


Stadt Schönebeck (Elbe)
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
12. Informationen der Verwaltung
13. Vorlagen-Nummer: 0464/2008
  Rücknahme der Entsendung des weiteren Angehörigen der Stadtver-


waltung  der Stadt Schönebeck (Elbe) aus dem Aufsichtsrat der Stadt-
werke Schönebeck GmbH (1. Änderung Beschluss-Nr. 0167/2005)


14. Vorlagen-Nummer: 0465/2008
  Entsendung eines weiteren Vertreters der Stadt Schönebeck (Elbe) in 


den  Aufsichtsrat der Stadtwerke Schönebeck GmbH 
 (2. Änderung Beschluss-Nr. 0167/2005)
15. Vorlagen-Nummer: 0480/2008
 Ankauf einer Grundstücksfläche für die Verkehrserschließung
16. Vorlagen-Nummer: 0481/2008
 Ankauf einer öffentlichen Verkehrsfläche
17. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


B E K A N N T M A C H U N G


der 25. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses am 05.06.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
                      Markt 1
                      39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0468/2008
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2008 


der Stadt Schönebeck (Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0482/2008
  6. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der 


Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Information zum Schulbauförderprogramm
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
10. Informationen der Verwaltung
11. Vorlagen-Nummer: 0466/2008
 Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
12. Vorlagen-Nummer: 0472/2008
  Aufwandsentschädigung allgemeiner Vertreter des Oberbürgermeis-


ters
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt
 


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G


der 6. Sitzung des Gemeinderates Pretzien
am 05.06.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort:  Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
 August-Bebel-Straße 24
 39245 Pretzien


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähig-


keit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sit-


zung
5. Einwohnerfragestunde
6.  Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des Bürgermeisters der 


Gemeinde Pretzien zum Ehrenbeamten auf Zeit
7. Informationen zur Jahresrechnung 2007
8. Beratung zur Vergütung ehrenamtlicher Tätigkeiten
9.  Beratung zu einer möglichen Beschränkung des LKW-Verkehrs 


durch das Naherholungsgebiet
Nichtöffentlicher Teil
10. Beratung zum Entwurf des Pachtvertrages mit der NE GmbH
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
12.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfra-


gen der Ratsmitglieder


Harwig
Bürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G


der 31. Sitzung des Stadtentwicklungs-, 
Bau- und Umweltausschusses am 02.06.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
  Markt 1
  39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0467/2008
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes  


„SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
7. Vorlagen-Nummer: 0473/2008
 1. Änderung des Beschlusses Nr. 0313/2007 vom 15.02.2007
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
9. Informationen der Verwaltung
10.  Information der BauBeCon, vertreten durch Frau Klein, über vor-


liegende Förderanträge aus dem Bereich der privaten Wohnsubstanz 
im Sanierungsgebiet „Altstadt“


11. Vorlagen-Nummer: 0475/2008
 Verkauf des Erbbaurechtes Pfännerstraße 25
12. Vorlagen-Nummer: 0476/2008
 Verkauf des Grundstückes Esebeckstraße 1
13. Vorlagen-Nummer: 0477/2008
  Verkauf einer Grundstücksfläche am Grundstück Dr.-Martin-Luther-


Str. 67-69
14. Vorlagen-Nummer: 0478/2008
 Änderung des Beschlusses Nr. 0404/2007 vom 13.12.2007
15. Vorlagen-Nummer: 0479/2008
 Ankauf einer Grundstücksfläche auf der Salineinsel
16. Vorlagen-Nummer: 0481/2008
 Ankauf einer öffentlichen Verkehrsfläche
17. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonn-
tag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.


5. Jahrgang          Sonntag, 25.05.2008          Amtliche Bekanntmachungen          Nr. 24








  


BEKANNTMACHUNG
der 31. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und 


Umweltausschusses am 10.06.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
   Markt 1
   39218 Schönebeck (Elbe)


   TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0473/2008
 1. Änderung des Beschlusses Nr. 0313/2007 vom 15.02.2007
7. Vorlagen-Nummer: 0467/2008
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes 
 „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
8. Vorlagen-Nummer: 0468/2008
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2008 der 


Stadt Schönebeck (Elbe)
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil


10. Informationen der Verwaltung
11.  Information der BauBeCon, vertreten durch Frau Klein, über vorlie-


gende Förderanträge aus dem Bereich der privaten Wohnsubstanz im 
Sanierungsgebiet „Altstadt“


12. Vorlagen-Nummer: 0475/2008
 Verkauf des Erbbaurechtes Pfännerstraße 25
13. Vorlagen-Nummer: 0476/2008
 Verkauf des Grundstückes Esebeckstraße 1
14. Vorlagen-Nummer: 0477/2008
  Verkauf einer Grundstücksfläche am Grundstück Dr.-Martin-Luther-


Str. 67-69
15. Vorlagen-Nummer: 0478/2008
 Änderung des Beschlusses Nr. 0404/2007 vom 13.12.2007
16. Vorlagen-Nummer: 0479/2008
 Ankauf einer Grundstücksfläche auf der Salineinsel
17. Vorlagen-Nummer: 0481/2008
 Ankauf einer öffentlichen Verkehrsfläche
18. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Hinweis: Der im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 25.05.2008 
veröffentlichte Termin der  31. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und 
Umweltausschusses entfällt.


B E K A N N T M A C H U N G
der 17. Sitzung des Betriebsausschusses Städtischer Bauhof 


am 11.06.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck
   Dammweg 22
   39218 Schönebeck (Elbe)


   T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0485/2008
  Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die 


Entlastung des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof 
Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2007 einschließlich der Behand-
lung des Gewinns aus dem Wirtschaftsjahr 2007


6. Information zum I. Quartal 2008
7.  Information zum Kauf einer Spritzmaschine zum Ausbringen von 


Straßenbaubindemitteln
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil


9. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 35. Sitzung des Hauptausschusses am 16.06.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1
   39218 Schönebeck (Elbe)


   TA G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0467/2008
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes 
 „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
6. Vorlagen-Nummer: 0468/2008
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2008 der 


Stadt Schönebeck (Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0470/2008
  Zweite Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck 


(Elbe) für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-
men“


8. Vorlagen-Nummer: 0473/2008
 1. Änderung des Beschlusses Nr. 0313/2007 vom 15.02.2007
9. Vorlagen-Nummer: 0482/2008
  6. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der 


Stadt Schönebeck (Elbe)
10. Vorlagen-Nummer: 0484/2008
  Zusammensetzung des zeitweiligen Ausschusses Friedhofswesen des 


Stadtrates Schönebeck (Elbe) zur Überprüfung strategischer Ausrich-
tung des Friedhofswesens


11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil


12. Vorlagen-Nummer: 0464/2008
  Rücknahme der Entsendung des weiteren Angehörigen der Stadtver-


waltung der Stadt Schönebeck (Elbe) aus dem Aufsichtsrat der Stadt-
werke Schönebeck GmbH (1. Änderung Beschluss-Nr. 0167/2005)


13. Vorlagen-Nummer: 0465/2008
  Entsendung eines weiteren Vertreters der Stadt Schönebeck (Elbe) in 


den Aufsichtsrat der Stadtwerke Schönebeck GmbH (2. Änderung Be-
schluss-Nr. 0167/2005)


14. Vorlagen-Nummer: 0466/2008
 Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
15. Vorlagen-Nummer: 0471/2008
 Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister
16. Vorlagen-Nummer: 0472/2008
  Aufwandsentschädigung allgemeiner Vertreter des Oberbürgermeis-


ters
17. Vorlagen-Nummer: 0474/2008
 Beratung und Beschluss zum Zerlegungsmaßstab der Gewerbesteuer
18. Vorlagen-Nummer: 0475/2008
 Verkauf des Erbbaurechtes Pfännerstraße 25
19. Vorlagen-Nummer: 0476/2008
 Verkauf des Grundstückes Esebeckstraße 1
20. Vorlagen-Nummer: 0477/2008
  Verkauf einer Grundstücksfläche am Grundstück Dr.-Martin-Luther-


Str. 67-69
21. Vorlagen-Nummer: 0478/2008
 Änderung des Beschlusses Nr. 0404/2007 vom 13.12.2007
22. Vorlagen-Nummer: 0479/2008
 Ankauf einer Grundstücksfläche auf der Salineinsel
23. Vorlagen-Nummer: 0480/2008
 Ankauf einer Grundstücksfläche für die Verkehrserschließung
24. Vorlagen-Nummer: 0481/2008
 Ankauf einer öffentlichen Verkehrsfläche
25. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


 Anwohnerversammlung


Am Montag, dem 09.06.2008, findet im Dr.-Tolberg-Saal im Kurpark 
Bad Salzelmen ab 19.00 Uhr eine Anwohnerversammlung statt. Themen-
schwerpunkt werden die umfangreichen Baumaßnahmen und die damit 
für die Anwohner verbundenen Einschränkungen im Gesundheits- und 
Erholungsbad „Solequell Bad Salzelmen“, die im späten Sommer dieses 
Jahres beginnen, sein. Frau Ines Grimm-Hübner, Betriebsleiterin des  
SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen, sowie der Oberbürgermeister 
der Stadt Schönebeck, Herr Hans-Jürgen Haase, werden das gesamte Pro-
jekt vorstellen sowie auftretende Fragen beantworten.


 
Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsen-
tation, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem 
o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am 
Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Ver-
lag abonniert werden.


5. Jahrgang          Sonntag, 01.06.2008          Amtliche Bekanntmachungen          Nr. 25








Beschluss des Betriebsausschusses 
Kur- und Gesundheitsverwaltung vom 29.05.2008 


Beschluss-Nummer 0469/2008
Beschluss zu Öffnungszeiten und Eintrittspreise während der ge-
planten Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen des Gesund-
heits- und Erholungsbades „Solequell Bad Salzelmen“ in 2008/2009
Der Betriebsausschuss beschließt auf der Grundlage des § 5 Abs. 2, Punkt 
1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb SOLEPARK Schönebeck/Bad 
Salzelmen die Festsetzung von Tarifen (Entgelte) für das Gesundheits- 
und Erholungsbad „Solequell Bad Salzelmen“ während der geplanten Mo-
dernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen in 2008/2009 wie folgt:


Die Realisierung der Modernisierungsmaßnahmen ist in 2 Bauabschnitten 
geplant.


Bauabschnitt 1:  umfasst die Modernisierung des Innenbereiches der 
Bad ebene ausgenommen des Heißbeckens, Teile 
des Umkleidebereiches sowie die Neugestaltung des 
Wellnessbereiches,


  geplante Bauzeit: ab 01.07.2008 bis ca. Ende Januar 
2009


Bauabschnitt 2:  umfasst die Modernisierung des Heißbeckens, des 
Außenbeckens und der Altsauna sowie Teile des 
Umkleidebereiches


  geplante Bauzeit: ab ca. Februar 2009  bis ca. Mai/
Juni 2009


1. Öffnungszeiten:
im Bauabschnitt 1: täglich 09:00 – 20:00 Uhr
  optional freitags und samstags bis 22:00 Uhr
im Bauabschnitt 2: täglich 08:00 – 20:00 Uhr
Sollte die tatsächliche Besucherentwicklung während der Bauzeit längere 
Öffnungszeiten bis max. 22 Uhr notwenig machen, können diese kurzfris-
tig dem Bedarf entsprechend angepasst werden.


2. Eintrittspreise:
im Bauabschnitt 1:
geöffnet: Altsauna, Außenbecken, Heißbecken
  in der Sauna wird für diese Zeit die Textilfreiheit aufge-


hoben 
Preise: ausschließlicher Verkauf von Tageskarten
 Tageskarte:  7,50 J mit Ausgabe 
   einer 3-J-Wertmarke
 Kinder bis 90 cm:  freier Eintritt
 Kinder bis 12 Jahren:  3 J ohne Ausgabe
   einer Wertmarke 
 Busunternehmen/Gruppen:  4,50 J


im Bauabschnitt 2:
geöffnet:  komplett modernisierter Bad-Innenbereich (außer Heiß-


becken) und neuer Wellnessbereich
Preise: 2 Stunden Bad:  6 J mit Ausgabe
   einer 2-J-Wertmarke 
  Annahme entspr. 10er Karten möglich mit
 Ausreichung 2-J-Wertmarke
 Kinder bis 90 cm:  freier Eintritt
 Kinder bis 12 Jahren:  3 J ohne Ausgabe
   einer Wertmarke
 Busunternehmen/Gruppen:  4 J
 - keine weiteren Tarife (z.B. Senioren, Familienkarte ...)
 - keine Tageskarten 
 - Nachzahlungen ohne Rabatte


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 27.05.2008


Beschluss-Nummer  0463/2008
Bewerbung der Stadt Schönebeck (Elbe) als IBA-Korrespondenz-
standort 
Der Stadtrat nimmt den Arbeitstitel des IBA-Themas der Stadt Schönebeck 
(Elbe) „Urbane Kerne – landschaftliche Zonen“ sowie den Leitbildvor-
schlag zur Kenntnis (Anlage 1). Die Verwaltung wird auf dieser Grundla-
ge beauftragt, die Bewerbung der Stadt Schönebeck (Elbe) für die Inter-
nationale Bauausstellung Stadtumbau 2010 in Korrespondenz zur Stadt 
Dessau-Roßlau für die nächste Sitzung des IBA-Lenkungsausschusses bis 
zum  04. Juni 2008 vorzubereiten und einzureichen. 


Haase
Oberbürgermeister
  


B E K A N N T M A C H U N G
der 6. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 18.06.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
  Albert-Schweitzer-Straße 6, 39245 Plötzky


  T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil: 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähig-


keit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6.  Ernennung, Vereidigung und Verpfl ichtung des Bürgermeisters der 


Gemeinde Plötzky zum Ehrenbeamten auf Zeit
7. Beratung zur Gestaltung des Schulhofes
 
Nichtöffentlicher Teil:
8. Vorlagen-Nummer: 008/2008-PL
 Personalangelegenheit
9. Vorlagen-Nummer: 009/2008-PL
 Personalangelegenheit
10. Beratung zum Entwurf des Pachtvertrages mit der NE GmbH
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 
 Anfragen der Ratsmitglieder


Schmeißer
Bürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Prä-
sentation, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit 
dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich 
am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand kosten beim 
V l b i t d


5. Jahrgang    Sonntag, 08.06.2008    Amtliche Bekanntmachungen   Nr. 26








4. Jahrgang                                                            Sonntag, 01.07.2007 Amtliche Bekanntmachungen                                          Nr. 26 5. Jahrgang                                                                         Sonntag, 15.06.2008                                                                       Amtliche Bekanntmachungen   Nr. 27


BEKANNTMACHUNG
der 25. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und 


Gesundheitsverwaltung am 03.07.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“
 Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


  T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0486/2008
  Jahresabschluss 2007 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-


men
6. Plan-Ist-Auswertung per 30.04.2008
7. Informationen der Verwaltung
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil:
9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 5. Sitzung des Gemeinderates Ranies am 24.06.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Gemeindebüro
 Dorfstraße 1, 39221 Ranies


  T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil: 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähig-


keit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6.  Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des Bürgermeisters der 


Gemeinde Ranies
7. Beratung zur Änderung der Friedhofssatzung


Nichtöffentlicher Teil:
8. Vorlagen-Nummer: 009/2008-RA
 Personalangelegenheit
9. Beratung zu einer Grundstücksangelegenheit
10. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
11. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 
 Anfragen der Ratsmitglieder


Maser
Bürgermeister


Bauvorhaben: Rückbau einer Verrohrung des Randelgrabens


a) Name und Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)
Tel. 03928 / 710 429


b) Vergabeverfahren: öffentlich


c) Art des Auftrages: Ausführung von Tiefbauarbeiten


d) Ort der Ausführung: Schönebeck (Elbe), Ortsteil Felgeleben


e) Art und Umfang der Leistung: Abbruch von Einfriedungen 42 m
Abbruch einer Grabenverrohrung 50 m
Anpassung an einen gemauerten Schacht 1 St.
Ausbau des Grabens mit Beton-U-Profilen 50 m
Geländer 50 m
Deckschicht ohne Bindemittel 125 m2


f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose


g) Zweck des Bauwerkes (Auftrages): -----


h) Frist der Ausführung: 28.07.2008 bis 22.08.2008


i) Ort, wo die Verdingungsunterlagen angefordert bzw. 
eingesehen werden können: 


Termin von Anforderungen:


Stadt SchönebeckElbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, Sachgebiet Tief-
bau, Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe),
Tel. 03928 / 710 429.
Schriftliche Abforderung der Unterlagen ab sofort,
keine digitale Anforderung und Abgabe von Unterlagen.


j) Entschädigung für die Verdingungsunterlagen: 20,00 EUR (Diskette mit GAEB DA 83 einbegriffen) per Verrechnungsscheck 
oder Banküberweisung an die unter Pkt. a) genannte Stelle:
Vergabenummer:        08 622 004
Kontonummer:            370 102 240
BLZ, Geldinstitut:        800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
Das Kostenentgelt wird nicht rückerstattet.
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die 
Einzahlung vorliegt.


k) Frist für die Einreichung der Angebote: 02.07.2008, 10 00 Uhr


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: wie a)


m) Sprache, in der die Angebote abgefaßt sein müssen: deutsch


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und/oder deren Bevollmächtigte


o) Submissionsort und -termin: wie a), Kleiner Sitzungssaal, 02.07.2008, 10.00 Uhr


p) Sicherheiten: - Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von  5,0 % der Auftragssumme, 
-  Sicherheit für die Mängelansprüche in Höhe von 3,0 % der Abrechnungssum-


me.


q) Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B und den Vertragsbedingungen


r) Bietergemeinschaften: Keine besondere Rechtsform verlangt.


s) Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters: -  Bewerbererklärung(-en) gem. RdErl. des MW vom 09.08.2006 (MBl. LSA Nr. 
38/2006)


-  Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-Bescheinigung der 
Eintragung in das Unternehmer-Lieferantenverzeichnis der Auftragsberatung-
stelle ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder 
das Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden.


-  Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in beglaubigter Ko-
pie vorzulegen: 


  mit dem Angebot
     - Handelsregisterauszug,
     - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes,
     - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
     - Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,
  und auf Verlangen
     -  Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personenschaden, Ver-


mögensschaden, sonstige Schäden).


t) Zuschlags- und Bindefrist: 31.07.2008


u) Nichtzulassung von Änderungsvorschlägen und Neben-
angeboten:


Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes


v) Sonstige Angaben: - Auskünfte zum Verfahren erteilt: Anschrift siehe a)
-  Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: Ingenieurbüro Wetzel und Fiedler 


GmbH, Tel. 039200 / 5 00 15
- Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A: 
  Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Öffentliche Ausschreibung
nach VOB


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Prä-
sentation, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit 
dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich 
am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim 
Verlag abonniert werden.








Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten Mitte, Außenstelle Wanzleben  


A u s f ü h r u n g s a n o r d n u n g


In dem Bodenordnungsverfahren Elbenau - Ortslage, 
Verf.- Nr.  0305 SBK 15
Landkreis: Salzlandkreis
Gemarkung: Schönebeck-Grünewalde
Gemeinde: Stadt Schönebeck, OT Elbenau
wird hiermit nach § 61 Abs. 1 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 03. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1418), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 Abs. 45 des Gesetzes vom 19.06.2001 (BGBl. I,  
S. 1149, 1174), die Ausführung des Bodenordnungsplanes angeordnet. Als 
Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes und der rechtlichen Wir-
kungen des Bodenordnungsplanes wird der 01.08.2008, 0.00 Uhr, festgesetzt. 
Mit diesem Tag tritt der neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen.
Gründe: Der Bodenordnungsplan ist in einem Anhörungstermin am 
30.11.2007 bekannt gegeben worden. Gegen den Bodenordnungsplan wur-
den Widersprüche eingelegt. Den eingelegten  Widersprüchen wurde durch 
den Nachtrag I zum Bodenordnungsplan abgeholfen. Der Nachtrag I ist in 
einem Anhörungstermin am 12.06.2008 bekannt gegeben worden. Gegen 
diesen Nachtrag I wurde kein Widerspruch einge-legt. Der Bodenordnungs-
plan ist somit seit dem 12.06.2008 unanfechtbar. Die im Bodenordnungsplan 
bezüglich der Ausführung getroffenen Festlegungen wurden erfüllt.


Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe derselben Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-
19, 39164 Wanzleben, einzulegen. Die Frist wird auch durch Einlegung des 
Widerspruchs beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung  und Forsten 
Mitte, Große Ringstraße 20, 38820 Halberstadt oder beim Landesverwal-
tungsamt Halle, Ernst-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle (Saale), gewahrt, wenn 
das Widerspruchsschreiben bis zum Ablauf der angegebenen Frist bei der 
Behörde eingegangen ist.


Im Auftrag
Christa Lüddecke
      (Dienstsiegel)


B E K A N N T M A C H U N G
der 33. Sitzung des Stadtrates am 26.06.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort:  Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
   39218 Schönebeck (Elbe)-Bad Salzelmen


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils 
statt.


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Anträge (öffentliche)
6.1. Antrag der Fraktion DIE LINKE. vom 19.05.2008
 –  Hauptsitz der Sparkasse
6.2. Antrag der Fraktion DIE LINKE. vom 20.05.2008
 – Tourismuskonzept
6.3. Antrag der Fraktion DIE LINKE. vom 20.05.2008
 – Mittel aus dem Wettbewerb „Barrierefreie Kommune“
7.  Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des Oberbürgermeisters 


zum Beamten auf Zeit
8. Vorlagen-Nummer: 0467/2008
  1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes „SOLEPARK 


Schönebeck/Bad Salzelmen“
9. Vorlagen-Nummer: 0468/2008
  1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2008 der 


Stadt Schönebeck (Elbe)
10. Vorlagen-Nummer: 0470/2008
  Zweite Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck 


(Elbe) für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-
men“


11. Vorlagen-Nummer: 0473/2008
 1. Änderung des Beschlusses Nr. 0313/2007 vom 15.02.2007
12. Vorlagen-Nummer: 0482/2008
  6. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt 


Schönebeck (Elbe)
13. Vorlagen-Nummer: 0484/2008
  Zusammensetzung des zeitweiligen Ausschusses Friedhofswesen des 


Stadtrates Schönebeck (Elbe) zur Überprüfung strategischer Ausrich-
tung des Friedhofswesens


14. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil 
15. Vorlagen-Nummer: 0464/2008
  Rücknahme der Entsendung des weiteren Angehörigen der Stadtverwal-


tung der Stadt Schönebeck (Elbe) aus dem Aufsichtsrat der Stadtwerke 
Schönebeck GmbH (1. Änderung Beschluss-Nr. 0167/2005)


16. Vorlagen-Nummer: 0465/2008
  Entsendung eines weiteren Vertreters der Stadt Schönebeck (Elbe) in 


den Aufsichtsrat der Stadtwerke Schönebeck GmbH (2. Änderung Be-
schluss-Nr. 0167/2005)


17. Vorlagen-Nummer: 0466/2008
 Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters
18. Vorlagen-Nummer: 0471/2008
 Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister
19. Vorlagen-Nummer: 0472/2008
 Aufwandsentschädigung allgemeiner Vertreter des Oberbürgermeisters
20. Vorlagen-Nummer: 0474/2008
 Beratung und Beschluss zum Zerlegungsmaßstab der Gewerbesteuer
21. Vorlagen-Nummer: 0475/2008
 Verkauf des Erbbaurechtes Pfännerstraße 25
22. Vorlagen-Nummer: 0476/2008
 Verkauf des Grundstückes Esebeckstraße 1
23. Vorlagen-Nummer: 0477/2008
  Verkauf einer Grundstücksfläche am Grundstück Dr.-Martin-Luther-


Str. 67-69
24. Vorlagen-Nummer: 0478/2008
 Änderung des Beschlusses Nr. 0404/2007 vom 13.12.2007
25. Vorlagen-Nummer: 0479/2008
 Ankauf einer Grundstücksfläche auf der Salineinsel
26. Vorlagen-Nummer: 0480/2008
 Ankauf einer Grundstücksfläche für die Verkehrserschließung
27. Vorlagen-Nummer: 0481/2008
 Ankauf einer öffentlichen Verkehrsfläche
28. Informationen der Verwaltung
29. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden
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Bekanntmachung der Gemeinde Ranies
Aufforderung zur Abgabe von Vorschlägen für die Bildung des Gemeindewahlausschusses 


sowie des Wahlvorstandes für die Bürgeranhörung am 07. September 2008


Gemäß § 10 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. 
§ 4 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) und gemäß § 12 
Abs. 1 KWG LSA i. V. m. § 6 Abs. 2 KWO LSA in den derzeitig gültigen Fassungen, sind für die 
Gemeinde Ranies ein Wahlausschuss und ein Wahlvorstand zu bilden. Der Wahlausschuss besteht 
aus dem Wahlleiter, welcher im Verhinderungsfall durch den stellvertretenden Wahlleiter vertreten 
wird, und 6 Beisitzerinnen/Beisitzern. Für die 6 Beisitzerinnen/Beisitzer sind stellvertretende Bei-
sitzerinnen/Beisitzer zu benennen. Gemäß § 12 Abs. 1a KWG LSA sind die Beisitzer des Wahl-
ausschusses zugleich Beisitzer des Wahlvorstandes und der Wahlleiter zugleich Wahlvorsteher, die 
stellvertretenden Beisitzer des Wahlausschusses zugleich stellvertretende Beisitzer des Wahlvor-
standes und der stellvertretende Wahlleiter zugleich stellvertretender Wahlvorsteher. Entsprechend 
§ 4 (1) KWO LSA fordere ich die im Wahlgebiet vertretenen Parteien und Wählergruppen auf, bis 
zum 30. Juli 2008 bei dem Wahlleiter der Gemeinde Ranies, Dorfstr. 1, 39221 Ranies, schriftlich 
Vorschläge von Wahlberechtigten für Beisitzerinnen/Beisitzer und Stellvertreterinnen/Stellvertre-
ter einzureichen. Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu übernehmen.  In 
diesem Zusammenhang wird auf § 29 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) und § 13 KWG LSA hingewiesen.


Ranies, d. 17.06.2008
 


Maser
Gemeindewahlleiter


Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky
Bürgeranhörung zur Eingemeindung der Gemeinde Plötzky in die 


Stadt Schönebeck (Elbe)


Der Gemeinderat der Gemeinde Plötzky hat am 16.04.2008 gemäß § 17 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in Verbindung mit § 55 des Kommunalwahlgesetzes 
für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in den derzeitig gültigen Fassungen, die Durchführung 
einer Bürgeranhörung zur beabsichtigten Eingemeindung der Gemeinde Plötzky in die Stadt Schö-
nebeck (Elbe) beschlossen. Dies wird hiermit gemäß § 60 Abs. 2 GO LSA i. V. m. § 6 Abs. 2 KWG 
LSA öffentlich bekannt gemacht.


Die Bürgeranhörung findet am 
Sonntag, d. 07. September 2008,
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr


statt.


Die Anhörungsfrage lautet:
„Sind Sie mit der Eingemeindung der Gemeinde Plötzky 
in die Stadt Schönebeck (Elbe) einverstanden?


JA
NEIN“


und ist durch Ankreuzen auf einem Stimmzettel zu beantworten.


Plötzky, d. 17.06.2008


 


Schmeißer
Gemeindewahlleiter 


Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky
Gemeindewahlleiter und Stellvertreterin zur Bürgeranhörung am 07. September 2008


Gemäß § 3 KWO LSA gebe ich hiermit den Namen und die Anschrift des Gemeindewahlleiters 
und seiner Stellvertreterin öffentlich bekannt.


Gemeindewahlleiter: Herbert Schmeißer
Anschrift: Gemeinde Plötzky
 Salzstr. 11
 39245 Plötzky
Telefon: 03 92 00/5 19 11


stellv. Gemeindewahlleiterin: Heidrun Rösler
Anschrift: Gemeinde Plötzky
 Salzstr. 11
 39245 Plötzky
Telefon: 03 92 00/5 19 11


Plötzky, d. 17.06.2008


 


Schmeißer
Bürgermeister


Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky
Aufforderung zur Abgabe von Vorschlägen für die Bildung des Gemeindewahlausschusses 


sowie des Wahlvorstandes für die Bürgeranhörung am 07. September 2008


Gemäß § 10 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. 
§ 4 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) und gemäß  
§ 12 Abs. 1 KWG LSA i. V. m. § 6 Abs. 2 KWO LSA in den derzeitig gültigen Fassungen, sind 
für die Gemeinde Plötzky ein Wahlausschuss und ein Wahlvorstand zu bilden. Der Wahlausschuss 
besteht aus dem Wahlleiter, welcher im Verhinderungsfall durch die stellvertretende Wahlleiterin 
vertreten wird, und 6 Beisitzerinnen/Beisitzern. Für die 6 Beisitzerinnen/Beisitzer sind stellver-
tretende Beisitzerinnen/Beisitzer zu benennen. Gemäß § 12 Abs. 1a KWG LSA sind die Beisitzer 
des Wahlausschusses zugleich Beisitzer des Wahlvorstandes und der Wahlleiter zugleich Wahlvor-
steher, die stellvertretenden Beisitzer des Wahlausschusses zugleich stellvertretende Beisitzer des 
Wahlvorstandes und die stellvertretende Wahlleiterin zugleich stellvertretende Wahlvorsteherin. 
Entsprechend § 4 (1) KWO LSA fordere ich die im Wahlgebiet vertretenen Parteien und Wähler-
gruppen auf, bis zum 30. Juli 2008 bei dem Wahlleiter der Gemeinde Plötzky, Salzstr. 11, 39245 
Plötzky, schriftlich Vorschläge von Wahlberechtigten für Beisitzerinnen/Beisitzer und Stellvertre-
terinnen/Stellvertreter einzureichen.
Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu übernehmen.  In diesem Zusammen-
hang wird auf § 29 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) und § 13 KWG 
LSA hingewiesen.


Plötzky, d. 17.06.2008


 


Schmeißer
Gemeindewahlleiter


Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien
Bürgeranhörung zur Eingemeindung der Gemeinde Pretzien in die 


Stadt Schönebeck (Elbe)


Der Gemeinderat der Gemeinde Pretzien hat am 03.04.2008 gemäß § 17 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in Verbindung mit § 55 des Kommunalwahlgesetzes 
für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in den derzeitig gültigen Fassungen, die Durchfüh-
rung einer Bürgeranhörung zur beabsichtigten Eingemeindung der Gemeinde Pretzien in die Stadt 
Schönebeck (Elbe) beschlossen.  Dies wird hiermit gemäß § 60 Abs. 2 GO LSA i. V. m. § 6 Abs. 2 
KWG LSA öffentlich bekannt gemacht.


Die Bürgeranhörung findet am 
Sonntag, d. 07. September 2008,
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr


statt.


Die Anhörungsfrage lautet:
„Sind Sie mit der Eingemeindung der Gemeinde Pretzien 
in die Stadt Schönebeck (Elbe) einverstanden?


JA
NEIN“


und ist durch Ankreuzen auf einem Stimmzettel zu beantworten.


Pretzien, d. 17.06.2008


 
Harwig
Gemeindewahlleiter 


Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien
Gemeindewahlleiter und Stellvertreter zur Bürgeranhörung am 07. September 2008


Gemäß § 3 KWO LSA gebe ich hiermit den Namen und die Anschrift des Gemeindewahlleiters 
und seines Stellvertreters öffentlich bekannt.


Gemeindewahlleiter: Friedrich Harwig
Anschrift: Gemeinde Pretzien
 A.-Bebel-Str. 24
 39245 Pretzien
Telefon: 03 92 00/5 19 45


stellv. Gemeindewahlleiter: Frithjof Meussling
Anschrift: Gemeinde Pretzien
 A.-Bebel-Str. 24
 39245 Pretzien
Telefon: 03 92 00/5 19 45


Pretzien, d. 17.06.2008


 
Harwig
Bürgermeister


Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien
Aufforderung zur Abgabe von Vorschlägen für die Bildung des Gemeindewahlausschusses 


sowie des Wahlvorstandes für die Bürgeranhörung am 07. September 2008


Gemäß § 10 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. 
§ 4 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) und gemäß  
§ 12 Abs. 1 KWG LSA i. V. m. § 6 Abs. 2 KWO LSA in den derzeitig gültigen Fassungen, sind 
für die Gemeinde Pretzien ein Wahlausschuss und ein Wahlvorstand zu bilden. Der Wahlausschuss 
besteht aus dem Wahlleiter, welcher im Verhinderungsfall durch den stellvertretenden Wahlleiter 
vertreten wird, und 6 Beisitzerinnen/Beisitzern. Für die 6 Beisitzerinnen/Beisitzer sind stellver-
tretende Beisitzerinnen/Beisitzer zu benennen. Gemäß § 12 Abs. 1a KWG LSA sind die Beisitzer 
des Wahlausschusses zugleich Beisitzer des Wahlvorstandes und der Wahlleiter zugleich Wahl-
vorsteher, die stellvertretenden Beisitzer des Wahlausschusses zugleich stellvertretende Beisitzer 
des Wahlvorstandes und der stellvertretende Wahlleiter zugleich stellvertretender Wahlvorsteher. 
Entsprechend § 4 (1) KWO LSA fordere ich die im Wahlgebiet vertretenen Parteien und Wäh-
lergruppen auf, bis zum 30. Juli 2008 bei dem Wahlleiter der Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 
24, 39245 Pretzien, schriftlich Vorschläge von Wahlberechtigten für Beisitzerinnen/Beisitzer und 
Stellvertreterinnen/Stellvertreter einzureichen. Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahleh-
renamt zu übernehmen.  In diesem Zusammenhang wird auf § 29 der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) und § 13 KWG LSA hingewiesen.


Pretzien, d. 17.06.2008


 
Harwig
Gemeindewahlleiter


Bekanntmachung der Gemeinde Ranies
Bürgeranhörung zur Eingemeindung der Gemeinde Ranies in die Stadt Schönebeck (Elbe)


Der Gemeinderat der Gemeinde Ranies hat am 25.03.2008 gemäß § 17 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in Verbindung mit § 55 des Kommunalwahlgesetzes 
für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) in den derzeitig gültigen Fassungen, die Durchführung 
einer Bürgeranhörung zur beabsichtigten Eingemeindung der Gemeinde Ranies in die Stadt Schö-
nebeck (Elbe) beschlossen.  Dies wird hiermit gemäß § 60 Abs. 2 GO LSA i. V. m. § 6 Abs. 2 KWG 
LSA öffentlich bekannt gemacht.


Die Bürgeranhörung findet am 
Sonntag, d. 07. September 2008,
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr


statt.


Die Anhörungsfrage lautet:
„Sind Sie mit der Eingemeindung der Gemeinde Ranies 
in die Stadt Schönebeck (Elbe) einverstanden?


JA
NEIN“


und ist durch Ankreuzen auf einem Stimmzettel zu beantworten.


Ranies, d. 17.06.2008
 


Maser
Gemeindewahlleiter 


Bekanntmachung der Gemeinde Ranies
Gemeindewahlleiter und Stellvertreter zur Bürgeranhörung am 07. September 2008


Gemäß § 3 KWO LSA gebe ich hiermit den Namen und die Anschrift des Gemeindewahlleiters 
und seines Stellvertreters öffentlich bekannt.


Gemeindewahlleiter: Klaus Maser
Anschrift: Gemeinde Ranies
 Dorfstr. 1
 39221 Ranies
Telefon: 03 92 00/5 19 43


stellv. Gemeindewahlleiter: Karl-Heinz Crackau
Anschrift: Gemeinde Ranies
 Dorfstr. 1
 39221 Ranies
Telefon: 03 92 00/5 19 43


Ranies, d. 17.06.2008
 


Maser
Bürgermeister


Stadt Schönebeck (Elbe)      
Öffentliche Ausschreibung nach VOB


Bauvorhaben: Ausbau der Steinstraße 2. BA in Schönebeck (Elbe) 


a) Namen, Anschriften der Auftraggeber:  für den Straßenbau:
  Stadt Schönebeck(Elbe)
  Markt 1, 39218 Schönebeck 
  Tel. (0 39 28) 71 04 21 
  für den Kanalbau:
  Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH
  Wilhelm-Hellge-Str. 338, 39218 Schönebeck 
  Tel.(0 39 28) 70 81-20


b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung


c) Art des Auftrages: Ausführung von Straßen- und Kanalbauarbeiten


d) Ort der Ausführung: Schönebeck(Elbe)


e) Art und Umfang der Leistung:
 Gewerk:  Straßenbau, Straßenentwässerung, Beleuchtung
 130 m² bit. Befestigung aufnehmen
 1.170 m² bit. Befestigung auf Pflaster aufnehmen
 950 m² diverse Befestigungen im Gehwegbereich aufnehmen
 27 St. Absperrpfosten ausbauen und wieder einbauen
 500 m  Bordsteine aufnehmen (Naturbord/ Betonbord)
 1.300 m³ Erdaushub (Fahrbahn und Nebenanlagen)
 340 m³ Untergrundverbesserung/ Bodenaustausch
 1.150 m² Schottertragschicht einbauen, Fahrbahn
 420 m³ Frostschutzschicht einbauen, Fahrbahn
 1.140 m² Asphaltbeton/Asphalttragschicht Bkl. IV, Fahrbahn
 165 m²  Verlegen von Betonsteinpflaster, Zufahrten
 160 m²  Verlegen von Naturstein-Kleinpflaster, Sicherheits-


streifen
 160 m² Verlegen von Naturstein- Mosaikpflaster, Gehweg
 520 m² Verlegen von Betonplatten, Gehweg
 530 m  Betonhoch-bzw.-rundbord einbauen
 160 m Betontiefbord einbauen
 440 m Bordrinne, 2-reihig herstellen
 19 St.  Straßenabläufe setzen, incl. Anschlussleitung mit An-


schluss an neu verlegten Mischwasserkanal
 10 St.  Beleuchtungsmasten installieren, LPH 4 m mit Zwei-


fachmastausleger
 5 St. Verkehrsschilder ausbauen
 12 St. Verkehrsschilder neu setzen
 2 St. Zusatzschilder neu anbringen


 Gewerk:  Erneuerung Mischwasserkanal
 70 m Kanalverlegung DN 300, Tiefe bis 2,25 m
 140 m Kanalverlegung DN 400, Tiefe bis 2,50 m
  Rohre und Formteile aus PVC-U, wandverstärkt
 4 St. Betonschächte aus Fertigteilen Ø 1000 mm, 
  lichte Tiefe über 1,75 m bis 2,50 m
 ca. 15 St.  Hausanschlussleitungen Mischwasser, DN 150 aus 
   PVC-KG, durchschn. Länge 6 m, einschl. Revisions-


schächte DN 400 mm aus Kunststoff
 ca.  6 St. Anschlussleitungen für Regenfallrohre, DN 150 aus 


   PVC-KG, durchschn. Länge 5 m, teilw. mit Regen-
standrohren 


 145 m Rückbau vorh. Kanal DN 300-350 mm
  einschl. Schächte ( 5 St. )
  alle Leitungen einschl. Erdbau


f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose


g) Zweck der Bauleistung: Straßen- und Kanalsanierung


h) Frist für die Ausführung: 25.08.2008  bis  28.11.2008   und
 01.01.2009  bis  28.02.2009


i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden können: 
Stadt Schönebeck(Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt 
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck(Elbe), Tel. 03928 / 710 421
Termin von Anforderungen:  ab 02.07.2008
keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen


j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
70,00 EUR (Diskette mit GAEB DA 81einbegriffen) per Verrechnungsscheck oder Banküber-
weisung an die unter Pkt. a) genannte Stelle: Stadt Schönebeck (Elbe)
Vergabenummer: 04/2008/624
Kontonummer:  370 102 240
BLZ, Geldinstitut:   800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
Kostenentgelt wird nicht erstattet.
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die Einzahlung 
vorliegt.


k) Frist für das Einreichen der Angebote:  22.07.2008, 10.00 Uhr


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:  
Stadt Schönebeck(Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck(Elbe)
Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199


m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:  Bieter oder ihre Bevollmächtigten


o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 22.07.2008, 10.00 Uhr
Kleiner Sitzungssaal, Schönebeck(Elbe), Markt 1 (Rathaus)


p) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % 
 der Auftragssumme
 Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % 
 der Abrechnungssumme


q) Zahlungsbedingungen:   Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und Ergän-
zenden  Vertragsbedingungen


r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: Keine besondere Rechtsform verlangt.


s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:
• Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBl. Nr. 38/2006 vom 18.09.2006 
•  Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 


kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-Bescheinigung der Eintragung in das Unternehmer-
Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-an-
halt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden.


•   Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in beglaubigter Kopie vorzulegen:
mit dem Angebot  


– Handelsregisterauszug,
– Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
– Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
– Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,


und auf Verlangen 
–  Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personenschaden, Vermögensscha-


den, sonstige Schäden).


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:  11.08.2008


u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:  
Wertung von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes.


vw) sonstige Angaben: 
• Auskünfte zum Verfahren erteilt: Anschriften siehe a)


Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: 
SKP Ingenieurbüro für Straßen-, Kanal-, Freiraumplanung und Bauleitung,
Tel. 03928/422879 und 422999 oder 015116986075


• Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A:
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06400 Bernburg (Saale)


 
Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 7. Sitzung des Gemeinderates Pretzien am 10.07.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  August-Bebel-Straße 24, 39245 Pretzien


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:
  1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
  2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
  3. Feststellung der Tagesordnung
  4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
  5. Einwohnerfragestunde
  6. Vorlagen-Nummer: 011/2008-PR
 Satzung über die Entschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr 
 der Gemeinde Pretzien - 1. Änderung
  7. Vorlagen-Nummer: 008/2008-PR
 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008
  8. Vorlagen-Nummer: 009/2008-PR
 Erhöhung des Nutzungsentgeltes im Naherholungsgebiet


Nichtöffentlicher Teil:
  9. Vorlagen-Nummer: 010/2008-PR
 Pachtvertrag mit der NE GmbH
10. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
11. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 
 Anfragen der Ratsmitglieder


 
Harwig
Bürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 7. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 09.07.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
  Albert-Schweitzer-Straße 6, 39245 Plötzky


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:
  1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
  2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
  3. Feststellung der Tagesordnung
  4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
  5. Einwohnerfragestunde
  6. Vorlagen-Nummer: 010/2008-PL
 Nutzungsentgelt im Naherholungsgebiet
  7. Beratung zur Gestaltung des Schulhofes
  8. Auswertung des Heimatfestes


Nichtöffentlicher Teil:
  9. Vorlagen-Nummer: 011/2008-PL
 Pachtvertrag mit der NE GmbH
10. Beratung zu einer Nutzungsvereinbarung
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 
 Anfragen der Ratsmitglieder


 


Schmeißer
Bürgermeister
 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  Markt 1,   39218 Schö-
nebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchent-
lich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.


4. Jahrgang         Sonntag, 29.06.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 29







Hinweisbekanntmachung


Der im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 15.06.2008 veröffentlich-
te Termin der 25. Sitzung des Betriebsauschusses Kur- und Gesundheitsver-
waltung am 03.07.2008 entfällt.
 


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 34. Sitzung des Stadtrates am 07.07.2008


Sitzungsbeginn: 16:00 Uhr
Sitzungsort Rathaus, Großer Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


   Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des
  öffentlichen Teils statt.


TA G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1.Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4.  Rechtliche Stellungnahme der Kommunalaufsicht zur Ernennung, Verei-


digung und Verpflichtung des Oberbürgermeisters zum Beamten auf  Zeit
    BE.: Frau von dem Bussche, Amtsleiterin Rechtsamt/Kommunalaufsicht
5.  Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des Oberbürgermeisters zum 


Beamten auf  Zeit
6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
7. Vorlagen-Nummer: 0471/2008
    Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt
 


Haase
Oberbürgermeister


 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.


5. Jahrgang    Sonntag, 29.06.2008    Amtliche Bekanntmachungen   Nr. 29








Öffentliche Ausschreibung


Bauvorhaben: Radwegbau entlang der B246a Gommern-Plötzky


a) Name und Anschrift des Auftraggebers: Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck(Elbe), Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)
Tel. 03928 / 710 423


b) Vergabeverfahren: öffentlich


c) Art des Auftrages: Ausführung von Tief- und Straßenbauarbeiten


d) Ort der Ausführung: B246a zwischen Gommern und Plötzky


e) Art und Umfang der Leistung: Baumfällung und Rodung 
Oberbodenabtrag
Aushub
Frostschutzschichten
Schottertragschichten
Asphalttragdeckschicht
Betonpflaster
Borde
Oberbodenandeckung
Rasenansaat


200,00
1.500,00
1.100,00
5.700,00
4.950,00
3.600,00


230,00
200,00
900,00


4.500,00


St.
m³
m³
m²
m²
m²
m²
m
m³
m²


f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose


g) Zweck des Bauwerkes (Auftrages): -----


h) Frist der Ausführung: 01.09.2008 bis 28.11.2008


i) Ort, wo die Verdingungsunterlagen angefordert bzw. 
eingesehen werden können: 


Termin von Anforderungen:


Verwaltungsgemeinschaft SchönebeckElbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt, 
Sachgebiet Tiefbau, Breiteweg 12a
39218 Schönebeck (Elbe)
Tel. 03928 / 710 423
Schriftliche Abforderung der Unterlagen ab sofort


j) Entschädigung für die Verdingungsunterlagen: 40,00 EUR (Diskette mit GAEB DA 83 einbegriffen) per Verrechnungsscheck oder 
Banküberweisung an die unter Pkt. a)
genannte Stelle:
Vergabenummer:        08 621 004
Kontonummer:           371 021 669
BLZ, Geldinstitut:      800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
Das Kostenentgelt wird nicht rückerstattet.
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die 
Einzahlung vorliegt.


k) Frist für die Einreichung der Angebote: 29.07.2008, 1000 Uhr


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck, Markt 1, Zi. 304
39218 Schönebeck, Tel.: 03928/710 138, Fax: 03928/710199


m) Sprache, in der die Angebote abgefaßt sein müssen: deutsch


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und/oder deren Bevollmächtigte


o) Submissionsort und -termin: Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe), kleiner Sitzungssaal, 29.07.2008,  
10.00 Uhr


p) Sicherheiten: - Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von  5,0 % der Auftragssumme, 
- Sicherheit für die Mängelansprüche in Höhe von 3,0 % der Abrechnungssumme.


q) Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B und den Vertragsbedingungen


r) Bietergemeinschaften: Keine besondere Rechtsform verlangt.


s) Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters: -  Bewerbererklärung(-en) gem. RdErl. des MW vom 09.08.2006  
(MBl. LSA Nr. 38/2006)


-  Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-Bescheinigung der 
Eintragung in das Unternehmer-Lieferantenverzeichnis der Auftragsberatungsstelle 
ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das 
Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden.


-  Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in  
beglaubigter Kopie vorzulegen: 


  mit dem Angebot
     - Handelsregisterauszug,
     - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes,
     - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
     - Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,
  und auf Verlangen
     - Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung
       (Personenschaden, Vermögensschaden, sonstige Schäden).


t) Zuschlags- und Bindefrist: 29.08.2008


u) Nichtzulassung von Änderungsvorschlägen und 
Nebenangeboten:


Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes


v) Sonstige Angaben: - Auskünfte zum Verfahren erteilt: Anschrift siehe a)
-  Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt:  


Ingenieurbüro Wetzel und Fiedler GmbH, Tel. 039200 / 5 00 15
- Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A: Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Haase
Oberbürgermeister


Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 26.06.2008


Beschluss-Nummer 0473/2008
1. Änderung des Beschlusses Nr. 0313/2007 vom 15.02.2007
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt, dass für die Stadt Schönebeck (Elbe) mit ihren Stadtteilen Elbenau, Frohse, Grünewalde und Felgeleben 
(einschließlich Sachsenland) im Verhinderungsfall des Oberbürgermeisters Hans-Jürgen Haase die Vertretung in  der  Aktionsgruppe (LAG) „ELBE-SAALE“ 
der Baudezernent Reinhard Koßmann wahrnimmt. Als 2. Stellvertreter wird Herr Detlef Lorbeer benannt. 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0484/2008
Zusammensetzung des zeitweiligen Ausschusses Friedhofswesen des Stadtrates Schönebeck (Elbe)  
zur Überprüfung strategischer Ausrichtung des Friedhofswesens
Der Stadtrat beschließt folgende Sitzverteilung und namentliche Zusammensetzung des zeitweiligen Ausschusses Friedhofswesen des Stadtrates Schönebeck 
(Elbe) zur Überprüfung strategischer Ausrichtung des Friedhofswesens:


Sitzverteilung:


CDU-Fraktion
/Sitze


Fraktion DIE LINKE.
/Sitze


SPD-Fraktion
/Sitze


Fraktion UWG/GRÜNE
/Sitze


FDP-Fraktion
/Sitze


FG Schall/Melcher
/Sitze


2 2 1 1 0 0


Namentliche Zusammensetzung:


Vorsitzender: Herr Oberbürgermeister Haase Mitglied: Herr Jens-Uwe Gehricke


Mitglied: Herr Torsten Pillat Mitglied: Herr Werner Grundmann


Mitglied: Frau Christine Müller Mitglied: Herr Arnold Krüger


Mitglied: Herr Gerhard Hildebrand beratendes Mitglied: Frau Ursula Schall


Haase 
Oberbürgermeister


5. Jahrgang          Sonntag, 13.07.2008          Amtliche Bekanntmachungen          Nr. 30


B E K A N N T M A C H U N G


der 25. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und 
Gesundheitsverwaltung am 24.07.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“
 Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
 
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0486/2008 
 Jahresabschluss 2007 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen
6. Vorlagen-Nummer: 0487/2008 
  Zweite Änderungssatzung der Betriebssatzung  


der Stadt Schönebeck (Elbe) für den Eigenbetrieb 
 „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
7. Plan-Ist-Auswertung per 30.04.2008
8. Informationen der Verwaltung
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Informationen der Verwaltung
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


           Haase
Oberbürgermeister


Hinweisbekanntmachung


Flurbereinigungsverfahren Ortsumgehung  Gommern/Dannigkow 
Verf.-Nr. 611-17-JL5015


Mit Vorläufiger Anordnung gem. § 36 (1) FlurbG des Amtes für Landwirtschaft 
und Flurneuordnung Anhalt vom 03.07.2008 wird im Flurbereinigungsverfahren 
OU  Gommern/Dannigkow Verf.-Nr. 611-17-JL5015 der Besitz und die 
Nutzung der aufgeführten Verfahrensflurstücke den Bewirtschaftern 
entzogen und dem Unternehmensträger, Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt, 
Niederlassung Mitte Magdeburg, übertragen. Die Bekanntmachung der o. g. 
Vorläufigen Anordnung kann in den Schaukästen der  Gemeinden Pretzien und 
Plötzky sowie auf der Homepage der Stadt Schönebeck (Elbe) unter www.
schoenebeck-elbe.de Rubrik Bekanntmachungen eingesehen werden.


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemä-
ßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen 
die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.








Öffentliche Ausschreibung
nach VOB


Bauvorhaben: Ausbau der Dr.-Tolberg-Straße 2. BA/2.TA und Ver-
legung eines Mischwasserkanals in Schönebeck(Elbe)-Ortsteil Bad 
Salzelmen


a) Namen, Anschriften der Auftraggeber:                                         
Straßenbau Kanalbau
Stadt Schönebeck (Elbe) ABS GmbH Schönebeck
Markt 1 Wilhelm-Helge-Str. 338
39218 Schönebeck 39218 Schönebeck
Tel. (03928) 710 424 Tel. (03928) 708 120
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
c) Art des Auftrages: 
Ausführung von Straßen- und Kanalbauarbeiten
d) Ort der Ausführung: Schönebeck (Elbe), Ortsteil Bad Salzelmen
e) Art und Umfang der Leistung:        
 Los I: Bituflächen lösen 1695 qm
  Unterbau lösen 3100 qm
  Boden lösen 2000 cbm
  Bewehrte Betonplatte ( d = 20 cm ) 100 qm
  Stabilisierung ( 0/63 ) 150 cbm
  Frostschutzschicht ( 0/45 ) 890 cbm
  Schottertragschicht ( 0/32 ) 650 cbm
  Betonstabilisierung ( d = 20 cm ) 2.425 qm
  Rinne 2-reihig 372 m
  Betonbord 680 m
  Kleinpflaster 460 qm
  Betonsteinpflaster ( d = 10 cm ) 1570 qm
  Betonplatten ( 40 / 40 / 8 ) 470 qm
  Großpflaster 235 qm
  Beleuchtung 7 Stk


 Los II: Asphaltdecke schneiden 185 m
  Großpflaster aufnehmen 270 qm
  Boden lösen 570 cbm
  Füllsand 480 cbm
  Verbau herstellen 160 m
  Kanal DN 300 90 m
  Kanal DN 500 85 m
  Schächte herstellen ( T ca. 2.50 m ) 5 Stk
  Hausanschlussleitungen DN 160 190 m
  Hausanschlussschächte                            14 Stk
  Frostschutzschicht                                   100 cbm
  Schottertragschicht                                   55 cbm
  Betonpflaster                                            270 qm 
f) Art und Umfang der einzelnen Lose:  Los I – Straßenbau 
 Los II – Kanalbau
g) Zweck der Bauleistung: Umgestaltung
h) Frist für die Ausführung: 1.9.2008 bis 31.01.2009
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert werden 
können:
Stadt Schönebeck (Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt 
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe), Tel. 03928 / 710 431
Termin von Anforderungen: ab sofort bis zum 31.7.2008
Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen.
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
75,00 EUR (Diskette mit GAEB DA 81 einbegriffen) per 
Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die unter Pkt. a) 
genannte Stelle an:
Vergabenummer/Codierung: T 03/2008/620
Kontonummer: 370 102 240
BLZ, Geldinstitut: 800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
Kostenentgelt wird nicht erstattet.
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, 
wenn der Nachweis über die Einzahlung vorliegt.
k) Frist für das Einreichen der Angebote: 6.8.2008, 10.00 Uhr
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:      
Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck 
(Elbe)
Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:  
Bieter oder ihre Bevollmächtigten
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:                    
6.8.2008, 10.00 Uhr, Kleiner Sitzungssaal,
Schönebeck (Elbe), Markt 1 (Rathaus)
p) Sicherheiten:             
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrech-
nungssumme
q) Zahlungsbedingungen: 
Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und 
Ergänzenden Vertragsbedingungen;
r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haf-
tend
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:
·  Bewerbererklärung(-en) gem. RdErl. MBL Nr. 38/2006 vom 
18.09.2006 


·  Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine 
gültige Positiv-Bescheinigung der Eintragung in das Unternehmer-
Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle ABSt Sach-
sen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das 
Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden.


·  Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in be-
glaubigter Kopie vorzulegen:


mit dem Angebot  
- Handelsregisterauszug,
- Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
-  Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenos-


senschaft,
-  Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Kranken-


kassen,
und auf Verlangen  
-  Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personen-


schaden, Vermögensschaden, sonstige Schäden).
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 29.8.2008
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:                       
Wertung von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger 
Abgabe des Hauptangebotes.
v) sonstige Angaben: 
· Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a)
Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: 
Ing.-Büro Schulz, Schneidewindstraße 8, 39218 Schönebeck (Elbe)
· Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A:
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.


5. Jahrgang    Sonntag, 20.07.2008    Amtliche Bekanntmachungen   Nr. 31








5. Jahrgang                                     Sonntag, 27.07.2008                                   Amtliche Bekanntmachungen                                   Nr. 32


Hinweisbekanntmachung
des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung 


und Forsten Mitte


Eine öffentliche Bekanntmachung bezüglich der vorläufigen Anordnung des 
Flurbereinigungsverfahrens „Ortsumgehung Schönebeck B 246a (2. PA),  
Landkreis Schönebeck 113“ im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens wird 
ab 27.07.2008 im Schaukasten der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 11, 
39218 Schönebeck, fristgemäß ausgehängt. Es handelt sich im Einzelnen um 
die Gemarkung Schönebeck-Felgeleben, Stadt Schönebeck, Flur 4: 15; 18; 
19; 20; 21; 23; 40/17 – Gemarkung Schönebeck-Salzelmen, Stadt Schöne-
beck, Flur 4: 83; 255/84; 278/85; 280/85 – Gemarkung Kleinmühlingen, Stadt 
Schönebeck, Flur 5: 8; 9; 10; 11; 13; 14/2; 15/2; 16/2; 17/2; 18/2; 19/2; 20/2; 
22; 24/3 – Gemarkung Großmühlingen, Stadt Schönebeck, Flur 7: 35; 36; 37; 
38 – Gemarkung Gnadau, Stadt Schönebeck, Flur 6: 1; 2; 3; 4; 28; 29; 34/1; 38 
und Flur 7: 28; 29; 30; 31; 34; 35; 36; 44; 46. Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 
1, 39218 Schönebeck (Elbe)


Bekanntmachung
der 28. Sitzung des Finanz- und 


Rechnungsprüfungsausschusses am 05.08.2008


Sitzungsbeginn:  17:00 Uhr
Sitzungsort:  Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
 Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Abarbeitungsstand Haushalt
7. Vorlagen-Nummer: 0454/2008
  Städtebaulicher Rahmenplan „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ Endbericht 


12/2007 - Beschlussfassung 08/2008
8. Vorlagen-Nummer: 0485/2008
  Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Ent-


lastung des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schö-
nebeck für das Wirtschaftsjahr 2007 einschließlich der Behandlung des 
Gewinns aus dem Wirtschaftsjahr 2007


9. Vorlagen-Nummer: 0486/2008
  Jahresabschluss 2007 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad  


Salzelmen
10. Vorlagen-Nummer: 0487/2008
  Zweite Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck 


(Elbe) für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
11. Vorlagen-Nummer: 0488/2008
 Anschaffung von elektronischen Wahlgeräten
12. Vorlagen-Nummer: 0489/2008
  6. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt 


Schönebeck (Elbe)
 13. Vorlagen-Nummer: 0490/2008
  Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck 


(Elbe) - 9. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004
 hier: Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss
14. Vorlagen-Nummer: 0498/2008
  Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für 


das Wirtschaftsjahr 2008 - 1. Nachtrag
15. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
16. Informationen der Verwaltung
17. Vorlagen-Nummer: 0494/2008
 Flächentausch an der Dr.-Lohmeyer-Straße
18. Vorlagen-Nummer: 0495/2008
 Verkauf einer Ergänzungsfläche zum Grundstück Graseweg 18
19. Vorlagen-Nummer: 0496/2008
 Verkauf einer Ergänzungsfläche zum Grundstück Graseweg 19
20. Vorlagen-Nummer: 0497/2008
 Verkauf einer Grundstücksfläche an der Scheunenstraße
21. Vorlagen-Nummer: 0501/2008
 Ankauf einer Grundstücksfläche für öffentliche Zwecke
22. Vorlagen-Nummer: 0502/2008
  Ankauf von Grundstücken für die städtebauliche Entwicklung der Alt-


stadt
23. Vorlagen-Nummer: 0503/2008
 Ankauf einer Grundstücksfläche für den Straßenbau
24. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt
 


Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Ausschreibung
nach VOB


Bauvorhaben: Reparatur Blumenstraße in Schönebeck (Elbe) – 
Betonstraßensanierung – bituminöse Straßenbauarbeiten
a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck(Elbe)
Markt 1; Tel. (03928) 710 423
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
c) Art des Auftrages: Ausführung von Straßenreparaturarbeiten
d) Ort der Ausführung: Schönebeck(Elbe), Ortsteil Felgeleben
e) Art und Umfang der Leistung:  4.285 m² Fräsarbeiten
 4.285 m² Binderschicht, 4 cm
 4.285 m² Asphaltbeton, 6 cm
f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose
g) Zweck der Bauleistung: Straßenreparatur
h) Frist für die Ausführung: 08.09.08  bis 31.09.08
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen wer-
den können:    
Stadt Schönebeck(Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt 
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck(Elbe), Tel. 03928 / 710 423
Termin von Anforderungen: ab 28.07.08
Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen.
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
35,00 EUR per Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die unter ´Pkt. 
a) genannte Stelle an:
Vergabenummer: T/VWH/09/08; Kontonummer: 370 102 240
BLZ, Geldinstitut: 800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
Kostenentgelt wird nicht erstattet.
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die 
Einzahlung vorliegt.
k) Frist für das Einreichen der Angebote: 14.08.08
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:  
Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck (Elbe) Tel. 
03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: 
Bieter oder ihre Bevollmächtigten
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 
14.08.08, 13.00 Uhr; Kleiner Sitzungssaal, Schönebeck(Elbe), Markt 1 (Rat-
haus)
p) Sicherheiten: 
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme
q) Zahlungsbedingungen: 
Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und Ergänzenden Ver-
tragsbedingungen;
r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: 
gesamtschuldnerisch haftend
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:
•  Bewerbererklärung(-en) gem. RdErl. MBl. Nr. 38/2006 vom 18.09.2006 


•  Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähig-
keitund Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-Be-
scheinigung der Eintragung in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis 
der Auftragsberatungsstelle ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.
abst.de „Rubrik ULV“) oder das Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt 
werden.


•  Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in beglaubigter 
Kopie vorzulegen:


 mit dem Angebot  
 - Handelsregisterauszug,
 - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
 -  Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
 -  Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,
 und auf Verlangen 
 -  Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personenschaden, 


Vermögensschaden, sonstige Schäden).
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 05.09.08
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:  
Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptange-
botes.
vw) sonstige Angaben: 
• Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a)
Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: 
Planungsbüro H.-G. Schulz, Schneidewindstr. 8, 39218 Schönebeck
• Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A: Salzlandkreis, 
Karlsplatz 37, 06406 Bernburg
 


Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung


Wanzleben, den 22.07.2008
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, 
Außenstelle Wanzleben, Ritterstr. 17-19, 39164 Wanzleben
Ladung
Bodenordnungsverfahren nach § 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
(LwAnpG) „Grünewalde – Feldlage“, Landkreis Schönebeck 14, Verf. 
Nr. 0305 SBK 14
Im Bodenordnungsverfahren „Grünewalde – Feldlage“ ist nach  
§§ 27 ff Flurbereinigungsgesetz (FlubG), i.d. Fassung der Bekanntmachung 
vom 16.03.1976 (BGBl. S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Jah-
ressteuergesetzes 2008 vom 20.12.2007 (BGBl. 2007 Teil I Nr. 69, S. 3150, 
3184) der Wert der alten Grundstücke als Grundlage für den Bodenordnungs-
plan zu ermitteln. Die Unterlagen für die Ergebnisse der Wertermittlung, der 
Wertermittlungsrahmen und die Wertermittlungskarten liegen öffentlich zur 
Einsichtnahme der Beteiligten in der Zeit vom 11. bis 22. August 2008, Mon-
tag bis Donnerstag von 08.00 – 15.00 Uhr und Freitag von 08.00 – 12.00 
Uhr im Büro der geeigneten Stelle nach § 53 (4) LwAnpG, ÖbVI Wolfgang 
Marschner, Agnetenstraße 10, 39106 Magdeburg, aus.
Die Gelegenheit der Anhörung wird jeweils am Dienstag, dem 12.08.2008, 
in der Zeit von 10.00 – 17.00 Uhr und 19.08.2008 in der Zeit von 13.00 
– 19.00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus der Stadt Schönebeck, Ortsteil Elbenau, 
gegeben. Ein Mitarbeiter der geeigneten Stelle sowie der Flurbereinigungs-
behörde wird anwesend sein, um den Beteiligten die Wertermittlungsergeb-
nisse zu erläutern und Auskünfte zu erteilen. In diesem Termin werden auch 
Einwendungen gegen die Wertermittlung entgegengenommen (§ 32 FlubG). 
Sollten Beteiligte an der Wahrnehmung der Termine verhindert sein, können 
sie sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Der Vertreter muss 
sich durch eine beglaubigte Vollmacht ausweisen. Dem Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, bzw. der 
geeigneten Stelle ÖbVI Wolfgang Marschner bereits vorliegende Vollmachten 
gelten auch hierfür.


Im Auftrag
Wolfgang Fettke


B E K A N N T M A C H U N G
der 26. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses am 07.08.2008


Sitzungsbeginn:  17:00 Uhr
Sitzungsort: Gaststätte „Ratskeller“
   Markt 1
   39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6.   Vorlagen-Nummer: 0454/2008 


Städtebaulicher Rahmenplan „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ 
Endbericht 12/2007 - Beschlussfassung 08/2008


7.   Vorlagen-Nummer: 0486/2008 
Jahresabschluss 2007 für den SOLEPARK Schönebeck/ 
Bad Salzelmen


8.   Vorlagen-Nummer: 0487/2008 
Zweite Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck 
(Elbe) für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/ 
Bad Salzelmen“


9.   Vorlagen-Nummer: 0488/2008 
Anschaffung von elektronischen Wahlgeräten


10.   Vorlagen-Nummer: 0499/2008 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 6 
„Touristenpark Salineinsel“ 1. Änderung, 2. Entwurf


11.  Vorlagen-Nummer: 0500/2008 
 Einleitungsbeschluss 
  2. Änderung Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“
12.  Berichterstattung zum Stand der Beantragung der Fördermittel im 


Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Schulbaumaßnahmen Schulen des Landes Sachsen-
Anhalt


13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 


Nichtöffentlicher Teil
14. Informationen der Verwaltung
15. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt
 


Haase
Oberbürgermeister 


B E K A N N T M A C H U N G
der 28. Sitzung des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses


am 06.08.2008


Sitzungsbeginn:  17:00 Uhr
Sitzungsort:  Beth-Shalom
   Reitbahnstraße 2c
   39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Die Vorstellung und Besichtigung des Hauses „Beth-Shalom“
 findet vor dem öffentlichen Teil statt.


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
3.  Feststellung der Tagesordnung
4.  Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5.  Informationen der Verwaltung


6. Vorlagen-Nummer: 0454/2008
 Städtebaulicher Rahmenplan „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ 
 Endbericht 12/2007 - Beschlussfassung 08/2008


7.  Vorlagen-Nummer: 0487/2008 
  Zweite Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck 


(Elbe) für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
8. Vorlagen-Nummer: 0488/2008 
 Anschaffung von elektronischen Wahlgeräten
9.  Vorlagen-Nummer: 0489/2008 
 6. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung 
 der Stadt Schönebeck (Elbe)


10. Vorlagen-Nummer: 0499/2008 
  Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 6 


„Touristenpark Salineinsel“ 
 1. Änderung, 2. Entwurf


11.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 


Nichtöffentlicher Teil
12.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt
 


Haase
Oberbürgermeister 


Beschluss-Nummer 0468/2008
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2008 der 
Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat beschließt die nachfolgend aufgeführte 1. Nachtragshaus- 
haltssatzung sowie den beigefügten 1. Nachtragshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2008 der Stadt Schönebeck (Elbe) einschließlich der Nachträge 
zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Städtischer Bauhof Schönebeck 
und Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen für die Wirtschaftsjahre 2008 und 
den weiteren Anlagen und Bestandteilen gemäß § 2 Abs. 1 und 2 GemHVO.
 


Haase
Oberbürgermeister


1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der 1. 
Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für das 
Haushaltsjahr 2008


1. Nachtragshaushaltssatzung
Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 
05.10.1993 (GVBl. S. 568), in der zurzeit gültigen Fassung i.V.m. § 2 Gesetz 
zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 
für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt (NKHREG LSA), vom 
22.03.2006 (GVBl. LSA S.128) hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) 
am 26.06.2008 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2008 beschlossen:


§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 


 erhöht vermindert  und damit der Gesamtbetrag
   einschließlich der Nachträge
 um um gegenüber nunmehr 
   bisher festgesetzt auf
    


a) im Verwaltungshaushalt
 die Einnahmen
 1.317.900 - 49.569.800 50.887.700


 die Ausgaben
 1.317.900 - 49.569.800 50.887.700 


b) im Vermögenshaushalt
 die Einnahmen
 666.600 - 11.314.900 11.981.500


 die Ausgaben 
 666.600 - 11.314.900 11.981.500


§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt.


§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der 
bisherigen Festsetzung in Höhe von 9.961.000  um 972.800  erhöht und 
damit auf 10.933.800  neu festgesetzt.


§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden, wird 
gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.


§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.


§ 6
Entsprechend dem § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn
1.  sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher 


Fehlbetrag entstehen wird (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. des 
Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),


2.  bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben den einzelnen 
Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben 
des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen 
(Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr als 1 v.H. des Gesamthaushalts-
volumens des Haushaltsjahres),


3.  Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte 
Investitionen geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze: 1 v.H. des 
Vermögenshaushaltes).


Aufgrund des § 35 Abs. 1 GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle 
erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt 
seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten (Erheblichkeitsgrenze: 0,5 v.T. 
je Haushaltsteil).
Ferner sind als unerheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt),


-  die auf Grund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen 
Umsetzungen zwischen den Unterabschnitten führen,


- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 


Schönebeck (Elbe), den  24.07.2008
 


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung


Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 
der Stadt Schönebeck (Elbe) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der 
1.Nachtragshaushaltsplan 2008 der Stadt Schönebeck (Elbe) liegt nach  
§ 94 Abs. 3 GO LSA vom 28.07.2008 bis zum  05.08.2008 zu den bekannten 
Dienstzeiten zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 108, öffentlich aus.


Schönebeck (Elbe), den 23.07.2008
  


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 Schö-
nebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wö-
chentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert 








Beschluss-Nummer 0467/2008
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes 
„SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
Gemäß Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den Eigenbetrieb 
„SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“ vom 13.12.1999, § 4, beschließt der 
Stadtrat den nachfolgend aufgeführten 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008 mit den 
Änderungen.


Haase 
Oberbürgermeister


1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für den SOLEPARK Schönebeck/Bad 
Salzelmen
Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe)
für das Wirtschaftsjahr 2008


Aufgrund des § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen- 
Anhalt (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) vom 24. März 1997 (GVBl. LSA S. 446), zuletzt 
geändert durch Art. 5 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Haushalts- und 
Rechnungswesen im Land Sachsen-Anhalt vom 22. März 2006 (GVBl. LSA S. 128), 
beschließt der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) am 26.06.2008 über folgenden 
1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2008:
§ 1 
Erfolgsplan
Mit dem Nachtrag werden 


 erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag einschließlich 
 um um der Nachträge
   gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf


   


 die Erträge  
 876.700  3.674.700 4.551.400


 die Aufwendungen
 663.900  5.130.800 5.794.700


Der Zuschuss der Stadt beträgt insgesamt 1.520.000 . Dieser beinhaltet den Ausgleich 
des Defizits im Wirtschaftsjahr 2008 mit 1.243.300  und den Ausgleich des mit dem 
Jahresabschluss festgestellten Verlustes für 2007 in Höhe von 276.700 .


§ 2
Vermögensplan
Mit dem Nachtrag wird der Vermögensplan in Ein- und Ausgaben 


 erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag einschließlich 
 um um der Nachträge
   gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf
    


  1.226.900 (1) 9.673.300 8.446.400


(1) Die Minderung resultiert im Wesentlichen aus der Verschiebung der Bauzeit für die 
Modernisierungsmaßnahmen Solequell bis zum 31.05.2009 und der damit verbundenen 
Ausgabenverschiebung in das Jahr 2009.


§ 3
Kreditaufnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung in Höhe von 3.467.200  um 841.800  im Jahr 2008 vermindert und damit 
auf 2.625.200  neu festgesetzt. Für das Jahr 2009 ist eine weitere Kreditaufnahme in 
Höhe von 747.700 Euro geplant. 


§ 4
Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung in Höhe von 0,00  um 1.774.400  erhöht und damit auf 1.774.400  neu 
festgesetzt.


§ 5
Kassenkredite
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden, wird gegenüber 
dem bisherigen Höchstbetrag von 500.000  nicht verändert.


§ 6
Stellenplan
Der Stellenplan bleibt mit 46,25 Stellen unverändert bestehen.


Schönebeck (Elbe), den 24.07.2008


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung


Gemäß § 94 der GO LSA wird der vorstehende 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008 
des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“ hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Die Genehmigung ist am 23.07.2008 unter dem Aktenzeichen 
151410-123-08/1 durch die Aufsichtsbehörde erteilt worden. Der 1. Nachtrag zum 
Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“ 
liegt nach § 94 Abs. 3 GO LSA vom 04.08. bis zum 12.08.2008 von Mo.-Do. 9.00-
16.00 Uhr und Fr. 9.00-12.00 Uhr im SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen
Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe)
Badepark 1
Sekretariat
39218 Schönebeck (Elbe)
zur Einsichtnahme öffentlich aus.


Schönebeck (Elbe), 24.07.2008


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G


der 27. Sitzung des Wirtschaftsausschusses
am 11.08.2008
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
 Markt 1
 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
  1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
  2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
  3. Feststellung der Tagesordnung


  4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
  5.  Vorlagen-Nummer: 0454/2008 


Städtebaulicher Rahmenplan „Altstadt Schönebeck (Elbe)“  
Endbericht 12/2007 - Beschlussfassung 08/2008


  6.  Vorlagen-Nummer: 0486/2008 
Jahresabschluss 2007 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen


  7.  Vorlagen-Nummer: 0487/2008 
Zweite Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für 
den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“


  8.  Vorlagen-Nummer: 0488/2008 
Anschaffung von elektronischen Wahlgeräten


  9.  Vorlagen-Nummer: 0489/2008 
6. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt 
Schönebeck (Elbe)


10.  Vorlagen-Nummer: 0493/2008 
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 25  
„Schnittstelle Altstadt Süd-West“


11.  Vorlagen-Nummer: 0499/2008 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark 
Salineinsel“ 1. Änderung, 2. Entwurf


12.  Vorlagen-Nummer: 0500/2008 
Einleitungsbeschluss  
2. Änderung Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“


13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 


Nichtöffentlicher Teil
14.  Vorlagen-Nummer: 0501/2008 


Ankauf einer Grundstücksfläche für öffentliche Zwecke
15.  Vorlagen-Nummer: 0503/2008 


Ankauf einer Grundstücksfläche für den Straßenbau
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G


der 32. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschusses
am 12.08.2008
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
 Markt 1
 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Vor Beginn der Sitzung findet durch die Mitglieder des Ausschusses 
um 16:00 Uhr die Begehung des Objektes Steinstraße 6 statt.


Öffentlicher Teil 
  1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
  2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
  3. Feststellung der Tagesordnung
  4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
  5. Informationen der Verwaltung
  6.  Vorlagen-Nummer: 0454/2008 


Städtebaulicher Rahmenplan „Altstadt Schönebeck (Elbe)“  
Endbericht 12/2007 - Beschlussfassung 08/2008


  7.  Vorlagen-Nummer: 0491/2008 
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 50 „An der Güstener Bahn“


  8.  Vorlagen-Nummer: 0492/2008 
Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 50 „An der Güstener Bahn“


  9.  Berichterstattung zum Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle 
Altstadt Süd-West“ 
BE: Herr Drehmann, Büro Wenzel & Drehmann 
9.1. Vorlagen-Nummer: 0493/2008 
 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“ 


10.  Vorlagen-Nummer: 0499/2008 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark 
Salineinsel“  
1. Änderung, 2. Entwurf


11.  Vorlagen-Nummer: 0500/2008 
Einleitungsbeschluss   
2. Änderung Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“


12. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 


Nichtöffentlicher Teil
13. Informationen der Verwaltung
14.  Informationen der BauBeCon, vertreten durch Frau Klein, über vorliegende 


Förderanträge aus dem Bereich der privaten Wohnsubstanz im Sanierungsgebiet 
„Altstadt“


15.  Vorlagen-Nummer: 0494/2008 
Flächentausch an der Dr.-Lohmeyer-Straße


16.  Vorlagen-Nummer: 0495/2008 
Verkauf einer Ergänzungsfläche zum Grundstück Graseweg 18


17.  Vorlagen-Nummer: 0496/2008 
Verkauf einer Ergänzungsfläche zum Grundstück Graseweg 19


18.  Vorlagen-Nummer: 0497/2008 
Verkauf einer Grundstücksfläche an der Scheunenstraße


19.  Vorlagen-Nummer: 0501/2008 
Ankauf einer Grundstücksfläche für öffentliche Zwecke


20.  Vorlagen-Nummer: 0502/2008 
Ankauf von Grundstücken für die städtebauliche Entwicklung der Altstadt


21.  Vorlagen-Nummer: 0503/2008 
Ankauf einer Grundstücksfläche für den Straßenbau


22. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 36. Sitzung des Hauptausschusses
am 18.08.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort:  Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
 Markt 1
 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
  1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
  2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
  3. Feststellung der Tagesordnung
  4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
  5.  Vorlagen-Nummer: 0454/2008 


Städtebaulicher Rahmenplan „Altstadt Schönebeck (Elbe)“  
Endbericht 12/2007 - Beschlussfassung 08/2008


  6.  Vorlagen-Nummer: 0485/2008 
Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Entlastung 
des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das 


Wirtschaftsjahr 2007 einschließlich der Behandlung des Gewinns aus dem 
Wirtschaftsjahr 2007


  7.  Vorlagen-Nummer: 0486/2008 
Jahresabschluss 2007 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen


  8.  Vorlagen-Nummer: 0487/2008 
Zweite Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für 
den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“


  9.  Vorlagen-Nummer: 0488/2008 
Anschaffung von elektronischen Wahlgeräten


10.  Vorlagen-Nummer: 0489/2008 
6. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt 
Schönebeck (Elbe)


11.  Vorlagen-Nummer: 0490/2008 
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) –  
9. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 
hier: Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss


12.  Vorlagen-Nummer: 0491/2008 
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 50 „An der Güstener Bahn“


13.  Vorlagen-Nummer: 0492/2008 
Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 50 „An der Güstener Bahn“


14.  Vorlagen-Nummer: 0493/2008 
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 25  
„Schnittstelle Altstadt Süd-West“


15.  Vorlagen-Nummer: 0498/2008 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das 
Wirtschaftsjahr 2008 - 1. Nachtrag


16.  Vorlagen-Nummer: 0499/2008 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark 
Salineinsel“  
1. Änderung, 2. Entwurf


17.  Vorlagen-Nummer: 0500/2008 
Einleitungsbeschluss  
2. Änderung Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“


18. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 


Nichtöffentlicher Teil
19.  Vorlagen-Nummer: 0504/2008 


Einstellung eines Technischen Sachbearbeiters
20.  Vorlagen-Nummer: 0505/2008 


Einstellung einer Technischen Sachbearbeiterin
21.  Vorlagen-Nummer: 0494/2008 


Flächentausch an der Dr.-Lohmeyer-Straße
22.  Vorlagen-Nummer: 0495/2008 


Verkauf einer Ergänzungsfläche zum Grundstück Graseweg 18
23.  Vorlagen-Nummer: 0496/2008 


Verkauf einer Ergänzungsfläche zum Grundstück Graseweg 19
24.  Vorlagen-Nummer: 0497/2008 


Verkauf einer Grundstücksfläche an der Scheunenstraße
25.  Vorlagen-Nummer: 0501/2008 


Ankauf einer Grundstücksfläche für öffentliche Zwecke
26.  Vorlagen-Nummer: 0502/2008 


Ankauf von Grundstücken für die städtebauliche Entwicklung der Altstadt
27.  Vorlagen-Nummer: 0503/2008 


Ankauf einer Grundstücksfläche für den Straßenbau
28.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Hinweisbekanntmachung
Eine öffentliche Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, über eine Ladung bezüglich des 
Bodenordnungsverfahrens nach § 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
(LwAnpG) „Grünewalde-Feldlage“, Landkreis Schönebeck 14, Verf. Nr. 0305 
SBK 14, hängt ab dem 04.08.2008 frist- und hauptsatzungsgemäß im Schaukasten der 
Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 11, öffentlich zur Einsichtnahme aus.


Hinweisbekanntmachung
des Ehle/Ihle-Verbandes
Eine öffentliche Bekanntmachung des Ehle/Ihle-Verbandes, Landschaftspflegeverband, 
über Unterhaltsarbeiten an allen Verbandsgewässern (Gewässer II. Ordnung) 
vom 1.08.2008-31.01.2009 hängt satzungs- und fristgemäß ab 4.08.2008 im 
Schaukasten der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 11, sowie in den Gemeinden der 
Verwaltungsgemeinschaft aus.


MDR-Sommertour und Stadtwette
Oberbürgermeister dankt allen Unterstützern
Ein herzliches Dankeschön übermittelt Schönebecks Oberbürgermeister Hans-
Jürgen Haase auf diesem Wege allen Helfern, Unterstützern und Sponsoren der 
MDR-Sommertour und der parallelen Stadtwette. Alle haben mit angepackt. Das 
Stadtoberhaupt dankt überaus vielen Bürgerinnen und Bürgern aus Schönebeck 
(Elbe) und Umgebung sowie: Kindertagesstätte Gänsewinkel, Kindertagesstätte 
Montessori, Kindertagesstätte Teutloff, Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck, 
Stadtwerke Schönebeck GmbH, Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck e. G., Gesas 
mbH, DRK Wasserwacht, Deutsche Straßendienst GmbH, Betrieb Bernburg, E-Center 
Schönebeck, Hagebaumarkt Schönebeck, Schröder & Crackau GmbH, Freiwillige 
Feuerwehr Schönebeck, Förderverein des Kreismuseums Schönebeck, Regional- und 
Trachtenverein Elbe-Saale-Börde, zwei Salzsternchen, Elbröwer Magdeburg, Polizei, 
MDR-Fernsehen - Sachsen-Anhalt heute, MDR Radio Sachsen-Anhalt, Volksstimme, 
Generalanzeiger, Elbe Medien Produktion GmbH/Schönebecker Elbekanal, schönebeck 
report, Städtischer Bauhof Schönebeck, SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen und 
nicht zuletzt: Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe)!


Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


Azubis mit erfolgreichem Abschluss
Oberbürgermeister gratulierte herzlich


Steffi Zielke und Stephanie Wiegert haben  
ihre dreijährige Ausbildung zur Verwaltungs- 
fachangestellten in der Kommunalverwaltung 
mit gutem Erfolg abgeschlossen, ihre praktische 
Ausbildung in verschiedenen Bereichen der 
Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe) absolviert. 
Steffi Zielke wurde sogar Klassenbeste. 
Zum Lehrabschluss gratulierten am Freitag ganz herzlich Oberbürgermeister Hans-Jürgen 
Haase, Dezernent Dieter Krüger, die Personalratsvorsitzende Annelore Reimer sowie 
die Ausbildungsleiterin Yvonne Fleissner. Die jungen Frauen genossen neben der Praxis 
im Rathaus auch eine theoretische Ausbildung in der Berufsschule sowie Lehrgänge im 
Studieninstitut Magdeburg. Das Stadtoberhaupt überreichte den jungen Damen Blumen 
und wünschte den beiden ebenso einen erfolgreichen weiteren beruflichen Werdegang.


Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


4. Jahrgang         Sonntag, 03.08.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 33







Bauaufträge - Öffentliche Ausschreibung


a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
 Name: Stadt Schönebeck(Elbe); Straße: Markt 1 - SG Hochbau -
 PLZ, Ort: 39218 Schönebeck (Elbe)
 Telefon: (03928) 710 0; Fax: 03928/710 499
 E-Mail: f.-g.wedler@schoenebeck.de
b)  Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A 
 Vergabenummer: H 581/0
c)  Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen
d)  Ort der Ausführung: Gemeinde Plötzky, Schulstraße
e)  Art und Umfang, allgemeine Merkmale 
 allgemeine Merkmale der baulichen Anlage 
 Art der Leistung: Fassadeneininstandsetzung
 Umfang der Leistung: ca. 600 m²  Fassadendämmung 10 cm


 ca. 700 m²  Fassadengerüst
f)  Aufteilung in Lose: nein
g)  Erbringen von Planungsleistungen: nein  
h)  Ausführungsfrist
 Beginn der Ausführungsfrist: 30.09.2008
 Ende der Ausführungsfrist: 30.11.2008
i)  Anforderung der Vergabeunterlagen: Vergabestelle, siehe a)
j)  Entgelt für die Vergabeunterlagen; Höhe des Entgeltes: 20,00
 Zahlungsweise: Banküberweisung
 Empfänger: Stadt Schönebeck (Elbe); Kontonummer: 370 102 240
 BLZ, Geldinstitut: 800 555 00  Sparkasse Elbe-Saale
 Verwendungszweck: Fassade Plötzky
o)  Angebotseröffnung: am: 02.09.2008 um 10.00 Uhr
 Ort: Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe)
 Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe), Kleiner Sitzungssaal


t)  Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 19.09.2008
v)  sonstige Angaben: 
 Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt Vergabestelle, siehe a)
 Nachprüfung behaupteter Verstöße: Nachprüfstelle (§ 31 VOB/A)
 Salzlandkreis, Rechnungsprüfungsamt 
 Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB); Vergabekammer (§ 104 GWB)


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am mittwochs und sonntags und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne 
Rechtsanspruch an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des 
Amtsblattes werden kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann 
unter der Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.
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Beschränkte Ausschreibung mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb der Stadt 
Schönebeck (Elbe)


Beschränkte Ausschreibung für Leistungen nach VOL/A mit öffentlichem 
Teilnahmewettbewerb über die Aufstellung von Containern zur Aufnahme von 
Herbstlaub einschließlich der wöchentlichen Leerung und Entsorgung der Laubcontainer 
in der Stadt Schönebeck.


a) Stadt Schönebeck (Elbe)
 Sicherheits- und Ordnungsamt
 Grabenstraße 9
 39218 Schönebeck (Elbe)
 
 Telekommunikation:  Tel.: (03928) 710 366 


Fax: (03928) 710 399
 
 Die Angebote sind einzureichen bei: Stadt Schönebeck (Elbe)
    Submissionsstelle
    Markt 1
    39218 Schönebeck (Elbe)
   
b)  Beschränkte Ausschreibung nach VOL/A mit öffentlichem Teilnahme-


wettbewerb


c) Art des Auftrages:
  Anlieferung von max. 105 Containern (1,1 m³) in der Stadt Schönebeck und dem 


Ortsteil Elbenau zur Aufnahme von Herbstlaub, deren wöchentliche Entleerung 
und Entsorgung entsprechend der Leistungsbeschreibung.


d) Eine Unterteilung in Lose wird nicht vorgenommen.


e)  Der Vertrag soll für zwei Jahre abgeschlossen werden, der jährliche Zeitraum der 
Leistungserbringung umfasst max. acht Wochen, in der Zeit vom 22. September 
2008 bis 05. Dezember 2008 sowie vom 14. September 2009 bis 27. November 
2009.


f)  Der Teilnahmeantrag muss bis spätestens 20. August 2008 bei der unter Buchstabe 
g) näher bezeichneten Stelle eingehen.


g) Stadt Schönebeck (Elbe)
 Sicherheits- und Ordnungsabteilung
 Grabenstraße 9
 39218 Schönebeck (Elbe)


h) Am 22. August 2008 wird die Aufforderung zur Angebotsabgabe abgesandt.
  Die Bezahlung erfolgt gemäß VOL/B § 17 durch die Stadt Schönebeck nach 


wöchentlicher Erfüllung der Entsorgungsleistung.


i) Nachweise:  Zertifikat Entsorgungsfachbetrieb, 
Nachweis auf welcher Deponie bzw. Kompostieranlage das Laub 
verbracht werden soll, Auskunft aus dem  Gewerbe-Zentral-Register, 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, Bescheinigung 
über die Zahlung der Krankenkassenbeiträge und Referenzliste.


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 18. Sitzung des Betriebsausschusses Städtischer Bauhof am 17.09.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 


Sitzungsort:  Städtischer Bauhof Schönebeck
Dammweg 22, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Information zum Lagebericht I. Halbjahr 2008
6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
7. Vorlagen-Nummer: 0506/2008


  Beschlussfassung über die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „BDO 
Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Sitz Magdeburg“ für die Prüfung der 
Jahresabschlüsse der Wirtschaftsjahre 2008 - 2011 des Eigenbetriebes Städtischer 
Bauhof Schönebeck


8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung


über die Zusammensetzung des Wahlausschusses zur Bürgeranhörung
am 07.09.2008 für die Gemeinde Plötzky


Entsprechend § 10 (1) KWG LSA i. V. m. § 4 KWO LSA in der zurzeit gültigen 
Fassung gebe ich die Zusammensetzung des Wahlausschusses bekannt:


Beisitzer/in    stellvertretende/r Beisitzer/in


Rosemarie Ulrich    Renate Schopf


Ingeborg Konrad   Roland Konrad


Axel Krumbe   Marita Lemke


Wilfried Kiske    Yvette Schmeißer


Christa Weigel   Reinhard Szymlet


Marcus Pietzonka    Beatrice Pietzonka


Plötzky, d. 05.08.2008


Schmeißer
Wahlleiter
der Gemeinde Plötzky


Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky


über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Verzeichnis der 
Anhörungsberechtigten 


und die Erteilung von Wahlscheinen für die Bürgeranhörung
am 07. September 2008


1. Zeit und Ort der Einsichtnahme 
Das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten für die Bürgeranhörung in der Gemeinde 
Plötzky am 07. September 2008 ist vom 18. August bis zum 23. August 2008 während 
der Dienststunden


Montag, Dienstag, Donnerstag von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Mittwoch von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Freitag  von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Samstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr


im Bürgerbüro Schönebeck (Elbe), Friedrichstraße 117, einzusehen (§ 18 Abs. 2 KWG 
LSA); die Möglichkeit der Einsichtnahme endet am 23. August 2008 um 12:00 Uhr 
(§ 19 Abs. 1 KWG LSA).


Das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten wird im automatisierten Verfahren 
geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Die/Der Wahlberechtigte 
kann verlangen, dass in dem Verzeichnis der Anhörungsberechtigten während der 
Möglichkeit der Einsichtnahme der Tag ihrer/seiner Geburt unkenntlich gemacht wird 
(§ 18 Abs. 4 KWO LSA). 


2. Berichtigung des Verzeichnisses der Anhörungsberechtigten
Wer das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Frist der Einsichtnahme (vergl. Ziff. 1), spätestens am 23. 
August 2008, im Bürgerbüro Schönebeck (Elbe), Friedrichstraße 117, schriftlich 
oder durch Erklärung zur Niederschrift eine Berichtigung des Verzeichnisses 
der Anhörungsberechtigten beantragen. Wer einen Antrag auf Berichtigung des 
Verzeichnisses der Anhörungsberechtigten stellt, hat die erforderlichen Beweismittel 
beizubringen, sofern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind (§ 19 KWG 
LSA). 


3. Wahlbenachrichtigung
Wer in das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten eingetragen ist, erhält bis spätestens  
13. August 2008 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu 
sein, muss zur Sicherung seines Wahlrechts das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten 
einsehen und gegebenenfalls während der Frist zur Einsichtnahme einen Antrag auf 
Berichtigung des Verzeichnisses der Anhörungsberechtigten stellen. Wählen kann 
nur die/der Wahlberechtigte, die/der in das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat (§ 4 KWG LSA). 
Wer im Verzeichnis der Anhörungsberechtigten eingetragen ist, kann nur in dem 
Wahlbezirk wählen, in dessen Verzeichnis der Anhörungsberechtigten er eingetragen 
ist.
 
4. Wahlschein und Briefwahl
Wer einen Wahlschein der Gemeinde Plötzky hat, kann an der Bürgeranhörung in 
Plötzky durch Stimmabgabe im Wahlbezirk seines Wahlbereichs oder durch Briefwahl 
teilnehmen (§ 4 Abs. 3 KWG LSA).


4.1.  Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der in das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten 
eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein, 


a)  wenn sie/er sich am Tag der Anhörung während der Wahlzeit aus wichtigem Grund 
außerhalb ihres/seines Wahlbezirkes aufhält,


b)  wenn sie/er nach dem 35. Tage vor der Anhörung ihre/seine Wohnung in einen 
anderen Wahlbezirk verlegt,


c)  wenn sie/er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen Alters, eines 
körperlichen Gebrechens oder sonst seines körperlichen Zustandes wegen das 
Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen 
kann.


4.2.  Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der nicht in das Verzeichnis der Anhörungs- 
berechtigten eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein, 


1.  wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne ihr/sein Verschulden die Antragsfrist für 
die Berichtigung des Verzeichnisses der Anhörungsberechtigten versäumt hat.


2.  wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme an der Anhörung erst nach Ablauf der 
Antragsfrist entstanden ist.


4.3.  Wahlscheine können bis Freitag, 05. September 2008, 18:00 Uhr, im Bürgerbüro, 
Friedrichstraße 117, mündlich oder schriftlich beantragt werden. Der Schriftform 
wird auch durch Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopie Genüge getan. Der 
Antrag kann auch elektronisch übermittelt werden. Fernmündliche Anträge sind 
nicht zulässig (§ 24 KWO LSA).


In den Fällen des § 22 Abs. 2 KWO LSA (vergl. Ziff. 4.2.) können Wahlscheine 
noch bis zum Tag der Anhörung (07. September 2008), 15:00 Uhr, bei der Stadt 
Schönebeck (Elbe) (am 06. September 2008 von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr im 
Bürgerbüro Schönebeck (Elbe), Friedrichstraße 117, und am 07. September 
2008 von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr im Gemeindebüro Pretzien, August-Bebel-
Straße 24) beantragt werden. Gleiches gilt, wenn die/der Wahlberechtigte 
schriftlich erklärt, wegen einer plötzlichen Erkrankung das Wahllokal nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen zu können.


4.4.  Die/Der Antragsteller/in muss den Grund für die Ausstellung eines Wahlscheines 
glaubhaft machen. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist  
(§ 24 Abs. 2 und 3 KWO LSA).


An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen der Wahlschein und 
die Briefwahlunterlagen nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung (§ 24 Abs. 5 
Satz 3) ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen der/
dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich 
überbracht werden können. Wahlscheine werden ab dem 18. August 2008 erteilt. 
Verlorene oder nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt.


5. Briefwahlunterlagen 
Ergibt sich aus dem Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines nicht, dass die/der 
Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält sie/er mit dem 
Wahlschein zugleich


a) einen Stimmzettel,
b) einen Wahlumschlag,
c) einen Wahlbriefumschlag,
d) ein Merkblatt zur Briefwahl.


Die/Der Wahlberechtigte kann diese Wahlunterlagen nachträglich bis spätestens am 
Tag der Anhörung (07. September 2008), 15:00 Uhr, bei der Stadt Schönebeck (Elbe) 
(am 06. September 2008 von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr im Bürgerbüro Schönebeck 
(Elbe), Friedrichstraße 117, und am 07. September 2008 von 08:00 Uhr – 15:00 
Uhr im Gemeindebüro Pretzien, August-Bebel-Straße 24) anfordern (§ 25 Abs. 3 
KWO LSA). 


Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in den verschlossenen Wahlbrief mit den 
Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an den Gemeindewahlleiter der 
Gemeinde Plötzky, Gemeindebüro, Salzstraße 11, 39245 Plötzky, versenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Tag der Anhörung (07. September 2008), bis 18:00 Uhr, 
eingeht.


Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Bundespost als Standardbriefe ohne 
besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Sie können auch bei der auf den 
Wahlbriefen angegebenen Stelle abgegeben werden.


Schmeißer
Wahlleiter
der Gemeinde Plötzky


Bekanntmachung


über die Zusammensetzung des Wahlausschusses zur Bürgeranhörung 
am 07.09.2008 für die Gemeinde Pretzien


Entsprechend § 10 (1) KWG LSA i. V. m. § 4 KWO LSA in der zurzeit gültigen 
Fassung gebe ich die Zusammensetzung des Wahlausschusses bekannt:


Beisitzer/in    stellvertretende/r Beisitzer/in


Birgit Mehr   Jens Thesenvitz


Fred Stein   Steffen Grohe


Ingelore Schneckenhaus   Sina Weise


Britta Meldau   Monika Chemnitz


Silvia Franke   Petra Pöschke


Barbara Ballerstedt   Frank Meyer


Pretzien, d. 05.08.2008


Harwig
Wahlleiter
der Gemeinde Pretzien


Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien


über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Verzeichnis der 
Anhörungsberechtigten 


und die Erteilung von Wahlscheinen für die Bürgeranhörung
am 07. September 2008


1. Zeit und Ort der Einsichtnahme 
Das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten für die Bürgeranhörung in der Gemeinde 
Pretzien am 07. September 2008 ist vom 18. August bis zum 23. August 2008 während 
der Dienststunden


Montag, Dienstag, Donnerstag von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Mittwoch von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Freitag  von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Samstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr


im Bürgerbüro Schönebeck (Elbe), Friedrichstraße 117, einzusehen (§ 18 Abs. 2 KWG 
LSA); die Möglichkeit der Einsichtnahme endet am 23. August 2008 um 12:00 Uhr 
(§ 19 Abs. 1 KWG LSA).


Das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten wird im automatisierten Verfahren 
geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Die/Der Wahlberechtigte 
kann verlangen, dass in dem Verzeichnis der Anhörungsberechtigten während der 
Möglichkeit der Einsichtnahme der Tag ihrer/seiner Geburt unkenntlich gemacht wird 
(§ 18 Abs. 4 KWO LSA). 


2. Berichtigung des Verzeichnisses der Anhörungsberechtigten
Wer das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Frist der Einsichtnahme (vergl. Ziff. 1), spätestens am 23. 
August 2008, im Bürgerbüro Schönebeck (Elbe), Friedrichstraße 117, schriftlich 
oder durch Erklärung zur Niederschrift eine Berichtigung des Verzeichnisses der 
Anhörungsberechtigten beantragen. Wer einen Antrag auf Berichtigung des Verzeich-
nisses der Anhörungsberechtigten stellt, hat die erforderlichen Beweismittel beizubringen, 
sofern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind (§ 19 KWG LSA). 


3. Wahlbenachrichtigung
Wer in das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten eingetragen ist, erhält bis spätestens 
13. August 2008 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu 
sein, muss zur Sicherung seines Wahlrechts das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten 
einsehen und gegebenenfalls während der Frist zur Einsichtnahme einen Antrag auf 
Berichtigung des Verzeichnisses der Anhörungsberechtigten stellen. Wählen kann 
nur die/der Wahlberechtigte, die/der in das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat (§ 4 KWG LSA). 
Wer im Verzeichnis der Anhörungsberechtigten eingetragen ist, kann nur in dem 
Wahlbezirk wählen, in dessen Verzeichnis der Anhörungsberechtigten er eingetragen 
ist.
 
4. Wahlschein und Briefwahl
Wer einen Wahlschein der Gemeinde Pretzien hat, kann an der Bürgeranhörung in 
Pretzien durch Stimmabgabe im Wahlbezirk seines Wahlbereichs oder durch Briefwahl 
teilnehmen (§ 4 Abs. 3 KWG LSA).


4.1.  Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der in das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten 
eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein, 


a)  wenn sie/er sich am Tag der Anhörung während der Wahlzeit aus wichtigem Grund 
außerhalb ihres/seines Wahlbezirkes aufhält,


b)  wenn sie/er nach dem 35. Tage vor der Anhörung ihre/seine Wohnung in einen 
anderen Wahlbezirk verlegt,


c)  wenn sie/er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen Alters, eines 
körperlichen Gebrechens oder sonst seines körperlichen Zustandes wegen das 
Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen 
kann.


4.2.  Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der nicht in das Verzeichnis der 
Anhörungsberechtigten eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein, 


1.  wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne ihr/sein Verschulden die Antragsfrist für 
die Berichtigung des Verzeichnisses der Anhörungsberechtigten versäumt hat.


2.  wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme an der Anhörung erst nach Ablauf der 
Antragsfrist entstanden ist.


4.3.  Wahlscheine können bis Freitag, 05. September 2008, 18:00 Uhr, im Bürgerbüro, 
Friedrichstraße 117, mündlich oder schriftlich beantragt werden. Der Schriftform 
wird auch durch Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopie Genüge getan. Der 
Antrag kann auch elektronisch übermittelt werden. Fernmündliche Anträge sind 
nicht zulässig (§ 24 KWO LSA).


  In den Fällen des § 22 Abs. 2 KWO LSA (vergl. Ziff. 4.2.) können Wahlscheine 
noch bis zum Tag der Anhörung (07. September 2008), 15:00 Uhr, bei der Stadt 
Schönebeck (Elbe) (am 06. September 2008 von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr im 
Bürgerbüro Schönebeck (Elbe), Friedrichstraße 117, und am 07. September 
2008 von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr im Gemeindebüro Pretzien, August-Bebel-
Straße 24) beantragt werden. Gleiches gilt, wenn die/der Wahlberechtigte 
schriftlich erklärt, wegen einer plötzlichen Erkrankung das Wahllokal nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen zu können.
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4.4.  Die/Der Antragsteller/in muss den Grund für die Ausstellung eines Wahlscheines  
glaubhaft machen. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist  
(§ 24 Abs. 2 und 3 KWO LSA).


An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen der Wahlschein und 
die Briefwahlunterlagen nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung (§ 24 Abs. 5 
Satz 3) ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen der/
dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich 
überbracht werden können. Wahlscheine werden ab dem 18. August 2008 erteilt. 
Verlorene oder nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt.


5. Briefwahlunterlagen 
Ergibt sich aus dem Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines nicht, dass die/der 
Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält sie/er mit dem 
Wahlschein zugleich


a) einen Stimmzettel,
b) einen Wahlumschlag,
c) einen Wahlbriefumschlag,
d) ein Merkblatt zur Briefwahl.


Die/Der Wahlberechtigte kann diese Wahlunterlagen nachträglich bis spätestens am 
Tag der Anhörung (07. September 2008), 15:00 Uhr, bei der Stadt Schönebeck (Elbe) 
(am 06. September 2008 von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr im Bürgerbüro Schönebeck 
(Elbe), Friedrichstraße 117, und am 07. September 2008 von 08:00 Uhr – 15:00 
Uhr im Gemeindebüro Pretzien, August-Bebel-Straße 24) anfordern (§ 25 Abs. 3 
KWO LSA). 


Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in den verschlossenen Wahlbrief mit den 
Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an den Gemeindewahlleiter der 
Gemeinde Pretzien, Gemeindebüro, August-Bebel-Str. 24, 39245 Pretzien, versenden, 
dass der Wahlbrief dort spätestens am Tag der Anhörung (07. September 2008), bis 
18:00 Uhr, eingeht.


Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Bundespost als Standardbriefe ohne 
besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Sie können auch bei der auf den 
Wahlbriefen angegebenen Stelle abgegeben werden.


Harwig
Wahlleiter
der Gemeinde Pretzien


Bekanntmachung


über die Zusammensetzung des Wahlausschusses zur Bürgeranhörung 
am 07.09.2008 für die Gemeinde Ranies


Entsprechend § 10 (1) KWG LSA i. V. m. § 4 KWO LSA in der zurzeit gültigen 
Fassung gebe ich die Zusammensetzung des Wahlausschusses bekannt:


Beisitzer/in    stellvertretende/r Beisitzer/in


Andreas Fischer   Frank Bauer


Cornelia Fleischmann   Helga Maser


Jutta Müller   Thomas Lauth


Pierre-Michel Fischer   Kirstin Herrmann


Fabian Herrler   Karin Kranhold


Denise Schmidt   Antje Deichmann


Ranies, d. 05.08.2008


Maser
Wahlleiter der Gemeinde Ranies


Bekanntmachung der Gemeinde Ranies


über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Verzeichnis der 
Anhörungsberechtigten 


und die Erteilung von Wahlscheinen für die Bürgeranhörung
am 07. September 2008


1. Zeit und Ort der Einsichtnahme 
Das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten für die Bürgeranhörung in der Gemeinde 
Ranies am 07. September 2008 ist vom 18. August bis zum 23. August 2008 während 
der Dienststunden


Montag, Dienstag, Donnerstag von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Mittwoch von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Freitag  von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Samstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr


im Bürgerbüro Schönebeck (Elbe), Friedrichstraße 117, einzusehen (§ 18 Abs. 2 KWG 
LSA); die Möglichkeit der Einsichtnahme endet am 23. August 2008 um 12:00 Uhr 
(§ 19 Abs. 1 KWG LSA).


Das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten wird im automatisierten Verfahren 
geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Die/Der Wahlberechtigte 
kann verlangen, dass in dem Verzeichnis der Anhörungsberechtigten während der 
Möglichkeit der Einsichtnahme der Tag ihrer/seiner Geburt unkenntlich gemacht wird 
(§ 18 Abs. 4 KWO LSA). 


2. Berichtigung des Verzeichnisses der Anhörungsberechtigten
Wer das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Frist der Einsichtnahme (vergl. Ziff. 1), spätestens am 23. 
August 2008, im Bürgerbüro Schönebeck (Elbe), Friedrichstraße 117, schriftlich 
oder durch Erklärung zur Niederschrift eine Berichtigung des Verzeichnisses 
der Anhörungsberechtigten beantragen. Wer einen Antrag auf Berichtigung des 
Verzeichnisses der Anhörungsberechtigten stellt, hat die erforderlichen Beweismittel 
beizubringen, sofern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind (§ 19 KWG 
LSA). 


3. Wahlbenachrichtigung
Wer in das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten eingetragen ist, erhält bis spätestens 
13. August 2008 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu 
sein, muss zur Sicherung seines Wahlrechts das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten 
einsehen und gegebenenfalls während der Frist zur Einsichtnahme einen Antrag auf 
Berichtigung des Verzeichnisses der Anhörungsberechtigten stellen. Wählen kann 
nur die/der Wahlberechtigte, die/der in das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat (§ 4 KWG LSA). 
Wer im Verzeichnis der Anhörungsberechtigten eingetragen ist, kann nur in dem 
Wahlbezirk wählen, in dessen Verzeichnis der Anhörungsberechtigten er eingetragen ist.
 
4. Wahlschein und Briefwahl
Wer einen Wahlschein der Gemeinde Ranies hat, kann an der Bürgeranhörung in 


Ranies durch Stimmabgabe im Wahlbezirk seines Wahlbereichs oder durch Briefwahl 
teilnehmen (§ 4 Abs. 3 KWG LSA).


4.1.  Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der in das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten 
eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein, 


a)  wenn sie/er sich am Tag der Anhörung während der Wahlzeit aus wichtigem Grund 
außerhalb ihres/seines Wahlbezirkes aufhält,


b)  wenn sie/er nach dem 35. Tage vor der Anhörung ihre/seine Wohnung in einen 
anderen Wahlbezirk verlegt,


c)  wenn sie/er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen Alters, eines 
körperlichen Gebrechens oder sonst seines körperlichen Zustandes wegen das 
Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen 
kann.


4.2.  Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der nicht in das Verzeichnis der Anhörungs- 
berechtigten eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein, 


1.  wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne ihr/sein Verschulden die Antragsfrist für 
die Berichtigung des Verzeichnisses der Anhörungsberechtigten versäumt hat.


2.  wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme an der Anhörung erst nach Ablauf der 
Antragsfrist entstanden ist.


4.3.  Wahlscheine können bis Freitag, 05. September 2008, 18:00 Uhr, im Bürgerbüro, 
Friedrichstraße 117, mündlich oder schriftlich beantragt werden. Der Schriftform 
wird auch durch Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopie Genüge getan. Der 
Antrag kann auch elektronisch übermittelt werden. Fernmündliche Anträge sind 
nicht zulässig (§ 24 KWO LSA).


  In den Fällen des § 22 Abs. 2 KWO LSA (vergl. Ziff. 4.2.) können Wahlscheine 
noch bis zum Tag der Anhörung (07. September 2008), 15:00 Uhr, bei der Stadt 
Schönebeck (Elbe) (am 06. September 2008 von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr im 
Bürgerbüro Schönebeck (Elbe), Friedrichstraße 117, und am 07. September 
2008 von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr im Gemeindebüro Pretzien, August-Bebel-
Straße 24) beantragt werden. Gleiches gilt, wenn die/der Wahlberechtigte 
schriftlich erklärt, wegen einer plötzlichen Erkrankung das Wahllokal nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen zu können.


4.4.  Die/Der Antragsteller/in muss den Grund für die Ausstellung eines Wahlscheines 
glaubhaft machen. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist  
(§ 24 Abs. 2 und 3 KWO LSA).


An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen der Wahlschein und 
die Briefwahlunterlagen nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung (§ 24 Abs. 5 
Satz 3) ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen der/
dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich 
überbracht werden können. Wahlscheine werden ab dem 18. August 2008 erteilt. 
Verlorene oder nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt.


5. Briefwahlunterlagen 
Ergibt sich aus dem Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines nicht, dass die/der 
Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält sie/er mit dem 
Wahlschein zugleich


a) einen Stimmzettel,
b) einen Wahlumschlag,
c) einen Wahlbriefumschlag,
d) ein Merkblatt zur Briefwahl.


Die/Der Wahlberechtigte kann diese Wahlunterlagen nachträglich bis spätestens am 
Tag der Anhörung (07. September 2008), 15:00 Uhr, bei der Stadt Schönebeck (Elbe) 
(am 06. September 2008 von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr im Bürgerbüro Schönebeck 
(Elbe), Friedrichstraße 117, und am 07. September 2008 von 08:00 Uhr – 15:00 
Uhr im Gemeindebüro Pretzien, August-Bebel-Straße 24) anfordern (§ 25 Abs. 3 
KWO LSA). 


Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in den verschlossenen Wahlbrief mit den 
Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an den Gemeindewahlleiter der 
Gemeinde Ranies, Gemeindebüro, Dorfstr. 1, 39221 Ranies, versenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Tag der Anhörung (07. September 2008), bis 18:00 Uhr, 
eingeht.


Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen Bundespost als Standardbriefe ohne 
besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Sie können auch bei der auf den
Wahlbriefen angegebenen Stelle abgegeben werden.


Maser
Wahlleiter
der Gemeinde Ranies


Öffentliche Ausschreibung nach VOB


Bauvorhaben: Reparatur Blumenstraße in Schönebeck (Elbe) – 
  Betonstraßensanierung – bituminöse Straßenbauarbeiten


a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck (Elbe)
    Markt 1
    Tel. (03928) 710 423


b) Vergabeverfahren:  Öffentliche Ausschreibung


c) Art des Auftrages:  Ausführung von Straßenreparaturarbeiten


d) Ort der Ausführung:  Schönebeck (Elbe), Ortsteil Felgeleben


e) Art und Umfang der Leistung: 4.285 m² Fräsarbeiten
    4.285 m² Binderschicht, 4 cm
    4.285 m² Asphaltbeton, 6 cm


f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose


g) Zweck der Bauleistung:    Straßenreparatur


h) Frist für die Ausführung:  15.09.08  bis 03.10.08


i)   Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden 
können:    


 Stadt Schönebeck (Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt 
 Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe), Tel. 03928 / 710 423
 Termin von Anforderungen:    ab 11.08.08
 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen.


j)  Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
  35,00 EUR per Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die unter Pkt. a) 


genannte Stelle an:
 Vergabenummer: T/VWH/09/08
 Kontonummer:   370 102 240
 BLZ, Geldinstitut:   800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
 Kostenentgelt wird nicht erstattet.
  Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die 


Einzahlung vorliegt.


k)  Frist für das Einreichen der Angebote: 25.08.08


l)  Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:  
 Stadt Schönebeck(Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck(Elbe)
 Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199


m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch


n)   Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter oder ihre 
Bevollmächtigten


o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 25.08.08 , 1300 Uhr
 Kleiner Sitzungssaal, Schönebeck (Elbe), Markt 1 (Rathaus)


p)  Sicherheiten: 
 Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
 Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme


q)   Zahlungsbedingungen:  Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen 
und Ergänzenden  Vertragsbedingungen;


r)  Rechtsform für Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend


s)  Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:
 • Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBl. Nr. 38/2006 vom 18.09.2006 
 •  Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähigkeit 


und Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-Bescheinigung 
der Eintragung in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis der 
Auftragsberatungsstelle ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de 
„Rubrik ULV“) oder das Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden.


 •  Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in beglaubigter 
Kopie vorzulegen:


mit dem Angebot  
 - Handelsregisterauszug,
 - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
 - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
 - Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,
und auf Verlangen 
 -  Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personenschaden, 


Vermögensschaden, sonstige Schäden).


t)  Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:  12.09.08


u)   Änderungsvorschläge oder Nebenangebote: Abgabe von Nebenangeboten nur 
bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes.


vw)  sonstige Angaben: 
 •  Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a) 


Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: Planungsbüro H.-G. Schulz, 
Schneidewindstr. 8, 39218 Schönebeck


 •  Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A: Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 
Bernburg


Haase
Oberbürgermeister


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien


Beschluss Nr. 008/2008-PR
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2008.


Harwig
Bürgermeister


Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Pretzien  für das Haushaltsjahr 2008


1. Haushaltssatzung


Aufgrund der §§ 92-94 der Gemeindeordnung für das Land SachsenAnhalt vom 
05.10.1993 GVBl. LSA S. 568) in der zuletzt geänderten Fassung, hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Pretzien in der Sitzung am 10.07.2008 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:


§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird 


im Verwaltungshaushalt


in der Einnahme auf 1.015.900,00 
in der Ausgabe auf 1.015.900,00 


und


im Vermögenshaushalt


in der Einnahme auf 189.500,00 
in der Ausgabe auf 189.500,00 


festgesetzt.
§ 2


Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veran-
schlagt.


§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,00  
festgesetzt.


§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 
wie folgt festgesetzt:


1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  255 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  355 v.H.
2. Gewerbesteuer 300 v.H.


§ 6
Entsprechend dem § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt ist eine 
Nachtragssatzung zu erlassen, wenn


1.  sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag ent-
stehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssat-
zung erreicht werden kann (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. des Gesamt-
haushaltsvolumens des Haushaltsjahres),


2.  bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen Haushalts-
stellen in einem Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erheblichen 
Umfang geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr als  
1 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),


3.  Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen 
oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen (Erheblichkeits-
grenze: 3 v.H. je Haushaltsstelle).
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Aufgrund des § 35 (1) GemHVO muss der Nachtragsplan alle erheblichen Änderungen 
der Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, 
enthalten (Erheblichkeitsgrenze: 1 v. T. je Haushaltsstelle).
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt),
•  die aufgrund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen Umsetzungen zwi-


schen den Unterabschnitten führen
• die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.
Als Anlage gilt der Stellenplan.
Pretzien, d. 07.08.2008  


Harwig
Bürgermeister
                                                        


2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs.3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt vom 11.08.2008 bis 11.09.2008 zur Einsichtnahme im Rathaus Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, Zimmer 105, und im Gemeindebüro der Gemeinde Pretzien, August- 
Bebel-Straße 24, öffentlich aus.


Pretzien, den  07.08.2008


Harwig
Bürgermeister


Nachruf


Tief bewegt haben wir die Nachricht vernommen, dass das Mitglied der 
Stadtteilfeuerwehr Felgeleben der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Schönebeck 
(Elbe)


Brandmeister a.D.


Dieter Ziem
im Alter von 71 Jahren verstorben ist.
Mit ihm verliert die Freiwillige Feuerwehr einen engagierten Kameraden, der in 
47-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr durch sein 
Fachwissen und seine Einsatz- und Hilfsbereitschaft hohes Ansehen erworben hat.
Sein Andenken zu ehren ist für uns Bedürfnis und Verpflichtung.


    
  Stadt Schönebeck (Elbe)
 Hans-Jürgen Haase   Ronald Mühlsiegel Daniel Schürmann
 Oberbürgermeister amt. Stadtwehrleiter Stadtteilwehrleiter


Öffentliche Ausschreibung nach VOB


Bauvorhaben:  Ausbau der Straßen Schäferhof und Scheunenstraße in  
Schönebeck (Elbe) Ortsteil Bad Salzelmen


a)  Namen, Anschriften der Auftraggeber:
  Straßenbau  Kanalbau
  Stadt Schönebeck (Elbe) ABS GmbH Schönebeck
  Markt 1  Wilhelm-Hellge-Str. 338
  39218 Schönebeck 39218 Schönebeck
  Tel. (03928) 710 424 Tel. (03928) 708 120


b)  Vergabeverfahren:  Öffentliche Ausschreibung


c)  Art des Auftrages:  Ausführung von Straßen- und Kanalbauarbeiten


d)  Ort der Ausführung:  Schönebeck(Elbe), Ortsteil Bad Salzelmen


e)  Art und Umfang der Leistung: 


 Los I: Straßenbau 
  900 m² Natursteinpflaster lösen
  1900 m³ Bodenaushub
   17 St. Straßenabläufe neu
   700 m³ Frostschutzschicht
   680 m³ Schottertragschicht
   2900 m² Betonstabilisierung
   540 m Rinne 2-reihig
   405 m Betonbordstein
   190 m² Kleinpflaster
   2350 m² Betonsteinpflaster
   220 m² Rasenfugensteine
   230 m² Platten
  11 St. Straßenbeleuchtung neu


 Los II: Kanalbau 
     660 m³ Bodenaushub 
    190 m  vorh. MW bis DN 250 ausbauen
    310 m Kanalrohr PVC DN 300
    8 St. Schächte neu
     100 m Anschlussleitungen bis DN 200


f)  Art und Umfang der einzelnen Lose: Los I – Straßenbau 
   Los II – Kanalbau


g)  Zweck der Bauleistung: Umgestaltung


h)  Frist für die Ausführung: 13.10.2008 bis 13.3.2009


i)   Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert werden können:
  Stadt Schönebeck (Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt  


Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe), Tel. 03928 / 710 431


 Termin von Anforderungen:  ab sofort bis zum 22.8.2008
 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen.


j)  Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
  78,00 EUR (Diskette mit GAEB DA 81 einbegriffen) per Verrechnungsscheck 


oder Banküberweisung an die unter Pkt. a) genannte Stelle an:
 Vergabenummer/Codierung: T 04/2008/620
 Kontonummer:   370 102 240
 BLZ, Geldinstitut:    800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
 Kostenentgelt wird nicht erstattet.
  Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die 


Einzahlung vorliegt.


k)  Frist für das Einreichen der Angebote:  27.8.2008, 10.00 Uhr


l)  Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: Stadt Schönebeck(Elbe), 
     Markt 1, Zi. 304, 
     39218 Schönebeck (Elbe) 
     Tel. 03928 / 710 138,
     Fax 03928 / 710 199


m)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch


n)  Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: 
 Bieter oder ihre Bevollmächtigten


o)   Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 27.8.2008, 10.00 Uhr 
Kleiner Sitzungssaal, Schönebeck (Elbe), Markt 1 (Rathaus)


p)   Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme 
Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme


q)   Zahlungsbedingungen:  Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen 
und Ergänzenden Vertragsbedingungen;


r)  Rechtsform für Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend


s)  Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:
 • Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBl. Nr. 38/2006 vom 18.09.2006 
 •  Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähigkeit 


und Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-
Bescheinigung der Eintragung in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis der 
Auftragsberatungsstelle ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de 
„Rubrik ULV“) oder das Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden.


 •  Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in beglaubigter 
Kopie vorzulegen:


mit dem Angebot  
 - Handelsregisterauszug,
 - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
 - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
 - Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,
und auf Verlangen 
 -  Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personenschaden, 


Vermögensschaden, sonstige Schäden).


t)  Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 31.10.2008


u)   Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:  Wertung von Nebenangeboten 
nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes.


v)  sonstige Angaben: 
 •  Auskünfte zum Verfahren erteilt: Anschrift siehe a) 


Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt:  Ing.-Büro Schulz,  
Schneidewindstraße 8, 39218 Schönebeck (Elbe)


 •  Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A: Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 
Bernburg


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne 
Rechtsanspruch an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des 
Amtsblattes werden kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann 
unter der Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.
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Bekanntmachung einer Einwohnerversammlung 
in der Gemeinde Plötzky


Am 01.09.2008 findet um 19:30 Uhr im Bürgerhaus,  Albert-Schweitzer-Str. 6, eine 
Einwohnerversammlung als Informationsveranstaltung zur angedachten Bildung der 
Einheitsgemeinde Stadt Schönebeck (Elbe) statt. 


Alle interessierten Einwohner der Gemeinde Plötzky sind hierzu herzlich eingeladen.


Schmeißer
Bürgermeister


Bekanntmachung einer Einwohnerversammlung 
in der Gemeinde Pretzien


Am 02.09.2008 findet um 19:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“, 
August-Bebel-Str. 24, eine Einwohnerversammlung als Informationsveranstaltung zur 
angedachten Bildung der Einheitsgemeinde Stadt Schönebeck (Elbe) statt.


Alle interessierten Einwohner der Gemeinde Pretzien sind hierzu herzlich eingeladen.


Harwig
Bürgermeister


Bekanntmachung einer Einwohnerversammlung 
in der Gemeinde Ranies


Am 27.08.2008 findet um 19:30 Uhr in der Gaststätte „Zur Tanne“,  Dorfstr. 62, eine 
Einwohnerversammlung als Informationsveranstaltung zur angedachten Bildung der 
Einheitsgemeinde Stadt Schönebeck (Elbe) statt.


Alle interessierten Einwohner der Gemeinde Ranies sind hierzu herzlich eingeladen.


Maser
Bürgermeister


Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters der Gemeinde Plötzky
                


E I N L A D U N G
zur 1. Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Plötzky am 25.08.2008


um 19:30 Uhr im Bürgerhaus A.-Schweitzer-Str. 6 


Tagesordnung
TOP 01 Bestellung des Schriftführers
TOP 02 Verpflichtung der Beisitzer
TOP 03 Ablauf- und Terminplan


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Schmeißer
Wahlleiter der Gemeinde Plötzky


Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters der Gemeinde Pretzien
                                                                              


E I N L A D U N G
zur 1. Sitzung des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde Pretzien


am 21.08.2008 um 18:45 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“, 
A.-Bebel-Str. 24 


Tagesordnung
TOP 01 Bestellung des Schriftführers
TOP 02 Verpflichtung der Beisitzer
TOP 03 Ablauf- und Terminplan


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Harwig
Wahlleiter der Gemeinde Pretzien


Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters der Gemeinde Ranies


E I N L A D U N G
zur 1. Sitzung des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde Ranies am 


25.08.2008 um 18:30 Uhr im Gemeindebüro, Dorfstr. 1 


Tagesordnung
TOP 01 Bestellung des Schriftführers


TOP 02 Verpflichtung der Beisitzer
TOP 03 Ablauf- und Terminplan


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Maser
Wahlleiter der Gemeinde Ranies


Bekanntmachung
Verbandsversammlung des Zweckverbandes 


„Stadt-Umland-Verband Magdeburg“


Die 4. Verbandsversammlung des Stadt-Umland-Verbandes Magdeburg findet am 
18.09.2008 um 17.00 Uhr im Alten Rathaus der Landeshauptstadt Magdeburg, Alter 
Markt, O.-v.-Guericke-Saal, statt.


Nachfolgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
Öffentlicher Teil:
1 Eröffnung der Sitzung
2 Feststellung der ordnungsmäßigen Ladung
3 Feststellung der Beschlussfähigkeit
4 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Festlegung der Tagesordnung
5  Genehmigung der Niederschrift(en) der letzten Sitzung(en) der Verbands- 


versammlung
6  Bekanntgabe der in der vorangegangenen Sitzung der Verbandsversammlung in 


nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
7 Nachverpflichtung von Vertretern in der Verbandsversammlung
8  Bericht des Verbandsvorsitzenden über wichtige Angelegenheiten des 


Zweckverbandes und den Vollzug gefasster Beschlüsse
9  Beschluss der Zweckverbandssatzung des Zweckverbandes „Stadt-Umland-


Verband Magdeburg“
10 Wahl des stellvertretenden Verbandsgeschäftsführers
11 Beschluss der Geschäftsordnung der Verbandsversammlung
12 Vorstellung und Beschluss der Aufwandsentschädigungssatzung
13  Bericht zum Stand der Zusammenstellung der Flächennutzungspläne der 


Mitgliedsgemeinden zum ersten gemeinsamen Flächennutzungsplan
14  Beschluss über die Einleitung der 2. Änderung des fortgeltenden Flächen- 


nutzungsplanes der Gemeinde Pömmelte
15 Anträge, Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Verbandsmitglieder
Nichtöffentlicher Teil:
16 Information zur Verbandsumlage 2008 (Unterlagen werden nachgereicht)
17 Anträge, Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Verbandsmitglieder
Wiederherstellung der Öffentlichkeit:
19 Schließung der Sitzung








Einwohnerversammlung Plötzky
 
Im Rahmen der Fortführung des Straßenbaus lädt die Gemeinde Plötzky 
alle Einwohner des Ortes zu einer gemeinsamen Einwohnerversamm-
lung am 27. 08.2008 um 18.00 Uhr in das Bürgerhaus ein.


Vorgestellt wird das Straßenbauprojekt „Waldseestraße“.
 


 
Schmeißer
Bürgermeister


Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1,
39218 Schönebeck (Elbe)


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
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B E K A N N T M A C H U N G
der 35. Sitzung des Stadtrates am 28.08.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
  39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4.  Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Stadtrates vom 26.06.2008
4.1.  Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Stadtrates vom 07.07.2008
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 


26.06.2008
5.3.  Bekanntgabe des Beschlusses aus der nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 


07.07.2008
6. Anträge (öffentliche)
6.1. Antrag der Fraktion DIE LINKE. vom 20.05.2008
 - Bilanz des Verlustes des Kreisstadtstatus
7.  Diskussion zu den Vorschlägen zur künftigen Gestaltung der Sitzordnung im Stadtrat
8. Vorlagen-Nummer: 0454/2008 
  Städtebaulicher Rahmenplan „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ 
 Endbericht 12/2007 - Beschlussfassung 08/2008
9. Vorlagen-Nummer: 0485/2008
  Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Entlastung 


des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das 
Wirtschaftsjahr 2007 einschließlich der Behandlung des Gewinns aus dem 
Wirtschaftsjahr 2007


10.  Vorlagen-Nummer: 0486/2008 
Jahresabschluss 2007 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen


11. Vorlagen-Nummer: 0487/2008 
  Zweite Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den 


Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
12. Vorlagen-Nummer: 0488/2008 
 Anschaffung von elektronischen Wahlgeräten
13. Vorlagen-Nummer: 0489/2008 
  6. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck 


(Elbe)
14. Vorlagen-Nummer: 0490/2008 
  Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) -  


9. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004
 hier: Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss
 15. Vorlagen-Nummer: 0491/2008 
  Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 50 „An der Güstener Bahn“
 16. Vorlagen-Nummer: 0492/2008 
  Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 50 „An der Güstener Bahn“
 17. Vorlagen-Nummer: 0493/2008 
  Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“
 18. Vorlagen-Nummer: 0498/2008 
   Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das 


Wirtschaftsjahr 2008 - 1. Nachtrag
19. Vorlagen-Nummer: 0499/2008 
  Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark 


Salineinsel“ 
 1. Änderung, 2. Entwurf
20. Vorlagen-Nummer: 0500/2008 
 Einleitungsbeschluss 
  2. Änderung Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“
 21.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil 
 22. Vorlagen-Nummer: 0494/2008 
 Flächentausch an der Dr.-Lohmeyer-Straße
 23. Vorlagen-Nummer: 0495/2008 
  Verkauf einer Ergänzungsfläche zum Grundstück Graseweg 18
 24. Vorlagen-Nummer: 0496/2008 
  Verkauf einer Ergänzungsfläche zum Grundstück Graseweg 19
 25. Vorlagen-Nummer: 0497/2008 
  Verkauf einer Grundstücksfläche an der Scheunenstraße
 26. Vorlagen-Nummer: 0501/2008 
  Ankauf einer Grundstücksfläche für öffentliche Zwecke
 27. Vorlagen-Nummer: 0502/2008 
  Ankauf von Grundstücken für die städtebauliche Entwicklung der Altstadt
 28. Vorlagen-Nummer: 0503/2008 
  Ankauf einer Grundstücksfläche für den Straßenbau
 29. Informationen der Verwaltung
 30.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Ausschreibung von Leistungen nach VOL/A


 Vorhaben: Lieferung - Radlader
  Gesamtgewicht ca. 4400 kg


a)  Auftraggeber: Städtischer Bauhof Schönebeck
  Dammweg 22,
  39218 Schönebeck (Elbe)
  Tel. : 0 39 28/44 13;
  Fax: 0 39 28/44 14 10
 Ort der  Angebotsabgabe: 
  Stadt Schönebeck (Elbe)
  Submissionsstelle
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)
b)  Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
c)  Art und Umfang 
 der Leistung:  Lieferung - Radlader
  Gesamtgewicht ca. 4400 kg
 Ort der Anlieferung:
  Städtischer Bauhof Schönebeck
  Dammweg 22, 
  39218 Schönebeck (Elbe)
d)  Lose: keine Lose
e)  Ausführungsfrist:
  Oktober / November 2008
f)  Unterlagen:
 - Abgabe der Unterlagen durch: 
  Städtischer Bauhof Schönebeck
  Dammweg 22, 
  39218 Schönebeck (Elbe)
  Vergabe-Nr. 120 / 02 / 2008
 - Abforderung der Unterlagen: 
  bis spätestens  17.09.2008 
  bis 15:00 Uhr
g)  Stelle zur Einsichtnahme der Verdingungsunterlagen: 
  wie unter f)
h)  Entschädigung für Verdingungsunterlagen: 
  Höhe des Kostenbeitrages: 7,50 Euro
  Sparkasse Elbe-Saale
  BLZ: 800 555 00
  Kto- Nr.: 35 102 9044
  Cod. Zahlungsgrund: 
  Vergabe – Nr. 120 / 02 / 2008
   Die Unterlagen können nach Eingang des Kostenbeitrages abgeholt 


oder abgefordert werden. Rückzahlung erfolgt nicht.
i) Ablauf der Angebotsfrist: 18.09.2008 , 10:00 Uhr
 Abfassung der Angebote:   in deutscher Sprache
 Eröffnung der Angebote:  nicht öffentlich
l) Zahlungsbedingungen:  nach  § 15 VOL/B und zusätzliche 


Vertragsbedingungen
m) Nachweis der Eignung des Bieters:
   Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit 


und Zuverlässigkeit Angaben gemäß VOL/A zu machen.
   Der Bieter hat eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft, 


Finanzamt, Krankenkassen und IHK vorzulegen. 
n) Zuschlags- und Bindefrist: endet am:  20.10.2008
o) Sonstige Angaben:
   Der Bewerber unterliegt mit der Abgabe seines Angebotes auch den 


Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote  (§  27  VOL/A).


Herrler
Betriebsleiter
Städitscher Bauhof


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim 
Verlag abonniert werden.


5. Jahrgang    Sonntag, 24.08.2008    Amtliche Bekanntmachungen   Nr. 37








4. Jahrgang         Sonntag, 31.08.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 38


Öffentliche Bekanntmachung
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung Wanzleben, den 25.08.2008
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben
Ritterstr. 17-19, 39164 Wanzleben


Feststellung der Wertermittlung
Bodenordnungsverfahren nach § 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) 
„Grünewalde – Feldlage“, Landkreis Schönebeck 14, Verf. Nr. 0305 SBK 14


Im Bodenordnungsverfahren „Grünewalde – Feldlage“ werden nach § 32 
Flurbereinigungsgesetz (FlubG), i.d. Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 
(BGBl. S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Jahressteuergesetzes 2008 vom 
20.12.2007 (BGBl. 2007 Teil I Nr. 69, S. 3150, 3184) die Ergebnisse der Wertermittlung 
der Grundstücke (Flurstücke) im Bodenordnungsverfahren festgestellt. Die Nachweise über 
die Wertermittlung lagen öffentlich zur Einsichtnahme für die Beteiligten im Büro der nach 
§ 53 (LwAnpG) bestellten geeigneten Stelle, ÖbVI Wolfgang Marschner, Agnetenstraße 
10, 39106 Magdeburg für den Zeitraum vom 11. bis 22. August 2008 aus.  Zusätzlich 
bestand die Möglichkeit der Einsichtnahme und Anhörung im Feuerwehrgerätehaus der 
Stadt Schönebeck, OT Elbenau jeweils am Dienstag, dem 12.08.2008, in der Zeit von 10.00 
– 17.00 Uhr und 19.08.2008 in der Zeit von 13.00 – 19.00 Uhr.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Feststellung der Wertermittlung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben, erhoben 
werden. Im Fall der öffentlichen Bekanntmachung beginnt die Rechtsbehelfsfrist mit dem 
ersten Tage der Bekanntmachung. Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, 
wenn der Widerspruch bis zum Ablauf der angegebenen Frist beim Amt eingegangen ist. 
Gewahrt wird die Frist auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße 20, 38820 Halberstadt oder beim 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle (Saale).


Im Auftrag
Wolfgang Fettke


Öffentliche Ausschreibung nach VOB


Bauvorhaben: Bürgerhaus Plötzky, A.-Schweitzer-Str. -
 Fassadeninstandsetzung


a) Name, Anschrift des Auftraggebers: VGem Schönebeck (Elbe)
 Markt 1, Tel. (03928) 710461


b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung


c) Art des Auftrages: Fassadeninstandsetzung


d) Ort der Ausführung: Gemeinde Plötzky


e) Art und Umfang der Leistung: - Stellung Fassadengerüst (ca. 900 m²)
 -  Abbruch des vorhandenen Schornsteins  


(ca. 3 m³)
 - Ausbesserung des vorhandenen Putzes


 -  Aufbringen Wärmedämmverbundsystem mit  
8 cm Dämmung  (ca. 600 m²)


 - Farbanstrich Sockel (ca. 140 m²)
 - Erneuerung Dachrandbereich (ca. 170 m)
 - Erneuerung Lichtschachtabdeckung 
 -  Errichtung Eingangsüberdachung zum KG aus 


Stahlprofilen und Trapezblecheindeckung (ca. 
20 m²)


 - Erneuerung Kellerfenster (11 Stück)
 - Tür erneuern (1 Stück)
 - vorhandene Fenster/Türen streichen (70 m²)
 -  vorhandene Fenster/Türen kontrollieren/


nachstellen (55 Stück)
 - Erstellung einer Kiestraufe
 -  Demontage/Montage vorhandener 


Beschilderungen, Lampen, Klimageräte und 
sonstiger Anbauteile


 - Wiederherstellung der Außenanlagen


f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose


g) Zweck der Bauleistung:  


h) Frist für die Ausführung:  Beginn: 13.10.08 - Ende: 30.12.08


i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden können:    
 VGem Schönebeck (Elbe), Dez. III SG Hochbau


Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe), Tel. 03928 / 710 461
Termin von Anforderungen:  ab sofort 


 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen.


j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
20,00 EUR per Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die unter Pkt. a) 
genannte Stelle an:
Vergabenummer: H 582/08
Kontonummer:  371 021 669
BLZ, Geldinstitut:   800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale
Kostenentgelt wird nicht erstattet. Die Verdingungsunterlagen werden nur 
versandt, wenn der Nachweis über die Einzahlung vorliegt.


k) Frist für das Einreichen der Angebote:  16.09.08, 10.00 Uhr


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:  
 VGem Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck (Elbe)
 Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199


m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter oder ihre 
Bevollmächtigten


o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 16.09.08, 1000 Uhr
      Kleiner Sitzungssaal, 
      Schönebeck (Elbe), 
      Markt 1 (Rathaus)


p) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
   Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der 


Abrechnungssumme


q) Zahlungsbedingungen:  Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und 
Ergänzenden Vertragsbedingungen;


r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend 


s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:
Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBL Nr. 38/2006 vom 18.09.2006 
Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-Bescheinigung der 
Eintragung in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle 
ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das 
Präqualifikationsverzeichnis vorgelegt werden.
Alternativ sind folgende Einzelnachweise im Original oder in beglaubigter Kopie 
vorzulegen:


mit dem Angebot  
 - Handelsregisterauszug,
 - Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
 - Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
 - Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,
und auf Verlangen 
 -  Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personenschaden, 


Vermögensschaden, sonstige Schäden).


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:  19.09.08


u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:  Wertung von Nebenangeboten 
nur bei gleichzeitiger Abgabe des 
Hauptangebotes.


vw) sonstige Angaben: 
Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a)


    Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: 
    Planungs- u. Ingenieurbüro Röhrig, Magdeburg, Tel.:0391/2589506


Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A:
    Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters der Gemeinde Ranies


E I N L A D U N G
zur 2. Sitzung des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde Ranies 


am 07.09.2008 um 18:30 Uhr im Feuerwehrversammlungsraum, Dorfstr. 69a 


Tagesordnung
TOP 01 Feststellung des endgültigen Ergebnisses der Bürgeranhörung in der Gemeinde 


Ranies vom 07. September 2008


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Maser
Wahlleiter
der Gemeinde Ranies


Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters der Gemeinde Pretzien


E I N L A D U N G
zur 2. Sitzung des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde Pretzien 


am 07.09.2008 um 18:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“,
A.-Bebel-Str. 24 


Tagesordnung
TOP 01 Feststellung des endgültigen Ergebnisses der Bürgeranhörung in der Gemeinde 


Pretzien vom 07. September 2008


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Harwig
Wahlleiter
der Gemeinde Pretzien


Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters der Gemeinde Plötzky


E I N L A D U N G
zur 2. Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Plötzky 


am 07.09.2008 um 18:30 Uhr im Bürgerhaus A.-Schweitzer-Str. 6 


Tagesordnung
TOP 01 Feststellung des endgültigen Ergebnisses der Bürgeranhörung in der Gemeinde 


Plötzky vom 07. September 2008


Der Zutritt zur Sitzung ist frei für jedermann.


Schmeißer
Wahlleiter 
der Gemeinde Plötzky


Wahlbekanntmachung der Gemeinde Plötzky
Am 07. September 2008 findet die Bürgeranhörung zur Bildung der 


Einheitsgemeinde Stadt Schönebeck (Elbe) statt.
 Die Anhörung dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.


Die Gemeinde Plötzky ist in einen Wahlbezirk eingeteilt. 
Das Wahllokal befindet sich im Bürgerhaus, Albert-Schweitzer-Str. 6, 39245 Plötzky.


1.  Wählen kann nur, wer in das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat. 


2. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem für sie zuständigen Wahllokal wählen.
3.  Auf Verlangen hat der Wähler sich auszuweisen. Aus diesem Grunde wird empfohlen, 


die Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis oder Reisepass zur Anhörung 
mitzubringen.


4. Bei der Anhörung   
 - hat jede wahlberechtigte Person eine Stimme; 
 -  muss das Votum, welches die wahlberechtigte Person abgeben will, durch Ankreuzen 


oder in sonstiger Weise eindeutig gekennzeichnet sein. 
5. Wer einen Wahlschein hat, kann 
 an der Anhörung im Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, 
 a) durch Stimmabgabe in dem Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder 
 b) durch Briefwahl 
 teilnehmen. 
6. Wer durch Briefwahl wählen will, 
 -  muss sich von  der Stadt Schönebeck (Elbe) die entsprechenden Briefwahlunterlagen 


(Wahlschein, Stimmzettel, Wahlumschlag, Wahlbriefumschlag, Merkblatt für die 
Briefwahl) beschaffen und 


 -  diese in dem verschlossenen Wahlbriefumschlag so rechtzeitig an die jeweils darauf 
angegebene Anschrift abgeben oder versenden, dass er spätestens am Tag der Anhörung   
bis 18:00 Uhr eingeht; 


 -  kann die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben, wenn die Briefwahlunterlagen bei der 
Stadt Schönebeck (Elbe) persönlich abgeholt werden; 


 -  wegen einer körperlichen Behinderung jedoch nicht in der Lage ist, die Briefwahl 
persönlich zu vollziehen oder nicht lesen kann, kann sich der Hilfe einer Person seines 
Vertrauens (Hilfsperson) bedienen; auf dem Wahlschein hat der Wähler oder die 
Hilfsperson an Eides statt zu versichern, dass die Stimmzettel persönlich oder nach 
dem erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet worden sind; 


 -  sich in einem Krankenhaus, Altenheim, Altenwohnheim, Pflegeheim, Erholungsheim, 
in einer sozialtherapeutischen Anstalt oder Justizvollzugsanstalt oder in einer 
Gemeinschaftsunterkunft aufhält, muss Gelegenheit haben, die Stimmzettel 
unbeobachtet zu kennzeichnen und in den entsprechenden Wahlumschlag zu legen. 


7.  Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jede 
wahlberechtigte Person hat Zutritt zum Wahllokal, soweit dies ohne Störung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. Jede wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur einmal 
ausüben. 


8.  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Wahlergebnis herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches bestraft. 


9.  Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich das Wahllokal 
befindet, jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede 
Unterschriftensammlung verboten. 


 
Wahl mit Stimmzetteln
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahllokal bereitliegen. Die amtlichen 
Stimmzettel enthalten die Anhörungsfrage und die Antwortmöglichkeiten JA und NEIN.  Jede 
wahlberechtigte Person erhält beim Betreten des Wahllokals einen amtlichen Stimmzettel. 
Sie begibt sich mit dem Stimmzettel in die Wahlkabine. Dort kennzeichnet sie auf 
dem Stimmzettel durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise zweifelsfrei, welcher 
Antwortmöglichkeit sie ihre Stimme gibt. 


Ein Stimmzettel ist ungültig, 
 - wenn er nicht amtlich hergestellt ist. 
 - wenn er mehr als eine Kennzeichnung enthält. 
 -  weil der Wille des Wählers aus der Art der Kennzeichnung nicht zweifelsfrei erkennbar 


ist. 
 - wenn er einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 
 - wenn er keine Kennzeichnung enthält. 


Schmeißer
Wahlleiter 
der Gemeinde Plötzky   


Wahlbekanntmachung der Gemeinde Pretzien
Am 07. September 2008 findet die Bürgeranhörung zur Bildung der 


Einheitsgemeinde Stadt Schönebeck (Elbe) statt.
 Die Anhörung dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.


Die Gemeinde Pretzien ist in einen Wahlbezirk eingeteilt. 
Das Wahllokal befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“, August-Bebel-
Str. 24, 39245 Pretzien.


1.  Wählen kann nur, wer in das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat. 


2. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem für sie zuständigen Wahllokal wählen.
3.  Auf Verlangen hat der Wähler sich auszuweisen. Aus diesem Grunde wird empfohlen, 


die Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis oder Reisepass zur Anhörung 


mitzubringen.
4. Bei der Anhörung   
 - hat jede wahlberechtigte Person eine Stimme; 
 -  muss das Votum, welches die wahlberechtigte Person abgeben will, durch Ankreuzen 


oder in sonstiger Weise eindeutig gekennzeichnet sein. 
5. Wer einen Wahlschein hat, kann 
 an der Anhörung im Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, 
 a) durch Stimmabgabe in dem Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder 
 b) durch Briefwahl 
 teilnehmen. 
6. Wer durch Briefwahl wählen will, 
 -  muss sich von  der Stadt Schönebeck (Elbe) die entsprechenden Briefwahlunterlagen 


(Wahlschein, Stimmzettel, Wahlumschlag, Wahlbriefumschlag, Merkblatt für die 
Briefwahl) beschaffen und 


 -  diese in dem verschlossenen Wahlbriefumschlag so rechtzeitig an die jeweils darauf 
angegebene Anschrift abgeben oder versenden, dass er spätestens am Tag der Anhörung   
bis 18:00 Uhr eingeht; 


 -  kann die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben, wenn die Briefwahlunterlagen bei der 
Stadt Schönebeck (Elbe) persönlich abgeholt werden; 


 -  wegen einer körperlichen Behinderung jedoch nicht in der Lage ist, die Briefwahl 
persönlich zu vollziehen oder nicht lesen kann, kann sich der Hilfe einer Person seines 
Vertrauens (Hilfsperson) bedienen; auf dem Wahlschein hat der Wähler oder die 
Hilfsperson an Eides statt zu versichern, dass die Stimmzettel persönlich oder nach dem 
erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet worden sind; 


 -  sich in einem Krankenhaus, Altenheim, Altenwohnheim, Pflegeheim, Erholungsheim, 
in einer sozialtherapeutischen Anstalt oder Justizvollzugsanstalt oder in einer 
Gemeinschaftsunterkunft aufhält, muss Gelegenheit haben, die Stimmzettel 
unbeobachtet zu kennzeichnen und in den entsprechenden Wahlumschlag zu legen. 


7.  Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
  Jede wahlberechtigte Person hat Zutritt zum Wahllokal, soweit dies ohne Störung des 


Wahlgeschäfts möglich ist.
 Jede wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur einmal ausüben. 
8.  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Wahlergebnis herbeiführt oder das 


Ergebnis verfälscht, wird nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches bestraft. 
9.  Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich das Wahllokal 


befindet, jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede 
Unterschriftensammlung verboten. 


 
Wahl mit Stimmzetteln


Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahllokal bereitliegen. 
Die amtlichen Stimmzettel enthalten die Anhörungsfrage und die Antwortmöglichkeiten JA 
und NEIN. 
Jede wahlberechtigte Person erhält beim Betreten des Wahllokals einen amtlichen 
Stimmzettel. 
Sie begibt sich mit dem Stimmzettel in die Wahlkabine. Dort kennzeichnet sie auf 
dem Stimmzettel durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise zweifelsfrei, welcher 
Antwortmöglichkeit sie ihre Stimme gibt. 


Ein Stimmzettel ist ungültig, 
 - wenn er nicht amtlich hergestellt ist. 
 - wenn er mehr als eine Kennzeichnung enthält. 
 -  weil der Wille des Wählers aus der Art der Kennzeichnung nicht zweifelsfrei erkennbar 


ist. 
 - wenn er einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 
 - wenn er keine Kennzeichnung enthält. 


Harwig
Wahlleiter 
der Gemeinde Pretzien   


Wahlbekanntmachung der Gemeinde Ranies
Am 07. September 2008 findet die Bürgeranhörung zur Bildung der 


Einheitsgemeinde Stadt Schönebeck (Elbe) statt.
 Die Anhörung dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.


Die Gemeinde Ranies ist in einen Wahlbezirk eingeteilt.
Das Wahllokal befindet sich im Feuerwehrversammlungsraum, Dorfstr. 69a, 39221 
Ranies.


1.  Wählen kann nur, wer in das Verzeichnis der Anhörungsberechtigten eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat. 


2. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem für sie zuständigen Wahllokal wählen.
3.  Auf Verlangen hat der Wähler sich auszuweisen. Aus diesem Grunde wird empfohlen, 


die Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis oder Reisepass zur Anhörung 
mitzubringen.


4. Bei der Anhörung  
 - hat jede wahlberechtigte Person eine Stimme; 
 -  muss das Votum, welches die wahlberechtigte Person abgeben will, durch Ankreuzen 


oder in sonstiger Weise eindeutig gekennzeichnet sein. 
5. Wer einen Wahlschein hat, kann 
 an der Anhörung im Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, 
 a) durch Stimmabgabe in dem Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder 
 b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
6. Wer durch Briefwahl wählen will, 
 -  muss sich von  der Stadt Schönebeck (Elbe) die entsprechenden Briefwahlunterlagen 


(Wahlschein, Stimmzettel, Wahlumschlag, Wahlbriefumschlag, Merkblatt für die 
Briefwahl) beschaffen und 


 -  diese in dem verschlossenen Wahlbriefumschlag so rechtzeitig an die jeweils darauf 
angegebene Anschrift abgeben oder versenden, dass er spätestens am Tag der Anhörung   
bis 18:00 Uhr eingeht; 


 -  kann die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben, wenn die Briefwahlunterlagen bei der 
Stadt Schönebeck (Elbe) persönlich abgeholt werden; 


 -  wegen einer körperlichen Behinderung jedoch nicht in der Lage ist, die Briefwahl 
persönlich zu vollziehen oder nicht lesen kann, kann sich der Hilfe einer Person seines 
Vertrauens (Hilfsperson) bedienen; auf dem Wahlschein hat der Wähler oder die 
Hilfsperson an Eides statt zu versichern, dass die Stimmzettel persönlich oder nach dem 
erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet worden sind; 


 -  sich in einem Krankenhaus, Altenheim, Altenwohnheim, Pflegeheim, Erholungsheim, 
in einer sozialtherapeutischen Anstalt oder Justizvollzugsanstalt oder in einer 
Gemeinschaftsunterkunft aufhält, muss Gelegenheit haben, die Stimmzettel 
unbeobachtet zu kennzeichnen und in den entsprechenden Wahlumschlag zu legen. 


7.  Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
  Jede wahlberechtigte Person hat Zutritt zum Wahllokal, soweit dies ohne Störung des 


Wahlgeschäfts möglich ist.
 Jede wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur einmal ausüben. 
8.  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Wahlergebnis herbeiführt oder das 


Ergebnis verfälscht, wird nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches bestraft. 
9.  Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich das Wahllokal 


befindet, jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede 
Unterschriftensammlung verboten. 


 
Wahl mit Stimmzetteln


Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahllokal bereitliegen. 
Die amtlichen Stimmzettel enthalten die Anhörungsfrage und die Antwortmöglichkeiten JA 
und NEIN. 
Jede wahlberechtigte Person erhält beim Betreten des Wahllokals einen amtlichen 
Stimmzettel. 
Sie begibt sich mit dem Stimmzettel in die Wahlkabine. Dort kennzeichnet sie auf 
dem Stimmzettel durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise zweifelsfrei, welcher 
Antwortmöglichkeit sie ihre Stimme gibt. 


Ein Stimmzettel ist ungültig, 
 - wenn er nicht amtlich hergestellt ist. 
 - wenn er mehr als eine Kennzeichnung enthält. 
 -  weil der Wille des Wählers aus der Art der Kennzeichnung nicht zweifelsfrei erkennbar 


ist. 
 - wenn er einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 
 - wenn er keine Kennzeichnung enthält. 


Maser
Wahlleiter
der Gemeinde Ranies    


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim 
Verlag abonniert werden.








BEKANNTMACHUNG
der 8. Sitzung des Gemeinderates Pretzien 


am 11.09.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
 August-Bebel-Straße 24, 39245 Pretzien


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil:
01.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfä-


higkeit
02.  Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
03.  Feststellung der Tagesordnung
04.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sit-


zung
05. Einwohnerfragestunde
06. Vorlagen-Nummer: 012/2008-PR
  Gebietsänderungsvertrag zur Eingemeindung in die Stadt Schöne-


beck (Elbe)
07. Vorlagen-Nummer: 013/2008-PR
  Neufassung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamt-


lichen Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien
08.  Beratung zu Problemen bei der Straßenreinigung bzw. Grünflä-


chenpflege
09. Beratung zur Thematik LKW-Verkehr
10. Beratung zur Thematik Niederschlagswasserentsorgung
 
Nichtöffentlicher Teil:
11. Berichterstattung zum Jahresabschluss 2007 der NE GmbH
12. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
13.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde;  


Anfragen der Ratsmitglieder


Harwig
Bürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsenta-
tion, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch 
und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert 
werden.


5. Jahrgang    Mittwoch, 03.09.2008    Amtliche Bekanntmachungen   Nr. 39


2-spaltig/177 mm








4. Jahrgang         Sonntag 07.09.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 40/Seite 1


BEKANNTMACHUNG
der 26. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung am 
18.09.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Schulungs- und Tagungszentrum
  Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


  TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
7. Informationen der Verwaltung
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 8. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 17.09.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
  Albert-Schweitzer-Straße 6, 39245 Plötzky
 
  TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 012/2008-PL
  2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushalts-


jahr 2008
7. Vorlagen-Nummer: 013/2008-PL
  Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde  


Plötzky zum Ehrenbeamten
8. Vorlagen-Nummer: 014/2008-PL
 Gebietsänderungsvertrag zur Eingemeindung in die Stadt Schönebeck (Elbe)
9. Beratung zur Gestaltung des Schulhofes
10. Berichterstattung zum Stand der geplanten Baumaßnahmen 
11. Auswertung des Heimatfestes


Nichtöffentlicher Teil:
12. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
13.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der  


Ratsmitglieder


Schmeißer
Bürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung zur vorläufigen Anordnung zum Flächenentzug für 
die Pflanzmaßnahmen bzw. die Anlegung von Gewässerschonstreifen im Boden-
ordnungsverfahren Grünewalde – Feldlage,  Verf. Nr. 0305 SBK 14
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzle-
ben hat mit Datum vom 01.09.2008 die vorläufige Anordnung zum Flächenentzug ab 
01.10.2008 für die Pflanzmaßnahmen bzw. die Anlegung von Gewässerschonstreifen 
im Bodenordnungsverfahren Grünewalde – Feldlage,  Verf. Nr. 0305 SBK 14 erlassen.  
Die vorläufige Anordnung gilt mit dieser Veröffentlichung als bekannt gegeben und 
kann im Schaukasten der Stadt Schönebeck bzw. im Amt für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, Zimmer A1.05, 
39164 Wanzleben in den Dienststunden ab den 08.09.2008 eingesehen werden. 


N a c h r u f


Am 29.08.2008 verstarb im Alter von 47 Jahren unsere 
Mitarbeiterin


Karolina Jacobs
Wir haben sie als eine pflichtbewusste, engagierte und hilfs-
bereite Mitarbeiterin schätzen gelernt. 
Die Stadtverwaltung wird Frau Jacobs in ehrender Erinne-
rung behalten.


Haase  Reimer
Oberbürgermeister Personalratsvorsitzende


Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 28.08.2008
Beschluss-Nummer 0454/2008
Städtebaulicher Rahmenplan „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ 
Endbericht 12/2007 - Beschlussfassung 08/2008
Der Städtebauliche Rahmenplan „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ in der Fassung vom 
Dezember 2007 (Endbericht) - Beschlussfassung 08/2008 wird als Handlungsgrundla-
ge für die Durchführung der Stadtsanierung unter Beachtung der auf den Seiten 91 bis 
93 formulierten allgemeinen Sanierungsziele bestätigt.
 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0485/2008
Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Entlastung 
des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das 
Wirtschaftsjahr 2007 einschließlich der Behandlung des Gewinns aus dem Wirt-
schaftsjahr 2007
Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht des Städtischen Bauhofes 
Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2007 fest und entlastet den Betriebsleiter für das 
Wirtschaftsjahr 2007 unter Berücksichtigung des uneingeschränkten Feststellungsver-
merkes durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe) auf der Grund-
lage der durchgeführten Jahresabschlussprüfung durch die BDO Deutsche Warentreu-
handAG. 
Der Stadtrat beschließt, den Jahresüberschuss in Höhe von 73.188,11 €  wie folgt zu 
verwenden:
1. 53.556,13 €  werden für den Grundstücksankauf des vom Bauhof  eingeschlos-


senen Grundstücks zur Deckung der Forderung des Finanzamtes zur 
Rückzahlung der Vorsteuer zweckgebunden der Allgemeinen Rück-
lage des Bauhofes zugeführt, 


2. 19.631,98 €   werden der Allgemeinen Rücklage des Städtischen Bauhofes  
Schönebeck zugeführt.


 


Haase
Oberbürgermeister


Feststellungsvermerk des RPAs zum Jahresabschluss des Eigenbetriebes 
Städtischer Bauhof Schönebeck für das Geschäftsjahr 2007
Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, abgeschlossener Prüfung am 28.3.2008 
durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2007 beauftragte Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft, Sitz Magdeburg, 
die Buchführung und der Jahresabschluss 2007 des Eigenbetriebes Städtischer Bau-
hof Schönebeck den gesetzlichen Vorschriften und der Betriebssatzung entsprechen. 
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragssituation des Unternehmens. Der Lagebericht steht im 
Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Bean-
standungen keinen Anlass. Daher empfiehlt das RPA aufgrund der o.g. durchgeführten 
Prüfung durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen BDO Deutsche Warentreuhand 
Aktiengesellschaft eine Entlastung des Betriebsleiters zum Jahresabschluss 2007 vom 
Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schönebeck vorzunehmen.


Amtsleiterin RPA


VI. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS
Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Städtischer Bauhof Schö-
nebeck - Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), Schönebeck (Elbe), für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007 in den diesem Bericht als 
Anlagen I (Lagebericht) und II (Jahresabschluss) beigefügten Fassungen den am 28. 
März 2008 in Magdeburg unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
wie folgt erteilt:
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Städ-
tischen Bauhofs Schönebeck - Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), Schönebeck 
(Elbe) für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar  2007 bis zum 31. Dezember 2007 ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss  und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Ein-
beziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Wir haben unsere 
Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt.  Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“
Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprü-
fungen erstattet.


Magdeburg, den 28. März 2008


                               
Rätze


Wirtschaftsprüfer
ppa. Wacha


Wirtschaftsprüfer


BDO Deutsche Warentreuhand
Aktiengesellschaft


Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Öffentliche Bekanntmachung 
Der Jahresabschluss 2007 einschließlich des Lageberichtes des Städtischen Bauhofes 
Schönebeck wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss 2007 ein-
schließlich Lagebericht liegen gemäß § 18 Abs. 5 Eigenbetriebsgesetz-EigVG im Land 
Sachsen-Anhalt vom 08.09.2008 bis 16.09.2008 zur Einsichtnahme im Dammweg 22, 
Zimmer 207, zu den Dienstzeiten Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr sowie Freitag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr öffentlich 
aus. 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0486/2008  
Jahresabschluss 2007 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen 
Gemäß Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den Eigenbetrieb „SOLE-
PARK Schönebeck/Bad Salzelmen“ vom 13.12.1999 § 4 beschließt der Stadtrat auf 
seiner Sitzung am 28.08.2008 auf der Grundlage der Prüfungsergebnisse des Wirt-
schaftsprüfungsunternehmens Anochin, Roters & Kollegen Magdeburg für das Ge-
schäftsjahr 2007 und des Feststellungsvermerkes des Rechnungsprüfungsamtes der 
Stadt Schönebeck (Elbe) den Jahresabschluss des SOLEPARKES Schönebeck/Bad 
Salzelmen für das Jahr 2007 und erteilt gleichzeitig der Betriebsleiterin für den Vollzug 
des Wirtschaftsjahres 2007 die Entlastung. Weiterhin beschließt der Stadtrat in Bezug-
nahme auf die Empfehlung der Kommunalaufsicht vom 16.04.2008 in Verbindung mit 
dem § 12 Abs. 6 der EiGVO den festgestellten Verlust in Höhe von 276.715,51 € durch 
Zuführung liquider Mittel aus dem Stadthaushalt auszugleichen.
Bekanntmachung
Der Jahresabschlussbericht wird vom 08.09. bis 12.09.2008 von Mo.-Do. 9.00-16.00 
Uhr und Fr. 9.00-12.00 im    
 SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen
  Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe)
 Badepark 1,Sekretariat, 39218 Schönebeck (Elbe) öffentlich ausgelegt.


Haase
Oberbürgermeister


Feststellungsvermerk des RPAs zum Jahresabschluss des Eigenbetriebes  
Solepark
Schönebeck/Bad Salzelmen Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe) für das  
Geschäftsjahr 2007
Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, abgeschlossener Prüfung am 29.04.2008 
durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2007 beauftragte Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Anochin, Roters & Kollegen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater Magdeburg 
die Buchführung und der Jahresabschluss 2007 des Eigenbetriebes Solepark Schöne-
beck/Bad Salzelmen den gesetzlichen Vorschriften und der Betriebssatzung entspre-
chen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsge-
mäßer Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 


Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des Unternehmens. Der Lagebericht steht im 
Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Bean-
standungen keinen Anlass. Daher empfiehlt das RPA, aufgrund der o.g. durchgeführ-
ten Prüfung durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Anochin, Roters & Kollegen 
Magdeburg, eine Entlastung der Betriebsleitung für den Jahresabschluss 2007 des  
Eigenbetriebes Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen vorzunehmen.


Amtsleiterin RPA


F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung des SOLEPARK Schönebeck/
Bad Salzelmen, Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), haben wir mit Datum vom 
29.04.2008 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:
„An den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen, Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck 
(Elbe)
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des SO-
LEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen, Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Schönebeck, für das Geschäftsjahr vom 01 .01 .2007 bis 31.12.2007 geprüft. Die 
Buchführung und Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufga-
be ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lage-
bericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-bezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prü-
fung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“
G. Schlussbemerkung
Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprü-
fungen (Prüfungsstandard 450 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.). 
Der von uns mit Datum vom 29.04.2008 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsver-
merk ist in Abschnitt F „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers“ 
formuliert.


Magdeburg, 29.04.2008


Anochin, Roters & Kollegen
GmbH & Co. KG


Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Beschluss-Nummer 0487/2008
Zweite Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für 
den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß § 4 des EigBG sowie § 4 
der Betriebssatzung die Zweite Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“.  


Haase
Oberbürgermeister


Zweite Änderungssatzung  der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
für den Eigenbetrieb„SOLEPARK Schönebeck/ Bad Salzelmen“


Präambel
Auf der Grundlage der Paragraphen 4, 6, 116, 117 und 131 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) in der 
derzeit gültigen Fassung und dem Gesetz über die kommunalen Eigenbetriebe im Land 
Sachsen-Anhalt  (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) vom 24. März 1997 (GVBl. LSA S. 
446) in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
28.08.2008 folgende Satzung zur Änderung der Betriebssatzung beschlossen:


Artikel 1


Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes vom 18.09.1997, veröffentlicht im Amtsblatt 
der Stadt Schönebeck (Elbe) am 14.10.1997, zuletzt geändert am 09.12.1999, veröf-
fentlicht am 11.01.2000, wird wie folgt geändert:


1. In § 3 wird der bisherige Satz 5 gestrichen.
2. In § 3 werden nach Satz 4 folgende neue Sätze als Sätze 5 bis 7 eingefügt:
  „Der Betriebsausschuss überträgt – soweit es sich nicht um Geschäfte der lau-


fenden Betriebsführung handelt – den Abschluss von Verträgen bis 100.000 Euro 
brutto auf die Betriebsleitung.“


  „Darüber hinaus überträgt der Betriebsausschuss der Betriebsleitung im Rahmen 
des Projektes „Attraktivierung und Erweiterung des Gesundheits- und Erholungs-
bades Solequell 2008/2009“ den Abschluss von Verträgen bis zu 500.000 Euro 
brutto.“


  „Die Verfügung über Vermögen gemäß § 44 Abs. 3 Ziffer 7 der GO LSA wird der 
Betriebsleitung bis zu 5.000 Euro brutto übertragen.“


  Die bisherigen Sätze 6 bis 10 des § 3 werden die Sätze 8 bis 12.
3. Im § 4 wird nach Satz 3 folgender Satz 4 angefügt: 
  „Der Stadtrat entscheidet über Verfügungen gemäß § 44 Abs. 3 Ziffer 7 der GO 


LSA über einem Wert von 10.000 Euro brutto.“ 
4. In § 5 erhält der Punkt 1 nach Satz 5 folgende Fassung:
  „Die Festsetzung von Tarifen (Entgelte), der Abschluss von Verträgen – ausge-


nommen Geschäfte der laufenden Betriebsführung – über 100.000 Euro brutto. 
Abweichend davon entscheidet der Betriebsausschuss im Rahmen des Projektes 
„Attraktivierung und Erweiterung des Gesundheits- und Erholungsbades Sole-
quell 2008/2009“ über den Abschluss von Verträgen erst über 500.000 Euro brut-
to. Über Verfügungen gemäß § 44 Abs. 3 Ziffer 7 der GO LSA entscheidet der 
Betriebsausschuss über 5.000 Euro brutto bis 10.000 Euro brutto.“


5.  In § 5 wird im Punkt 2 „Angestellten ab der Vergütungsgruppe Vc bis III“ durch 
„Beschäftigten der Entgeltgruppe 8-12.“ ersetzt.


6. In § 5 erhält der Punkt 7 nach Satz 5 folgende Fassung:
  „Den Verzicht auf Ansprüche des Eigenbetriebes bis zu einem Wert von 2.500 


Euro brutto. Darüber hinaus entscheidet der Stadtrat.“
7. Der § 8 erhält folgende Fassung:
  „Die personalrechtlichen Befugnisse werden vom Betriebsleiter als Dienstvor-


gesetzter für alle Beschäftigten ausgeübt. Der Betriebsleiter entscheidet über die 
Einstellung und Entlassung der Beschäftigten von der Entgeltgruppe 1 bis 7. Die 
Leitungsstruktur des Betriebes wird durch den Betriebsleiter nach den Erforder-
nissen erarbeitet und durch den Stellenplan im Wirtschaftsplan bestätigt. Für den 
Eigenbetrieb gilt das Tarifrecht des öffentlichen Dienstes, die Entlohnung erfolgt 







4. Jahrgang         Sonntag 07.09.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 40 Seite 2


nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Für den Eigenbetrieb 
gilt das Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt (PersVG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.2004 (GVBl. LSA S. 356) in der derzeit 
gültigen Fassung. Gemäß den §§ 1 (2), 6 (1) und 12 (1) PersVG LSA ist ein eige-
ner Personalrat zu bilden.“


Artikel 2
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 02.09.2008


 
Haase
Oberbürgermeister   


Beschluss-Nummer 0488/2008
Anschaffung von elektronischen Wahlgeräten 
Der Stadtrat beschließt die Anschaffung von 24 elektronischen Wahlgeräten.


 
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0489/2008
6. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt  
Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die in der Anlage befindliche 6. 
Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck 
(Elbe). Gleichzeitig beschließt der Stadtrat die Unterdeckung des Abwassergebühren-
haushaltes 2007 in den nächsten Kalkulationszeitraum vorzutragen.


 
Haase
Oberbürgermeister
 
6. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung  der Stadt  
Schönebeck (Elbe)


Präambel
Aufgrund der §§ 2, 4, 6 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 
05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), in ihrer zurzeit gültigen Fassung, der §§ 1 und 
5 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch 
den Artikel 11 des Gesetzes vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698) und des § 
151 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 12. April 2006 
(GVBl. LSA S. 248), hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 
28.08.2008 folgendes beschlossen:


Artikel 1
Die 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 
20.06.2002 (Beschluss Nr. 650/2002), veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schöne-
beck (Elbe) am 16.07.2002, zuletzt geändert durch die 5. Änderung vom 17.12.2007 
(Beschluss-Nr. 0425/2007), veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) 
am 23.12.2007, wird wie folgt geändert:


1. Der § 10 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
(3) Die Grundgebühr für Wohngrundstücke beträgt je Wohneinheit 8,25 €/Monat.


2. Der § 10 Abs. 4 wird wie folgt geändert:
(4)  Die Grundgebühr für Gewerbe- oder sonstige Grundstücke beträgt je Wasserzähler:


mit einem Nenndurchfluss bis Qn = 2,5 m³/h 8,25 €/Monat


mit einem Nenndurchfluss bis Qn = 10 m³/h 16,50 €/Monat


mit einem Nenndurchfluss bis Qn = 60 m³/h 49,50 €/Monat


mit einem Nenndurchfluss bis Qn = 150 m³/h 123,75 €/Monat


mit einem Nenndurchfluss bis Qn = 250 m³/h 206,25 €/Monat


mit einem Nenndurchfluss bis Qn = 400 m³/h 330,00 €/Monat


3. Der § 11 Abs. 6 Nr. b wird wie folgt geändert:


b) für Schmutzwasser nach § 11 (3b)  1,99 €/m³


4. Der § 11 Abs. 6 Nr. c wird wie folgt geändert:


c) für Niederschlagswasser  0,98 €/m²


5. Der § 11 Abs. 6 Nr. d wird wie folgt geändert:


d) für, aus besonderen Gründen sowie mit Genehmigung in die öffentliche Kanalisati-
on eingeleitetes Grundwasser 2,09 €/m³


6. Der § 12 Abs. 2 Nr. a wird wie folgt geändert:


a) bei Nutzung einer abflusslosen Sammelgrube (Absatz 1a)  1,99 €/m³


7. Der § 12 Abs. 2 Nr. b wird wie folgt geändert:


b)  für die Reinigung des Anlageninhaltes (Fäkalschlamm) aus Kleinkläranlagen mit 
Anbindung an ein Gewässer 39,40 €/m³


Artikel 2
Der § 24 wird wie folgt ergänzt:
Die 6. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung tritt rückwirkend 
zum 01.01.2008 in Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 02.09.2008


 
Haase
Oberbürgermeister   
Anlage zum Beschluss Nr. 0489/2008
Die Verwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der OEWA einen jährlichen 
Zwischenbericht der Verbrauchszahlen und Vorkommnissen in der Abwasserentsorgung 
auszugeben!


Beschluss-Nummer 0490/2008
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) -  
9. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004
hier: Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 
Der Stadtrat beschließt entsprechend § 11 der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck 
(Elbe) i.V.m. Beschluss Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 folgende Umbesetzung im Fi-
nanz- und Rechnungsprüfungsausschuss:


 


Finanz- und
Rechnungsprüfungsausschuss Vorsitzender: Herr Torsten Pillat


 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0491/2008
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 50 „An der Güstener Bahn“
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt:
Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange bzw. 
sonstiger Betroffener sowie während der öffentlichen Auslegung zum Bebauungs-
planentwurf Nr. 50  „An der Güstener Bahn“ eingegangenen Stellungnahmen hat der 
Stadtrat geprüft. Die Abwägungstabelle ist Anlage und gleichzeitig Bestandteil des 
Beschlusses.
 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0492/2008
Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 50 „An der Güstener Bahn“
Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Bebauungsplan Nr. 50 „An der Güstener 
Bahn“ als Satzung. Die Begründung wird gebilligt. (Gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 Bau-
gesetzbuch)
 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0493/2008
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt, dass für das 
– südlich der Tischlerstraße, 
– westlich der Salzer Straße sowie 
–  nördlich und östlich der in der Planung befindlichen „Anbindungsstraße östliche  


Gewerbegebiete“ liegende Gebiet der Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt 
Süd-West“ aufgestellt werden soll.  (Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch)


Mit der Annahme dieses Beschlusses werden im Sinne der Rechtsklarheit die nachfol-
genden Beschlüsse aufgehoben:
– Aufstellungsbeschluss - Bebauungsplan Nr. 25 „City-West“ vom 27.10.1994
 Beschluss-Nr. 50 - 4/(I)/94
–  Auslegungsbeschluss - Bebauungsplan Nr. 25 „City-West“ mit örtlichen Bauvor-


schriften vom 26.10.1995 
   Beschluss-Nr. 199 - 15/(I)/95
–  Änderungs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplanentwurf Nr. 25 „City-West“ 


vom  12.09.1996  
 Beschluss-Nr. 352 - 22/(I)/96
–  Abwägungsbeschluss über die Anregungen und Bedenken B-Planentwurf Nr. 25 


„City-West“ vom 06.02.1997
 Beschluss-Nr. 424 - 26/(I)/97
–  Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 25 „City-West“ vom 06.02.1997
 Beschluss-Nr. 425 - 26/(I)/97
–  Einleitungsbeschluss - 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 25 „City-West‘‘ vom 


14.12.2000
 Beschluss-Nr. 0341/2000
–  Auslegungsbeschluss - 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 25 „City-West‘‘ vom 


14.12.2000  
 Beschluss-Nr. 0342/2000
–  Änderungsbeschluss - 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 „City-West‘‘ vom  


26.04.2001
 Beschluss-Nr. 0424/2001
 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0498/2008
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das Wirt-
schaftsjahr 2008 - 1. Nachtrag 
Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof 
Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2008 – 1. Nachtrag mit folgenden Grunddaten:


1. Erfolgsplan
Die Aufwendungen und Erträge werden festgesetzt auf je 2.812.700 €.
Der Zuschuss der Stadt beträgt 0 €.


2. Vermögensplan
Die Einnahmen und Ausgaben werden festgesetzt auf je 163.600 €.


3. Kreditaufnahmen
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veran-
schlagt.


4. Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


5. Kassenkredit
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2008 zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € 
festgesetzt.


6.  Stellenübersicht
Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes weist 50,113 Vollzeitstellen aus.
 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0499/2008
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 6 
„Touristenpark Salineinsel“ 1. Änderung, 2. Entwurf 
1.  Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 20.09.2007 


dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“ 1. Ände-
rung und der Begründung (einschließlich Umweltbericht) zugestimmt und die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB i.V.m. § 4a (1) BauGB beschlossen. 
Der Bebauungsplanentwurf wurde gegenüber der gemäß § 3 (2) BauGB ausge-
legten Fassung geändert. Zur Behebung dieser Abweichung wird das Verfahren 
gemäß § 4a (3) BauGB durchgeführt. Der 2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 
„Touristenpark Salineinsel“ 1. Änderung wird erneut öffentlich ausgelegt. Hierbei 
wird bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu dem geänderten  Planinhalt abgege-
ben werden dürfen. Die Frist der öffentlichen Auslegung des 2. Entwurfes wird 
auf 21 Tage gemäß § 4a (3) Satz 3 BauGB  verkürzt. 


2.  Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 6 
„Touristenpark Salineinsel“ 1. Änderung, gemäß § 3 (2) BauGB vom 17.10.2007 bis 
21.11.2007 sowie die mit Schreiben vom 18.10.2007 gemäß § 4 (1) BauGB i.V.m.  
§ 4a (2 und 3) BauGB von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange und Nachbargemeinden eingeholten Stellungnahmen werden gemeinsam 
mit den Stellungnahmen, die zum geänderten Planinhalt eingehen, in die Abwä-
gung gemäß § 1 (7) BauGB eingestellt.


  


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0500/2008
Einleitungsbeschluss 
2. Änderung Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“
Der Stadtrat beschließt, dass das Änderungsverfahren – 2. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ eingeleitet werden soll. (Gemäß § 2 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch)
  


Haase
Oberbürgermeister


Festsetzung der Zweitwohnungssteuer der Gemeinde Pretzien für das Kalender-
jahr 2008 durch öffentliche Bekanntmachung 
Für alle diejenigen Zweitwohnungssteuerpflichtigen, bei denen sich weder die Bemes-
sungsgrundlagen laut Erklärungsvordruck, noch die Nutzungsart seit der letzten Fest-
setzung geändert haben, wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 12 
Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) die 
Zweitwohnungssteuer für das Kalenderjahr 2008 in der zuletzt für das Kalenderjahr 
2007 veranlagten Höhe festgesetzt. Die Zweitwohnungssteuer bleibt gegenüber dem 
Vorjahr unverändert und beträgt 10 % der üblichen Miete, die sich gemäß § 3 Abs. 3 
der Zweitwohnungssteuersatzung wie folgt berechnet:
a)  für Wohnungen, die mit Bad und/oder Dusche, Innen-WC und Heizung ausgestattet 


sind, je m² Wohnfläche 2,56 Euro/ Monat
b)  für Wohnungen wie a), aber ohne fest installierte Heizung je m² Wohnfläche
 1,53 Euro/ Monat
c) für alle übrigen Wohnungen je m² Wohnfläche 1,02 Euro/ Monat
Die Steuer ist in der in den zuletzt erteilten Abgabebescheiden festgesetzten Höhe 
fällig. Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Zweitwohnungssteuerbescheide 
für das Kalenderjahr 2008 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu entrich-
ten. Sollte sich die Steuerpflicht neu begründen, der Steuerschuldner wechseln oder 
sich die Berechnungsgrundlagen ändern, werden Änderungsbescheide erteilt. Mit dem 
Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid 
zugegangen wäre. 
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb von einer Frist von einem Monat, die mit Ablauf 
des Tages dieser Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch schriftlichen Widerspruch 
oder mündlich zur Niederschrift bei der Gemeinde Pretzien, vertreten durch die  Ver-
waltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe), Steueramt, Markt 1, 39218 Schönebeck, 
angefochten werden.
Schönebeck (Elbe), den 07.09.2008


VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT SCHÖNEBECK (ELBE)
i.A. Warnke
- STEUERAMT -


Festsetzung der Zweitwohnungssteuer der Gemeinde Plötzky für das Kalender-
jahr 2008 durch öffentliche Bekanntmachung 
Für alle diejenigen Zweitwohnungssteuerpflichtigen, bei denen sich weder die Bemes-
sungsgrundlagen laut Erklärungsvordruck, noch die Nutzungsart seit der letzten Fest-
setzung geändert haben, wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 12 
Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) die 
Zweitwohnungssteuer für das Kalenderjahr 2008 in der zuletzt für das Kalenderjahr 
2007 veranlagten Höhe festgesetzt. Die Zweitwohnungssteuer bleibt gegenüber dem 
Vorjahr unverändert und beträgt 10 % der üblichen Miete, die sich gemäß § 3 Abs. 3 
der Zweitwohnungssteuersatzung wie folgt berechnet:
a)  für Wohnungen, die mit Bad und/oder Dusche, Innen-WC und Heizung ausgestattet 


sind, je m² Wohnfläche 2,56 Euro/ Monat
b)  für Wohnungen wie a), aber ohne fest installierte Heizung je m² Wohnfläche
 1,53 Euro/ Monat
c)  für alle übrigen Wohnungen je m² Wohnfläche 1,02 Euro/ Monat
Die Steuer ist in der in den zuletzt erteilten Abgabebescheiden festgesetzten Höhe 
fällig. Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Zweitwohnungssteuerbescheide 
für das Kalenderjahr 2008 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu entrich-
ten. Sollte sich die Steuerpflicht neu begründen, der Steuerschuldner wechseln oder 
sich die Berechnungsgrundlagen ändern, werden Änderungsbescheide erteilt. Mit dem 
Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid 
zugegangen wäre. 
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb von einer Frist von einem Monat, die mit Ablauf 
des Tages dieser Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch schriftlichen Widerspruch 
oder mündlich zur Niederschrift bei der Gemeinde Plötzky, vertreten durch die  Ver-
waltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe), Steueramt, Markt 1, 39218 Schönebeck, 
angefochten werden.
Schönebeck (Elbe), den 07.09.2008


VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT SCHÖNEBECK (ELBE)
i.A. Warnke
- STEUERAMT -


Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Pretzien hat in seiner Sitzung am 10.07.2008 die 
Hebesätze der Grundsteuer für das Jahr 2008 wie folgt festgesetzt:
 Grundsteuer A 255 v.H.
 Grundsteuer B 355 v.H.
Diese Hebesätze sind im Rahmen der Haushaltssatzung im Generalanzeiger, dem 
Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe), der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck 
(Elbe) sowie der Gemeinden Plötzky, Pretzien und Ranies am 10.08.2008 öffentlich 
bekannt gemacht worden. Gegenüber dem Kalenderjahr 2007 sind die Hebesätze un-
verändert geblieben. Daher wird auf die Erteilung von schriftlichen Grundsteuerbe-
scheiden für das Kalenderjahr 2008 verzichtet. Für alle diejenigen Grundstücke, deren 
Bemessungsgrundlagen (Steuermessbeträge) sich seit der letzten Festsetzung nicht 
geändert haben, wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt 73, Teil I, S. 965) die Grund-
steuer für das Kalenderjahr 2008 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2007 veranlagten 
Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer 2008 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundbesitzabgabebeschei-
den festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August 
und 15. November fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 
3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer 2008 in 
einem Betrag am 01. Juli des Jahres fällig.
Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuerbescheide für das Kalen-
derjahr 2008 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten. Sollten die 
Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die Steuermessbeträge, werden 
Änderungsbescheide erteilt. Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung treten für 
die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag 
ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb 
von einer Frist von einem Monat, die mit Ablauf des Tages dieser Bekanntmachung zu 
laufen beginnt, durch schriftlichen Widerspruch oder mündlich zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Pretzien vertreten durch die Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe), 
Steueramt, Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe), angefochten werden.
Schönebeck (Elbe), den 07.09.2008


VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT SCHÖNEBECK (ELBE)
i.A. Warnke
- STEUERAMT -


Freiwillige Feuerwehr Tischlerstraße Tag der offenen Tür zum 135. Geburtstag
Mit einem bunten Tag der offenen Tür für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
feiert die Freiwillige Feuerwehr Tischlerstraße in Schönebeck am 13. September 2008  
ihr nun schon 135-jähriges Bestehen. Zu diesem schönen Jubiläum sind Alt und Jung 
von 10 bis 16 Uhr herzlich in und vor das Gerätehaus der Wehr in der Tischlerstraße 
eingeladen, um ein tolles Programm mit vielen Überraschungen zu erleben. Die Kame-
radinnen und Kameraden haben Schauvorführungen ebenso vorbereitet wie mögliche 
Besichtigungen des Traditionskabinetts. Die beliebte Gruppe „Free of Charge“ wird 
den Tag musikalisch gekonnt umrahmen und für gute Stimmung sorgen. Neben der 
Versorgung mit Speis und Trank gibt es auch viel Abwechslung für die Kleinsten, nicht 
nur mit einer Hopsburg werden sie jede Menge Spiel und Spaß erleben.
Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags und kann gegen die Versandko-
sten beim Verlag abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsan-
spruch an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes 
werden kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der 
Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.








 


4. Jahrgang         Sonntag 14.09.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 41/Seite 1


B E K A N N T M A C H U N G
der 6. Sitzung des Gemeinderates Ranies am 23.09.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
 
Sitzungsort: Gemeindebüro
  Dorfstraße 1, 39221 Ranies


TA G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 010/2008-RA
  Satzung über die Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Orts-


durchfahrten in der Gemeinde Ranies
7. Vorlagen-Nummer: 011/2008-RA
 Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen
8. Vorlagen-Nummer: 012/2008-RA
  Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsan-


lagen der Gemeinde Ranies
9. Vorlagen-Nummer: 013/2008-RA
 Jahresrechnung 2007
10. Vorlagen-Nummer: 014/2008-RA
 Gebietsänderungsvertrag zur Eingemeindung in die Stadt Schönebeck (Elbe)


Nichtöffentlicher Teil:
11. Vorlagen-Nummer: 015/2008-RA
 Verkauf von Grundstücksflächen
12. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
13.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der Ratsmit-


glieder


Maser
Bürgermeister


Aufstellungsbeschluss 
Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 28.08.2008 gemäß  
§ 2 Abs.1 Baugesetzbuch beschlossen, dass für das in der Altstadt Schönebeck (Elbe) 


– südlich der Tischlerstraße 
– westlich der Salzer Straße 
–  nördlich und östlich der zurzeit in Planung befindlichen „Anbindungsstraße östliche Ge-


werbegebiete“
liegende Gebiet der Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“ aufgestellt 
werden soll.
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen im Wesentlichen folgende Pla-
nungsziele untersucht bzw. im Ergebnis die bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraus-
setzungen für diese Vorhaben geschaffen werden.
– Neuordnung der vorhandenen Parkanlage
–  Errichtung einer Nahverkehrsschnittstelle am Bahnhof (Busbahnhof, Park & Ride An-


lage)
– Errichtung eines Festplatzes
–  Neuordnung/-bebauung und zusätzliche Erschließung der an der Salzer Straße liegenden 


Grundstücke
–  Neubau eines Feuerwehrdepots


Ab dem Tag dieser Bekanntmachung können die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung mit den Mitarbeitern des
 Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes
 Breiteweg 12 
 39218 Schönebeck (Elbe) 
während der allgemeinen Sprechzeiten erörtert werden.


Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht.


Schönebeck (Elbe), 14.09.2008


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung
des endgültigen Wahlergebnisses der Bürgeranhörung


in der Gemeinde Plötzky am 07. September 2008


(§ 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt - KWG LSA)


1.  Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 07.09.2008 das endgültige Wahlergebnis


 im Wahlgebiet Gemeinde Plötzky ermittelt und folgende Feststellung getroffen:


 Zahl der Wahlberechtigten 950 Zahl der Wählerinnen und Wähler 257


 Zahl der gültigen Stimmzettel 254 Zahl der ungültigen Stimmzettel 3


2. Ergebnis der Bürgeranhörung:


  Die Zahlen der für die Fragestellung abgegebenen Stimmen verteilen sich wie folgt:


Lfd. Nr. Sind Sie mit der Eingemeindung der Gemeinde Plötzky Stimmenzahl
 in die Stadt Schönebeck (Elbe) einverstanden?


1.   JA       154
2.   NEIN       100


  


Schmeißer
Wahlleiter
der Gemeinde Plötzky                   Plötzky, d. 08.09.2008


Bekanntmachung
des endgültigen Wahlergebnisses der Bürgeranhörung


in der Gemeinde Pretzien am 07. September 2008


(§ 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt - KWG LSA)


1.  Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 07.09.2008 das endgültige Wahlergebnis


 im Wahlgebiet Gemeinde Pretzien ermittelt und folgende Feststellung getroffen:


 Zahl der Wahlberechtigten 850 Zahl der Wählerinnen und Wähler 195


 Zahl der gültigen Stimmzettel 195 Zahl der ungültigen Stimmzettel –


2. Ergebnis der Bürgeranhörung:


  Die Zahlen der für die Fragestellung abgegebenen Stimmen verteilen sich wie folgt:


Lfd. Nr. Sind Sie mit der Eingemeindung der Gemeinde Pretzien Stimmenzahl
 in die Stadt Schönebeck (Elbe) einverstanden?


1.   JA       100
2.   NEIN         95
  


Harwig
Wahlleiter
der Gemeinde Pretzien                  Pretzien, d. 08.09.2008


Bekanntmachung
des endgültigen Wahlergebnisses der Bürgeranhörung


in der Gemeinde Ranies am 07. September 2008


(§ 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt - KWG LSA)


1.  Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 07.09.2008 das endgültige Wahlergebnis


 im Wahlgebiet Gemeinde Ranies ermittelt und folgende Feststellung getroffen:


 Zahl der Wahlberechtigten 335 Zahl der Wählerinnen und Wähler 122


 Zahl der gültigen Stimmzettel 121 Zahl der ungültigen Stimmzettel 1


2. Ergebnis der Bürgeranhörung:


  Die Zahlen der für die Fragestellung abgegebenen Stimmen verteilen sich wie folgt:


Lfd. Nr. Sind Sie mit der Eingemeindung der Gemeinde Ranies Stimmenzahl
 in die Stadt Schönebeck (Elbe) einverstanden?


1.   JA       98
2.   NEIN       23
  


Maser
Wahlleiter
der Gemeinde Ranies                    Ranies, d. 08.09.2008


N a c h r u f


Tief bewegt haben wir die Nachricht vernommen, dass der stellvertretende 
Wehrleiter der Stadtteilfeuerwehr Elbenau der Freiwilligen Feuerwehr Stadt 
Schönebeck (Elbe)


Brandmeister


Ernst Griegel
im Alter von 55 Jahren verstorben ist.
Mit ihm verliert die Freiwillige Feuerwehr einen engagierten Kameraden, der in 
41-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr durch sein 
Fachwissen und seine Einsatz- und Hilfsbereitschaft hohes Ansehen erworben 
hat.
Sein Andenken zu ehren, ist für uns Bedürfnis und Verpflichtung.


Stadt Schönebeck (Elbe)
 Hans-Jürgen Haase Ronald Mühlsiegel
 Oberbürgermeister amt. Stadtwehrleiter


Öffentliche Auslegung
Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“, 1. Änderung, 2. Entwurf
(gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch)


Entsprechend des Stadtratsbeschlusses vom 20.09.2007 wurde der Entwurf der 1. Änderung 
zum Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“ sowie die Begründung einschließ-
lich Umweltbericht gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch öffentlich ausgelegt. Der Bebauungs-
planentwurf wurde gegenüber der ausgelegten Fassung geändert. Der Stadtrat der Stadt 


Schönebeck hat in seiner Sitzung am 28.08.2008 beschlossen, dass zur Behebung dieser 
Abweichung das Verfahren gemäß § 4a (3) Baugesetzbuch durchgeführt werden soll.
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“ 1. Ände-
rung, 2. Entwurf und der Begründung einschließlich Umweltbericht findet in der Zeit vom 
25. September 2008 bis einschließlich 15. Oktober 2008 im Stadtplanungs- und Stadtent-
wicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 12, zu den Dienstzeiten


montags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
dienstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
mittwochs von 08:00 - 12:00 Uhr
donnerstags von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
freitags von 08:00 - 12:00 Uhr


für jedermann zur Einsicht statt.


Innerhalb der vorgenannten Auslegungsfrist können die Planunterlagen mit den Mitarbei-
tern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes erörtert und Anregungen/Stellung-
nahmen schriftlich oder zur Niederschrift dort abgegeben werden. Gemäß § 4a (3) Bau-
gesetzbuch wird bestimmt, dass nur zu den Planänderungen Anregungen/Stellungnahmen 
abgegeben werden dürfen. Nicht fristgerecht abgegebene Anregungen/Stellungnahmen 
können gemäß  § 3 (2) Baugesetzbuch bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben. Die vorgenannten Planunterlagen sind im Zeitraum der öffentli-
chen Auslegung gemäß § 4a (4) Baugesetzbuch auch in das Internet eingestellt und können 
unter der Internetadressse: http:/www.schoenebeck-elbe.de eingesehen werden. Anregun-
gen/Stellungnahmen können auch per E-Mail an: stadtplanungsamt@schoenebeck-elbe.de 
abgegeben werden.


Schönebeck (Elbe), 14.09.2008


Haase
Oberbürgermeister


Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 50 „An der Güstener Bahn“ 


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 28.08.2008 den Be-
bauungsplan Nr. 50 „An der Güstener Bahn“ als Satzung beschlossen. Die Begründung 
einschließlich Umweltbericht wurde gebilligt. Dieses wird hiermit bekannt gegeben. 
Der Bebauungsplan Nr. 50 „An der Güstener Bahn“ tritt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung in Kraft. 
Jedermann kann die Satzung von diesem Tag ab im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungs-
amt der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 12, während der Dienststunden einsehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangen. Sie wird auch ab dem Tag der Bekanntmachung in 
das Internet eingestellt und kann unter der Internetadresse http:/www.schoenebeck-elbe.de 
eingesehen werden.
Gemäß § 215, Abs.1 Baugesetzbuch werden   


1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 


2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und 


3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,


unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe),  
unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden   
sind.


Schönebeck (Elbe), 14.09.2008


Haase
Oberbürgermeister


Einleitungsbeschluss
2. Änderung Bebauungsplan Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ 


Die Stadt Schönebeck (Elbe) bereitet die Realisierung der „Anbindungsstraße östliche Ge-
werbegebiete“ vor. Die Trasse beginnt an der Tischlerstraße, verläuft über den Busbahnhof 
parallel zu den Bahnanlagen bis zur Salzer Straße. Ein Teilstück dieser Straße, die Söker 
Straße, wurde im Rahmen der Realisierung des Einkaufszentrums bereits fertiggestellt. Be-
ginnend an der R.-Breitscheid -Straße verläuft die Trasse dann entlang der Bahnanlagen bis 
zur Felgeleber Straße, Salinenkolonie, Hoher Weg und letztendlich bis zur Barbyer Straße. 
Die Entwurfsplanung, die im September bei den Fördermittelgebern eingereicht werden 
soll, ist fertig. Vorbehaltlich der Ausreichung von Fördermitteln könnte im kommenden 
Jahr mit dem Bau der Straße begonnen werden.  Im Abschnitt zwischen der R.-Breitscheid-
Straße, Felgeleber Straße und der Salinenkolonie konnte im Verlauf der Planungsarbeiten 
der Trassenverlauf gegenüber der bereits zu Beginn der 90er Jahre angedachten Linien-
führung optimiert werden. Die Straße soll jetzt über die zwischenzeitlich durch Abbruch 
der Gleisanlagen des Anschlussgleises sowie auch baulicher Anlagen des ehemaligen 
Dieselmotorenwerkes frei gewordenen Flächen verlaufen. Im Ergebnis verringert sich der 
Eingriff in den bestehenden Garagenkomplex an der Felgeleber Straße. Im Bereich der 
Salinenkolonie wird der Abstand der Verkehrsanlage zur Wohnbebauung vergrößert. Da 
die neue Trasse nicht mehr im Geltungsbereich des seit dem 14.04.1999 rechtskräftigen 
Bebauungsplanes Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ liegt, hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck  
in seiner Sitzung am 28.08.2008 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch beschlossen, dass zur 
Schaffung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzung für den Bau der neuen 
Straße das Verfahren zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Zentrumsumgehung“ 
eingeleitet werden soll.
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht.


Schönebeck (Elbe),  14.09.2008


Haase
Oberbürgermeister
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Öffentliche Ausschreibung
der Stadt Schönebeck (Elbe)


Ausbildung von Nachwuchskräften


Die Stadt Schönebeck (Elbe) schreibt für das Ausbildungsjahr 2009


2 Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte
Fachrichtung Kommunalverwaltung


aus.


Die 3-jährige Ausbildung erfolgt ab 01.08.2009 in der Einstellungsbehörde, 
der Berufsschule Halberstadt/Böhnshausen und am Studieninstitut LSA in 
Magdeburg.


An die/den Bewerber/in werden nachfolgende Anforderungen gestellt:
–  Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (entspricht dem 


bisherigen erweiterten Realschulabschluss) bzw. Abitur mit guten bis sehr 
guten Kenntnissen in Deutsch, Mathematik, Sozialkunde sowie eine gute 
Allgemeinbildung.


Erwartet werden weiterhin:
–  Kontakt- und Einsatzfreudigkeit
–  Kreativität und Bereitschaft zur selbstständigen und auch kooperativen  


Arbeit
–  Verantwortungsbewusstsein.


Die Bewerber/innen müssen sich einem internen Auswahlverfahren unterzie-
hen, bei gleicher Qualifikation und Eignung werden behinderte Bewerber/in-
nen bevorzugt eingestellt.


Bewerbungen (Bewerbungsschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopie des 
letzten Zeugnisses und Passbild) sind zu richten bis spätestens


 21. Oktober 2008


an die Stadt Schönebeck (Elbe)
 Personalamt
 Markt 1
 39218 Schönebeck (Elbe).


Die Rücksendung von Bewerbungsunterlagen erfolgt nur dann, wenn ein mit 
Rückporto versehener Umschlag beigelegt wurde.


 
Haase
Oberbürgermeister
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5. Jahrgang    Mittwoch, 17.09.2008    Amtliche Bekanntmachungen   Nr. 42








  
 


4. Jahrgang         Sonntag 21.09.2008     Amtliche Bekanntmachungen Nr. 43


   B E K A N N T M A C H U N G


der 29. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses am 30.09.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
    Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


   T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Abarbeitungsstand Haushalt
7. Vorlagen-Nummer: 0507/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für den 


Jugendclub „Young Generation“, Straße der Jugend an den Verein Rückenwind e.V.
8. Vorlagen-Nummer: 0508/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für den 


Jugendclub „Forest Club“ in Elbenau an den Verein Rückenwind e.V.
9. Vorlagen-Nummer: 0509/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für das 


Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12 an den Verein Rückenwind e.V.
10. Vorlagen-Nummer: 0510/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für das 


Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.
11. Vorlagen-Nummer: 0511/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für den 


Jugendclub „Future“, Moskauer Str. an den Verein Rückenwind e.V.
12. Vorlagen-Nummer: 0516/2008
  2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2008 der Stadt Schöne-


beck (Elbe)
13. Vorlagen-Nummer: 0517/2008
  Gebietsänderungsverträge zur Eingemeindung der Gemeinden Plötzky, Pretzien und 


Ranies in die Stadt Schönebeck (Elbe)
14. Vorlagen-Nummer: 0518/2008
 Achte Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
15. Vorlagen-Nummer: 0521/2008
  Festschreibung der Mitfinanzierung der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schö-


nebeck g GmbH für die Jahre 2009/2010/2011/2012
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil


17. Informationen der Verwaltung
18. Vorlagen-Nummer: 0512/2008
 Bestellung eines Erbbaurechtes für das Grundstück Bahnhofstraße 11/12
19. Vorlagen-Nummer: 0513/2008
 Grundstücksangelegenheiten mit der SWB GmbH
20. Vorlagen-Nummer: 0514/2008
 Flächentausch an der Salinenkolonie
21. Vorlagen-Nummer: 0515/2008
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes
22. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien


Beschluss-Nummer: 013/2008-PR 
Der Gemeinderat beschließt die nachfolgende Neufassung der Satzung über die Entschädi-
gung der ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien.


Harwig
Bürgermeister


Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderates  
der Gemeinde Pretzien


Entsprechend der §§ 6 und 33 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom  
5. Oktober 1993 (GVBl. S. 568), in der derzeitig gültigen Fassung, wird die Satzung über 
die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderates (Bürgermeister und 
Gemeinderäte) der Gemeinde Pretzien am 11.09.2008 beschlossen.


§ 1
Aufwandsentschädigung


(1)  Der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Pretzien erhält eine Aufwandsent-
schädigung in Form eines monatlichen Pauschalbetrages in Höhe von 600,00 €.


(2)  Die ehrenamtlichen Mitglieder (Gemeinderäte) des Gemeinderates erhalten eine Auf-
wandsentschädigung in Form eines Pauschalbetrages in Höhe von 36,00 € pro Monat.


(3)  Neben der Entschädigung nach Absatz 2 erhalten zusätzlich
 1. Vorsitzende von Ausschüssen   36,00 €
 2. Fraktionsvorsitzende                   36,00 € 
 als monatlichen Pauschalbetrag.
(4)   Wird die ehrenamtliche Tätigkeit länger als 1 Monat (Bürgermeister), im Falle der 


Gemeinderäte länger als 3 Monate ununterbrochen nicht ausgeübt, entfällt die Zahlung 
der Monatspauschale.


(5)   Im Falle der Verhinderung des Bürgermeisters für einen zusammenhängenden Zeit-
raum von mehr als einem Monat wird dem Stellvertreter ab diesem Zeitpunkt eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe derjenigen des Vertretenen gewährt. Für die Frakti-
onsvorsitzenden und für die Vorsitzenden der Ausschüsse gilt die 3-Monats-Frist. Die 
Aufwandsentschädigung wird dann nachträglich gezahlt.


(6)   Entsteht oder entfällt der Anspruch während eines Kalendermonats, so wird die pau-


schale Aufwandsentschädigung für jeden Tag, an dem kein Anspruch besteht, um ein 
Dreißigstel gekürzt.


(7)  Abs. 6 wird im Todesfall nicht angewendet.


§ 2
Verdienstausfall


(1)  Der ehrenamtliche Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderates (Gemeinderäte) 
und sonstige Mitglieder von Ausschüssen erhalten auf Antrag eine Verdienstausfal-
lentschädigung, der jede Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit zu Grunde 
gelegt wird. Dabei wird der Verdienstausfall für jede angefangene halbe Stunde der re-
gelmäßigen Arbeitszeit berechnet. Die Verdienstausfallentschädigung berechnet sich


 a)  für Nichtselbständige nach der entstandenen und nachgewiesenen Einkommensmin-
derung.


 b)  für Selbständige nach dem Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis im Rahmen 
der regelmäßigen Arbeitszeit ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist, nach einem 
pauschalierten Satz in Höhe von 13,00 € pro Stunde.


 c)  für Hausfrauen/Hausmänner ebenfalls nach einem pauschalierten Satz von 13,00 € 
pro Stunde.


(2)   Als regelmäßige Arbeitszeit im Sinne des Absatzes 1 (b) gilt die Zeit von 07:00 bis 
18:30 Uhr an den Tagen von Montag bis Freitag.


(3)   Ein Anspruch auf Verdienstausfallentschädigung besteht nicht, soweit die Gemeinderä-
te und sonstige Mitglieder von Ausschüssen ersichtlich keine Nachteile erlitten haben.


(4)   Die Abrechnung zur Verdienstausfallentschädigung soll in der Regel bis zum Ende des 
Folgemonats erfolgen.


(5)  Die Anträge der Gemeinderäte werden vom Bürgermeister genehmigt.


§ 3
Ersatz von Dienstreisekosten


(1)   Ehrenamtlich Tätigen wird Reisekostenvergütung nach den für hauptamtliche Beamte 
des Landes geltenden Grundsätzen der Stufe B gewährt. Dienstgänge sind mit der Zah-
lung der Aufwandsentschädigung abgegolten.


(2)  Der Bürgermeister genehmigt die Dienstreisen der Gemeinderäte.
(3)  Der Bürgermeister hat den Gemeinderat über Auslandsdienstreisen zu informieren.


§ 4
Allgemeines


(1)  Die Entschädigung nach § 1 ist am 1. des laufenden Monats fällig.
(2)   Die Ansprüche auf diese Bezüge sind nicht übertragbar, auf sie kann nicht verzichtet 


werden.
§ 5


In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 01.10.2008 in Kraft. Gleichzeitig wird die Satzung vom 25.11.2004 
außer Kraft gesetzt.


Pretzien, den 16.09.2008
                  


Harwig
Bürgermeister


    B E K A N N T M A C H U N G
der 29. Sitzung des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses am 01.10.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Kinder- und Jugendbüro „Piranha“
    Bahnhofstraße 11/12, 39218 Schönebeck


    T A G E S O R D N U N G
Die Vorstellung und Besichtigung der Einrichtung findet vor dem öffentlichen Teil statt.


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6.  Entscheidungsvorschlag über die Gewährung von freiwilligen Zuwendungen zur För-


derung der Behinderten-, Familien- und Seniorenbetreuung und -hilfe sowie der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit 2008


7. Vorlagen-Nummer: 0507/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für den 


Jugendclub „Young Generation“, Straße der Jugend an den Verein Rückenwind e.V.
8. Vorlagen-Nummer: 0508/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für den 


Jugendclub „Forest Club“ in Elbenau an den Verein Rückenwind e.V.
9. Vorlagen-Nummer: 0509/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für das 


Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12 an den Verein Rückenwind e.V.
10. Vorlagen-Nummer: 0510/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für das 


Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind  e.V.
11. Vorlagen-Nummer: 0511/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für den 


Jugendclub „Future“, Moskauer Str. an den Verein Rückenwind e.V.
12. Vorlagen-Nummer: 0516/2008
  2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2008 der Stadt Schöne-


beck (Elbe)
13. Vorlagen-Nummer: 0517/2008
  Gebietsänderungsverträge zur Eingemeindung der Gemeinden Plötzky, Pretzien und 


Ranies in die Stadt Schönebeck (Elbe)
14. Vorlagen-Nummer: 0518/2008
 Achte Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
15. Vorlagen-Nummer: 0519/2008
  Geringfügige Änderung der Schulbezirke der Grundschulen der Stadt Schönebeck 


(Elbe) ab dem Schuljahr 2009/10


16. Vorlagen-Nummer: 0521/2008
  Festschreibung der Mitfinanzierung der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schö-


nebeck gGmbH für die Jahre 2009/2010/2011/2012
17. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
18. Vorlagen-Nummer: 0512/2008
 Bestellung eines Erbbaurechtes für das Grundstück Bahnhofstraße 11/12
19. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


    B E K A N N T M A C H U N G


der 27. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses am 02.10.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
    Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


    T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0516/2008
  2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2008 der Stadt Schöne-


beck (Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0517/2008
  Gebietsänderungsverträge zur Eingemeindung der Gemeinden Plötzky, Pretzien und 


Ranies in die Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0518/2008
 Achte Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
9. Vorlagen-Nummer: 0519/2008
  Geringfügige Änderung der Schulbezirke der Grundschulen der Stadt Schönebeck 


(Elbe) ab dem Schuljahr 2009/10
10. Vorlagen-Nummer: 0521/2008
  Festschreibung der Mitfinanzierung der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schö-


nebeck gGmbH für die Jahre 2009/2010/2011/2012
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil


12. Informationen der Verwaltung
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


    B E K A N N T M A C H U N G


der 33. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschusses am 29.09.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
    Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


    T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0516/2008
  2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2008 der Stadt Schöne-


beck (Elbe)
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Informationen der Verwaltung
9. Vorlagen-Nummer: 0512/2008
 Bestellung eines Erbbaurechtes für das Grundstück Bahnhofstraße 11/12
10. Vorlagen-Nummer: 0513/2008
 Grundstücksangelegenheiten mit der SWB GmbH
11. Vorlagen-Nummer: 0514/2008
 Flächentausch an der Salinenkolonie
12. Vorlagen-Nummer: 0515/2008
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags und kann gegen die Versandkosten 
beim Verlag abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch 
an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden 
kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der Internet-
adresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.
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4. Jahrgang         Sonntag 28.09.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 44


B E K A N N T M A C H U N G


der 37. Sitzung des Hauptausschusses am 13.10.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


  TA G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0507/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für den 


Jugendclub „Young Generation“, Straße der Jugend an den Verein Rückenwind e.V.
7. Vorlagen-Nummer: 0508/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für den 


Jugendclub „Forest Club“ in Elbenau an den Verein Rückenwind e.V.
8. Vorlagen-Nummer: 0509/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für das 


Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12 an den Verein Rückenwind 
e.V.


9. Vorlagen-Nummer: 0510/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für das 


Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind  e.V.
10. Vorlagen-Nummer: 0511/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für den 


Jugendclub „Future“, Moskauer Str. an den Verein Rückenwind e.V.
11. Vorlagen-Nummer: 0516/2008
  2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2008 der Stadt Schöne-


beck (Elbe)
12. Vorlagen-Nummer: 0517/2008
  Gebietsänderungsverträge zur Eingemeindung der Gemeinden Plötzky, Pretzien und 


Ranies in die Stadt Schönebeck (Elbe)
13. Vorlagen-Nummer: 0518/2008
  Achte Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
14. Vorlagen-Nummer: 0519/2008
  Geringfügige Änderung der Schulbezirke der Grundschulen der Stadt Schönebeck 


(Elbe) ab dem Schuljahr 2009/10
15. Vorlagen-Nummer: 0520/2008
  Erste Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den Ei-


genbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
16. Vorlagen-Nummer: 0521/2008
  Festschreibung der Mitfinanzierung der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schö-


nebeck gGmbH für die Jahre 2009/2010/2011/2012


17. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
18. Vorlagen-Nummer: 0512/2008
 Bestellung eines Erbbaurechtes für das Grundstück Bahnhofstraße 11/12
19. Vorlagen-Nummer: 0513/2008
 Grundstücksangelegenheiten mit der SWB GmbH
20. Vorlagen-Nummer: 0514/2008
 Flächentausch an der Salinenkolonie
21. Vorlagen-Nummer: 0515/2008
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes
22. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


 
Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G


der 9. Sitzung des Gemeinderates Pretzien am 09.10.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  August-Bebel-Straße 24, 39245 Pretzien


  TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung zur Änderung der Straßennamen
 
Nichtöffentlicher Teil:
7. Berichterstattung des Bürgermeisters zu einer Personalangelegenheit
8. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
9.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der Ratsmit-


glieder


Harwig
Bürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G


der 28. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 06.10.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


  TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0516/2008
  2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2008 der Stadt 


Schönebeck (Elbe)
6. Vorlagen-Nummer: 0517/2008
  Gebietsänderungsverträge zur Eingemeindung der Gemeinden Plötzky, Pretzien 


und Ranies in die Stadt Schönebeck (Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0518/2008
 Achte Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0520/2008
  Erste Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den 


Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/ Bad Salzelmen“
9. Vorlagen-Nummer: 0521/2008
  Festschreibung der Mitfinanzierung der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie 


Schönebeck gGmbH für die Jahre 2009/2010/2011/2012
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
11. Vorlagen-Nummer: 0514/2008
 Flächentausch an der Salinenkolonie
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


 
Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags und kann gegen die Versandkosten 
beim Verlag abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch 
an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden 
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4. Jahrgang         Sonntag, 05.10.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 45/Seite 1
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ranies


Beschluss-Nummer: 011/2008-RA 
Der Gemeinderat beschließt die nachfolgende Satzung über die Festlegung von Ge-
bühren für Sondernutzungen.


Maser 
Bürgermeister


Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen
(Sondernutzungsgebührensatzung)


Auf Grund der §§ 2, 4, 6 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) vom 5.Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), in der derzeit gültigen Fassung, 
des § 50 Abs. 2 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 6. Juli 
1993 (GVBl. LSA S. 334), in der derzeit gültigen Fassung und des § 5 Kommunalab-
gabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), in der derzeit gültigen Fassung i.V.m. 
der Satzung der Gemeinde über Erlaubnisse von Sondernutzungen an Gemeindestra-
ßen und Ortsdurchfahrten vom 23.09.2008, hat der Gemeinderat der Gemeinde Ranies 
in seiner Sitzung am 23.09.2008 folgende Gebührensatzung beschlossen:


§ 1
Gebührenpflicht


(1)  Für Sondernutzungen an den Gemeindestraßen und den Ortsdurchfahrten der Lan-
des- und Kreisstraßen im Gemeindegebiet werden Gebühren nach dem als Anlage 
beigefügten Gebührentarif erhoben. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser Sat-
zung. Sondernutzungen, die nach § 6 dieser Satzung über Erlaubnisse für Son-
dernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten vom 23.09.2008 keiner 
Erlaubnis bedürfen, bleiben gebührenfrei. 


(2)  Sondernutzungsgebühren werden auch erhoben, wenn eine erlaubnispflichtige 
Sondernutzung ohne förmliche Erlaubnis ausgeübt wird.


(3)  Die nach dem Tarif jährlich, monatlich oder täglich bzw. nach Quadratmetern oder 
laufenden Metern zu erhebende Gebühr wird für jede angefangene Berechnungs-
einheit voll berechnet.


 - Die Gebühr wird auf volle Euro-Beträge abgerundet.
 -  Bei Abweichungen der jeweiligen Zeiteinheit können auf Antrag für die nächst-


niedrige Zeiteinheit anteilig Gebühren erhoben werden.
(4)   Ist die sich nach § 2 ergebende Gebühr geringer als die im Tarif festgesetzte Min-


destgebühr, so wird die Mindestgebühr erhoben.
(5)  Bei Sondernutzungen, für die im Gebührentarif eine Rahmengebühr enthalten ist, 


wird eine Gebühr innerhalb des Rahmens bemessen:
 1.  nach Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch 


und
 2.  nach dem wirtschaftlichen Interesse des Gebührenschuldners an der Sondernutzung.
(6)  Ist eine Sondernutzung im Gebührentarif nicht enthalten, richtet sich die Gebühr 


nach einer im Tarif enthaltenen vergleichbaren Sondernutzung. Fehlt auch eine 
solche Tarifstelle, ist eine Gebühr von 5,11 Euro bis 25,56 Euro entsprechend Abs. 
5 zu erheben.


§ 2
Gebührenschuldner


(1)  Gebührenschuldner sind
 a) der Antragsteller,
 b) der Erlaubnisnehmer, auch wenn er den Antrag nicht selbst gestellt hat
 c)  derjenige, der die Sondernutzung tatsächlich ausübt oder in seinem Interesse 


ausüben lässt.
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.


§ 3
Entstehung und Fälligkeit der Gebühr


(1) Die Gebührenschuld entsteht
 a) für Sondernutzungen bis zu 1 Jahr mit Erteilung der Erlaubnis für deren Dauer;
 b)  für Sondernutzungen über 1 Jahr erstmalig bei der Erlaubnis für das laufende 


Kalenderjahr, für nachfolgende Jahre im Voraus bis zum 01.12. des laufenden  
Kalenderjahres;


 c)  für Sondernutzungen, für die bei In-Kraft-Treten dieser Satzung eine Erlaubnis 
bereits erteilt war - mit In-Kraft-Treten der Satzung; Beträge, die aufgrund bis-
heriger Regelungen bereits gezahlt worden sind, werden angerechnet;


 d) bei unerlaubter Sondernutzung im Sinne des § 1 Abs.2 mit deren Beginn.
(2)  Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. Sie sind 14 Tage nach 


Bekanntgabe des Bescheides fällig.
(3)  Die Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen werden.


§ 4
Gebührenerstattung


(1)  Gezahlte Gebühren können auf Antrag anteilmäßig erstattet werden, wenn die 
Sondernutzungserlaubnis vorzeitig widerrufen oder die Sondernutzung aus sonsti-
gen Gründen beendet wird.


(2)  Der Antrag kann nur innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Sondernut-
zung gestellt werden.


§ 5
Stundung und Erlass


(1)  Ansprüche der Gemeinde (Sondernutzungsgebühren) dürfen auf Antrag des Ge-
bührenschuldners ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung eine 
erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die 
Stundung nicht gefährdet erscheint.


(2)  Ansprüche dürfen ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach 
Lage des Einzelfalles für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde.


§ 6
Gebührenfreiheit


(1)  Erfüllt die Sondernutzung Zwecke im Sinne des 3. Abschnittes §§ 52 ff der Abga-
benordnung (vom 16. März 1976 BGBl. S. 613), wird eine Sondernutzungsgebühr 
nicht erhoben.


(2)  Des Weiteren sind erlaubnispflichtige Sondernutzungen gebührenfrei, sofern sie in 
der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Gebührentabelle als solche ausgewiesen 
werden.


(3)  Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen, die im Sinne der Absätze 1 und 2 gebühren-
frei sind, wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,23 Euro erhoben.


§ 7
Erledigung von Aufgaben durch die Verwaltungsgemeinschaft


Die Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe), Trägergemeinde Schönebeck 
(Elbe), - der Oberbürgermeister -, Markt 1, in 39218 Schönebeck (Elbe) ermittelt im 
Auftrag und im Namen der Gemeinde Ranies die Berechnungsgrundlagen, nimmt die 
Gebührenberechnung vor, fertigt aus, versendet die Gebührenbescheide und nimmt die 
zu entrichtenden Gebühren entgegen.


§ 8
In-Kraft-Treten


Die Satzung über die Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen der Ge-
meinde Ranies (Sondernutzungssatzung) vom 23.09.2008 ist Voraussetzung für die 
Wirksamkeit dieser Satzung. Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.


Ranies, den 29.09.2008


                     
Maser
Bürgermeister


Anlage zur Sondernutzungsgebührensatzung


Lfd.  Art der Sondernutzung im Sinne Bemessens- Je Gebührensatz Mindestgebühr
Nr. des § 2 der Sondernutzungs- grundlage angefangene Euro Euro
 satzung der Gemeinde Ranies  Zeiteinheit
 vom 23.09.2008
1.1. Das Aufstellen von Baubuden, Je angefangene Die ersten zwei 1,02 10,23
 Bauzäunen und Baugerüsten; qm öffentlicher Wochen frei; 
 das Abstellen von Arbeitswagen, Verkehrsraum ab 3. Woche
 Baumaschinen und -geräten;  wöchentlich
 Lagerung von Baustoffen und
 Bauschutt
1.2. Das Aufstellen von Containern Dito Acht Tage frei, 1,02 5,11
 und Mobiltoiletten  ab 9. Tag
2. Die Durchführung von Werbung 
2.1. Das Verteilen von Handzetteln Je Person Tag 5,11
 oder anderen Werbeschriften
2.2. Werbefahrten mit Fahrzeugen Je Fahrzeug  Tag 7,67
 oder das Aufstellen solcher Fahrzeuge 
 zu Werbezwecken
2.3. Werbung durch Personen, die Je Person Tag 2,56
 Plakate oder ähnliche 
 Ankündigungen herumtragen
2.4. Werbeträger bis 0,5 qm Werbefläche Stück Woche 1,28
2.5. Werbeträger ab 0,5 qm Werbefläche Stück Woche 2,56
3. Das Abstellen von Anhängern, Je angefange qm Tag 1,02 10,23
 Wohnmobilen- und -anhängern öffentlicher
  Verkehrsraum
4.1. Das Aufstellen von Fahrradständern Antragspflichtig
 und die Errichtung von 
 Fahrradabstellanlagen
4.2. Das Aufstellen v. transportablen Stück Monat 5,11
 Werbeträgern (mit Ausnahme v.
 Reitern am Ort der Leistung)
 sowie entgeltlichen Spielgeräten
4.3. Das Aufstellen unentgeltlicher Stück Monat 0,51 5,11
 Spielgeräte
5.1. Das Aufstellen v. Warenauslagen Stück Monat  5,11 
 und Warenständern, sowie das 
 Anbringen von Warenautomaten 
 und Werbeträgern, sofern sie
 in den öffentlichen Verkehrsraum
 hineinragen
5.2. Anbringen von Werbeträgern und Stück Einmalig 61,36
 Zunftzeichen an baulichen Anlagen,
 sofern sie in den öffentlichen
 Verkehrssraum hineinragen
6.1. Verkauf und das Anbieten von  Je angefangene  Woche 1,53 5,11
 Waren und Leistungen aus qm öffentliche
 Fahrzeugen und Einrichtungen Verkehrsfläche
 ohne feste Verbindung mit einer
 baulichen Anlage oder dem Boden
 aufgrund eines zugewiesenen
 Standplatzes
6.2. Verkauf von Weihnachtsbäumen dito Woche 1,02
 aufgrund eines zugewiesenen
 Standplatzes oder aus Fahrzeugen
7. Das Aufstellen von Tresen, Tischen dito Monat 2,56 25,56
 und Sitzgelegenheiten im
 öffentlichen Verkehrsraum
8. Informationsstände, Tische dito Tag 1,02 5,11
 Plakatständer und sonstige den
 öffentlichen Verkehrsraum in 
 Anspruch nehmende Informations-
 beratung mit Ausnahme politischen
 und religiösen Inhalts


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ranies


Beschluss-Nummer: 010/2008-RA 
Der Gemeinderat beschließt die nachfolgende Satzung über die Erlaubnisse für Son-
dernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Gemeinde Ranies.


Maser 
Bürgermeister


Satzung über die Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und 
Ortsdurchfahrten in der Gemeinde Ranies


(Sondernutzungssatzung)


Auf Grund §§ 2, 4, 6 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) vom 5.Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), in der derzeit gültigen Fassung, i.V.m. 
§ 50 Abs. 1 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 6. Juli 1993 
(GVBl. LSA S. 334), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemein-
de Ranies in seiner Sitzung am 23.09.2008 folgende Satzung beschlossen:


§ 1
Sachlicher Geltungsbereich


(1)  Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen einschließlich öffentlicher Wege und Plät-
ze sowie für Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Gemein-
degebiet. 


(2)  Zu den öffentlichen Straßen gehören der Straßenkörper, der Luftraum über dem 
Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen gemäß § 2 (1-4) StrG LSA.


§ 2
Erlaubnispflicht für Sondernutzungen


Für den Gebrauch der in § 1 bezeichneten Straßen über den Gemeingebrauch hinaus 
(Sondernutzung) ist die Erlaubnis der Gemeinde erforderlich, soweit diese Satzung in 
§ 6 - Erlaubnisfreie Sondernutzung - nichts anderes bestimmt.
Die Sondernutzung ist nur nach erteilter Erlaubnis zulässig.
Zur erlaubnispflichtigen Sondernutzung zählen auch
1.  in den Straßenraum hineinragende Teile baulicher Anlagen, wie insbesondere Son-


nenschutzdächer (Markisen), Vordächer und Verblendmauern.
2.  das Aufstellen von Baubuden, Bauzäunen und Baugerüsten, das Abstellen von Ar-


beitswagen, Baumaschinen und -geräten, Containern, Mobiltoiletten und sonstigen 
Baustelleneinrichtungen, die Lagerung von Baustoffen, Bauschutt und Schüttrut-
schen,


3.  die vorübergehende Anlage von Gehwegüberfahrten oder anderen Grundstückszu-
fahrten mit mehr als 5 m Breite bei Baumaßnahmen (Baustellenzufahrten),


4.  -  das Verteilen und der Verkauf von Handzetteln, Flugblättern sowie der Verkauf 
von Presseerzeugnissen mittels stummer Verkäufer,


 -  Werbefahrten mit Fahrzeugen und die Werbung durch Personen, die Plakate oder  
ähnliche Ankündigungen herumtragen,


 -  die Werbung mit Lautsprechern, mit Ausnahme der Werbung politischen oder 
religiösen Inhalts,


 -  vorübergehende Anbringung von Werbeträgern im öffentlichen Verkehrsraum, 
außer Wahlwerbung.


5.  das Abstellen von zugelassenen Anhängern, sowie Wohnmobilen und -anhängern,
6.  das Aufstellen von Fahrradständern und die Errichtung von Fahrradabstellanlagen, 


transportablen Werbeträgern sowie elektrischer und mechanischer Spielgeräte,
7.  das Aufstellen von Warenauslagen und Werbeständern sowie das Anbringen von 


Warenautomaten und Werbeträgern an baulichen Anlagen, sofern sie in den öffent-
lichen Verkehrsraum hineinragen,


8.  sportliche und kulturelle Veranstaltungen,
9.  das Zurschaustellen von Tieren,
10.  der Verkauf von Waren aus Fahrzeugen und Einrichtungen ohne feste Verbindung 


mit einer baulichen Anlage oder dem Boden aufgrund eines zugewiesenen Stand-
platzes,


11.  das Aufstellen von Tresen, Tischen und Sitzgelegenheiten im öffentlichen Ver-
kehrsraum,


12.  Informationsstände, Tische, Plakatständer und sonstige den öffentlichen Verkehrs-
raum in Anspruch nehmende Informationsberatung mit Ausnahme politischen und 
religiösen Inhalts,


13.  die Anlage neuer und die Änderung bestehender Zufahrten und Zugänge zu Bun-
desstraßen sowie die Anlage oder Änderung von Zufahrten zu Landes- und Kreis-
straßen außerhalb der zur Erschließung bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten.


§ 3
Pflichten der Erlaubnisnehmer


(1)  Die Erlaubnisnehmer haben für einen ungehinderten Zugang zu allen in die 
Straßendecke eingebauten Einrichtungen zu sorgen. Wasserablaufrinnen, Kanal-
schächte, Hydranten, Kabel-, Heizungs- und sonstige Revisionsschächte sind frei-
zuhalten. Soweit beim Aufstellen, Anbringen oder Entfernen von Gegenständen 
der Straßenkörper aufgegraben werden muss, ist die Arbeit so vorzunehmen, dass 
nachhaltige Schäden am Straßenkörper und an Anlagen, insbesondere den Was-
serablaufrinnen und den Versorgungs- und Kanalleitungen sowie eine Änderung 
ihrer Lage vermieden werden. Die Gemeinde ist spätestens eine Woche vor Beginn 
der Arbeiten zu benachrichtigen. Die Verpflichtung, andere beteiligte Behörden 
oder Stellen zu benachrichtigen oder deren Genehmigung einzuholen, bleibt unbe-
rührt.


(2)  Erlischt die Erlaubnis, haben die bisherigen Erlaubnisnehmer die Sondernutzung 
einzustellen, alle von ihnen erstellten Einrichtungen und die zur Sondernutzung 
verwendeten Gegenstände unverzüglich zu entfernen und den früheren Zustand 
ordnungsgemäß wieder herzustellen.


(3)  Der Erlaubnisnehmer haftet der Gemeinde für alle sich aus der Sondernutzung 
ergebenden Schäden, die von ihm, seinen Gehilfen oder Beauftragten verursacht 
wurden. Ihm obliegt der Beweis dafür, dass ein schuldhaftes Verhalten nicht vor-
liegt. Er hat die Gemeinde unter Verzicht auf Regress von allen Ansprüchen frei-
zustellen, die von Dritten im Zusammenhang mit einer Sondernutzung gegen die 
Gemeinde erhoben werden.


§ 4
Haftungsversicherung


Die Gemeinde kann verlangen, dass der Erlaubnisnehmer zur Deckung des Haftpflicht-
risikos vor der Inanspruchnahme der Erlaubnis den Abschluss einer ausreichenden 
Haftpflichtversicherung nachweist und diese Versicherung für die Dauer der Sonder-
nutzung aufrechterhält. Auf Verlangen der Gemeinde sind ihr der Versicherungsschein 
und die Prämienquittung vorzulegen.


§ 5
Erlaubnis


(1)  Die Erlaubnis wird grundsätzlich auf Antrag erteilt. Sie ist schriftlich mit Anga-
ben über Art und Dauer der Sondernutzung bei der Gemeinde Ranies,  Dorfstraße 
1, in 39221 Ranies mindestens zwei Wochen vor Beginn der Sondernutzung zu 
beantragen. Die Gemeinde kann dazu Erläuterungen durch Zeichnung, textliche 
Beschreibung oder in sonst geeigneter Weise verlangen.


(2)  Die Erlaubnis wird befristet für die Dauer von höchstens einem Jahr und auf Wi-
derruf erteilt. Sie kann unter Bedingungen und Auflagen und unter dem Vorbehalt 
nachträglicher Auflagen erteilt werden, wenn dies für die Sicherheit und Leichtig-
keit des Verkehrs oder zum Schutze der Straße erforderlich ist.


(3)  Wird durch die Sondernutzung ein im Eigentum eines Dritten stehendes Grund-
stück in Anspruch genommen oder in seiner Nutzung beeinträchtigt, muss die 
Erteilung der Sondernutzungserlaubnis von der schriftlichen Zustimmung des Be-
rechtigten abhängig gemacht werden. Entsprechend kann verfahren werden, wenn 
durch die Sondernutzung Rechte Dritter auf Benutzung der Straße über den Ge-
meingebrauch hinaus beeinträchtigt werden können.


(4)  Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn eine Sondernutzung nach pflichtgemä-
ßem Ermessen gegen gesetzliche oder satzungsrechtliche Bestimmungen versto-
ßen würde.


§ 6
Erlaubnisfreie Sondernutzung


(1)  Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen, soweit nicht eine Baugenehmigung er-
forderlich ist,


 1.  das Verteilen von Handzetteln und Flugblättern politischen oder religiösen In-
halts;


  2. Wahlwerbung;
  3.  das Aufstellen von Fahrradständern und die Einrichtung von Fahrradabstellan-


lagen durch den Träger der Straßenbaulast;
 4.  behördlich genehmigte Straßensammlungen sowie der Verkauf von Losen für   


behördlich genehmigte Lotterien auf Gehwegen, in Fußgängerzonen oder ver-
kehrsberuhigten Bereichen;


  5.  die vorübergehende Lagerung von Brennstoffen und Baustoffen auf Gehwegen 
am Liefertage und Aufstellung von Sperrmüll und Müllbehältern am Abfuhr-
tage,


 6.  die im gemeindlichen Interesse durchgeführten sportlichen und kulturellen Ver-
anstaltungen. 


(2)  Sonstige nach öffentlichem Recht erforderlichen Erlaubnisse, Genehmigungen 
oder Bewilligungen bleiben unberührt.


(3)  Die in Absatz 1 aufgeführten erlaubnisfreien Sondernutzungen sind vor ihrem 
Beginn der Gemeinde anzuzeigen. Wird die nach Absatz 1 erlaubnisfreie Sonder-
nutzung beendet, so hat der bisherige Erlaubnisnehmer die von ihm erstellten Ein-
richtungen und für die Sondernutzung verwendete Gegenstände zu entfernen und 
den früheren Zustand ordnungsgemäß wiederherzustellen.


§ 7
Einschränkung erlaubnisfreier Sondernutzungen


Die Gemeinde kann erlaubnisfreie Sondernutzungen (§ 6) mit Auflagen versehen, kann 
die erlaubnisfreie Sondernutzung ganz oder teilweise untersagen, wenn öffentliche Be-
lange, insbesondere des Verkehrs, dies erfordern.


§ 8
Sondernutzungsgebühren


Die Gebühren für Sondernutzungen, die der Gemeinde als Träger der Straßenbaulast 
und Ortsdurchfahrten zustehen, richten sich nach der Sondernutzungsgebührensatzung 
der Gemeinde Ranies in ihrer jeweils gültigen Fassung.


§ 9
Übergangsregelung


(1)  Sondernutzungen, für die die Gemeinde vor In-Kraft-Treten dieser Satzung eine 
Erlaubnis auf Zeit oder Widerruf erteilt hat, bedürfen keiner neuen Erlaubnis nach  
§ 2 dieser Satzung.


(2)  Die bisher ortsübliche, über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung der 
in § 1 genannten Straßen endet 1 Monat nach Beginn der Veröffentlichung dieser 
Satzung in ortsüblicher Weise.


§ 10
Ordnungswidrigkeiten und Zwangsmittel


(1)  Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bestimmt sich nach § 48 StrG LSA und  
§ 23 FStrG.


(2)  Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Absatz 7 Gemeindeordnung Land Sachsen-An-
halt (GO LSA) bei Benutzung von Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen und im 
Sinne des § 48 Absatz 1 Ziffer 3 StrG LSA bei der Benutzung der übrigen durch 
die Satzung erfassten Straßen handelt auch, wer


 -  entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 dieser Satzung nicht für einen ungehinderten Zu-
gang zu den in die Straßendecke eingebauten Einrichtung sorgt,


 -  entgegen § 3 Absatz 1 Satz 2 dieser Satzung nicht die Wasserablaufrinnen, Ka-
nalschächte, Hydranten, Kabel-, Heizungs- und sonstigen Revisionsschächte frei-
hält,


 -  entgegen §§ 3 Absatz 2 und 6 Absatz 3 dieser Satzung den früheren Zustand nicht 
ordnungsgemäß wiederherstellt.


  In diesen Fällen kann jede Zuwiderhandlung mit einer Geldbuße bis zu 511,29 
Euro geahndet werden.


(3)  Die Anwendung von Zwangsmitteln im Rahmen des § 71 Verwaltungsvollstrek-
kungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (VwVG LSA) vom 23. Juni.1994 (GVBl. LSA 
S. 710), in der derzeit gültigen Fassung und  §§ 53 ff  Sicherheits- und Ordnungs-
gesetz Land Sachsen-Anhalt (SOG LSA) in Verbindung mit § 109 SOG LSA durch 
die Gemeinde Ranies bleibt unberührt. Es wird auf § 48 Absatz 2 StrG LSA hin-
gewiesen, der für den Bereich des StrG LSA eine Geldbuße bis zu einer Höhe von 
5112,92 Euro zulässt.
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§ 11
Märkte


Für die öffentlichen und privaten Märkte und Ausstellungen im Gemeindegebiet gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen des Titels IV der Gewerbeordnung.


§ 12
In-Kraft-Treten


Die Satzung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der unteren Straßenbaube-
hörde. 
Sie ist nach Zustimmung der für Ortsdurchfahrt(en) zuständigen Straßenbaubehörde (§ 
50 Abs.1 Ziffer 1 StrG LSA) in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt zu machen und 
tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 


Ranies, den 29.09.2008    


                     
Maser
Bürgermeister


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ranies


Beschluss-Nummer: 012/2008-RA 
Der Gemeinderat beschließt die nachfolgende Satzung über die Erhebung wiederkeh-
render Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Ranies.


Maser 
Bürgermeister


Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen 
Verkehrsanlagen der Gemeinde Ranies


Aufgrund der §§ 4 und 6 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 
05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), in der derzeitig gültigen Fassung, i.V.m. §§ 2 und 6 a 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Geset-
zes vom 18. November 2005 (GVBl. LSA S. 698), in den jeweils geltenden Fassungen, 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Ranies in seiner Sitzung am 23.09.2008 folgende  
Satzung über die Erhebung eines wiederkehrenden Straßenausbaubeitrages beschlossen:


§ 1 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen


(1)  Die Gemeinde Ranies erhebt wiederkehrende Beiträge für Investitionsaufwen-
dungen, die durch das Vorhalten von Verkehrsanlagen (öffentliche Straßen, Wege, 
Plätze sowie selbständige Grünanlagen und Parkeinrichtungen) entstehen. Ausge-
nommen ist der Aufwand für die laufende Unterhaltung.


(2)  Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an erstmals hergestellten Verkehrs-
anlagen, die der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung 
dienen, erhoben.


 1.  „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilwei-
se unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einem den regelmä-
ßigen Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand.


 2.  „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten An-
lage oder deren Ergänzung durch weitere Teile.


 3.  „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Änderung der 
Verkehrsbedeutung sowie der Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.


(3)  Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrs-
anlagen, soweit diese nicht als Erschließungsanlagen im Sinne von § 127 Abs. 
2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2006 (BGBI. I S. 3316), in der jeweils geltenden Fassung bei-
tragsfähig sind.


§ 2 Abrechnungseinheit


(1)  Der beitragsfähige Aufwand wird für die im räumlichen und funktionalen Zusam-
menhang stehenden Verkehrsanlagen (Abrechnungseinheit) nach den jährlichen 
Investitionsaufwendungen nach Abs. 2 ermittelt.


(2)  Die innerhalb der Ortslage gelegenen Verkehrsanlagen werden zu einer Abrech-
nungseinheit zusammengefasst, wie sie sich aus dem dieser Satzung als Anlage 
beigefügten Plan ergeben.


 Zu der Abrechnungseinheit gehören folgende Verkehrsanlagen:
 Dorfstraße
 Am Sängerwäldchen
 Zur Förstertreppe
 Am Sportplatz


§ 3 Beitragsfähiger Aufwand


(1)  Beitragsfähig sind die Investitionsaufwendungen für die Erweiterung, Verbesse-
rung und Erneuerung von:


 1. Fahrbahnen,
 2. Gehwegen,
 3. Radwegen,
 4. Parkflächen,
 5. Unselbständigen Grünanlagen/Straßenbegleitgrün,
 6. Straßenbeleuchtung,
 7. Oberflächenentwässerung,
 8. Böschungen, Schutz- und Stützmauern.
(2)  Zum beitragsfähigen Aufwand gehören insbesondere die Kosten für
 1.  den Erwerb (einschl. aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für die 


Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Verkehrsanlagen benötigten 
Grünflächen, dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde hierfür aus ihrem 
Vermögen bereitgestellten Flächen zum Zeitpunkt der Bereitstellung,


 2.  die Freilegung der Fläche,
 3.  die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Fahrbahnen mit Unterbau 


und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich 
der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen 
wegen Veränderung des Straßenniveaus.


(3)  Nicht beitragsfähig sind die Kosten
 1.  für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der in Abs. 1 genannten Anlagen,
 2.  für die Herstellung von Kinderspielplätzen.


§ 4 Beitragstatbestand


Die wiederkehrenden Beiträge werden für alle in der Abrechnungseinheit gelegenen 
Grundstücken erhoben, die die Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zuganges zu den 
in der Abrechnungseinheit zusammengefassten Verkehrsanlagen haben.


§ 5 Gemeindeanteil


Der Anteil der Gemeinde Ranies am beitragsfähigen Aufwand beträgt 45 v. H.


§ 6 Grundstück


(1)  Grundstück nach dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im Sinne des 
Grundbuchrechts. Ist ein vermessenes und im Bestandsverzeichnis des Grundbu-
ches unter einer eigenen Nummer eingetragenes Grundstück nicht vorhanden, so 
gilt die von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als Grund-
stück. Der Beitragspflichtige ist in jedem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße 
nachprüfbar, insbesondere durch amtlich beglaubigte Dokumente, nachzuweisen.


(2)  Durch nachträgliche katastermäßige Vermessungen eintretende Veränderungen der 
Bemessungsgrundlagen bleiben unberücksichtigt.


§ 7 Beitragsmaßstab


(1)  Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zu-


schlag je Vollgeschoss beträgt 50 v. H.
(2)  Für übergroße Wohngrundstücke und gemischt, aber nicht überwiegend gewerb-


lich genutzte Grundstücke, gilt als Grundstücksfläche nach Abs. 1 in beplanten und 
unbeplanten Gebieten höchstens die durchschnittliche Grundstücksfläche.


(3)  Für die übrigen Grundstücke gilt als Grundstücksfläche nach Abs. 1:
 1.  in beplanten Gebieten die Fläche, die der Ermittlung der zulässigen baulichen 


Nutzung zugrunde zu legen ist;
 2.  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Fest-


platz oder Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauBG) tatsächlich so genutzt werden, die Grundflä-
che der auf dem Grundstück liegenden Baulichkeiten geteilt durch 0,2;


 3.  bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der 
auf dem Grundstück liegenden Baulichkeiten geteilt durch 0,2;


 4.  bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststel-
lung eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. 
Abfalldeponie), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung 
bezieht.


(4)  Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
 1.  Die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse wird 


zugrundegelegt.
 2.  Hat ein Bebauungsplan den Verfahrensstand des § 33 BauBG erreicht, ist dieser 


maßgebend.
 3.  Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschos-


se, sondern nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen Anlagen 
festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl bzw. 
die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Traufhöhe, wobei Bruchzahlen auf volle 
Zahlen auf- und abgerundet werden.


 4.  Soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl 
der Vollgeschosse noch die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe bestimmt 
sind, gilt


  a)  die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen oder soweit Bebauungsplanfestsetzungen für diese Grundstücke er-
folgt sind, die dort festgesetzten oder nach Nr. 3 berechneten Vollgeschosse,


  b)  bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von einem Voll-
geschoss. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder 
industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entspre-
chend. Bei Grundstücken, die gewerblich genutzt werden, ist die Traufhöhe 
geteilt durch 3,5 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen auf- und 
abzurunden sind, wenn die sich ergebende Zahl höher ist als diejenige nach 
Buchstabe a).


 5.  Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt 
ist oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt wer-
den (z. B. Sport-, Fest- und Campingplätze, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss 
angesetzt.


 6.  Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden 
dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse oder soweit keine Festsetzung 
erfolgt ist, die tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, minde-
stens jedoch ein Vollgeschoss.


 7.  Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden 
Vollgeschosse gilt, wenn aufgrund der tatsächlich vorhandenen Bebauung die 
Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden Regelungen überschritten wer-
den.


 8. Für Grundstücke im Außenbereich gilt:
  a)  Liegt ein Grundstück im Außenbereich, bestimmt sich die Zahl der Vollge-


schosse nach der genehmigten oder bei nicht genehmigten aber geduldeten 
Bauwerken nach der tatsächlichen Bebauung.


  b)  Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfest-
stellungsbeschluss eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zuge-
lassen ist, wird - bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Nr. 3 - ein Vollgeschoss 
angesetzt.


 9.  Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von 
Vollgeschossen zulässig vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse 
vorhandene Zahl.


§ 8 Beitragssatz


Der Beitragssatz wird in einer gesonderten Satzung festgelegt.


§ 9 Entstehung, Veranlagung und Fälligkeit des Beitragsanspruchs


(1) Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31.12. für das abgelaufene Jahr.
(2)  Für Grundstücke, die nicht überwiegend gewerblich genutzt werden, entsteht der 


Beitragsanspruch in Höhe der tatsächlichen Nutzung des Grundstücks.
(3)  Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 


Für unbebaute Grundstücke werden bis zu ihrer Bebauung oder gewerblichen Nut-
zung nur die auf die Grundstücksgröße entfallenden Beträge fällig.


(4)  Der Beitragsbescheid enthält mindestens:
 1. die Bezeichnung des Beitrages,
 2. den Namen des Beitragsschuldners,
 3. die Bezeichnung des Grundstückes,
 4. den zu zahlenden Betrag,
 5.  die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen 


Kosten, des Gemeindeanteiles und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Sat-
zung,


 6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
 7.  die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, 


und
 8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.


§ 10 Vorausleistungen, Ablösung des Ausbaubeitrages


(1)  Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde Vorausleistungen 
auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden.


(2)  Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das lau-
fende Jahr bemessen.


(3)  Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen Zeitraum von bis 
zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu 
erwartenden Kostenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld 
zugrunde gelegt.


§ 11 Beitragsschuldner


(1)  Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer des Grundstückes ist. 


  Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21.09.1994 (BGBl. I S. 2494,1997 I S. 1061), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26. März 2008 (BGBI. I S. 441), belastet, so 
ist anstelle des Eigentümers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig. Mehrere 
Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teileigentum 
sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mitei-
gentumsanteil beitragspflichtig.


(2)  Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes 
eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte im 
Sinne von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 29. März 1994 (BGBl. I S. 709), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 19. April 2006 (BGBI. I S. 866).


§ 12 Auskunftspflichten


Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Gemeinde alle zur Ermittlung der Bei-
tragsgrundlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen, auf Verlangen geeignete Unter-
lagen vorzulegen und jeden Eigentumswechsel, jede Veränderung der Grundstücks- 
fläche bzw. der Anzahl der Vollgeschosse sowie jede Nutzungsänderung einzuzeigen.


§ 13 Billigkeitsregelungen


(1)  Übergroße Grundstücke, die nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohn-
zwecken dienen oder dienen werden, sind bei der Heranziehung auf die Grund-
stücksfläche von 1.126 m2 zu begrenzen. Die Zuschläge gemäß § 7 Abs. 1 bis 9 


(nach Art und Maß der baulichen Nutzung) werden bei der Heranziehung nur auf 
Grund der Grundstücksfläche nach Satz 1 berechnet. Der dadurch entstehende Bei-
tragsausfall geht zu Lasten der Gemeinde. Als übergroß gelten Wohngrundstücke, 
deren - sich aus § 7 Abs. 3 ergebende - Fläche größer als 1126 m2 ist.


(2)  Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestun-
det werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 
erscheint. Ist ihre Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz 
oder zum Teil erlassen werden. Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Er-
löschen von Ansprüchen aus dem Abgabenschuldverhältnis gelten die §§ 218 bis 
223, 224 Abs. 1, §§ 225, 226, 227 Abs. 1, §§ 228 bis 232 der Abgabenordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866, 2003 I 
S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. April 2008 (BGBl. I 
S. 666), in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.


§ 14 Übergangsregelung


Erhebt die Gemeinde wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen, werden Grund-
stücke erstmals 20 Jahre nach Entstehung des letzten Anspruchs auf Erschließungs-
beiträge nach dem Baugesetzbuch, auf Kosten der erstmaligen Herstellung aufgrund 
öffentlich-rechtlicher Verträge, insbesondere Erschließungsverträge, sonstiger städte-
baulicher Verträge oder aufgrund eines Vorhaben- und Erschließungsplanes (§§ 6, 7 
des Maßnahmegesetzes zum Baugesetzbuch in der Fassung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2006 (BGBI. I S. 3316) in der jeweils geltenden Fassung oder auf einmalige Beiträge 
nach § 6 KAG-LSA beitragspflichtig.


§ 15 Sprachliche Gleichstellung


Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten in weiblicher und männlicher Form.


§ 16 In-Kraft-Treten


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


Gemeinde Ranies, den 29.09.2008


                     
Maser
Bürgermeister


Anlage
Lageplan
Die Anlage (Lageplan) zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträ-
ge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Ranies kann in der Zeit vom 
06.10.2008 bis 06.11.2008 zu den Sprechzeiten im Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1 
und in der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe), Breiteweg 
12a, eingesehen werden.


Öffentliche Bekanntmachung 


Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das Wirt-
schaftsjahr 2008 - 1. Nachtrag 


Beschluss-Nummer 0498/2008
Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof 
Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2008 - 1. Nachtrag mit folgenden Grunddaten:


1. Erfolgsplan


Die Aufwendungen und Erträge werden festgesetzt auf je 2.812.700 €.
Der Zuschuss der Stadt beträgt 0 €.
 


2. Vermögensplan
Die Einnahmen und Ausgaben werden festgesetzt auf je 163.600 €.


3. Kreditaufnahmen


Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veran-
schlagt.


4. Verpflichtungsermächtigungen


Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


5. Kassenkredit


Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2008 zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € 
festgesetzt.


6. Stellenübersicht


Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes weist 50,113 Vollzeitstellen aus.


Haase
Oberbürgermeister


Der Wirtschaftsplan 2008 1. Nachtrag des Städtischen Bauhofes Schönebeck wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht und liegt vom 06.10.2008 bis 14.10.2008 zur Ein-
sichtnahme im Dammweg 22, Zimmer 207, zu den Dienstzeiten Montag bis Donners-
tag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr sowie Freitag von 07:00 
Uhr bis 12:00 Uhr öffentlich aus. 


Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2007 
der SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck


Die Gesellschafterversammlung hat am 01.07.2008 den Jahresabschluss 2007 festge-
stellt und beschlossen, aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 401.853,01 € den Betrag  
von 200.000,00 € an die Gesellschafterin, die Stadt Schönebeck, auszuschütten.
Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 201.853,01 € wird auf neue Rechnung 
vorgetragen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 
2007 Entlastung erteilt. Das Geschäftsjahr 2007 wurde durch die Wirtschaftsprüferin 
Ute Könnecker geprüft. Nach Prüfung der Buchführung des Geschäftsjahres und des 
Lageberichtes sowie der Prüfung nach § 53 HG-G wurde unserem Unternehmen ein 
uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss 2007 liegt zur 
Einsicht in der Zeit vom 13.10.2008 bis 24.10.2008 montags bis donnerstags 10:00 
Uhr bis 15:00 Uhr bei der SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck vor.


Sigrid Meyer


Geschäftsführerin


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonntags und kann gegen die Versandko-
sten beim Verlag abonniert werden. Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsan-
spruch an alle erreichbaren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes 
werden kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter der 
Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.








 


B E K A N N T M A C H U N G
der 9. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 22.10.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
 
Sitzungsort: Bürgerraum
  Albert-Schweitzer-Straße 6, 39245 Plötzky


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschluss-


fähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 014/2008-PL
  Gebietsänderungsvertrag zur Eingemeindung in die Stadt Schönebeck 


(Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 015/2008-PL
 Jahresrechnung 2007
8. Vorlagen-Nummer: 016/2008-PL
 Gestaltung des Schulhofes
 
Nichtöffentlicher Teil 
 9. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
10. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 
 Anfragen der Ratsmitglieder


Schmeißer
Bürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonn-
tags und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch an alle erreich-
baren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden 
kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter 
der Internetadresse www.schoenebeck.de eingesehen werden.


5. Jahrgang    Sonntag, 12.10.2008    Amtliche Bekanntmachungen   Nr. 46








4. Jahrgang         Sonntag, 19.10.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 47


BEKANNTMACHUNG
der 36. Sitzung des Stadtrates am 30.10.2008


Sitzungsbeginn:  17:00 Uhr
Sitzungsort:  Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
                       39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen
Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
3.  Feststellung der Tagesordnung
4.  Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5.  Bericht des Oberbürgermeisters
5.1.  Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6.  Vorlagen-Nummer: 0507/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für 


den Jugendclub „Young Generation“, Straße der Jugend, an den Verein Rücken-
wind e.V.


7.  Vorlagen-Nummer: 0508/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für 


den Jugendclub „Forest Club“ in Elbenau an den Verein Rückenwind e.V.
8.  Vorlagen-Nummer: 0509/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für 


das Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, an den Verein Rücken-
wind e.V.


9.  Vorlagen-Nummer: 0510/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für 


das Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.
10.  Vorlagen-Nummer: 0511/2008
  Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 für 


den Jugendclub „Future“, Moskauer Str.,w an den Verein Rückenwind e.V.
11.  Vorlagen-Nummer: 0516/2008
 2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 
 2008 der Stadt Schönebeck (Elbe)
12.  Vorlagen-Nummer: 0517/2008
  Gebietsänderungsverträge zur Eingemeindung der Gemeinden Plötzky, Pretzien 


und Ranies in die Stadt Schönebeck (Elbe)
13.  Vorlagen-Nummer: 0518/2008
 Achte Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
14.  Vorlagen-Nummer: 0519/2008
  Geringfügige Änderung der Schulbezirke der Grundschulen der Stadt Schönebeck 


(Elbe) ab dem Schuljahr 2009/10
15.  Vorlagen-Nummer: 0520/2008
  Erste Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den 


Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
16.  Vorlagen-Nummer: 0521/2008
  Festschreibung der Mitfinanzierung der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie 


Schönebeck gGmbH für die Jahre 2009/2010/2011/2012
17.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil 
18.  Vorlagen-Nummer: 0512/2008
 Bestellung eines Erbbaurechtes für das Grundstück Bahnhofstraße 11/12
19.  Vorlagen-Nummer: 0513/2008
 Grundstücksangelegenheiten mit der SWB GmbH
20.  Vorlagen-Nummer: 0514/2008
 Flächentausch an der Salinenkolonie
21.  Vorlagen-Nummer: 0515/2008
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes
22.  Informationen der Verwaltung
23.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


BEKANNTMACHUNG
der 7. Sitzung des Gemeinderates Ranies am 28.10.2008


Sitzungsbeginn:  19:30 Uhr
Sitzungsort:  Gemeindebüro
                        Dorfstraße 1
                      39221 Ranies


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil:


1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2.  Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3.  Feststellung der Tagesordnung
4.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5.  Einwohnerfragestunde
6.  Vorlagen-Nummer: 016/2008-RA
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008
 
Nichtöffentlicher Teil:
7.  Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
8.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 
Anfragen der Ratsmitglieder


Maser
Bürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der konstituierenden Sitzung des zeitweiligen Ausschusses 


Friedhofswesen des Stadtrates Schönebeck (Elbe) am 21.10.2008


Sitzungsbeginn:  17:00 Uhr
Sitzungsort:  Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
                       Markt 1
                     39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
5.  Beratung zum Antrag auf Ausnahmeregelung einer Beisetzung auf dem Westfried-


hof
6. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky


Beschluss-Nummer: 012/2008-PL 
Der Gemeinderat beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung und den 2. Nachtrags-
haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008.


Schmeißer
Bürgermeister


2. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung  der 2. Nachtragshaushalts-
satzung der Gemeinde Plötzky  für das Haushaltsjahr 2008


1.  Nachtragshaushaltssatzung
Auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), in der zurzeit gültigen Fassung i.V.m. § 2 Ge-
setz zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für die 
Kommunen im Land Sachsen-Anhalt (NKHREG LSA) vom 22.03.2006 (GVBl. LSA 
S. 128), hat der Gemeinderat der Gemeinde Plötzky  in der Sitzung am 17.09.2008 
folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen: 


§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden


  erhöht (+) vermindert (-) und damit der Gesamtbetrag
  um um des Haushaltsplanes
    einschließlich der Nachträge


    gegenüber nunmehr festgesetzt 
    bisher auf
  € € € €


1. im Verwaltungshaushalt
 die Einnahmen 81.600 € -11.700 € 1.378.700 € 1.448.600 €
w
 die Ausgaben 85.100 € -15.200 € 1.378.700 € 1.448.600 €


2. im Vermögenshaushalt
 die Einnahmen 322.400 € -99.100 € 1.114.000 € 1.337.300 €


 die Ausgaben 225.800 € -2.500 € 1.114.000 € 1.337.300 €


§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veran-
schlagt.


§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird ge-
genüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.


§ 5
Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.


§ 6
Entsprechend dem § 95 der Gemeindeordnung ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, 
wenn
1.   sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag 


entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haus-
haltssatzung erreicht werden kann (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. des 
Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),


2.   bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen Haushalts-
stellen in einem Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erhebli-
chen Umfang geleistet werden müssen, (Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr 
als 1 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Hauhaltsjahres),


3.   Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen 
oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen (Erheblichkeits-
grenze: 1 v.H. des Vermögenshaushaltes).


Aufgrund des § 35 (1) der GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle erhebli-
chen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung 
übersehbar sind, enthalten (Erheblichkeitsgrenze: 1v.T. je Haushaltsstelle).
Ferner sind als unerheblich anzusehen Beträge (unbegrenzt),
•   die aufgrund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen Umsetzungen 


zwischen den Unterabschnitten führen
•  die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 


Plötzky, den 13.10.2008 


Schmeißer
Bürgermeister
     


2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung
Die vorstehende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erfor-
derlich. Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt vom 20.10.2008 bis 20.11.2008 zur Einsichtnahme im Rat-
haus Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zimmer 105, und im Gemeindebüro der Gemeinde 
Plötzky, Salzstr. 11, öffentlich aus.


Plötzky, den 13.10.2008  
 


Schmeißer
Bürgermeister


Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien


Am 23.10.2008 findet um 19:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus eine Einwohnerver-
sammlung in Pretzien statt. Thema dieser Einwohnerversammlung ist die Nieder-
schlagswasserentsorgung in der Gemeinde. Den Schwerpunkt dieser Beratung bildet 
die Ableitung von Niederschlagswasser von privaten Grundstücksflächen in den öf-
fentlichen Verkehrsraum.


Harwig
Bürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.








4. Jahrgang         Sonntag, 26.10.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 48
B E K A N N T M A C H U N G


der 10. Sitzung des Gemeinderates Pretzien am 06.11.2008


Sitzungsbeginn:     19:30 Uhr
 
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  August-Bebel-Straße 24, 39245 Pretzien


  T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 014/2008-PR
 Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Gemeinderat der Gemeinde Pretzien
7.  Beratung zur Sondernutzungssatzung und zur Sondernutzungsgebührensat-


zung der Gemeinde Pretzien


Nichtöffentlicher Teil:
8. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
9. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 
 Anfragen der Ratsmitglieder


Harwig
Bürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2007
der Elbaue Naherholungsförderungsgesellschaft mbH (Elbaue GmbH)


Zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2007 der Elbaue Naherholungsförderungs-
gesellschaft mbH wurde auf der Gesellschafterversammlung am 25.06.2008 folgender 
Beschluss gefasst:


Beschluss 2007- 01/ B 4.1
Nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung erheben die Gesellschaf-
ter keine Einwände gegen den Jahresabschluss und den Lagebericht der Elbaue 
Naherholungsförderungsgesellschaft mbH zum Geschäftsjahr 2007. Die Gesell-
schafterversammlung stellt den Jahresabschluss 2007 fest. Der Geschäftsführung 
wird für das Jahr 2007 Entlastung erteilt. Der Bilanzgewinn von 17.080,21 €‚ 
bestehend aus dem Jahresüberschuss 2007 in Höhe von 701,05 € und der Ge-
winnvortrag per 31.12.2006 in Höhe von 16.379,16 € ist auf neue Rechnung vor-
zutragen. 


Die Geschäftsführung der Elbaue GmbH gibt bekannt, dass allen institutionellen Ein-
richtungen, Unternehmen oder Bürgern, die an einer Einsichtnahme in die Jahresab-
schlussdokumente interessiert sind, Gelegenheit gegeben wird, sich im Sekretariat 
der BQI mbH Schönebeck, B.-Brecht-Straße 2 a, 39218 Schönebeck, Frau Scheffler, 


telefonisch unter Apparat 03928 459 100 anzumelden. Die Einsichtnahme in den Prüf-
bericht ist nach Veröffentlichung der Bekanntmachung innerhalb der nächsten 14 Tage 
in den Geschäftsräumen der v.g. Adresse möglich. Der Jahresabschluss 2007 der El-
baue GmbH wurde durch die Wirtschaftsprüfgesellschaft FRIEDERICH * BECKER 
* HAACK * BARTHEL Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte Osnabrück 
testiert und mit dem Bestätigungsvermerk versehen, dass die Prüfung zu keinen Ein-
wendungen geführt hat.


Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2007
der SWS Stadtwerke Schönebeck GmbH


Die Gesellschafterversammlung hat am 11.06.2008 den Jahresabschluss 2007 festge-
stellt und beschlossen, vom Jahresüberschuss in Höhe von 1.747.330,36 € den Be-
trag in Höhe von 800.000,00 €  an die Gesellschafter auszuschütten und 947.330,36 € 
der Gewinnrücklage zu zuführen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde 
für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt. Das Geschäftsjahr 2007 wurde durch 
WRG Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft. Nach Prüfung der Buchführung des 
Geschäftsjahres und des Lageberichtes sowie der Prüfung nach § 53 HGrG wurde un-
serem Unternehmen ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresab-
schluss 2007 liegt zur Einsicht in der Zeit vom 27.10.2008 bis 05.11.2008 während der 
Geschäftszeiten bei der SWS Stadtwerke Schönebeck GmbH vor. 


Stadtwerke Schönebeck GmbH


Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2007
der Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH


Die Gesellschafterversammlung hat am 17.06.2008 den Jahresabschluss 2007 festge-
stellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 34.077,60 € an die Gesell-
schafter entsprechend ihrer Geschäftsanteile auszuschütten. Der Geschäftsführung und 
dem Aufsichtsrat wurde für das Jahr 2007 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2007 
wurde durch Dr. Dornbach & Partner Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Wirtschaftsberatungsgesellschaft geprüft. Nach Prüfung des Jahresabschlusses, 
der zugrundeliegenden Buchführung und  des Lageberichtes sowie der Prüfung nach 
§ 53 HGrG wurde der AbS GmbH der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. 
Der Jahresabschluss 2007 sowie der Lagebericht 2007 liegen vom 27.10.2008 bis 
05.11.2008 in den Zeiten
Montag, Mittwoch, Donnerstag  7:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag    7:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag    7:30 Uhr bis 14:00 Uhr
bei der AbS GmbH, Wilhelm-Hellge-Str. 338, 39218 Schönebeck aus.


Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH
Geschäftsführung


Bekanntmachung


Nach § 33 Abs. 1a Satz 4 und § 34 Abs. 4 Satz 1 des Meldegesetzes des Landes Sach-


sen-Anhalt (MG LSA) in der Fassung vom 11. August 2004 (GVBl LSA S. 506), geän-
dert durch Gesetz vom 18. November 2005 (GVBl 698, 702), kann jede Einwohnerin 
und jeder Einwohner der Erteilung eines automatisierten Abrufs von Meldedaten über 
das Internet oder einer Gruppenauskunft über seine Daten ohne Angabe von Gründen 
und kostenfrei widersprechen:
a)  an Dritte, die eine Melderegisterauskunft im Wege des automatisierten Ab-


rufs über das Internet erhalten wollen
 (Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften),
b)  an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen sowie 


an zugelassene Bewerberinnen und Bewerber um das Amt der Bürgermei-
sterin oder des Bürgermeisters oder der Landrätin oder des Landrates


 (Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften),
c)  an Antragstellende im Zusammenhang mit Volksinitiativen, angenommenen 


Volksbegehren und Volksentscheiden
 (Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften),
d)  an Presse und Rundfunk sowie Mitglieder parlamentarischer und kommuna-


ler Vertretungskörperschaften über Alters- und Ehejubiläen
  (Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften sowie zusätz-


lich Tag und Art des Jubiläums),
e) Adressbuchverlage
  (Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften aller Einwoh-


nerinnen und Einwohner, die das 18. Lebensjahr vollendet haben).


Personen, die mit der Auskunftserteilung in diesen Fällen insgesamt oder einzeln nicht 
einverstanden sind, können dies der


 VGem Schönebeck (Elbe)
 SG Bürgerbüro/Meldewesen
 Markt 1
 39218 Schönebeck (Elbe)
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift mitteilen. Einwohnerinnen und Einwohner, 
die eine derartige Erklärung bereits früher bei der Meldebehörde abgegeben haben, 
brauchen diese nicht zu erneuern. Der Widerspruch gilt bis zur Aufhebung unbefri-
stet.


Haase
Oberbürgermeister


Hinweis der Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe)
Im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe), der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck 
(Elbe) sowie der Gemeinden Plötzky, Pretzien, Ranies vom Sonntag, 19.10.2008, war 
die Wochenausgabennummer  als Nr. 48 unkorrekt wiedergegeben worden. Es handelte 
sich um Nummer 47.


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.








5. Jahrgang   Sonntag, 02.11.2008   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 495. Jahrgang   Sonntag, 02.11.2008   Amtliche Bekanntmachungen  Nr. 49


B E K A N N T M A C H U N G
der 34. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und 


Umweltausschusses am 10.11.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
 Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Informationen zur IBA-Evaluierung vom 17.10.2008
7. Informationen zu Förderprogrammen/geplante Maßnahmen im
 Sanierungsgebiet „Altstadt“
8. Informationen zur Verwendung von Haushaltsresten aus den Jahren
 2007 und 2008
9. Diskussion zum Entwurf einer „Prioritätenliste Straßenbau 
 Altstadtsanierung in der Stadt Schönebeck (Elbe)“
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
11. Informationen der Verwaltung
12.  Informationen der BauBeCon, vertreten durch Frau Klein, über vor-


liegende Förderanträge aus dem Bereich der privaten Wohnsubstanz 
im Sanierungsgebiet „Altstadt“


13.  Diskussion zum Entwurf Wirtschaftsplan „Sanierungsgebiet Alt-
stadt“


14.  Informationen zur Einführung einer Wertgrenze bei Fördermittelent-
scheidungen durch den Sanierungsträger/die Verwaltung


15. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


 
Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 19. Sitzung des Betriebsausschusses 


Städtischer Bauhof am 12.11.2008


Sitzungsbeginn:        17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck
   Dammweg 22, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Information zum Lagebericht III. Quartal 2008
6. Informationen zu den Ausschreibungen:
 1.  Kauf einer Spritzmaschine zum Ausbringen von Straßenbaubin-


demittel
 2. Kauf eines Radladers
 3. Kauf eines Schredders/Holzzerkleinerer
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Vorlagen-Nummer: 0506/2008
  Beschlussfassung über die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsge-


sellschaft „BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Sitz 
Magdeburg“ für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Wirtschafts-
jahre 2008 - 2011 des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schöne-
beck


9. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich mittwochs und sonn-
tags und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
Das o. g. Amtsblatt wird kostenlos ohne Rechtsanspruch an alle erreich-
baren Haushalte zugestellt. Einzelne Ausgaben des Amtsblattes werden 
kostenlos im o. g. Amt zur Verfügung gestellt. Das Amtsblatt kann unter 
der Internetadresse www schoenebeck de eingesehen werden








5. Jahrgang         Sonntag, 09.11.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 50


B E K A N N T M A C H U N G
der 27. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und  


Gesundheitsverwaltung am 20.11.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“
  Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
7. Informationen der Verwaltung
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


 


Haase
Oberbürgermeister


Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Ranies


Beschluss Nr. 013/2008-RA
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), in der derzeitig gültigen Fas-
sung, die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2007 und erteilt gleichzeitig dem Bür-
germeister für den Vollzug der Haushaltsführung 2007 die Entlastung.


     


Crackau   
stellv. Bürgermeister


 
Bekanntmachung der Jahresrechnung 2007 der Gemeinde Ranies
Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 10.11.2008 bis 10.12.2008 zur Einsichtnah-
me im Gemeindebüro während der Sprechzeiten sowie in der Stadtverwaltung Schöne-
beck (Elbe), Kämmerei, Rathaus, Markt 1, Zimmer 105, öffentlich aus. Auskünfte zur 
Jahresrechnung 2007 erteilt die Kämmerei der Stadt Schönebeck (Elbe).


Maser     
Bürgermeister
Gemeinde Ranies


B E K A N N T M A C H U N G
der 10. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 19.11.2008


Sitzungsbeginn:        19:30 Uhr
 
Sitzungsort: Bürgerraum
  Albert-Schweitzer-Straße 6, 39245 Plötzky


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6.  Berichterstattung zum Stand der Hoch- und Tiefbauarbeiten in der Gemeinde
7. Informationen zu finanziellen Angelegenheiten der Gemeinde Plötzky
8. Vorlagen-Nummer: 017/2008-PL
 Überplanmäßige Ausgabe - Waldseestraße


Nichtöffentlicher Teil:
9. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
10.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde;  
 Anfragen der Ratsmitglieder


 


Schmeißer
Bürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 56. Sitzung des Gemeinschaftsausschusses der  


Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) am 19.11.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2.  Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift über die 55. Sitzung 


des Gemeinschaftsausschusses der VGem
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise und Zusätze
4.  Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 55. Sit-


zung des Gemeinschaftsausschusses der VGem
5. Fragestunde für die Einwohner der Mitgliedsgemeinden der VGem
6. Vorlagen-Nummer: 001/2008-VGA
  Jahresrechnung 2007 und Entlastung des Leiters des gemeinsamen Verwal-


tungsamtes für die Haushaltsdurchführung der Verwaltungsgemeinschaft 


Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2007
7. Vorlagen-Nummer: 002/2008-VGA
 Verwaltungsgemeinschaftsumlage für das Haushaltsjahr 2008
8. Termin der nächsten Sitzung des Gemeinschaftsausschusses
 
Nichtöffentlicher Teil
9.  Vorschläge zur Tagesordnung für die nächste Gemeinschaftsausschusssit-


zung
10. Wichtige Angelegenheiten der VGem; Anfragen der Ausschussmitglieder


 
Haase
Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes


Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)  
vom 30.10.2008


Beschluss-Nummer 0507/2008 
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009  
für den Jugendclub „Young Generation“, Straße der Jugend an den Verein Rü-
ckenwind e.V.
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des 
Jugendclubs „Young Generation“, Straße der Jugend für 2009 einen Zuschuss in Höhe 
von 40.177,43  € erhält.


 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0508/2008 
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009  für 
den Jugendclub „Forest Club“ in Elbenau an den Verein Rückenwind e.V.
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des 
Jugendclubs „Forest Club“  für 2009 einen Zuschuss in Höhe von 8.625,00  € erhält.


 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0509/2008 
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 
für das Kinder- und Jugendbüro „Piranha“ , Bahnhofstr. 11/12 , an den Verein 
Rückenwind e.V.
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des 
Kinder- und Jugendbüros „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12 für 2009 einen Zuschuss in 
Höhe von 82.772,39  € erhält.


 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0510/2008 
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009  für 
das Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des 
Spielmobils/Ludothek  für 2009 einen Zuschuss in Höhe von 22.687,26  € erhält.


 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0511/2008 
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009  für 
den Jugendclub „Future“, Moskauer Str. an den Verein Rückenwind e.V.
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb 
des Jugendclubs „Future“, Moskauer Straße für 2009 einen Zuschuss in Höhe von 
61.848,04  € erhält.


 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0517/2008 
Gebietsänderungsverträge zur Eingemeindung der Gemeinden  Plötzky, Pretzien 
und Ranies in die Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat beschließt die Eingemeindung der Gemeinden Plötzky, Pretzien und Ra-
nies in die Stadt Schönebeck (Elbe) nach Maßgabe der nachfolgenden Gebietsände-
rungsverträge.


 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0519/2008 
Geringfügige Änderung der Schulbezirke der Grundschulen der Stadt Schöne-
beck (Elbe) ab dem Schuljahr 2009/10
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt, ab dem Schuljahr 2009/10 die 
Friedrichstraße aus dem Schulbezirk der Grundschule „Am Lerchenfeld“ zu streichen 
und diese Straße dem Schulbezirk der Grundschule „Dr. S. Allende“ zuzuordnen.


 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0521/2008 
Festschreibung der Mitfinanzierung der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie 
Schönebeck gGmbH für die Jahre 2009/2010/2011/2012
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt auf der Grundlage der Richtlinie 


zur Förderung der freien Kulturarbeit in der Stadt Schönebeck (Elbe) für die Jahre 
2009, 2010, 2011 und 2012 jeweils 80.000,00 € in die Haushaltspläne einzustellen, 
unter dem Vorbehalt, dass das Land Sachsen-Anhalt im gleichen Zeitraum die För-
derung aufrecht erhält, bei mindestens gleicher Höhe der Zuwendung, der Kreistag 
Salzlandkreis die Finanzierung im gleichen Zeitraum sichert und die Mitteldeutsche 
Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH ihren Sitz in Schönebeck hat und die bis-
herigen Hauptspielorte in Schönebeck absichert. Die Stadt Schönebeck (Elbe) stellt 
der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH die Spielstätten der 
Stadt Schönebeck (Elbe) weiterhin kostenfrei zur Verfügung. Davon ausgenommen 
sind die Einrichtungen des städtischen Eigenbetriebes SOLEPARK Schönebeck/Bad 
Salzelmen.


 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0520/2008  
Erste Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
Der Stadtrat beschließt die nachfolgend aufgeführte erste Änderungssatzung der Be-
triebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schöne-
beck/Bad Salzelmen“ gemäß § 4 des EigBG sowie § 4 der Betriebssatzung.


 


Haase
Oberbürgermeister


Erste Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
für den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“


Präambel
Auf der Grundlage der Paragraphen 4, 6, 116, 117 und 131 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) in der 
derzeit gültigen Fassung und dem Gesetz über die kommunalen Eigenbetriebe im Land 
Sachsen-Anhalt  (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) vom 24. März 1997 (GVBl. LSA S. 
446) in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
30.10.2008 folgende erste Änderungssatzung der Betriebssatzung beschlossen:


Artikel 1
Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes vom 18.09.1997 veröffentlicht im Amtsblatt 
der Stadt Schönebeck (Elbe) am 14.10.1997, in der Neufassung vom 09.12.1999, ver-
öffentlicht am 11.01.2000 wird wie folgt geändert:
1. In § 3 wird der bisherige Satz 5 gestrichen.
2. In § 3 werden nach Satz 4 folgende neue Sätze als Sätze 5 bis 7 eingefügt:
  „Der Betriebsausschuss überträgt – soweit es sich nicht um Geschäfte 


der laufenden Betriebsführung handelt – den Abschluss von Verträgen bis 
100.000 Euro brutto auf die Betriebsleitung.“


  „Darüber hinaus überträgt der Betriebsausschuss der Betriebsleitung im 
Rahmen des Projektes „Attraktivierung und Erweiterung des Gesundheits- 
und Erholungsbades Solequell 2008/2009“ den Abschluss von Verträgen bis 
zu 500.000 Euro brutto.“


  „Die Verfügung über Vermögen gemäß § 44 Abs. 3 Ziffer 7 der GO LSA 
wird der Betriebsleitung bis zu 5.000 Euro brutto übertragen.“ Die bishe-
rigen Sätze 6 bis 10 des § 3 werden die Sätze 8 bis 12.


3. Im § 4 wird nach Satz 3 folgender Satz 4 angefügt: 
  „Der Stadtrat entscheidet über Verfügungen gemäß § 44 Abs. 3 Ziffer 7 der 


GO LSA  über einem Wert von 10.000 Euro brutto.“ 
4. In § 5 erhält der Punkt 1 nach Satz 5 folgende Fassung:
  „Die Festsetzung von Tarifen (Entgelte), der Abschluss von Verträgen – aus-


genommen Geschäfte der laufenden Betriebsführung – über 100.000 Euro 
brutto. Abweichend davon entscheidet der Betriebsausschuss im Rahmen 
des Projektes „Attraktivierung und Erweiterung des Gesundheits- und Er-
holungsbades Solequell 2008/2009“ über den Abschluss von Verträgen erst 
über 500.000 Euro brutto. Über Verfügungen gemäß § 44 Abs. 3 Ziffer 7 
der GO LSA entscheidet der Betriebsausschuss über 5.000 Euro brutto bis 
10.000 Euro brutto.“


5.  In § 5 wird im Punkt 2 „Angestellten ab der Vergütungsgruppe Vc bis III“ 
durch „Beschäftigten der Entgeltgruppe 8-12.“ ersetzt.


6. In § 5 erhält der Punkt 7 nach Satz 5 folgende Fassung:
  „Den Verzicht auf Ansprüche des Eigenbetriebes bis zu einem Wert von 


2.500 Euro brutto. Darüber hinaus entscheidet der Stadtrat.“
7. Der § 8 erhält folgende Fassung:
  „Die personalrechtlichen Befugnisse werden vom Betriebsleiter als Dienst-


vorgesetzter für alle Beschäftigten ausgeübt. Der Betriebsleiter entscheidet 
über die Einstellung und Entlassung der Beschäftigten von der Entgelt-
gruppe 1 bis 7. Die Leitungsstruktur des Betriebes wird durch den Be-
triebsleiter nach den Erfordernissen erarbeitet und durch den Stellenplan 
im Wirtschaftsplan bestätigt. Für den Eigenbetrieb gilt das Tarifrecht des 
öffentlichen Dienstes, die Entlohnung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD). Für den Eigenbetrieb gilt das Landespersonal-
vertretungsgesetz Sachsen-Anhalt (PersVG LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16.03.2004 (GVBl. LSA S. 356) in der derzeit gültigen 
Fassung. Gemäß der §§ 1 (2), 6 (1) und 12 (1) PersVG LSA ist ein eigener 
Personalrat zu bilden.“


Artikel 2
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Zweite Änderungssatzung der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für 
den Eigenbetrieb „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“ vom 02.09.2008 außer 
Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 04.11.2008


 


Haase
Oberbürgermeister


  


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.








5. Jahrgang         Sonntag, 16.11.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 51


B E K A N N T M A C H U N G
der 8. Sitzung des Gemeinderates Ranies am 25.11.2008


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gemeindebüro, Dorfstraße 1, 39221 Ranies


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2.  Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3.  Feststellung der Tagesordnung
4.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5.  Einwohnerfragestunde
6.  Vorlagen-Nummer: 017/2008-RA
 Erste Änderung der Sondernutzungsatzung der Gemeinde Ranies 


Nichtöffentlicher Teil:
7.  Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
8.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 
 Anfragen der Ratsmitglieder


Maser
Bürgermeister


Allgemeinverfügung (1)
Der Oberbürgermeister erlässt für die Stadt Schönebeck (Elbe) für den Sonntag, 
den 30.11.2008, die Allgemeinverfügung als öffentliche Bekanntmachung, dass alle 
Verkaufsstellen zum Zweck des Verkaufes zeitlich begrenzt öffnen können. Auf der 
Grundlage des § 7 Abs. 1, 2 Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-Anhalt (LöffZeitG 
LSA) in Verbindung mit §§ 35 Satz 2, 41 Abs. 3 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) können die Betreiber von Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet aus An-
lass des Weihnachtsmarktes am ersten Adventssonntag im November, dem 30.11.2008, 
für nicht mehr als fünf zusammenhängende Stunden in der Zeit von 13:00 Uhr bis 
18:00 Uhr ihre Warenangebote verkaufen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck 
(Elbe), Markt 1 in 39218 Schönebeck (Elbe), schriftlich oder zur Niederschrift ein-
zulegen. 


Im Auftrag
Liedicke, Amtsleiter Sicherheits-  und Ordnungsamt 


Allgemeinverfügung (2)
Der Oberbürgermeister erlässt für die Stadt Schönebeck (Elbe) für den Sonntag, 
den 07.12.2008, die Allgemeinverfügung als öffentliche Bekanntmachung, dass alle 
Verkaufsstellen zum Zweck des Verkaufes zeitlich begrenzt öffnen können. Auf der 
Grundlage des § 7 Abs. 1, 2 Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-Anhalt (LöffZeitG 
LSA) in Verbindung mit §§ 35 Satz 2, 41 Abs. 3 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) können die Betreiber von Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet aus An-
lass des Nikolausfestes am zweiten Adventssonntag im Dezember, dem 07.12.2008, 
für nicht mehr als fünf zusammenhängende Stunden in der Zeit von 13:00 Uhr bis 
18:00 Uhr ihre Warenangebote verkaufen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck 
(Elbe), Markt 1 in 39218 Schönebeck (Elbe), schriftlich oder zur Niederschrift ein-
zulegen. 


Im Auftrag
Liedicke, Amtsleiter Sicherheits-  und Ordnungsamt 


BEKANNTMACHUNG
der 35. Sitzung des Stadtentwicklungs-, 


Bau- und Umweltausschusses am 24.11.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal, Markt 1, 
                      39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
3.  Feststellung der Tagesordnung
4.  Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5.  Informationen der Verwaltung
6.  Arbeitsbericht zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans Nr. 25 
    „ Schnittstelle Altstadt Süd-West“ 
    BE: Vertreter des Büros Wenzel & Drehmann
7.  Vorlagen-Nummer: 0523/2008


 Abstufung der Landesstraße L51 im Verlauf Barbyer Straße, Breiteweg, 
 Marktplatz Nikolaistraße und Elbbrücke (Thälmann-Brücke) zur Gemeindestraße
8.   Informationen der BauBeCon, vertreten durch Frau Klein, über sanierungsrecht-


liche und ordnungsrechtliche Möglichkeiten zur Beseitigung städtebaulicher Miss-
stände im Sanierungsgebiet Altstadt


9.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil


10.   Informationen der BauBeCon, vertreten durch Frau Klein, über vorliegende För-
deranträge aus dem Bereich der privaten Wohnsubstanz im Sanierungsgebiet „Alt-
stadt“


11.  Informationen der Verwaltung
12.  Vorlagen-Nummer: 0524/2008
 Zustimmung zur Zuschlagserteilung in einer Zwangsversteigerung
13.  Vorlagen-Nummer: 0525/2008
 Zustimmung zur Abgabe eines Gebotes in einer Zwangsversteigerung
14.  Vorlagen-Nummer: 0526/2008
 Ankauf einer Verkehrsfläche am Schwanenteich
15.  Vorlagen-Nummer: 0527/2008
 Verkauf von Grundstücksflächen
16.  Vorlagen-Nummer: 0528/2008
 Verkauf eines Grundstückes in der Feldstraße
17.  Vorlagen-Nummer: 0530/2008
   Aufhebungsbeschluss
 „Projekt barrierefreies Feriendorf Bad Salzelmen“, 
 Beschluss-Nr. 0177/2005
18.  Vorlagen-Nummer: 0533/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
19.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt
 


Haase
Oberbürgermeister 


BEKANNTMACHUNG
der 30. Sitzung des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses


am 26.11.2008


Sitzungsbeginn: 16:45 Uhr 
Sitzungsort: Gaststätte „Ratskeller“, Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Um 16:00 Uhr findet die Besichtigung der Fläche für den geplanten Spielplatz in der 
Altstadt statt.
Der Treffpunkt ist die Ecke Thiemannstraße/Karl-Marx-Straße. 


Öffentlicher Teil 


1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
3.  Feststellung der Tagesordnung
4.  Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5.  Informationen der Verwaltung
6.  Auswertung der Besichtigung der Fläche für den Spielplatz in der Altstadt
7.  Vorlagen-Nummer: 0522/2008
  Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Be-


treibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2009 bis 
31.12.2009


8.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil


9.  Vorlagen-Nummer: 0530/2008
   Aufhebungsbeschluss
   „Projekt barrierefreies Feriendorf Bad Salzelmen“, 
   Beschluss - Nr. 0177/2005
10. Vorlagen-Nummer: 0533/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
11.  Vorlagen-Nummer: 0534/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
12.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt
 


Haase
Oberbürgermeister 


BEKANNTMACHUNG
der 28. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses


am 27.11.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsort: Gaststätte „Ratskeller“, Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 


1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
3.  Feststellung der Tagesordnung
4.  Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5.  Informationen der Verwaltung
6.  Vorlagen-Nummer: 0522/2008
  Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Be-


treibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2009 bis 
31.12.2009


7.  Vorlagen-Nummer: 0529/2008
 Aufhebung des Beschlusses Nr. 0236/2006 „Vertrag über die 
 Städtepartnerschaft zwischen der Stadt Schönebeck (Elbe) und der Stadt Jaroslaw“
8.  Vorlagen-Nummer: 0532/2008
 Entlastung Jahresrechnung 2007 der Stadt Schönebeck (Elbe)
9.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil


10.  Informationen der Verwaltung
11.  Vorlagen-Nummer: 0533/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
12.  Vorlagen-Nummer: 0534/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
13.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


BEKANNTMACHUNG
der 30. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses


am 25.11.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal, Markt 1, 
                      39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 


1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Abarbeitungsstand Haushalt
6.1. Auswertung der Ist-Abrechnung  Bestattungswesen
6.2. Beratung zum Entwurf der Sondernutzungsgebührensatzung
7.  Vorlagen-Nummer: 0522/2008
  Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Be-


treibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2009 bis 
31.12.2009


8.  Vorlagen-Nummer: 0532/2008
 Entlastung Jahresrechnung 2007 der Stadt Schönebeck (Elbe)
9.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil


10.  Informationen der Verwaltung
11.  Vorlagen-Nummer: 0524/2008
 Zustimmung zur Zuschlagserteilung in einer Zwangsversteigerung
12.  Vorlagen-Nummer: 0525/2008
 Zustimmung zur Abgabe eines Gebotes in einer Zwangsversteigerung
13.  Vorlagen-Nummer: 0526/2008
 Ankauf einer Verkehrsfläche am Schwanenteich
14.  Vorlagen-Nummer: 0527/2008
 Verkauf von Grundstücksflächen
15.  Vorlagen-Nummer: 0528/2008
 Verkauf eines Grundstückes in der Feldstraße
16.  Vorlagen-Nummer: 0533/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
17.  Vorlagen-Nummer: 0534/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
18.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt
 


Haase
Oberbürgermeister 
 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
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5. Jahrgang         Sonntag, 23.11.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 52/Seite 1


B E K A N N T M A C H U N G
der 38. Sitzung des Hauptausschusses am 08.12.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6.  Vorlagen-Nummer: 0522/2008
  Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur  


Betreibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2009 bis 
31.12.2009


7. Vorlagen-Nummer: 0523/2008
  Abstufung der Landesstraße L51 im Verlauf Barbyer Straße, Breiteweg, Markt-


platz, Nikolaistraße und Elbbrücke (Thälmann-Brücke) zur Gemeindestraße
8. Vorlagen-Nummer: 0529/2008
  Aufhebung des Beschlusses Nr. 0236/2006 „Vertrag über die Städtepartnerschaft 


zwischen der Stadt Schönebeck (Elbe) und der Stadt Jaroslaw“
9. Vorlagen-Nummer: 0532/2008
  Entlastung Jahresrechnung 2007 der Stadt Schönebeck (Elbe)
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil:
11. Vorlagen-Nummer: 0531/2008
 Einstellung eines Technischen Sachbearbeiters
12. Vorlagen-Nummer: 0533/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
13. Vorlagen-Nummer: 0534/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
14. Vorlagen-Nummer: 0524/2008
 Zustimmung zur Zuschlagserteilung in einer Zwangsversteigerung
15. Vorlagen-Nummer: 0525/2008
 Zustimmung zur Abgabe eines Gebotes in einer Zwangsversteigerung
16. Vorlagen-Nummer: 0526/2008
 Ankauf einer Verkehrsfläche am Schwanenteich
17. Vorlagen-Nummer: 0527/2008
 Verkauf von Grundstücksflächen
18. Vorlagen-Nummer: 0528/2008
 Verkauf eines Grundstückes in der Feldstraße
19. Vorlagen-Nummer: 0530/2008
 Aufhebungsbeschluss
 „Projekt barrierefreies Feriendorf Bad Salzelmen“, Beschluss-Nr. 0177/2005
20. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


B E K A N N T M A C H U N G
der 11. Sitzung des Gemeinderates Pretzien am 04.12.2008


Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
   August-Bebel-Straße 24, 39245 Pretzien


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6.  Pflichtenbelehrung eines Mitgliedes des Gemeinderates nach § 32 der Gemeinde-


ordnung für das Land Sachsen-Anhalt
7. Vorlagen-Nummer: 015/2008-PR
  Erste Änderungssatzung zur Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen an 


Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Gemeinde Pretzien (Sondernut-
zungssatzung)


8. Vorlagen-Nummer: 016/2008-PR
  Erste Änderungssatzung zur Satzung über die Festlegung von Gebühren für Son-


dernutzungen der Gemeinde Pretzien (Sondernutzungsgebührensatzung) 
9. Vorlagen-Nummer: 017/2008-PR
 Jahresrechnung 2007
10. Vorlagen-Nummer: 018/2008-PR
  Nutzungsordnung für die Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus 


Pretzien
11. Vorlagen-Nummer: 019/2008-PR
  Beitrittsbeschluss zur Genehmigung des Gebietsänderungsvertrages zwischen der 


Gemeinde Pretzien und der Stadt Schönebeck (Elbe) 


Nichtöffentlicher Teil:
12. Beratung zur Höhe der Vergütung der Geschäftsführung der Elb-Aue NE GmbH
13. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
14.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde;  Anfragen der Rats-


mitglieder
 


Harwig
Bürgermeister 


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ranies


Beschluss Nr. 016/2008
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2008.


Maser
Bürgermeister


Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der 
Gemeinde Ranies für das Haushaltsjahr 2008


1. Haushaltssatzung
Auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), in der zurzeit gültigen Fassung i. V. m. § 2 Ge-
setz zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für die 
Kommunen im Land Sachsen-Anhalt (NKHREG LSA) vom 22.03.2006 (GVBl. LSA 
S. 128), hat der Gemeinderat der Gemeinde Ranies in der Sitzung am 28.10.2008 fol-
gende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:


§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird 
im Verwaltungshaushalt
 in der Einnahme auf  524.200,00 
 in der Ausgabe auf  524.200,00 
und
im Vermögenshaushalt


 in der Einnahme auf  97.200,00 
 in der Ausgabe auf  97.200,00 
festgesetzt.


§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veran-
schlagt.


§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000  festge-
setzt.


§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 
wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  255,00 v.H.
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  355,00 v.H.
2.  Gewerbesteuer  300,00 v.H.


§ 6
Entsprechend dem § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt ist eine 
Nachtragssatzung zu erlassen, wenn
1.  sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag 


entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haus-
haltssatzung erreicht werden kann (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v. H. des 
Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),


2.  bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen Haushalts-
stellen in einem Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erheb-
lichen Umfang geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr 
als 1 v. H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),


3.  Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen 
oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen (Erheblichkeits-
grenze: 3 v. H. des Vermögenshaushaltes).


  Aufgrund des § 35 (1) GemHVO muss der Nachtragsplan alle erheblichen Ände-
rungen der Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung über-
sehbar sind, enthalten (Erheblichkeitsgrenze: 1 v. T. je Haushaltsstelle).


 Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt),
 •  die aufgrund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen Umsetzungen 


zwischen den Unterabschnitten führen,
 • die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.
Als Anlage gilt der Stellenplan.


    
Ranies, d. 18.11.2008  Bürgermeister  Siegel
  


2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der 
Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt vom 24.11.2008 bis 29.12.2008 zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Schö-
nebeck (Elbe), Markt 1, Zimmer 105, und im Gemeindebüro Ranies, Dorfstraße 1, öf-
fentlich aus.


    
Ranies, d. 18.11.2008 Bürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 29. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 01.12.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0523/2008
  Abstufung der Landesstraße L51 im Verlauf Barbyer Straße, Breiteweg, Markt-


platz, Nikolaistraße und Elbbrücke (Thälmann-Brücke) zur Gemeindestraße
6. Vorlagen-Nummer: 0529/2008
  Aufhebung des Beschlusses Nr. 0236/2006 „Vertrag über die Städtepartnerschaft 


zwischen der Stadt Schönebeck (Elbe) und der Stadt Jaroslaw“
7. Vorlagen-Nummer: 0532/2008
  Entlastung Jahresrechnung 2007 der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
9. Informationen der Verwaltung
10. Vorlagen-Nummer: 0524/2008
 Zustimmung zur Zuschlagserteilung in einer Zwangsversteigerung
11. Vorlagen-Nummer: 0527/2008
 Verkauf von Grundstücksflächen
12. Vorlagen-Nummer: 0530/2008
 Aufhebungsbeschluss
 „Projekt barrierefreies Feriendorf Bad Salzelmen“, Beschluss - Nr. 0177/2005
13. Vorlagen-Nummer: 0533/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
14. Vorlagen-Nummer: 0534/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
15. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt
 


Haase
Oberbürgermeister 


Beschluss-Nummer: 0516/2008
2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2008 


der Stadt Schönebeck (Elbe)


Der Stadtrat beschließt die nachfolgend beigefügte 2. Nachtragshaushaltssatzung so-
wie den 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 der Stadt Schönebeck 
(Elbe) einschließlich der weiteren Anlagen und Bestandteile gemäß § 2 Abs. 1 und 2 
GemHVO.


Haase
Oberbürgermeister  
 


2. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der 
2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 


für das Haushaltsjahr 2008


1. Nachtragshaushaltssatzung


Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 
(GVBl. S. 568) in der derzeitig gültigen Fassung i.V.m. § 2 Gesetz zur Einführung des 
Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für die Kommunen im Land 
Sachsen-Anhalt (NKHREG LSA) vom 22.03.2006 (GVBl. LSA S.128) hat der Stadtrat 


der Stadt Schönebeck (Elbe) am 30.10.2008 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:


§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 


erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag einschließlich 
um um der Nachträge
  gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf
€  €           €                                             €


a) im Verwaltungshaushalt
    die Einnahmen
    1.232.000 - 50.887.700 52.119.700
    die Ausgaben
    1.232.000 - 50.887.700 52.119.700 
b) im Vermögenshaushalt
    die Einnahmen
          - 4.005.400 11.981.500 7.976.100     
    die Ausgaben
          - 4.005.400 11.981.500 7.976.100  
                            


§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veran-
schlagt. 


§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen 
Festsetzung in Höhe von 10.933.800 € um 132.000 € reduziert und damit auf  
10.801.800 € neu festgesetzt.        


§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden, wird gegenüber 
dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.


§ 5
 Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.


§ 6
Entsprechend dem § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt ist eine 
Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 
1.  sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag 


entstehen wird (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. des Gesamthaushaltsvo-
lumens des Haushaltsjahres),


2.  bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben den einzelnen Haushaltsstel-
len in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erheb-
lichen Umfang geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr 
als 1 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),


3.  Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen 
geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze. 1 v.H. des Vermögenshaushaltes).


Aufgrund des § 35 Abs. 1 GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen 
Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung über-
sehbar sind, enthalten (Erheblichkeitsgrenze: 0,5 v.T. je Haushaltsteil).
Ferner sind als unerheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt),
-  die aufgrund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen Umsetzungen 


zwischen den Unterabschnitten führen,
- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 


Schönebeck (Elbe), den 20.11.2008


Haase
Oberbürgermeister             


2. Bekanntmachung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2008


Die vorstehende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erfor-
derlich. Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt vom 24.11.2008 bis 02.12.2008 im Rathaus, Zimmer 108, zu 
den bekannten Dienstzeiten öffentlich aus.


Schönebeck (Elbe), den 20.11.2008   


Haase
Oberbürgermeister


Allgemeinverfügung (1)


Der Oberbürgermeister erlässt für die Stadt Schönebeck (Elbe) für den Sonntag, den 
30.11.2008, die Allgemeinverfügung als öffentliche Bekanntmachung, dass alle Ver-
kaufsstellen zum Zweck des Verkaufes zeitlich begrenzt öffnen können. Auf der 
Grundlage des § 7 Abs. 1, 2 Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-Anhalt (LöffZeitG 
LSA) in Verbindung mit §§ 35 Satz 2, 41 Abs. 3 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) können die Betreiber von Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet aus An-
lass des Weihnachtsmarktes am ersten Adventssonntag im November, dem 30.11.2008, 
für nicht mehr als fünf zusammenhängende Stunden in der Zeit von 13:00 Uhr bis 
18:00 Uhr ihre Warenangebote verkaufen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck 
(Elbe), Markt 1 in 39218 Schönebeck (Elbe), schriftlich oder zur Niederschrift einzu-
legen. 


Im Auftrag
Liedicke, Amtsleiter Sicherheits-  und Ordnungsamt 


Allgemeinverfügung (2)


Der Oberbürgermeister erlässt für die Stadt Schönebeck (Elbe) für den Sonntag, den 
07.12.2008, die Allgemeinverfügung als öffentliche Bekanntmachung, dass alle Ver-
kaufsstellen zum Zweck des Verkaufes zeitlich begrenzt öffnen können. Auf der 
Grundlage des § 7 Abs. 1, 2 Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-Anhalt (LöffZeitG 
LSA) in Verbindung mit §§ 35 Satz 2, 41 Abs. 3 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) können die Betreiber von Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet aus An-
lass des Nikolausfestes am zweiten Adventssonntag im Dezember, dem 07.12.2008, 
für nicht mehr als fünf zusammenhängende Stunden in der Zeit von 13:00 Uhr bis 
18:00 Uhr ihre Warenangebote verkaufen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck 
(Elbe), Markt 1 in 39218 Schönebeck (Elbe), schriftlich oder zur Niederschrift einzu-
legen. 


Im Auftrag
Liedicke, Amtsleiter Sicherheits-  und Ordnungsamt 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.








        


5. Jahrgang         Sonntag, 30.11.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 53


B E K A N N T M A C H U N G
der 11. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 10.12.2008


Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
   Albert-Schweitzer-Straße 6, 39245 Plötzky


   T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Ehrung eines Sportlers der Gemeinde Plötzky
7. Vorlagen-Nummer: 018/2008-PL
  Beitrittsbeschluss zur Genehmigung des Gebietsänderungsvertrages zwischen der 


Gemeinde Plötzky und der Stadt Schönebeck (Elbe)
Nichtöffentlicher Teil:
8. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
9.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der Rats-


mitglieder


Schmeißer, Bürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 28. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und


Gesundheitsverwaltung am  09.12.2008


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)
 
   T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0537/2008
  Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-


men“
6. Informationen der Verwaltung
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 Nichtöffentlicher Teil
8. Informationen der Verwaltung
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 38. Sitzung des Hauptausschusses am 08.12.2008


Sitzungsbeginn:   17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


   T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0522/2008
  Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Be-


treibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2009 bis 
31.12.2009


7. Vorlagen-Nummer: 0523/2008
  Abstufung der Landesstraße L51 im Verlauf Barbyer Straße, Breiteweg, Markt-


platz Nikolaistraße und Elbbrücke (Thälmann-Brücke) zur Gemeindestraße
8. Vorlagen-Nummer: 0529/2008
  Aufhebung des Beschlusses Nr. 0236/2006 „Vertrag über die Städtepartnerschaft 


zwischen der Stadt Schönebeck (Elbe) und der Stadt Jaroslaw“
9. Vorlagen-Nummer: 0532/2008
 Entlastung Jahresrechnung 2007 der Stadt Schönebeck (Elbe)
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil
11. Vorlagen-Nummer: 0531/2008
 Einstellung eines Technischen Sachbearbeiters
12. Vorlagen-Nummer: 0533/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
13. Vorlagen-Nummer: 0534/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
14. Vorlagen-Nummer: 0536/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
15. Vorlagen-Nummer: 0524/2008
 Zustimmung zur Zuschlagserteilung in einer Zwangsversteigerung
16. Vorlagen-Nummer: 0525/2008
 Zustimmung zur Abgabe eines Gebotes in einer Zwangsversteigerung
17. Vorlagen-Nummer: 0526/2008
 Ankauf einer Verkehrsfläche am Schwanenteich
18. Vorlagen-Nummer: 0527/2008
 Verkauf von Grundstücksflächen
19. Vorlagen-Nummer: 0528/2008
 Verkauf eines Grundstückes in der Feldstraße
20. Vorlagen-Nummer: 0530/2008
 Aufhebungsbeschluss
 „Projekt barrierefreies Feriendorf Bad Salzelmen“, Beschluss-Nr. 0177/2005
21. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


B E K A N N T M A C H U N G


Der Gemeinderat der Gemeinde Ranies hat in seiner Sitzung am 28.10.2008 die He-
besätze der Grundsteuer für das Jahr 2008 wie folgt festgesetzt:


 Grundsteuer A 255 v.H.
 Grundsteuer B 355 v.H.


Diese Hebesätze sind im Rahmen der Haushaltssatzung im Generalanzeiger, dem 
Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe), der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck 
(Elbe) sowie der Gemeinden Plötzky, Pretzien und Ranies am 23.11.2008 öffentlich 
bekannt gemacht worden. Gegenüber dem Kalenderjahr 2007 sind die Hebesätze un-
verändert geblieben. Daher wird auf die Erteilung von schriftlichen Grundsteuerbe-
scheiden für das Kalenderjahr 2008 verzichtet. Für alle diejenigen Grundstücke, deren 
Bemessungsgrundlagen (Steuermessbeträge) sich seit der letzten Festsetzung nicht 
geändert haben, wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt 73, Teil I, S. 965) die Grund-
steuer für das Kalenderjahr 2008 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2007 veranlagten 
Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer 2008 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundbesitzabgabebeschei-
den festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August 
und 15. November fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 
3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer 2008 in 
einem Betrag am 01. Juli des Jahres fällig.
Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuerbescheide für das Kalen-
derjahr 2008 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten. Sollten die 
Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die Steuermessbeträge, wer-
den Änderungsbescheide erteilt. Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung 
treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung 
kann innerhalb von einer Frist von einem Monat, die mit Ablauf des Tages dieser Be-
kanntmachung zu laufen beginnt, durch schriftlichen Widerspruch oder mündlich zur 
Niederschrift bei der Gemeinde Ranies, vertreten durch die Verwaltungsgemeinschaft 
Schönebeck (Elbe), Steueramt, Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe), angefochten wer-
den.


Schönebeck (Elbe), den 27.11.2008


VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT SCHÖNEBECK (ELBE)
i.A. Warnke
- STEUERAMT -


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.








        


5. Jahrgang         Sonntag, 07.12.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 54


BEKANNTMACHUNG
der  9. Sitzung des Gemeinderates Ranies am 16.12.2008


Sitzungsbeginn:        19:30 Uhr
 
Sitzungsort: Gemeindebüro
   Dorfstraße 1;  39221 Ranies


   T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 018/2008-RA
 Neufassung der Friedhofssatzung der Gemeinde Ranies
7. Vorlagen-Nummer: 019/2008-RA
 Neufassung der Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Ranies
8. Vorlagen-Nummer: 020/2008-RA
  Beitrittsbeschluss zur Genehmigung des Gebietsänderungsvertrages zwischen der 


Gemeinde Ranies und der Stadt Schönebeck (Elbe)
9. Vorlagen-Nummer: 025/2008-RA
 Überplanmäßige Ausgabe - Personalkosten


Nichtöffentlicher Teil:
10. Vorlagen-Nummer: 021/2008-RA
 Verkauf einer Grundstücksfläche
11. Vorlagen-Nummer: 022/2008-RA
 Verkauf eines Grundstückes an der Stallanlage
12. Vorlagen-Nummer: 023/2008-RA
 Pachtangelegenheit „Am Sängerwäldchen 4“
13. Vorlagen-Nummer: 024/2008-RA
 Entscheidung über eine Pachtangelegenheit
14. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
15.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde;  Anfragen der Rats-


mitglieder


Maser
Bürgermeister


Aufforderung zur Angebotsabgabe


Öffentliche Ausschreibung für Leistungen nach VOL/A über die Lieferung von PC-
Komplettsystemen, Drucktechnik sowie weiterer Hard- und Software nach Konfigura-
tionsvorgaben des Auftraggebers. 


A) Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat I, Sachgebiet Org. und Info.,
 Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)
       Telekommunikation: Tel. (03928) 710 151, Fax (03928) 710 799
       Die Angebote sind einzureichen bei:
        Stadt Schönebeck (Elbe), Submissionsstelle, Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)
       Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A
B)  Art des Auftrages:
         Lieferung von 23 PC-Komplettsystemen, Drucktechnik sowie weiterer Hard- und 


Software nach Konfigurationsvorgaben des Auftraggebers. 
  Umfang des Auftrages:
  Die PC-Systeme sowie die weiter aufgeführte Hard- und Software werden nach 


Vorgaben des Auftraggebers geliefert und vorinstalliert.
 Lieferort:
     Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 11, Raum 104, 39218 Schönebeck (Elbe)
C)   Eine Unterteilung in Lose wird nicht vorgenommen.
D)    Die Lieferung erfolgt bis zum 26.02.2009. Der frühestmöglichste Liefertermin 


ist anzugeben. Weiteres ist in der  Aufgabenstellung zum Leistungsverzeichnis 
geregelt.


E)   Interessierte Bewerber können die Verdingungsunterlagen bis spätestens zum 
09.01.2009 anfordern bei: siehe A)


F)  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat I, Sachgebiet Org. und Info.,  Breiteweg 11, 
39218 Schönebeck (Elbe), Zimmer 103


G)    Für die Verdingungsunterlagen wird ein Selbstkostenbeitrag von 10,00 € ohne 
Rückzahlungsoption erhoben, der mittels Verrechnungsscheck oder per Bank-
überweiser zu begleichen ist.


 Bankverbindung bei Einzahler (gegen Beleg):
 Sparkasse Elbe-Saale, BLZ: 800 555 00, Konto: 370 102 240
 Der codierte Zahlungsgrund lautet: 02100-10000/SG 1004
H)   Die Angebotsfrist endet am Freitag, dem 30.01.2009, um 09:00 Uhr.
I)   Die Sicherheitsleistung von der Auftragssumme wird nicht einbehalten.
J)    Die Bezahlung erfolgt gemäß VOL/B, § 17 durch die Stadt Schönebeck (Elbe) 


nach erfolgter Leistung und Lieferung sowie nach Abnahme durch den Auftrag-
geber für die ausgeschriebene Hard- und Software.


K)   Nachweise:
      Nach § 7 VOL/A sind zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, 


Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit die Bescheinigungen der Eintrag in das 
Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis der ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-
anhalt.abst.de) oder folgende Einzelnachweise vorzulegen: Auskunft aus dem 
Gewerbe-Zentral-Register, Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, 
Bescheinigung über die Zahlung der Krankenkassenbeiträge, Referenzliste, Ge-
schäftsbedingungen.


L)   Die Zuschlags- und Bindefrist ist der 13.02.2009.
M)   Bieter, die nicht in die engere Auswahl gekommen sind, erhalten nur dann eine 


Benachrichtigung, wenn ein frankierter Rückumschlag dem Angebot beigefügt 
wird.


Haase
Oberbürgermeister


Wahlbekanntmachung der Gemeinde Pretzien


Entsprechend § 41 Abs. 1 Nr. 1 GO LSA scheidet Frau Ursula Braun aus dem Ge-
meinderat der Gemeinde Pretzien aus.
Gemäß § 41 Abs. 3 GO LSA in Verbindung mit § 41 KWG LSA geht der Sitz auf  den 
nächst festgestellten Bewerber über. 
Entsprechend § 47 Abs. 5 KWG LSA gebe ich hiermit öffentlich bekannt, dass auf  
Herrn Erhard Meyer der Sitz im Gemeinderat übergegangen ist.


Harwig
Gemeindewahlleiter


B E K A N N T M A C H U N G
der 20. Sitzung des Betriebsausschusses Städtischer Bauhof am 17.12.2008


Sitzungsbeginn:    17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck
   Dammweg 22, 39218 Schönebeck (Elbe)


  T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0538/2008
  Stundenverrechnungssätze ab 01.01.2009 für den Städtischen Bauhof Schönebeck
6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister 


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ranies


Beschluss-Nummer Nr. 017/2008-RA
Der Gemeinderat beschließt folgende Erste Änderung der Satzung über die Erlaubnis-


se für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Gemeinde 
Ranies. 


Maser
Bürgermeister


Erste Änderungssatzung zur Sondernutzungssatzung der Gemeinde Ranies
  


Präambel
Auf Grund §§ 2, 4, 6 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), in der derzeit gültigen Fassung, 
i.V.m. § 50 Abs. 1 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 6. Juli 
1993 (GVBl. LSA S. 334), in der derzeit gültigen Fassung und § 8 Bundesfernstraßen-
gesetz (FStrG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 19. April 1994 (BGBl. I 
S. 854), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Ranies in 
seiner Sitzung am 25.11.2008, folgende Änderung der Sondernutzungssatzung vom   
23. September 2008 beschlossen.


Artikel 1
Die Sondernutzungssatzung der Gemeinde Ranies vom 23. September, veröffentlicht 
im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 5. Oktober 2008 wird wie folgt geän-
dert:
1. Die Präambel wird wie folgt ergänzt:
Nach § 50 Abs. 1 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 6. Juli 
1993 (GVBl. LSA S.334), in der derzeit gültigen Fassung, wird ergänzt:  
„und § 8 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom  19. April 1994 (BGBl. I S. 854), in der derzeit gültigen Fassung“


2. Der § 10 Abs. 3 letzter Satz wie folgt geändert:
Der Betrag in Höhe von „5112,92 Euro“ wird durch die Angabe „5.000 Euro“ ersetzt.


Artikel 2
Die Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntgabe in Kraft.


Ranies, d. 26.11.2008


                                
Maser
Bürgermeister


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky


Beschluss-Nummer: 015/2008-PL 
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), in der derzeitig  gültigen Fas-
sung, die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2007 und erteilt gleichzeitig dem Bür-
germeister für den Vollzug der Haushaltsführung 2007 die Entlastung.
           


Wetzel
stellv. Bürgermeister


Bekanntmachung der Jahresrechnung 2007 der Gemeinde Plötzky
Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 08.12.2008 bis 08.01.2009 zur Einsichtnah-
me im Gemeindebüro Plötzky, Salzstraße 11, sowie in der Stadtverwaltung Schöne-
beck (Elbe), Kämmerei, Rathaus, Markt 1, Zimmer 105, während der Sprechzeiten 
öffentlich aus. Auskünfte zur Jahresrechnung 2007 erteilt die Kämmerei der Stadt 
Schönebeck (Elbe).


Schmeißer
Bürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.








        


5. Jahrgang         Sonntag, 14.12.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 55


BEKANNTMACHUNG
der 12. Sitzung des Gemeinderates Pretzien am 18.12.2008


Sitzungsbeginn:        19:30 Uhr
 
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  August-Bebel-Straße 24, 39245 Pretzien


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Einwohnerfragestunde
6. Vorlagen-Nummer: 019/2008-PR
   Beitrittsbeschluss zur Genehmigung des Gebietsänderungsvertrages zwischen   


 der Gemeinde Pretzien und der Stadt Schönebeck (Elbe) 
7. Vorlagen-Nummer: 020/2008-PR
  Überplanmäßige Ausgabe - Personalkosten


Nichtöffentlicher Teil:
8. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat
9. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; 
  Anfragen der Ratsmitglieder


 


Harwig
Bürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung


Hinweisbekanntmachung zur 1. Änderungsanordnung des Amtes für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt betreff  „Flurbereinigung: OU Gom-
mern-Dannigkow, Landkreis: Jerichower Land ,Verfahrens-Nr. : 611-17 JL 5015 


Gemäß § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) i. d. F. vom 16.03.1976 
(BGBl. I S. 546 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2007 (BGBl. I S. 3987), 
wird hiermit die Änderung des Flurbereinigungsgebietes im Flurbereinigungsverfahren 
Ortsumgehung Gommern-Dannigkow angeordnet. Das vom Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Anhalt als Flurneuordnungsbehörde durchgeführte und 
mit Beschluss vom 01.07.2005 angeordnete  Flurbereinigungsverfahren nach §§ 87 
ff. FlurbG wird um Flurstücke in den Gemarkungen Gommern, Dannigkow, Karith, 
Vehlitz und Leitzkau erweitert. Weiterhin werden Flurstücke in den Gemarkungen 
Gommern, Dannigkow, Karith und Vehlitz ausgeschlossen. Die zum Verfahren hinzu-
gezogenen und ausgeschlossenen Flurstücke sind in den Anlagen, welche Bestandteil 
dieser 1. Änderungsanordnung sind, aufgeführt. Das Flurbereinigungsgebiet umfasst 
nun eine Fläche von rd. 1613 ha. Die Änderung der Grenzen des Flurbereinigungs-
gebietes ist auf der zur 1. Änderungsanordnung gehörenden Gebietskarte dargestellt. 
Die vorstehende Änderungsanordnung mit der Gebietskarte liegt in der Ver-
waltungsgemeinschaft Schönebeck, Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt, 
Breiteweg 12, 39218 Schönebeck, im Gemeindebüro Plötzky, Salzstr. 11 in 39245 
Plötzky sowie im Gemeindebüro Pretzien, August-Bebel-Str. 24 in 39245 Pretzien 
vier Wochen lang nach seiner Bekanntgabe zur Einsichtnahme für die Beteiligten 
während der Dienststunden aus. 


Neuwahl der Schiedsstellen im Frühjahr  2009


Wer hat Interesse an einem Ehrenamt?


Für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schönebeck (Elbe), die Rat und Hilfe in einem 
Schlichtungsverfahren erhalten wollen, hatte die Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe) 
bereits seit dem Jahre 1993 im Stadtgebiet der Elbestadt 3 Schiedsstellen eingerichtet 


und diese mit jeweils 3 Schiedsfrauen/-männern besetzt. Eine weitere Schiedsstelle ist 
seit 1995 für den Bereich der ostelbischen Gemeinden Plötzky, Pretzien und Ranies 
zuständig. Die Amtszeit der Schiedsfrauen/-männer der Stadt Schönebeck (Elbe) und 
der Gemeinden Plötzky, Pretzien und Ranies läuft aus bzw. einige Schiedspersonen 
scheiden aus persönlichen Gründen aus. Es ist vorgesehen, nach der Eingemeindung 
der Gemeinden Plötzky, Pretzien und Ranies insgesamt nur noch 3 Schiedsstellen ein-
zurichten und diese mit   2 – 3 Schiedspersonen zu besetzen.


Die Schiedsperson 
- muss nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein,
- sie soll ihre Wohnung im Schiedsstellenbezirk haben,
- sie soll bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr vollendet haben.


Als Schiedsperson ist kraft Gesetzes ausgeschlossen,
-  wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 


besitzt oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 
sechs Monaten verurteilt worden ist,


-  wer wegen einer Tat angeklagt ist, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter zur Folge haben kann,


- wer in Vermögensverfall geraten ist.


Entsprechend dem Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz (SchStG) Sachsen-Anhalt 
werden die Schiedsfrauen und -männer für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt.  Eine 
Neu- bzw. Wiederwahl von Schiedsfrauen und Schiedsmännern durch den Stadtrat er-
folgt voraussichtlich in seiner Sitzung im März 2009. Danach wird die Berufung in das 
Amt durch die Amtsgerichtsdirektorin erfolgen. 


Wir bitten Bürger/-innen, die an einer Mitarbeit in den 3 Schiedsstellen interessiert 
sind, ihre Bewerbung bis zum 16.01.2009 im Rechtsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Grabenstraße 9, einzureichen. Ein Bewerbungsformular und eine Übersicht der ge-
planten Schiedsstellenbezirke kann im Rechtsamt und im Internet ausgedruckt bzw. 
eingesehen werden.


Die Schiedsstellen I bis III werden durch die nachfolgend aufgeführten Stadtteile und 
Gemeinden gebildet:


Schiedsstelle I
süd-westliche Stadtteile Schönebecks, Frohse bis Bad Salzelmen
Die Grenze zwischen der Schiedsstelle I und II bildet die Elbbrückenabfahrt Richtung 
Markt, die Salzer Straße, die Friedrichstraße, die Boeltzigstraße und die Eggersdorfer 
Straße. 


Schiedsstelle II
süd-östliche Stadtteile Schönebecks, SBK-Altstadt bis Bad Salzelmen und Felgeleben, 
Sachsenland
Die Grenze zwischen der Schiedsstelle II und III bildet die Elbe.


Schiedsstelle III
Gemeinde Plötzky; Gemeinde Pretzien; Gemeinde Ranies;
Stadtteil  Elbenau und Grünewalde


BEKANNTMACHUNG
der 37. Sitzung des Stadtrates am 18.12.2008


Sitzungsbeginn:        17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
                                  39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung


2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Anträge (öffentliche)
6.1. Antrag der Fraktion UWG/GRÜNE vom 05.11.2008
 -  Berufung eines sachkundigen Einwohners in den Stadtentwicklungs-, Bau- und 


Umweltausschuss des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe) gemäß § 48 GO 
LSA


6.2. Antrag der Fraktion UWG/GRÜNE vom 17.11.2008
 -  Änderung der Sportförderungsrichtlinie der Stadt Schönebeck 


(Elbe) in der Fassung vom 01.03.2008 betreffend den Abschnitt Tz.  
2.4 - Zuschuss für Kinder- und Jugendarbeit, zweiter Absatz


7. Vorlagen-Nummer: 0522/2008
  Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Be-


treibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2009 bis 
31.12.2009


8. Vorlagen-Nummer: 0523/2008
  Abstufung der Landesstraße L51 im Verlauf Barbyer Straße, Breiteweg, Markt-


platz, Nikolaistraße und Elbbrücke (Thälmann-Brücke) zur Gemeindestraße
9. Vorlagen-Nummer: 0529/2008
  Aufhebung des Beschlusses Nr. 0236/2006 „Vertrag über die Städtepartnerschaft 


zwischen der Stadt Schönebeck (Elbe) und der Stadt Jaroslaw“
10. Vorlagen-Nummer: 0532/2008
  Entlastung Jahresrechnung 2007 der Stadt Schönebeck (Elbe)
11. Vorlagen-Nummer: 0535/2008
  Beitrittsbeschluss zur Genehmigung der Gebietsänderungsverträge zwischen  


der Stadt Schönebeck (Elbe) und den Gemeinden Plötzky, Pretzien und Ranies
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
13. Vorlagen-Nummer: 0533/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
14. Vorlagen-Nummer: 0534/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
15. Vorlagen-Nummer: 0536/2008
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2008
16. Vorlagen-Nummer: 0524/2008
 Zustimmung zur Zuschlagserteilung in einer Zwangsversteigerung
17. Vorlagen-Nummer: 0525/2008
 Zustimmung zur Abgabe eines Gebotes in einer Zwangsversteigerung
18. Vorlagen-Nummer: 0526/2008
 Ankauf einer Verkehrsfläche am Schwanenteich
19. Vorlagen-Nummer: 0527/2008
 Verkauf von Grundstücksflächen
20. Vorlagen-Nummer: 0528/2008
 Verkauf eines Grundstückes in der Feldstraße
21. Vorlagen-Nummer: 0530/2008
 Aufhebungsbeschluss
 „Projekt barrierefreies Feriendorf Bad Salzelmen“, Beschluss - Nr. 0177/2005
22. Informationen der Verwaltung
23. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.








        


5. Jahrgang         Mittwoch, 17.12.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 56


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien


Beschluss-Nummer: 018/2008-PR 
Der Gemeinderat beschließt die nachfolgende geringfügige Änderung der Nutzungs-
ordnung für die Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus Pretzien.


Harwig
Bürgermeister


 
Gemeinde Pretzien


Nutzungsordnung für die Überlassung von Räumen im Dorfgemeinschaftshaus 
Pretzien


I. Allgemeine Bedingungen
Die Räume im Dorfgemeinschaftshaus Pretzien können Einzelpersonen, örtlichen Ver-
einen und Verbänden zur Durchführung von Veranstaltungen nach Maßgabe der Nut-
zungsordnung überlassen werden. Die Räume werden hauptsächlich nur zu solchen 
Veranstaltungen vergeben, die gemeinnützigen Zwecken dienen oder die der öffentli-
chen Förderung unterliegen. Die private Nutzung ist gestattet, wird aber als nachrangig 
angesehen. Vereinsfeiern gelten als private Nutzung.
1.  Für Veranstaltungen jeglicher Art, bei welchen gastronomische Versorgung vor-


gesehen ist, gelten nachfolgende Absätze:
 a)  Die komplette gastronomische Versorgung (Speisen und Getränke) muss durch 


einen Gastronomen erfolgen. Ein Gastronom ist jeder Erlaubnisinhaber nach  
Gaststättengesetz, der eine Betriebsstätte betreibt.


 b)  Der Antrag zur Nutzung muss vom Nutzer gestellt werden.
2.  Vereinigungen, deren Zweck oder Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder 


sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten, sind von der Benutzung aus-
geschlossen.


3.  Anträge zur Nutzung sind schriftlich an die Gemeinde Pretzien, August-Bebel-
Straße 24, 39245 Pretzien, mindestens 4 Wochen vor der Nutzung zu stellen. Die 
Art der Veranstaltung ist genau zu benennen. Über die Anträge entscheidet die 
Gemeinde Pretzien. Bei gleichzeitigem Antragseingang entscheidet der Bürger-
meister in Zusammenarbeit mit der Ortskraft im Losverfahren.


4.  Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn sich die genannten Räume für die 
Durchführung der Veranstaltung eignen.


5. Ein Anspruch auf Überlassung besteht nicht.
6.  Das Nutzungsverhältnis wird durch Nutzungsvertrag geregelt. Für die Überlas-


sung wird ein Nutzungsentgelt erhoben.
7.  Der Nutzer ist verpflichtet, die Hausordnung zu beachten und den Weisungen des 


Gemeindepersonals zu folgen. Im gesamten Gebäude gilt Rauchverbot.
8.  Der Nutzer darf über die bereits vorhandene Ausstattung der überlassenen Räume 


hinausgehende zusätzliche Einrichtungen, wie z.B. Dekoration, Hinweisschilder, 
Plakate und sonstige Werbemittel nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Ge-
meinde anbringen bzw. aufstellen.


9.  Die Bedingungen dieser Ordnung sind vom Nutzer durch Unterschrift anzuer-
kennen. Die Anerkennung erfolgt mit Unterzeichnung auf dem entsprechenden 
Nutzungsvertrag.


10.  Nach Antragstellung erhält der Antragsteller einen Nutzungsvertrag mit der Fest-
legung des Einzahlungstermins für das Nutzungsentgelt. Erfolgt die Einzahlung 
nicht laut Einzahlungstermin, erlischt der Nutzungsvertrag, es besteht kein An-
spruch des Antragstellers mehr. Der Nutzungsvertrag kann innerhalb der ersten 
5 Werktage nach Vertragsunterzeichnung gekündigt werden. Ausschlaggebend 
hierbei ist das Vertragsdatum der Gemeinde. Ein weiteres Kündigungsrecht steht 
dem Nutzer nur aus wichtigem Grund, z. Bsp. Krankheit, zu. Die Kündigung hat 
in schriftlicher Form zu erfolgen.


11.  Das Nutzungsentgelt ist zum vertraglich vereinbarten Termin zu entrichten. Bei 


einer Kündigung innerhalb der ersten 5 Werktage nach Vertragsabschluss erhält 
der Antragsteller das volle Nutzungsentgelt zurück. Bei einer Kündigung aus 
wichtigem Grund nach Ablauf der ersten 5 Werktage erhält der Antragsteller  
50 % des Nutzungsentgeltes zurück. Erfolgt aus Gründen, die beim Antragsteller 
liegen, keine Nutzung, besteht die Zahlungspflicht.


12.  Das Nutzungsentgelt zur Überlassung von Inventar ist gemeinsam mit dem Raum-
nutzungsentgelt zu zahlen. 


13.  Bei einem Verstoß gegen diese Bestimmungen kann die Gemeinde die Überlas-
sung der Räume jederzeit widerrufen.


14.  Als gastronomische Versorgung gilt nicht die Getränkeversorgung (Pausenge-
tränk) bei Nutzungen laut Punkt II. (a, b, c).


15. Der Nutzer darf sein Nutzungsrecht keinem Dritten überlassen.


II. Befreiungsvorschriften
In besonders begründeten Einzelfällen kann auf die Forderung eines Nutzungsentgel-
tes ganz oder teilweise verzichtet werden. Über entsprechende Anträge entscheidet die 
Gemeinde.


Kein Nutzungsentgelt wird erhoben:
a)  für den Übungsbetrieb und für Veranstaltungen des förderungsfähigen Nutzerkrei-


ses (Anlage 1), wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird und der Nutzer die Veran-
staltung nicht gastronomisch bewirtschaftet. Bei gastronomischer Versorgung 
gelten die Befreiungsvorschriften nicht.


b)  bei Veranstaltungen, bei denen die Gemeinde der Veranstalter ist und mit der 
Durchführung einen Verein beauftragt.


c)  für Sitzungen des Gemeinderates, seiner Ausschüsse, Fraktionen und Arbeits-
gruppen sowie von Gremien der Verwaltungsgemeinschaft.


III. Höhe des Nutzungsentgeltes
Für die Nutzung wird ein Nutzungsentgelt erhoben, dessen Höhe sich nach der Größe 
und dem Nutzungszeitraum des zu nutzenden Raumes richtet:
Nutzungsentgelt pro Tag


Bezeichnung
des Raumes  Nutzungsentgelt in  
Raum 3
(Saal gesamt) EG  280 
Raum 3 b
(Kleiner Saal) EG  120 
Raum 3 a
(Großer Saal) EG  160 
Raum 7
(Vereinszimmer groß)  OG  30 
Raum 7 a
(Vereinszimmer klein)  OG  15 
Raum 9
(Vereinszimmer klein) OG  15 
Raum 5
(Ratssaal) EG  40 
Raum 4
(Zubereitungsküche) EG  10 


Kücheninventar EG  10 
Raum 10
(Zubereitungsküche) OG  10 


Kücheninventar OG  10 


Gesamt OG   100 


Gesamt EG mit Saal   340 


Gesamtes Haus   500


IV. Sondernutzungen
Nutzungen, die nicht Bestandteil dieser Nutzungsordnung sind, wie z. Bsp. Anmietung 
von Geschäftsräumen, Werbe- und Verkaufsveranstaltungen u. ä. werden durch ent-
sprechenden Mietvertrag durch die Gemeinde geregelt.


V. Haftung
Der Nutzer übernimmt die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Ablauf seiner 
Veranstaltung. Er haftet der Gemeinde gegenüber für alle Schäden, die der Gemeinde 
mit der Nutzung der Räume, Zugänge und Nebenräume sowie am Inventar und den 
technischen Einrichtungen entstehen. Alle Genehmigungen zur Veranstaltung muss der 
Nutzer eigenständig einholen und anfallende Gebühren übernehmen. Schäden, verur-
sacht durch die Benutzer, können von der Gemeinde beseitigt werden. Der Nutzer ist 
dann zur Erstattung der Kosten verpflichtet. Für Personenschäden jeglicher Art, im 
Zusammenhang mit der Nutzung, haftet die Gemeinde nicht. Die Gemeinde kann den 
Abschluss einer entsprechenden Haftpflichtversicherung verlangen.


VI. Übergabe/Übernahme der Nutzungssache
Die Nutzungssache kann ab 10:00 Uhr am Nutzungstag übernommen werden. Die 
Rückgabe der Nutzungssache erfolgt am Folgetag bis 10:00 Uhr. Es können im Nut-
zungsvertrag abweichende Zeiten vereinbart werden.


VII. Inkrafttreten
Diese Nutzungsordnung tritt ab 01.01.2009 in Kraft. Die Nutzungsordnung Beschluss-
Nr. 028/2007 vom 01.12.2007 tritt außer Kraft.
Eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) 
wird erfolgen.


Harwig
Bürgermeister
 


Anlage
Förderungswürdige Nutzer


Anlage 1 
zur Nutzungsordnung für das Dorfgemeinschaftshaus in Pretzien


Förderungswürdige Nutzer:
Kulturelle Vereinigungen, die von der Gemeinde gefördert oder als förderungswürdig 
anerkannt werden, Träger der freien Wohlfahrtspflege, öffentlich anerkannte Träger 
der Jugendhilfe und die im Sozialamt anerkannten Selbsthilfegruppen, Wählerverei-
nigungen und deren Jugendorganisationen, Bürgervereine und sonstige eingetragene 
Vereine, deren Gemeinnützigkeit beim Finanzamt anerkannt ist, sowie Bürgerinitiati-
ven, die nach den Richtlinien für Gemeinwesenarbeit eine Förderung erhalten können, 
Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, 
sonstige Vereinigungen, die Zwecke verfolgen, welche geeignet sind, das örtliche Ge-
meinschaftsleben zu bereichern und daher von der Gemeinde als förderungswürdig 
anerkannt werden. Die oben genannten Nutzergruppen sind nur dann förderungs-
würdig, wenn sie ihren Sitz in Pretzien haben oder mit überregionalen Trägern 
eine Informationsveranstaltung überwiegend für Pretziener Einwohner durch-
führen oder mindestens 5 Pretziener Bürger in Nutzergruppen, die ihren Sitz au-
ßerhalb von Pretzien haben, mitwirken.


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.







        


5. Jahrgang         Mittwoch, 17.12.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 57


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien


Beschluss-Nummer: 015/2008-PR 
Der Gemeinderat beschließt die nachfolgende erste Änderung der Satzung über die 
Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der 
Gemeinde Pretzien. 


Harwig
Bürgermeister


Erste Änderungssatzung
zur Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und


Ortsdurchfahrten in der Gemeinde Pretzien (Sondernutzungssatzung)


Präambel


Auf Grund §§ 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), in der derzeit gültigen Fassung i.V.m. 
§ 50 Abs. 1 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 6. Juli 1993 
(GVBl. LSA S. 334), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Pretzien in seiner Sitzung am 04.12.2008 folgende Satzung zur Änderung der 
Sondernutzungssatzung beschlossen:


Artikel 1


Die Sondernutzungssatzung der Gemeinde Pretzien vom 18. Oktober 2001, veröffent-
licht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 11. Dezember 2001, wird wie folgt 
geändert:


1. Der § 2 Ziffer 3 wird wie folgt geändert:


  Nach dem Wort Grundstückszufahrten werden die Worte „mit mehr als 5 m Brei-
te“ eingefügt


2. Der § 2 Ziffer 4 1. Anstrich wird wie folgt geändert:


  Nach den Wörtern Handzetteln, Flugblätter werden die Wörter „und  anderen 
Werbeschriften, mit Ausnahme der Werbung politischen oder religiösen Inhalts, 
soweit es sich nicht um kommunikativen Verkehr handelt“ gestrichen und durch 
die Wörter „sowie der Verkauf von Presseerzeugnissen mittels stummer Verkäu-
fer“ ersetzt.


3. Der § 2 Ziffer 7 wird wie folgt geändert:


  Das Wort „Warenständern“ wird durch das Wort „Werbeständer“ ersetzt.
 Die Angabe „mehr als 0,15 m“ entfällt.


4. Der § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert:


  Die Bezeichnung „August-Bebel-Straße 29“  wird ersetzt durch die Angabe „Au-
gust-Bebel-Straße 24“.


5. Der § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert:


  In Satz 2 nach den Wörtern unter Bedingungen und Auflagen werden die Wörter 
„und unter dem Vorbehalt nachträglicher Auflagen“ eingefügt.


6. Der § 5 Abs. 3 wird wie folgt geändert:


 Das Wort „kann“ wird durch das Wort „muss“ ersetzt.


7. Der § 6 Abs. 1 Ziffer 1 wird wie folgt geändert:


  Die Wörter  „und Schriften“ sowie die Wörter „auf öffentlichen Straßen, mit  Aus-
nahme der Werbung politischen oder religiösen Inhalts, soweit es sich nicht um 
kommunikativen Verkehr handelt“ werden gestrichen.


8. Der § 7 wird wie folgt geändert:


  Nach den Wörtern mit Auflagen versehen werden die Wörter „kann die erlaubnis-
freie Sondernutzung“ eingefügt.


9. Der § 10 Abs. 2 letzter Satz wird wie folgt geändert:


  Der Betrag in Höhe von  „511,29 Euro“ wird durch die Angabe „500,00 Euro“ 
ersetzt.


10. Der § 10 Abs. 3 letzter Satz wird wie folgt geändert:


  Der Betrag in Höhe von  „5112,92 Euro“ wird durch die Angabe „5.000 Euro“ 
ersetzt.


Artikel 2


Die Änderungssatzung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der unteren 
Straßenbaubehörde. Sie ist nach Zustimmung der genannten Behörden in ortsüblicher 
Weise öffentlich bekannt zu machen und tritt am Tage nach der Bekanntmachung in 
Kraft.


Pretzien, d. 15.12.2008


                                         
Harwig
Bürgermeister


Die Zustimmung des Salzlandkreises/Kreisstraßenbauamt wurde am 08.12.2008 er-
teilt.


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien


Beschluss-Nummer: 016/2008-PR 
Der Gemeinderat beschließt nachfolgende erste Änderung der Satzung über die Fest-
legung von Gebühren für Sondernutzungen der Gemeinde Pretzien (Sondernutzungs-
gebührensatzung).


Harwig
Bürgermeister


Erste Änderungsatzung
zur Satzung über die Festlegung von Gebühren für  Sondernutzungen


der Gemeinde Pretzien (Sondernutzungsgebührensatzung)


Präambel


Auf Grund der §§ 6, 8, 44 und 91 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), in der derzeit gültigen Fassung, des 
§ 50 Abs. 2 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 6. Juli 1993 
(GVBl. LSA S. 334) in der derzeit gültigen Fassung und des § 5 Kommunalabgaben-
gesetz Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der derzeit gültigen Fassung i.V.m. der 
Satzung der Gemeinde über Erlaubnisse von Sondernutzungen an Gemeindestraßen 
und Ortsdurchfahrten in der Gemeinde Pretzien vom 18. Oktober 2001 hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Pretzien in seiner Sitzung am 04.12.2008 folgende Satzung 
zur Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung beschlossen:


Artikel 1


Die Sondernutzungsgebührensatzung der Gemeinde Pretzien vom 10. Oktober 2001, 
veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 11. Dezember 2001, wird 
wie folgt geändert:


1.  Die Anlage 1 zur Sondernutzungsgebührensatzung lfd. Nr. 1.1. wird wie folgt 
ergänzt:


  In der Tabelle in Spalte je angefangene Zeiteinheit wird neu hinzugefügt „die 
ersten 2 Wochen frei, ab 3. Woche“


2.  Die Anlage 1 zur Sondernutzungsgebührensatzung lfd. Nr. 1.2. wird wie folgt 
ergänzt:


  In der Tabelle in Spalte je angefangene Zeiteinheit wird neu hinzugefügt „die 
ersten 8 Tage frei, ab 9. Tag“


3.  Die Anlage 1 zur Sondernutzungsgebührensatzung lfd. Nr. 2.1. wird wie folgt 
geändert:


  In der Tabelle in Spalte Art der Sondernutzung im Sinne § 2 Sondernutzungs-
satzung nach den Wörtern Handzetteln werden die Wörter „und anderen Werbe-
schriften“ gestrichen.


4.  Die Anlage 1 zur Sondernutzungsgebührensatzung lfd. Nr. 5.1. wird wie folgt 
geändert:


  In der Tabelle in Spalte Art der Sondernutzung im Sinne § 2 Sondernutzungssat-
zung das Wort „Warenständern“ wird durch das Wort „Werbeständer“ ersetzt.


 Die Angabe „mehr als 0,15 m“ entfällt.


5.  Die Anlage 1 zur Sondernutzungsgebührensatzung lfd. Nr. 5.2. wird wie folgt 
geändert:


  In der Tabelle in Spalte Art der Sondernutzung im Sinne § 2 Sondernutzungssat-
zung die Angabe „mehr als 0,15 m“ entfällt.


Artikel 2


Die Änderungssatzung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der unteren 
Straßenbaubehörde. Sie ist nach Zustimmung der genannten Behörden in ortsüblicher 
Weise öffentlich bekannt zu machen und tritt am Tage nach der Bekanntmachung in 
Kraft.


Pretzien, d. 15.12.2008


Harwig
Bürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung 
der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe)


Beschlüsse des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Schöne-
beck (Elbe) vom 19.11.2008


Beschluss Nr. 001/2008-VGA
Der Gemeinschaftsausschuss beschließt gemäß den §§ 81, 85 und 108 Absatz 2 Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA 


S. 568), in der zuletzt geänderten Fassung, die Jahresrechnung 2007 und erteilt gleich-
zeitig dem Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes der Verwaltungsgemeinschaft 
Schönebeck (Elbe) für den Vollzug der Haushaltsführung die Entlastung.


Die Haushaltsrechnung 2007 weist folgendes Ergebnis aus:


Feststellung des Ergebnisses 2007


 Bezeichnung Verwaltungshaushalt  Vermögenshaushalt  Gesamt
      


  1          2  3  4  5


  1.  Soll-Einnahmen  8.332,671,77  1,07  8.332.672,84
  
  davon Globalbereinigung  0,00 0,00  0,00


  2. + Neue Haushalts- - 0,00  0,00
 einnahmereste


  3. ./. Abgang Alter
 Haushaltseinnahmereste - 0,00  0,00
  
  4. ./. Abgang Alter
 Kasseneinnahmereste 0,00 0,00  0,00


  5. Summe bereinigter  8.332.671,77 1,07  8.332.672,84
 Soll-Einnahmen


  6. Soll-Ausgaben 8.332.671,77 1,07  8.332.672,84
 Darin enthalten Überschuss 
 nach § 42 Abs. 3 Satz 2 
 GemHVO VMHH 1,07 


  7. + Neue Haushalts- 0,00 0,00  0,00
 ausgabereste


  8. ./. Abgang Alter
 Haushaltsausgabereste 0,00 0,00  0,00


  9. ./. Abgang Alter 
 Kassenausgabereste 0,00 0,00  0,00


10. Summe bereinigter  8.332.671,77 1,07  8.332.672,84
 Soll-Ausgaben


11. Ausgleich 0,00 0,00  0,00


Krüger
stellv. Leiter des gemeinsamen
Verwaltungsamtes


Bekanntmachung


Die vorstehende Jahresrechnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Jahresrechnung 2007 der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) und der Re-
chenschaftsbericht liegen nach § 108 Abs. 5 GO LSA vom 22.12.2008 bis 08.01.2009 
zu den bekannten Dienstzeiten zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 108, öffentlich 
aus.


Haase
Leiter des gemeinsamen
Verwaltungsamtes


Beschluss Nr. 002/2008-VGA
Der Gemeinschaftsausschuss beschließt gemäß §§ 79 Abs. 1 Nr. 3 und 83 Abs. 1 und 
3 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. 
LSA S. 568) in der derzeitig gültigen Fassung i.V.m. § 2 Gesetz zur Einführung des 
Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für die Kommunen im Land 
Sachsen-Anhalt (NKHREG LSA) vom 22.03.2006, die Verwaltungsgemeinschaftsum-
lage in Höhe von 230,00  je Einwohner für das Haushaltsjahr 2008 der Mitgliedsge-
meinden Schönebeck (Elbe), Plötzky, Pretzien und Ranies.


Haase
Leiter des gemeinsamen
Verwaltungsamtes


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.








        


5. Jahrgang         Sonntag, 21.12.2008       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 5�


Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 18.12.2008


Beschluss-Nummer 0522/2008
Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Be-
treibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2009 bis 
31.12.2009
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die Folgebezuschussung in Höhe 
von 105.200,00  zur Betreibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeit-
raum 01.01.2009 bis 31.12.2009.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0523/2008
Abstufung der Landesstraße L51 im Verlauf Barbyer Straße, Breiteweg, Markt-
platz, Nikolaistraße und Elbbrücke (Thälmann-Brücke) zur Gemeindestraße 
Der Stadtrat beschließt in Ergänzung des Beschlusses Nr. 590-34/(I)/98 die Verfah-
rensweise zur Abstufung der Landesstraße L51 im Verlauf Barbyer Straße, Breiteweg, 
Marktplatz, Nikolaistraße und Elbbrücke (Thälmann-Brücke) zur Gemeindestraße. Der 
Stadtrat ermächtigt die Stadtverwaltung, die dazu erforderlichen Regelungen mit dem 
Landesbetrieb Bau und dem Salzlandkreis abzuschließen.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0529/2008
Aufhebung des Beschlusses Nr. 0236/2006 „Vertrag über die Städtepartnerschaft 
zwischen der Stadt Schönebeck (Elbe) und der Stadt Jaroslaw“
Der Stadtrat hebt den Beschluss Nr. 0236/2006 vom 13.07.2006 „Vertrag über die Städ-
tepartnerschaft zwischen der Stadt Schönebeck (Elbe) und der Stadt Jaroslaw“ auf.


Haase
Oberbürgermeister


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ranies


Beschluss-Nummer: 019/2008-RA
Der Gemeinderat Ranies beschließt die nachfolgende Neufassung der Friedhofsgebüh-
rensatzung.


Maser
Bürgermeister


Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Ranies
 
Auf Grund der §§ 2, 4, 6, 8, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) in der zurzeit geltenden 
Fassung und der  §§ 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) in der zurzeit 
geltenden Fassung in Verbindung mit der Friedhofssatzung der Gemeinde Ranies vom 
16.12.2008 hat der Gemeinderat der Gemeinde Ranies in seiner Sitzung am 16.12.2008 
folgende Satzung beschlossen: 


§ 1
Gebührenpflicht


Für Bestattungen auf dem Friedhof, für die Benutzung der Friedhofseinrichtungen, für 
die Verleihung von Grabnutzungsrechten, für die Genehmigung von Grabmalen und 
für die Zulassung zu gewerblichen Tätigkeiten auf dem Friedhof der Gemeinde werden 
Gebühren nach dieser Satzung erhoben. Für sonstige Leistungen, die in dieser Satzung 
nicht aufgeführt sind, werden gesonderte Vereinbarungen getroffen. Die Gebühr be-
stimmt sich dann nach den tatsächlichen Aufwendungen. Dies gilt auch dann, wenn eine 
Vereinbarung nicht getroffen wurde.


§ 2
Gebührenschuldner


(1)  Gebührenschuldner ist:
     a) wer gesetzlich zur Bestattung verpflichtet ist,
     b) wer den Antrag auf Benutzung der Friedhofseinrichtung gestellt hat,
     c) wer den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat,
     d) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt
     e) wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat.
(2)  Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.


§ 3
Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld


(1) Die Gebühr entsteht 
 a)  im Fall des § 2 Abs. 1 Buchstabe a) mit Inanspruchnahme der nach dieser Sat-


zung gebührenpflichtigen Leistung
 b)  im Fall des § 2 Abs. 1 Buchstabe b) mit der Bestätigung der Antragstellung 


durch die Gemeinde
 c) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchstabe c) mit der Auftragserteilung
 d)  im Fall des § 2 Abs. 1 Buchstabe d) mit der Verleihung des Nutzungsrechtes an 


einer Grabstelle
 e)  im Fall des § 2 Abs. 1 Buchstabe e) mit der Beendigung der Verwaltungstätig-


keit.
(2)   In besonderen Fällen können Sicherheitsleistungen (z.B. Vorauszahlungen) ver-


langt werden.
(3)  Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt. Sie sind 14 Tage nach Bekannt-


gabe des Bescheides fällig.


Gebührenverzeichnis:


§ 4
Nutzungsgebühren


(1)  Grabstättengebühren:
1.1  Grabstelle auf dem anonymen Urnenbestattungsfeld
 a) anonyme Grabstätte 186,38 
 b) Grabstätte mit Markierungsstein 186,38 
1.2  Urnenwahlstelle, einfach  130,29 
1.3 Urnenwahlstelle, doppelt  260,58 
1.4  Reihengrab 293,15 
1.5  Kindergrab 78,17 
1.6  Einzelwahlgrab 351,78 
1.7  Doppelwahlgrab  703,56 
1.8. für jede weitere Wahlgrabstelle 351,78 


(2)  Verlängerungsgebühren für Wahlgrabstätten pro Jahr
2.1 Urnenwahlstelle, einfach   6,51 
2.2  Urnenwahlstelle, doppelt    13,03 
2.3  Einzelwahlgrab 11,73 
2.4  Doppelwahlgrab 23,45 
2.5  für jede weitere Wahlgrabstelle 11,73  
2.6  Kindergrab 5,21 


(3)  Benutzung der Friedhofskapelle 76,32 


§ 5
Verwaltungsgebühren


(1)  Für Gräberbuchauszüge, Beisetzungsbescheinigungen (Nachweise 
 der Bestattungsmöglichkeit), Umschreibungen, Nachforschungsanträge 
 und Zweitschrift oder Nachfertigung einer Graburkunde   12,92  
 Die Umschreibung eines Grabnutzungsrechtes auf den überlebenden 
 Ehegatten oder auf einen in den Friedhofsakten eingetragenen 
 Mitnutzungsberechtigten ist gebührenfrei.
(2) Genehmigung für die Errichtung eines Grabmales und einer 
 Einfassung einschl. Kontrolle der Standsicherheit 25,84  
(3) Genehmigung der Inschrift auf dem Markierungsstein des 
 Urnenbestattungsfeldes 4,31  
(4)  Zulassungsgebühr für Gewerbetreibende für 5 Jahre  51,68  
(5)  Erteilung einer Genehmigung zum gewerbsmäßigen Fotografieren
 jährlich   25,84 
(6) Genehmigung einer Urnen-Umbettung 12,92 
(7) Genehmigung jeder weiteren Urnen-Umbettung aus derselben
  Grabstätte zum selben Zeitpunkt 12,92 
(8) Genehmigung einer Umbettung eines Leichnams 51,68 


§ 6
Billigkeitsmaßnahmen


  Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können auf Antrag des Schuldners 
ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine  
erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die  
Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzel-
falles unbillig, können sie auf Antrag des Schuldners ganz oder zum Teil erlassen 
werden.


§ 7
In-Kraft-Treten


(1)   Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Ranies vom 16.12.1997 außer Kraft.


Ranies, den 17.12.2008


    


  
Maser
Bürgermeister


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ranies


Beschluss-Nummer: 018/2008-RA
Der Gemeinderat Ranies beschließt die nachfolgende Neufassung der Friedhofssatzung 
der Gemeinde Ranies.


Maser
Bürgermeister


Friedhofssatzung der Gemeinde Ranies


Auf Grund der §§ 2, 4, 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), in der zurzeit geltenden Fas-
sung und des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes 
Sachsen-Anhalt - BestattG LSA) vom 05. Februar 2002 (GVBl. LSA S. 234) in der 
zurzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Ranies in seiner Sitzung 
am 16.12.2008 folgende Satzung beschlossen:


I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1


Geltungsbereich


Die Friedhofssatzung gilt für den im Gemeindegebiet Ranies gelegenen und von ihr 
verwalteten Friedhof.


§ 2
Friedhofszweck


(1)  Der Friedhof ist eine nicht rechtsfähige öffentliche Einrichtung der Gemeinde Ra-
nies.


(2)  Er dient der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Ge-
meinde Ranies waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstät-
te besaßen.


(3)  Die Bestattung anderer Personen, die durch Geburt, früheren Wohnaufenthalt oder 
eine andere Beziehung zu Ranies hatten, kann von der Gemeinde gestattet wer-
den.


§ 3
Schließung und Entwidmung


(1)  Der Friedhof oder Friedhofsteile können aus wichtigem öffentlichem Interesse für 
weitere Bestattungen gesperrt (Schließung) oder mit Ratsbeschluss einer anderen 
Verwendung (Entwidmung) zugeführt werden.


(2)   Eine Schließung oder Entwidmung gemäß Absatz 1 ist öffentlich bekannt zu ma-
chen.


II. Ordnungsvorschriften
§ 4


Öffnungszeiten
(1)  Der Friedhof ist während der am Eingang bekannt gegebenen Zeiten für den Be-


such geöffnet.
(2)  Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch 


vorübergehend geschlossen werden.


§ 5
Verhalten auf dem Friedhof


(1)  Jeder hat sich auf dem Friedhof ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten. Die Anordnungen des Gemeindepersonals zur Durchsetzung dieser 
Friedhofsordnung sind zu befolgen.


(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
2.1  die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen Kinderwagen, 


Handwagen, Rollstühle oder Fahrzeuge von Gewerbetreibenden mit Genehmi-
gung der Gemeinde


2.2.  Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder Druckschriften zu ver-
teilen


2.3.  an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe von Bestattungen störende Arbeiten 
auszuführen


2.4.  Abraum oder Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen wegzuwerfen oder 
abzulegen


2.5.  den Friedhof oder seine Einrichtungen, Anlagen einschließlich Grabstätten zu ver-
unreinigen oder zu beschädigen


2.6.  zu lärmen oder zu spielen
2.7.  ohne Zustimmung der Gemeinde gewerbsmäßig zu fotografieren.
(3)  Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedho-


fes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.
(4)  Tiere sind an der Leine zu führen; von Tieren verursachte Verschmutzungen sind 


vom Besitzer zu beseitigen.


§ 6
Gewerbliche Arbeiten


(1)  Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für ihre 
Tätigkeit auf dem gemeindlichen Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Ge-
meinde, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt.


(2)  Zugelassen werden auf ihren Antrag hin solche Gewerbetreibende, die in fachli-


cher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind.
(3)  Gewerbetreibenden, die gegen die Friedhofsordnung verstoßen haben oder bei de-


nen die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr gegeben sind, kann die Gemeinde 
nach einmaliger schriftlicher Verwarnung die Zulassung auf Zeit oder Dauer ent-
ziehen.


(4)  Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Mitarbeiter im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof fahrlässig oder vorsätzlich 
verursachen.


(5)  Die Gewerbetreibenden erhalten auf Antrag ihre Zulassung durch schriftlichen Be-
scheid gegen Zahlung einer Gebühr entsprechend der jeweils gültigen Friedhofs-
gebührensatzung.


III. Bestattungsvorschriften
§ 7


Allgemeines


(1)  Die Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Gemeinde an-
zumelden.


(2)  Soll eine Bestattung in einer bereits erworbenen Wahlgrabstätte erfolgen, so ist das 
Nutzungsrecht nachzuweisen.


(3)  Die Gemeinde setzt Ort und Zeit der Bestattung in Übereinstimmung mit den Hin-
terbliebenen fest.


(4)  Eine Erdbestattung soll innerhalb von 10 Tagen nach Eintritt des Todes erfolgen. 
Für Leichen, die einer Leichenöffnung unterzogen werden sollen, bestimmt die 
zuständige Behörde die Bestattungsfrist. 


  Aschen sind innerhalb eines Monats nach Einäscherung beizusetzen, ansonsten 
geschieht das auf Kosten des Bestattungspflichtigen auf dem anonymen Urnen-
bestattungsfeld.


§ 8
Benutzung der Friedhofskapelle


(1)  Die Friedhofskapelle dient der kurzfristigen Aufnahme der Verstorbenen bis zur 
Bestattung.


(2)  Die Nutzung einer Kühlzelle auf dem Westfriedhof der Stadt Schönebeck (Elbe) 
zur Aufbewahrung des Leichnams gegen Gebühr ist zulässig.


(3)  Sofern keine hygienischen oder sonstigen Bedenken entgegenstehen, ist den Ange-
hörigen gestattet, den Verstorbenen zu einer vereinbarten Zeit zu sehen.


(4)  Der Sarg ist spätestens 30 Minuten vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung 
endgültig zu schließen.


§ 9
Trauerfeiern


(1)  Für Trauerfeiern steht die Friedhofskapelle zur Verfügung. Trauerfeiern sind ent-
sprechend der Würde des Ortes und dem Ernst des Anlasses zu gestalten.


(2)  Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn Bedenken we-
gen des Zustandes der Leiche bestehen.


§ 10
Beisetzungen


(1)  Der Transport des Sarges oder der Urne zum Grab einschließlich Versenken in die 
Gruft wird von gewerbetreibenden Bestattungsbetrieben in Eigenverantwortung 
ausgeführt, ebenso das Ausheben und Schließen der Gräber.


(2)  Die Bodenbedeckung über dem Sarg muss mindestens 90 cm betragen, bei Urnen 
mindestens 40 cm.


§ 11
Särge und Urnen


(1)  Särge, Sargausstattungen und Urnen müssen aus umweltverträglichen Materialien 
bestehen, die sich innerhalb der Ruhezeit zersetzen.


(2)  Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 
Feuchtigkeit ausgeschlossen wird.


(3)  Die Särge sollten höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und 0,72 m breit sein.


§ 12
Ruhezeiten


(1)  Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre und für Aschen 15 Jahre. Die Ruhezeit 
für den Leichnam eines Kindes unter 5 Jahren beträgt 15 Jahre.


§ 13
Ausgrabungen/Umbettungen


(1)  Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2)  Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen ge-


setzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustim-
mung für Umbettungen von Leichen darf nur bei Vorliegen eines wichtigen Grun-
des erteilt werden. Ein Rechtsanspruch auf eine Umbettung besteht nicht.


(3)  Die Gemeinde legt den Zeitpunkt der Umbettung fest. Leichen sollen in der Zeit 
von 14 Tagen bis 6 Monaten nach der Bestattung nicht ausgegraben oder umgebet-
tet werden, außer bei einer von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht veranlas-
sten Exhumierung.


(4)  Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen.
(5)  Wird eine Grabstätte durch eine Umbettung frei, so erlischt das Nutzungsrecht 


entschädigungslos.
(6)  Die Kosten der Ausgrabung oder Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an 


benachbarten Grabstätten oder Anlagen entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.
(7)  Antragsberechtigt ist der Nutzungsberechtigte der Grabstätte. Sind mehrere Nut-


zungsberechtigte eingetragen, muss die Zustimmung aller schriftlich vorgelegt 
werden.


(8)  Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund 
behördlicher oder richterlicher Anordnung ausgegraben werden.


IV. Grabstätten
§ 14


Nutzungsrechte an Grabstätten


(1)  Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde. Nutzungsrechte an Grabstätten kön-
nen nur nach den Bestimmungen dieser Satzung erworben werden.


(2) Folgende Arten von Grabstätten sind zu unterscheiden:
 Nutzungsdauer 
 Urnenbestattungsfeld (UGA) 15 Jahre
 a)  Urnenstelle bei anonymer Beisetzung auf der UGA
 b)  Urnenstelle bei Beisetzung auf der UGA im Beisein der Angehörigen 
  mit der Möglichkeit der namentlichen Kennzeichnung  
 Urnenwahlstelle, einfach 20 Jahre
 Urnenwahlstelle, doppelt 20 Jahre
 Reihengräber 25 Jahre
 Wahlgräber einstellig und mehrstellig 30 Jahre
 Kindergräber für Kinder unter 5 Jahren 15 Jahre
(3)   Reihengrabstellen werden grundsätzlich nur anlässlich eines Todesfalles vergeben. 


Auf Wunsch kann das Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte schon zu Lebzeiten 
erworben werden.


(4)  Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf die 
Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht.


(5)  Wird vorzeitig auf ein Nutzungsrecht verzichtet, so ist dies schriftlich zu erklären. 
Ein Anspruch auf Rückerstattung von gezahlten Gebühren besteht nicht.


(6)  Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, Anschriftenänderungen bei der Gemeinde 
anzuzeigen.


§ 15
Anonyme Urnengräber


(1)  Bei der anonymen Beisetzung einer Urne erfolgt keine Kennzeichnung der Einzel-
gräber. 


(2)  Auf ausdrücklichen Wunsch der Hinterbliebenen kann die Urnenbeisetzung im 
Beisein der Angehörigen auf markierten Einzelstellen erfolgen. Es besteht kein 
Anspruch auf eine bestimmte Stelle des Urnengemeinschaftsfeldes. Eine namentli-
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che Nennung des Verstorbenen ist auf den vorhandenen Markierungssteinen mög-
lich. Die Kosten dafür trägt der Hinterbliebene.


(3)  Ausbettungen aus Urnengemeinschaftsanlagen sind grundsätzlich nicht möglich.
(4)  Blumenschmuck kann nur auf einer dafür vorgesehenen Fläche abgelegt werden.


§ 16
Reihengräber


(1)  Reihengräber sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt und im Todesfall nur für 
die Dauer der Ruhezeit vergeben werden.


(2) In einem Reihengrab kann nur ein Sarg bestattet werden.
(3) Eine Verlängerung von Reihengräbern ist nicht möglich.


§ 17
Wahlgrabstätten


(1) Wahlgräber sind ein- oder mehrstellige Grabstätten für Särge und Urnen.
(2) Wahlgräber werden für 25 Jahre, Urnenwahlstellen für 20 Jahre vergeben.
(3)  Die Lage der Grabstätte kann, soweit vorhanden, gewählt werden. Ein Anspruch 


auf eine bestimmte Grabstätte besteht nicht.
(4)  Für Wahlgräber besteht die Möglichkeit der Verlängerung der Nutzungsdauer im 


Rahmen der Friedhofsplanung. Die Verlängerung erfolgt nur für die gesamte Grab-
stätte. Die Nutzungsdauer muss verlängert werden, soweit dies zur Gewährleistung 
der Mindestruhefrist des zuletzt Bestatten erforderlich ist.


(5)  In Erdwahlgräbern können je Grabstelle ein Sarg und zwei Urnen beigesetzt wer-
den.


(6)  In einfachen Urnenwahlstellen können zwei Urnen und in doppelten Urnenwahl-
stellen bis zu vier Urnen beigesetzt werden.


(7)  Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung das 
Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines Bestattungs-
falles über andere Beisetzungen in der Grabstätte, über die Art der Gestaltung und 
der Pflege der Grabstätte zu entscheiden.


(8) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Pflege der Grabstätte.
(9)  Für den Fall seines Ablebens hat der Nutzungsberechtigte schriftlich einen Nach-


folger zu bestimmen. Liegt diese Festlegung nicht vor, geht das Nutzungsrecht 
in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsbe-
rechtigten mit deren Zustimmung über


 a) auf den überlebenden Ehegatten
 b) auf die Kinder
 c) auf die Stiefkinder
 d) auf die Enkel
 e) auf die Eltern
 f) auf die vollbürtigen Geschwister
 g) auf die Stiefgeschwister
 h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben
  Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird der Älteste Nutzungs-


berechtigter.
(10)  Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich 


umschreiben zu lassen.
(11)  Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen 


Nutzungsberechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt oder 
wenn nach Ablauf des Nutzungsrechtes keine Verlängerung beantragt wird.


(12)  Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstellen kann jederzeit, an bereits beleg-
ten Grabstellen kann erst nach Ablauf der Ruhefrist verzichtet werden. Ein Ver-
zicht ist nur für die gesamte Grabstelle möglich.


§ 18
Ehrengrabstätten


Die Zuerkennung, die Anlage und Unterhaltung von Ehrengrabstätten obliegt der Ge-
meinde.


§ 19
Grabregister


Die Gemeinde führt ein Verzeichnis aller Beisetzungen, Grabstellen und Nutzungs- 
rechte.


§ 20
Anlage und Unterhaltung von Grabstätten


(1)  Jede Grabstätte ist so zu gestalten und während der gesamten Nutzungszeit so zu 


unterhalten, dass der Zweck und die Würde des Friedhofes gewahrt bleibt.
(2)  Eine Grabstätte ist innerhalb von 4 Monaten nach der Beisetzung  herzurichten 


bzw. herrichten zu lassen. Eine Verzögerung um 2 Monate wird in den Wintermo-
naten gebilligt.


(3)  Ist eine Grabstätte vernachlässigt oder verwildert, wird der Nutzungsberechtigte 
zur Pflege aufgefordert. Sind die Mängel innerhalb von 6 Monaten nicht beseitigt, 
wird die Aufforderung öffentlich gemacht. Nach Verstreichen einer weiteren Frist 
von 6 Monaten kann die Gemeinde die Grabstätte einebnen und begrünen lassen. 
Bei Wahlgrabstätten wird nach Ablauf der gesetzlichen Ruhefrist das Nutzungs-
recht ohne Entschädigung entzogen, eine Verlängerung der Grabstätte ist dann 
nicht mehr möglich.


(4)  Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anla-
gen außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich der Gemeinde.


V. Grabmale
§ 21


Antragstellung


(1)  Jede Errichtung von Grabmalen und baulichen Anlagen sowie deren Veränderung 
bedarf der vorherigen Zustimmung durch die Gemeinde. Dies trifft auch auf die 
Namenssteine der Urnengemeinschaftsanlage zu. Die Anträge sind durch die Nut-
zungsberechtigten zu stellen, das Nutzungsrecht ist nachzuweisen.


(2)  Der Antrag ist in zweifacher Ausführung einzureichen. Dem Antrag ist der Ent-
wurf des Grabmales im Maßstab 1:10 beizufügen, aus dem die Vorder- und Sei-
tenansicht, das Material, die Bearbeitung, die Schriftart, sowie deren Wortlaut und 
Anordnung der Schrift, Ornamente und Symbole zu ersehen sind. In besonderen 
Fällen kann die Vorlage oder das Aufstellen eines Modells auf der Grabstelle ver-
langt werden.


(3)  Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal nicht innerhalb eines Jahres nach 
Antragstellung aufgestellt ist.


§ 22
Aufstellung, Gestaltung, Unterhaltung


(1)  Grabmale dürfen nur von einem Fachmann oder einer von ihm beauftragten befä-
higten Person aufgestellt oder umgebaut werden. Die Grabmale sind ihrer Größe 
entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (Richtlinien 
des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhau-
erhandwerkes für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern in der 
jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dau-
erhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen 
oder sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.


(2)  Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind von den Nutzungsberechtigten dau-
ernd verkehrssicher instand zu halten.


(3)  Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder 
Teilen davon gefährdet, sind die Nutzungsberechtigten verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Gemeinde auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen (z.B. Absperren oder Umlegen von 
Grabmalen) treffen. Wird der ordnungsgemäße Zustand trotz schriftlicher Auffor-
derung der Gemeinde nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt, ist die 
Gemeinde berechtigt, dies auf Kosten des Nutzungsberechtigten zu tun. Die Ge-
meinde ist nicht verpflichtet, das Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder Teile 
davon aufzubewahren. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne 
weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung oder ein sechswö-
chiger Hinweis auf der Grabstelle.


(4)  Die Nutzungsberechtigten sind für jeden Schaden haftbar, der durch Umstürzen 
von Grabmalen oder durch Herabfallen von Teilen einer baulichen Anlage verur-
sacht wird.


(5)  Die Grabmale und baulichen Anlagen sollten sich in das Gesamtbild des Friedho-
fes einfügen und entsprechend der Würde des Ortes gestaltet sein. Eine Grabmal-
gestaltung, die das Empfinden und die Anschauungen der Allgemeinheit verletzt, 
ist auszuschließen.


§ 23
Entfernung


(1)  Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechtes nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Gemeinde Ra-
nies entfernt werden.


(2)  Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes sind die Grabmale und die 
sonstigen baulichen Anlagen zu entfernen, dazu bedarf es eines Erlaubnisscheines 
der Gemeinde. Sind die Grabmale oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht in-


nerhalb von drei Monaten entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungs-
gewalt der Gemeinde. Die Kosten für die Beräumung hat der Nutzungsberechtigte 
zu tragen.


VI. Schlußbestimmungen
§ 24


Haftung


Der Gemeinde Ranies obliegen keine über die Verkehrssicherungspflicht hinausgehen-
den Obhuts- und Überwachungspflichten.
Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung des 
Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder 
höhere Gewalt entstehen. 


§ 25
Gebühren


Für die Benutzung des Friedhofes Ranies und seiner Einrichtungen sind die Gebühren 
nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.


§ 26
Ordnungswidrigkeiten


(1)  Ordnungswidrig im Sinne § 6 Abs. 7 der GO LSA handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 


 a)  entgegen § 5 Abs. 1 sich nicht ruhig und der Würde des Ortes entsprechend  
verhält oder den Anordnungen des Gemeindepersonals zur Durchsetzung dieser 
Friedhofsordnung nicht befolgt,


 b)   entgegen § 5 Abs.2. Ziffer 2.1. ohne Genehmigung die Wege mit Fahrzeugen 
befährt, ausgenommen Kinderwagen, Handwagen, Rollstühle oder Fahrzeuge 
von ,Gewerbetreibenden mit Zulassungsgenehmigung,


 c)  entgegen § 5 Abs.2. Ziffer 2.2. Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anbie-
tet oder Druckschriften verteilt,


 d)  entgegen § 5 Abs.2. Ziffer 2.3. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe von 
Bestattungen störende Arbeiten ausführt,


 e)  entgegen § 5 Abs. 2. Ziffer 2.4. Abraum oder Abfälle außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen wegwirft oder ablegt,


 f)  entgegen § 5 Abs.2. Ziffer 2.5. den Friedhof oder seine Einrichtungen, Anlagen 
einschließlich Grabstätten verunreinigt oder beschädigt,


 g) entgegen § 5 Abs.2. Ziffer 2.6. auf dem Friedhof lärmt oder spielt,
 h)  entgegen § 5 Abs.2. Ziffer 2.7. ohne Zustimmung der Gemeinde gewerbsmäßig 


fotografiert,
 i)  entgegen § 5 Abs.4 Tiere nicht an der Leine führt oder von Tieren verursachte 


Verschmutzungen nicht beseitigt.
(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00  geahndet wer-


den.


§ 27
In-Kraft-Treten


(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung der Gemeinde Ranies vom 16.12.1997 au-


ßer Kraft.


Ranies, den 17.12.2008


    


  
Maser
Bürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.
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Beschluss-Nummer: 0518/2008


Achte Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß Anlage 1 die Achte Neufas-
sung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 6. Oktober 2000, zuletzt ge-
ändert am 29. März 2007.


Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1
Achte Neufassung der Hauptsatzung  der Stadt Schönebeck (Elbe)


Auf Grund der §§ 6, 7 und 44 Abs. 3  Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) in der zur Zeit geltenden 
Fassung  hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 30.10.2008 
folgende Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) beschlossen: 


§ 1
Name und Bezeichnung


(1) Die Gemeinde führt den Namen „Schönebeck (Elbe)“ und die Bezeichnung 
„Stadt“. Ihre erste urkundliche Erwähnung ist für das Jahr 1223 nachgewiesen.


(2) Die Stadtteile Bad Salzelmen, Elbenau, Felgeleben, Frohse und Grünewalde füh-
ren in Verbindung mit  dem Stadtnamen ihren Stadtteilnamen.
Zur Stadt Schönebeck (Elbe) gehören folgende Ortschaften:
a) Plötzky,
b) Pretzien,
c) Ranies.
Die Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies führen in Verbindung mit dem Stadt-
namen ihren Ortschaftsnamen.


(3) Die räumliche Abgrenzung des Gemeindegebietes und seine Untergliederung ist 
aus dem dieser Hauptsatzung beigefügten Lageplan ersichtlich.


§ 2
Wappen, Flagge und Dienstsiegel


(1) Das Stadtwappen Schönebeck (Elbe) vereint fast unverändert die Wappen der einst 
selbständigen Städte.
Die Blasonierung des Wappens lautet folgendermaßen: Geteilt und halbgespalte 
von Silber, Rot und Silber; oben eine gezinnte rote Burg mit zwei spitzbedachten 
Seitentürmen und fähnchenbesteckter niederer Kuppel, im geöffneten goldenen 
begatterten Tor ein goldenes S; rechts unten im damaszierten Feld ein mit drei gol-
denen Bändern umwundenes silbernes „Stück Salz“ in goldenem Stutzkorb; links 
unten auf grünem Dreiberg ein rot gekleideter goldgekrönter König auf einem mit 
Tierköpfen verzierten goldenen Thron, in der Rechten ein goldenes Zepter, beider-
seits des Throns je eine hohe grüne Staude.


(2) Die Flagge der Stadt Schönebeck (Elbe) zeigt die Farben Rot und Weiß.
(3) Die Flagge zeigt senkrecht halbiert in optischer Mitte das Stadtwappen.
(4) Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel, welches in Form und Größe dem dieser  


Hauptsatzung beigedrückten Siegel gleicht.
(5) Das Dienstsiegel enthält das Wappen mit der Umschrift „Stadt Schönebeck 


(Elbe)“.
(6) Die Führung des Dienstsiegels ist dem Oberbürgermeister vorbehalten. Der Ober-


bürgermeister kann weitere leitende Bedienstete der Stadtverwaltung mit der Füh-
rung des Dienstsiegels beauftragen.


§ 3
Einwohnerantrag, Bürgerinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid,  


Einwohnerfragestunde, Einwohnerversammlungen
(1) Auf das Verfahren hinsichtlich der Behandlung von Einwohneranträgen, Bürger-


initiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden finden die Vorschriften der 
§§ 24-26 GO LSA Anwendung.


(2) Zu Beginn einer jeden Stadtratssitzung wird eine Einwohnerfragestunde durchge-
führt. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt sein. Der Vorsit-
zende kann die Zeitdauer bei Bedarf auf 60 Minuten festlegen. Jeder Einwohner 
ist berechtigt, eine Frage und zwei Zusatzfragen zu stellen. Dabei müssen sich die 
Fragen auf den örtlichen Wirkungskreis der Stadt Schönebeck (Elbe) beziehen und 
von allgemeinem Interesse sein. 


(3) In jedem Stadtteil ist mindestens einmal im Jahr eine Einwohnerversammlung ein-
zuberufen. Die Einladung erfolgt durch den Oberbürgermeister. Sie ist ortsüblich 
bekanntzumachen.


§ 4
Ehrenbürger


Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes der Stadt bedarf einer Mehr-
heit von 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder des Stadtrates. Näheres regelt eine Richt-
linie.


§ 5
Organe


(1) Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Stadtrat und der Oberbürgermeister.
(2) Die Vertretungskörperschaft der Stadt Schönebeck (Elbe) führt die Bezeichnung 


„Stadtrat“. Die ehrenamtlichen Mitglieder führen die Bezeichnung „Stadträtin“ 
bzw. „Stadtrat“.


§ 6
Vorsitz im Stadtrat


(1) Der Stadtrat wählt aus seiner Mitte in der konstituierenden Sitzung einen Vorsit-
zenden (§ 36 Abs. 2 GO LSA). Er wird nach den Grundsätzen des § 54 Abs. 3 GO 
LSA gewählt. Der Vorsitzende kann mit der Mehrheit der Mitglieder des Stadtrates 
abgewählt werden. Eine Neuwahl hat unverzüglich stattzufinden.


(2) Der erste und zweite Stellvertreter des Vorsitzenden wird durch Beschluss des 
Stadtrates bestimmt (§ 49 Abs. 1 GO LSA). Der Beschluss kann jederzeit aufgeho-
ben werden. Eine Neubestimmung ist unverzüglich vorzunehmen. 


§ 7
Zuständigkeit des Stadtrates


(1) Der Stadtrat entscheidet über alle Angelegenheiten entsprechend § 44 Abs. 3 Ziffer 
1–24 GO LSA, soweit die Zuständigkeiten in dieser Hauptsatzung nicht auf den 
Oberbürgermeister oder den Hauptausschuss übertragen sind. 


§ 8
Ausschüsse des Stadtrates


(1) Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben die folgenden ständigen Aus-
schüsse:
(a) als beschließende Ausschüsse gemäß § 47 GO LSA


- den Hauptausschuss,
- den Betriebsausschuss „Städtischer Bauhof“ für die Angelegenheiten


   des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof,
- den Betriebsausschuss „Kur- und Gesundheitsverwaltung“ für die Angele-


genheiten des Eigenbetriebes Städtische Kur- und Gesundheitsverwaltung.
(b) als beratende Ausschüsse gemäß § 48 GO LSA


             - den Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
- den Jugend-, Frauen- u. Sozialausschuss
- den Kultur- u. Schulausschuss 
- den Stadtentwicklungs-, Bau- u. Umweltausschuss
- den Wirtschaftsausschuss.


 (2) Ein Viertel der Mitglieder eines beschließenden Ausschusses kann dem Stadtrat 
eine Angelegenheit zur Beschlussfassung unterbreiten.


§ 9
Hauptausschuss


(1) Der Hauptausschuss setzt sich aus 6 Stadträten und dem Oberbürgermeister als 
Vorsitzenden zusammen.


(2) Entscheidungen, die dem Stadtrat vorbehalten sind, sollen im Hauptausschuss vor-
beraten werden.


(3) Der Hauptausschuss entscheidet:
(a) in Angelegenheiten des § 44 Abs. 3 Nr. 16 GO LSA:
(aa) bei Verzicht auf Ansprüche der Stadt, die im Einzelfall einen Wertumfang 


von 5.000 Euro bis unter 10.000 Euro haben,
(bb) bei Abschluss von Vergleichen, die im Einzelfall einen Wertumfang von 


10.000 Euro bis unter 20.000 Euro haben,
(b) in Angelegenheiten des § 44 Abs. 3 Nr. 22 GO LSA bei Einleitung eines 


Gerichtsverfahrens mit einem Streitwert von 375.000 Euro bis unter 750.000 
Euro, soweit der Rechtsstreit nicht von allgemeiner Bedeutung ist,


(c) in Angelegenheiten des § 44 Abs. 4 Nr. 1 GO LSA abschließend über die Er-
nennung, Einstellung und Entlassung der Beamten des gehobenen Dienstes 
(A 9g bis A 13g) sowie die Einstellung, Eingruppierung und Entlassung der 


Beschäftigten in den Entgeltgruppen (Entgeltgruppe 8 bis Entgeltgruppe 11 
TVöD) im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister,


(d) über die Vergabe von Aufträgen mit einem Wertumfang von im Einzelfall 
500.000 Euro bis 1.000.000 Euro im Rahmen der VOB/A und einem Wert-
umfang von im Einzelfall 250.000 Euro bis 500.000 Euro im Rahmen der 
VOL/A.


(e) über den Abschluss von Verträgen mit einem Wertumfang im Einzelfall von 
150.000 Euro bis unter 300.000 Euro.


(4) Der Hauptausschuss genehmigt die Niederschrift der letzten Sitzung des Stadtrates 
vor Ende der Wahlperiode.


§ 10
Eigenbetriebe


(1) Die Stadt unterhält folgende Eigenbetriebe:
- Eigenbetrieb „Städtischer Bauhof Schönebeck (Elbe)“
- Eigenbetrieb „Städtische Kur- und Gesundheitsverwaltung“.


(2) Der Betriebsausschuss „Städtischer Bauhof“ setzt sich auf der Grundlage des 
§ 8 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i.V.m. §  5 der Betriebssatzung aus insgesamt 
8 Mitgliedern zusammen:
- Vorsitzender (Oberbürgermeister)
- 6 Mitglieder des Stadtrates
- 1 Beschäftigter des Eigenbetriebes.


(3) Der Betriebsausschuss „Kur- und Gesundheitsverwaltung“ setzt sich auf der 
Grundlage des § 8 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i.V.m. § 5 der Betriebssatzung aus 
insgesamt 8 Mitgliedern zusammen:
- Vorsitzender (Oberbürgermeister)
- 6 Mitglieder des Stadtrates
- 1 Beschäftigter des Eigenbetriebes.


(4) Die Zuständigkeiten der Betriebsausschüsse bestimmen sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der jeweiligen Betriebssatzung. 


§ 11
Beratende Ausschüsse


(1) Die Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse erfolgt nach § 46 GO LSA.
- Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss - 7 Mitglieder
- Jugend-, Frauen- und Sozialausschuss - 7 Mitglieder
- Kultur- und Schulausschuss - 7 Mitglieder
- Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschuss - 7 Mitglieder
- Wirtschaftsausschuss - 7 Mitglieder.


(2) In die beratenden Ausschüsse „Jugend-, Frauen- und Sozialausschuss“ und „Kul-
tur- und Schulausschuss“ können gemäß § 48 Abs. 2 GO LSA drei sachkundige 
Einwohner mit beratender Stimme berufen werden. Für die Berufung gilt § 46 Abs. 
1 GO LSA entsprechend.


(3) Den beratenden Ausschüssen sitzt ein ehrenamtliches Mitglied des Stadtrates ge-
mäß § 48 Abs. 4 S. 2 GO LSA vor.


(4) Die Fraktionen benennen die beratenden Ausschüsse, deren Vorsitze sie beanspru-
chen, in der Reihenfolge der Höchstzahlen und bestimmen den Vorsitzenden aus 
der Mitte der den Ausschüssen angehörenden Stadträten.


(5) Die Ausschüsse bestimmen aus ihrer Mitte jeweils einen stellvertretenden Vorsit-
zenden.


(6) Der Stadtrat kann nach Bedarf weitere zeitweilige Ausschüsse bilden.


§ 12
Verfahrensregeln


Das Verfahren im Stadtrat und in den Ausschüssen regelt eine vom Stadtrat zu beschlie-
ßende Geschäftsordnung.


§ 13
Oberbürgermeister


(1) Der Stadtrat entscheidet über die Zulässigkeit der für die Wahl zum Oberbürger-
meister eingegangenen Bewerbungen auf der Grundlage der geltenden Vorschrif-
ten der Gemeindeordnung und des Kommunalwahlgesetzes.


(2) Der Oberbürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit und Leiter der Verwal-
tung.


(3) Er trägt bei feierlichen Anlässen die Amtskette der Stadt Schönebeck (Elbe).
(4) Der Oberbürgermeister hat Stimmrecht im Stadtrat und in den Ausschüssen, soweit 


er diesen vorsitzt (§ 54 Abs. 1 GO LSA).
(5) Der Oberbürgermeister entscheidet über Geschäfte der laufenden Verwaltung. 


Hierzu gehören die regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte, die nicht von grund-
sätzlicher, über den Einzelfall hinausgehender Bedeutung sind und deshalb eine 
besondere Beurteilung erfordern, sondern nach bereits festgelegten Grundsätzen 
entschieden werden und für die Stadt sachlich und finanziell nicht von erheblicher 
Bedeutung sind. 


(6) Der Oberbürgermeister entscheidet:
(a) entsprechend § 97 i.V.m. § 44 Abs. 3 Nr. 4 GO LSA  über über- und außer-


planmäßige Ausgaben, die im Einzelfall 35.000 Euro nicht übersteigen und  
entsprechend § 99 i.V.m. § 44 Absatz 3 Nr. 4 GO LSA über über- und  außer-
planmäßige Verpflichtungsermächtigungen, die im Einzelfall  35.000 Euro 
nicht übersteigen.


(b) in Angelegenheiten des § 44 Abs. 3 Nr. 7 GO LSA über 
(aa) die Verfügung von Rechten an Grundstücken im Einzelfall bis zu einer  Wert-


grenze von 5.000 Euro,
(bb) Schenkungen im Einzelfall bis zu einer Wertgrenze von 500 Euro,
(cc) Darlehen im Einzelfall bis zu einer Wertgrenze von 2.500 Euro,
(dd) die Verfügung über bewegliches  Sachanlagevermögen, Gebäudeteile  und 


Betriebsvorrichtungen, sofern diese nicht mehr für die Nutzung  erforderlich 
sind, im Einzelfall bis zu einer Wertgrenze von 5.000 Euro (vorsichtig ge-
schätzter Wert).


(c)   in Angelegenheiten des § 44 Abs. 3 Nr. 13 GO LSA über Verträge der Stadt 
mit Mitgliedern des Stadtrates, sonstigen Mitgliedern von Ausschüssen und 
mit dem Oberbürgermeister, soweit es sich um Verträge auf Grund einer 
förmlichen Ausschreibung oder um Geschäfte der laufenden Verwaltung mit 
einem Vermögenswert im Einzelfall unter 7.500 Euro handelt,


(d) in Angelegenheiten des § 44  Abs. 3  Nr. 16 GO LSA:
(aa) bei Verzicht auf Ansprüche der Stadt im Einzelfall mit einem Wertumfang 


unter 5.000 Euro
(bb) bei Abschluss von Vergleichen im Einzelfall mit einem Wertumfang unter 


10.000 Euro,
(e) in Angelegenheiten des § 44 Abs. 3 Nr. 22 GO LSA  über die Einleitung 


eines Gerichtsverfahrens bei einem Streitwert unter 375.000 Euro, soweit 
der Rechtsstreit nicht von allgemeiner Bedeutung ist. Der Oberbürgermeister 
unterrichtet den Stadtrat über Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert ab 
50.000 Euro,


(f) über die Ernennung, Einstellung und Entlassung der Beamten des einfachen 
und mittleren Dienstes (A 1 bis A 9m) sowie über die Einstellung, Eingrup-
pierung und Entlassung der Beschäftigten in den Entgeltgruppen (Entgelt-
gruppen 1 bis 7 TVöD).


(7) Der Stadtrat überträgt - soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwal-
tung handelt – folgende weitere Geschäfte auf den Oberbürgermeister:
(a) die Erteilung des Einvernehmens zur Zulassung von Ausnahmen und Befrei-


ungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes nach § 31 in Verbin-
dung mit § 36 BauGB,


(b) die Erteilung des Einvernehmens zur Zulassung von Ausnahmen von der 
Veränderungssperre nach § 14 Abs. 2 BauGB,


(c) die Erteilung des Einvernehmens zur Zulassung von Vorhaben während der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes gemäß § 33 in Verbindung mit § 36 
BauGB,


(d) die Erteilung des Einvernehmens zur Zulassung von Vorhaben innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile gemäß § 34 in Verbindung mit § 36 
BauGB,


(e) die Erteilung des Einvernehmens zur Zulassung von Vorhaben im Außenbe-
reich gemäß § 35 in Verbindung mit § 36 BauGB,


(f) die Zurückstellung von Baugesuchen gemäß § 15 BauGB,
(g) die Eintragung von Baulasten zu Lasten stadteigener Grundstücke in das 


Baulastenkataster, im Einzelfall mit einer Wertgrenze bis zu 5.000 Euro,
(h) den Abschluss von städtebaulichen Verträgen entsprechend § 11 Abs. 1, Satz 


1 BauGB,
(i) den Abschluss von Kreuzungsvereinbarungen mit Baulastträgern von Kreis-, 


Landes- und Bundesstraßen, soweit die Finanzierung durch Bereitstellung 
entsprechender Mittel im Haushalt gesichert ist,


(j) den Abschluss von Kreuzungsvereinbarungen mit Eigentümern von Schie-
nenwegen, soweit die Finanzierung durch Bereitstellung entsprechender Mit-
tel im Haushalt gesichert ist,


(k) den Abschluss von Erschließungsverträgen auf der Grundlage des § 124 
BauGB, soweit der Erschließungsträger sich verpflichtet, die Erschließungs-
kosten ganz zu tragen


(l) die Vergabe von Aufträgen mit einem Wertumfang im Einzelfall unter 
500.000 Euro im Rahmen der VOB/ A und einem Wertumfang im Einzelfall 


unter 250.000 Euro im Rahmen der VOL/ A,
(m) den Abschluss von Verträgen mit einem Wertumfang im Einzelfall unter 


150.000 Euro. 
(8) In Fällen äußerster Dringlichkeit hat der Oberbürgermeister das Recht, nach § 62 


Abs. 4 GO LSA  zu verfahren.
(9) Die nach geltendem Recht auszustellenden Urkunden für Beamte werden vom 


Oberbürgermeister unterzeichnet. Der Oberbürgermeister überreicht die Urkun-
den.


§ 14
Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters


(1) Der Stadtrat wählt eine(n) Bedienstete(n) als allgemeine Vertretung des Oberbür-
germeisters für den Verhinderungsfall.


(2) Der Stadtrat bestellt vier Bedienstete als weitere allgemeine Vertretung des  Ober-
bürgermeisters bei Verhinderung der/des ersten allgemeinen Vertreterin/Vertreters. 
Gleichzeitig wird die Reihenfolge der weiteren Vertreter/in festgelegt.


§ 15
Gleichstellungsbeauftragte


(1) Zur Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Mann und Frau 
wird bei der Stadt Schönebeck (Elbe) eine hauptamtlich tätige Gleichstellungs-
beauftragte bestellt (§ 74 GO LSA). Sie untersteht der unmittelbaren Fach- und 
Dienstaufsicht des Oberbürgermeisters.


(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist in Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig und 
kann an den Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse teilnehmen. Ihr ist in 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches auf Wunsch das Wort zu erteilen.


§ 16
Öffentliche Bekanntmachung


(1) Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, erfolgen die ge-
setzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Schönebeck 
(Elbe), im Generalanzeiger. Eignen sich bekannt zu machende Unterlagen auf 
Grund ihrer Beschaffenheit (Pläne, Karten, Zeichnungen o.ä.) nicht zur Bekannt-
machung nach Satz 1, so kann die Bekanntmachung durch Auslegung im Rathaus 
der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Kleiner Sitzungssaal, während der Dienst-
stunden ersetzt werden. Auf dem Auslegungsgegenstand ist der Beginn und das 
Ende der Auslegung zu vermerken. Auf die Auslegung wird unter Angabe des Or-
tes und der Dauer der Auslegung im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe), im 
Generalanzeiger, hingewiesen. Die Dauer der Auslegung beträgt 1 Monat, soweit 
gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist.    


(2) Alle übrigen Bekanntmachungen sind im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe), 
im Generalanzeiger, zu veröffentlichen.
An diese Stelle der Veröffentlichung kann als vereinfachte Form der Bekanntma-
chung auch der Aushang im Schaukasten vor dem Verwaltungsgebäude der Stadt 
Schönebeck (Elbe), Breiteweg 11, treten, wenn der Inhalt der Bekanntmachung 
eine Person oder einen eng begrenzten Personenkreis betrifft. Die Dauer des Aus-
hangs beträgt, soweit nichts anderes bestimmt ist, ein Monat.


§ 16a
Ortschaftsverfassung


(1) In den Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies wird die Ortschaftsverfassung ge-
mäß § 86 ff. GO LSA eingeführt.  


(2) In den Ortschaften werden Ortschaftsräte gewählt. Die Zahl der Mitglieder in den 
Ortschaftsräten wird wie folgt festgelegt: 
a) Plötzky 7 Ortschaftsräte


(einschließlich Ortsbürgermeister)
b) Pretzien 7 Ortschaftsräte


(einschließlich Ortsbürgermeister)
c) Ranies 5 Ortschaftsräte


(einschließlich Ortsbürgermeister)
(3) Die Ortschaftsräte wählen jeweils aus ihrer Mitte den Ortsbürgermeister und sei-


nen Stellvertreter. Die Wahl bedarf der Bestätigung durch den Stadtrat.
(4) Bis zur Neuwahl der Ortschaftsräte nehmen die Gemeinderäte der eingegliederten 


Gemeinden die Aufgaben der Ortschaftsräte wahr. Für die Zeit bis zum Ablauf der 
Wahlperiode nehmen die jeweiligen Bürgermeister die Aufgaben der Ortsbürger-
meister wahr.


(5) Der Ortschaftsrat wahrt die Belange der Ortschaft, bringt diese gegenüber den 
Organen der Gemeinde zur Geltung und wirkt auf die gedeihliche Entwicklung 
der Ortschaft hin. Er hat ein Vorschlagsrecht zu allen Angelegenheiten, die die 
Ortschaft betreffen, und ist zu wichtigen Angelegenheiten, die in § 87 Abs. 1 Satz 
4 Nr.1 bis 7 GO LSA aufgeführt sind, zu hören. 


(6) Die Stadt Schönebeck (Elbe) überträgt den Ortschaftsräten entsprechend § 87 Abs. 
2 GO LSA folgende Angelegenheiten zur Erledigung im Rahmen der ihnen zur 
Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Belange der ge-
samten Stadt:
a) die Ausgestaltung, Unterhaltung und Benutzung von öffentlichen Einrichtun-


gen einschließlich Gemeindestraßen, die Festlegung der Reihenfolge zum Um- 
und  Ausbau sowie Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und 
Plätzen, soweit deren Bedeutung nicht über den Bereich der Ortschaft hinaus-
geht, einschließlich der Beleuchtungseinrichtungen,


b) die Pflege des Ortsbildes sowie die Teilnahme an Dorfverschönerungswettbe-
werben,


(c) die Förderung und Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege, des 
örtlichen Brauchtums und der kulturellen Tradition sowie die Förderung der 
örtlichen Vereinigungen und die Entwicklung des kulturellen Lebens, 


(d) den Abschluss von Verträgen, die die Nutzung von Grundstücken der Ortschaft 
und beweglichem Vermögen (bewegliches Vermögen, welches durch die Ort-
schaft eingebracht wurde) betreffen, bis zu einer Wertgrenze von 1.000  Euro,


e) die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einer Wertgrenze von 
5.000 Euro,


(7) Der Ortsbürgermeister vertritt den Oberbürgermeister ständig beim Vollzug der 
Beschlüsse des Ortschaftsrates und erfüllt insbesondere folgende Aufgaben in der 
Ortschaft:
a) Durchführung von Sprechstunden in der Ortschaft,
b) Aussprache von Glückwünschen,
c) Beratung des Oberbürgermeisters bzw. Beratung der Verwaltung in  Verwal-


tungsangelegenheiten der Ortschaft,
d) sonstige im Einzelfall vom Oberbürgermeister übertragene Aufgaben, die sich 


auf die Ortschaft beziehen und für die Erledigung durch den Ortsbürgermeister 
geeignet sind. 


Bei repräsentativen Anlässen in der Ortschaft soll der Ortsbürgermeister angemes-
sen hinzugezogen und beteiligt werden.


(8) Die Stadt Schönebeck (Elbe) entsendet die jeweiligen Ortsbürgermeister gemäß 
§ 119 (1) GO LSA als weitere Vertreter in die Gesellschafterversammlung der  
Elbaue-Naherholungsförderungsgesellschaft mbH.


(9) Im Übrigen sind die Regelungen in den Gebietsänderungsverträgen Stadt Schöne-
beck (Elbe) und 
der Gemeinde Plötzky,
der Gemeinde Pretzien, 
der Gemeinde Ranies
zu beachten.


§ 17
Sprachliche Gleichstellung


In dieser Hauptsatzung benannte Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils 
in männlicher und weiblicher Form.


§ 18
Inkrafttreten


(1)     Diese Neufassung der Hauptsatzung tritt zum 1. Januar 2009 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 6. Oktober 2000 sowie die dazugehörigen 


Änderungen außer Kraft.
(3)     Die in Euro aufgeführten Geldbeträge gelten ab 01. Januar 2002.


Schönebeck (Elbe), den 22.12.2008


Haase
Oberbürgermeister                             


Genehmigungsvermerk: Aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 7 Abs. 2 Satz 
1, 2. Halbsatz GO LSA vom 05.10.1993 in der derzeit gültigen Fassung erfolgte am 
19.12.2008 (Aktenzeichen 30.15.1.05.01-II-Ma).
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